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BMF: Neues Anwendungsschreiben zur Zinsschranke (§ 4h EStG; § 8a KStG) 

Mit dem Gesetz zur Förderung geordneter Kreditzweitmärkte und zur Umsetzung der Richtlinie 

(EU) 2021/2167 über Kreditdienstleister und Kreditkäufer sowie zur Änderung weiterer finanz-

rechtlicher Bestimmungen (Kreditzweitmarktförderungsgesetz) vom 22.12.2023 wurde die Zins-

schranke (§ 4h EStG; § 8a KStG) geändert und an die Richtlinie (EU) 2016/1164 vom 12.07.2016 

mit Vorschriften zur Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkun-

gen auf das Funktionieren des Binnenmarkts (EU-Antisteuervermeidungsrichtlinie – ATAD) ange-

passt.  

Mit BMF-Schreiben vom 24.03.2025 hat die Finanzverwaltung nun ein neues Anwendungsschrei-

ben zur Zinsschranke (§ 4h EStG; § 8a KStG) veröffentlicht. Das neue Schreiben betrifft Anwen-

dungsfragen zu § 4h EStG in der Fassung des Kreditzweitmarktförderungsgesetzes. § 4h EStG in 

dieser Fassung ist nach § 52 Abs. 8b EStG erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach 

dem 14.12.2023 beginnen und nicht vor dem 01.01.2024 enden. § 8a KStG in dieser Fassung ist 

mit Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 2024 anzuwenden. Für vorangehende Wirtschafts-

jahre/Veranlagungszeiträume findet das bisherige BMF-Schreiben vom 04.07.2008 weiter Anwen-

dung. Entsprechendes gilt für die Anwendung des § 8a KStG, der in der am 31.12.2023 geltenden 

Fassung (Altjahre) nach § 34 Abs. 4 Satz 2 KStG weiter anzuwenden ist, soweit er auf § 4h EStG in 

der am 31.12.2023 geltenden Fassung Bezug nimmt. 

In dem neuen BMF-Schreiben nimmt die Finanzverwaltung insbesondere Stellung zu dem seit dem 

Veranlagungszeitraum 2024 erweiterten Zinsbegriff sowie zur Begrenzung der Nutzung von Zins-

vorträgen, die beide zu einer Verschärfung der Zinsschranke führen.  

Nach dem BMF-Schreiben sind Zinsaufwendungen und Zinserträge künftig in der Sache synchron 

zu denken.  

Das BMF-Schreiben zählt eine Reihe von Aufwandspositionen auf, die künftig von der Finanzver-

waltung als Zinsaufwendungen zu behandeln sind, wie generell Abzinsungsaufwendungen, Auf-

wendungen für Zinsswaps, Vorfälligkeitsentschädigungen, Bereitstellungszinsen, Avalprovisionen, 

fiktive Aufwendungen im Rahmen eines Vorteilsverbrauchs bei einer verdeckten Gewinnausschüt-

tung, sowie – das erläutert das BMF-Schreiben aber nicht näher, sondern bleibt da leider sehr un-

bestimmt – ähnlichen Aufwendungen.  

Umfassend erläutert die Finanzverwaltung in dem BMF-Schreiben sodann ihre (zum Teil ver-

schärfte) Sicht etwa beim Factoring, bei der Forfaitierung und beim Leasing, wo sich jeweils im 

Detail die Frage stellt, wie mit Zinsanteilen in den Finanzierungsabreden umzugehen ist.  

Zu beachten ist dabei, dass die Verschärfungen bei der Zinsschranke nicht unmittelbar auch für 

die Gewerbesteuer gelten. Bei den Finanzierungskosten ist vielmehr gesondert zu fragen, ob 

diese nach § 8 Nr. 1 GewStG gewerbesteuerlich hinzuzurechnen sind, und künftig wird es mehr 

Fälle als bislang geben, bei denen es zu einer abweichenden Qualifikation bei der ESt/KSt einer-

seits und der GewSt andererseits kommt.  

Ab dem Veranlagungszeitraum 2024 ist der Eigenkapital-Escape (und außerdem die schädliche 

Gesellschafterfremdfinanzierung in § 8a Abs. 3 KStG) verschärft. Während nach altem Recht bei 

erfolgreichem Eigenkapitalvergleich der gesamte vorgetragene Zinsaufwand in laufenden Auf-

wand gewandelt werden konnte (und dann mit Gewinnen verrechnet und darüber hinaus als Ver-

lust vorgetragen werden konnte), muss der Eigenkapital-Escape für jeden betroffenen Veranla-

gungszeitraum gesondert geltend gemacht und nachgewiesen werden. Betroffene Unternehmen 
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sollten daher, falls das nicht bereits erfolgt ist, noch kurzfristig vor Abgabe der KSt-Erklärung 

2023 prüfen, ob das alte Recht noch nutzbar gemacht werden kann.  

Ab dem Veranlagungszeitraum 2024 können Zinsvorträge nur noch abgezogen werden, soweit 

ausreichend verrechenbares EBITDA vorhanden ist. Das BMF-Schreiben äußert sich nun eingehend 

und mit Beispielen zum neuen § 4h Abs. 1 Satz 7 EStG.  

Für die Unternehmen ist die verschärfte Zinsschranke indessen nur eine von mehreren Facetten 

bei der Konzernfinanzierung, wo sich jüngst Änderungen (in aller Regel: Verschärfungen) ergeben 

haben. Angesichts des heute wieder wirtschaftlich wesentlichen Zinsniveaus stellen zahlreiche 

Unternehmen ihre Unternehmensfinanzierung auf den Prüfstand, wobei neben der Zinsschranke 

insbesondere auch der neue § 1 Abs. 3d und Abs. 3e AStG zu berücksichtigen ist (Stichworte: EK 

versus FK; Gruppenrating versus Einzelrating; DEMPE und Konzernfinanzierung; Finanzierung und 

Cash Pooling als Routinetätigkeiten; erweiterte Dokumentationsanforderungen). Schließlich ist auf 

die seit dem Veranlagungszeitraum 2022 verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung hinzuweisen, 

wobei die internationale Konzernfinanzplanung seit der Absenkung der Niedrigsteuerschwelle 

von 25 % auf 15 % ab dem Veranlagungszeitraum 2024 deutlich verlässlicher und besser möglich 

ist. 

 

BMF: Entwurf eines Anwendungsschreibens zur Sanierungsklausel (§ 8c Abs. 1a KStG) 

Mit Schreiben vom 24.03.2025 hat das BMF den Entwurf eines BMF-Schreibens zur Sanierungsklau-

sel des § 8c Abs. 1a KStG an bestimmte Verbände versandt und Gelegenheit zur Stellungnahme 

bis zum 05.05.2025 gegeben. Der BMF-Entwurf betrifft die Anwendung der Sanierungsklausel 

nach § 8c Abs. 1a KStG in der Fassung des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der 

Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12.12.2019. § 8c 

Abs. 1a KStG ist auf unbeschränkt und beschränkt steuerpflichtige Körperschaften, Personenver-

einigungen und Vermögensmassen i. S. d. § 1 Abs. 1 KStG anzuwenden, die in den Anwendungs-

bereich des § 8c KStG fallen. 

Der BMF-Entwurf befasst sich eingehend mit den Tatbestandsmerkmalen „Beteiligungserwerb 

zum Zwecke der Sanierung“ und der erforderlichen „Erhaltung wesentlicher Betriebsstrukturen“ 

sowie mit dem Ausschluss der Sanierungsklausel nach § 8c Abs. 1a Satz 4 KStG wegen einer Ein-

stellung des Geschäftsbetriebs oder einem Branchenwechsel. 

Findet die Sanierungsklausel Anwendung, so ist der Beteiligungserwerb, der zum Zwecke der Sa-

nierung erfolgte, für die Anwendung des § 8c Abs. 1 KStG unbeachtlich. Der Beteiligungserwerb 

löst dann weder einen vollständigen Verlustuntergang aus, noch ist er mit anderen innerhalb der 

Fünfjahresfrist des § 8c Abs. 1 KStG erfolgten Beteiligungserwerben zusammenzurechnen (kein 

Zählerwerb). Ist die Sanierungsklausel nach § 8c Abs. 1a Satz 1 KStG rückwirkend nicht anzuwen-

den, ist der Beteiligungserwerb als Beteiligungserwerb i. S. d. § 8c Abs. 1 KStG zu berücksichti-

gen (Zählerwerb). In diesen Fällen bleibt die Anwendung der Konzern- sowie Stille-Reserven-Klau-

sel möglich. Der Beteiligungserwerb ist rückwirkend in den Fünf-Jahres-Zeitraum nach § 8c Abs. 1 

Satz 1 KStG einzubeziehen (vgl. Rn. 16 bis 24 des BMF-Schreibens vom 28.11.2017, BStBl I 

S. 1645). Hierdurch kann sich das rückwirkende Ereignis auf einen anderen Veranlagungszeitraum 

beziehen als den Veranlagungszeitraum, in dem der vermeintliche Beteiligungserwerb für Sanie-

rungszwecke erfolgte. 
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Kommt es durch die rückwirkende Nichtanwendung der Sanierungsklausel nach § 8c Abs. 1a 

KStG erstmalig zur Berücksichtigung eines schädlichen Beteiligungserwerbs in einem Veranla-

gungszeitraum, kann nach den Grundsätzen der Rn. 8 des BMF-Schreibens vom 18.03.2021 (BStBl 

I S. 363) bei Erfüllung der Voraussetzungen des § 8d KStG ein fortführungsgebundener Verlustvor-

trag beantragt werden. 

 

BMF: Elektronisch übermittelte Rechnungen im Vorsteuer-Vergütungsverfahren für nicht im Ge-

meinschaftsgebiet ansässige Unternehmen 

Das Vorsteuer-Vergütungsverfahren ermöglicht ausländischen Unternehmern, die im Inland für 

Umsatzsteuerzwecke nicht registriert sind, unter bestimmten Voraussetzungen Vorsteuerbeträge 

aus Rechnungen mit Ausweis deutscher Umsatzsteuer vom Fiskus zurückzufordern. Zuständig ist 

das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt). Abhängig vom Ansässigkeitsstaat des Unternehmers 

(Drittland vs. EU) existieren zwei unterschiedlich ausgeprägte Verfahren. Die Finanzverwaltung 

hat nun mit BMF-Schreiben vom 27.03.2025 die Ausführungen im UStAE zum Vorsteuer-Vergü-

tungsverfahren für nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmen an die aktuelle Rechts-

lage zur sog. E-Rechnung angepasst.  

Im Vorsteuer-Vergütungsverfahren für in einem Drittland ansässige Unternehmer sind die Vorsteu-

erbeträge – abweichend zu dem Verfahren für in der EU ansässige Unternehmer – stets durch 

Vorlage von Rechnungen und Einfuhrbelegen im Original nachzuweisen (§ 61a Abs. 2 Satz 3 

UStDV). Die Originalbelege müssen innerhalb der Antragsfrist beim BZSt eingegangen sein. Der 

UStAE beinhaltete bislang keine expliziten Ausführungen, wie elektronisch übermittelte Rechnun-

gen dem BZSt zur Verfügung zu stellen sind. Im Zuge der Rechtsänderungen zur E-Rechnung hat 

die Finanzverwaltung nun den UStAE dahingehend ergänzt, dass elektronisch übermittelte Rech-

nungen (sowohl E-Rechnungen als auch sonstige Rechnungen in einem anderen elektronischen 

Format) auf einem Speichermedium (z. B. USB-Stick) oder durch Hochladen im Portal des Bundes 

(BOP) eingereicht werden können. 

 

BVerfG: Erfolglose Verfassungsbeschwerde gegen Solidaritätszuschlag 

Mit Urteil vom 26.03.2025 (2 BvR 1505/20 mit Pressemitteilung vom 26.03.2025) hat der Zweite 

Senat des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) eine Verfassungsbeschwerde gegen das Solidari-

tätszuschlaggesetz 1995 (SolZG 1995) in der Fassung des Gesetzes zur Rückführung des Solidari-

tätszuschlags 1995 vom 10.12.2019 zurückgewiesen. 

Mit ihrer Verfassungsbeschwerde wendeten sich die Beschwerdeführerinnen und Beschwerdefüh-

rer einerseits im Hinblick auf den Veranlagungszeitraum 2020 gegen die unveränderte Fortfüh-

rung der Solidaritätszuschlagspflicht und andererseits ab dem Veranlagungszeitraum 2021 gegen 

den nur teilweisen Abbau des Solidaritätszuschlags. Sie rügten unter anderem eine Verletzung 

der Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 GG sowie einen Verstoß gegen den allgemeinen Gleich-

heitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG. 

Die Verfassungsbeschwerde blieb erfolglos. Der zum 01.01.1995 eingeführte Solidaritätszuschlag 

stelle eine Ergänzungsabgabe im Sinne des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG dar. Der Senat führt in seinem 

Urteil aus, dass eine solche Ergänzungsabgabe einen aufgabenbezogenen finanziellen Mehrbedarf 

des Bundes voraussetze, der durch den Gesetzgeber allerdings nur in seinen Grundzügen zu um-

reißen sei. Im Fall des Solidaritätszuschlags sei dies der wiedervereinigungsbedingte finanzielle  
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Mehrbedarf des Bundes. Weiter führt der Senat aus, dass ein evidenter Wegfall des Mehrbedarfs 

eine Verpflichtung des Gesetzgebers begründe, die Abgabe aufzuheben oder ihre Voraussetzun-

gen anzupassen. Insoweit treffe den Bundesgesetzgeber – bei einer länger andauernden Erhe-

bung einer Ergänzungsabgabe – eine Beobachtungsobliegenheit. Ein offensichtlicher Wegfall des 

auf den Beitritt der damals neuen Länder zurückzuführenden Mehrbedarfs des Bundes könne auch 

heute (noch) nicht festgestellt werden. Vielmehr komme ein im Verfahren vorgelegtes Gutachten 

zu dem Ergebnis, dass selbst 30 Jahre nach der Wiedervereinigung trotz positiver Entwicklungen 

noch strukturelle Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland verbleiben und es auch noch 

bis 2030 in bestimmten Bereichen wiedervereinigungsbedingte Belastungen des Bundeshaushalts 

gibt. Eine Verpflichtung des Gesetzgebers zur Aufhebung des Solidaritätszuschlags ab dem Ver-

anlagungszeitraum 2020 bestand und besteht folglich (noch) nicht. 

Auch sei durch die mit dem Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 ab dem Jahr 

2021 erheblich ausgeweitete Staffelung des Solidaritätszuschlags die eine Ergänzungsabgabe 

prägende Akzessorietät zur Einkommen- und Körperschaftsteuer nicht infrage gestellt und damit 

der Typus dieser Steuer nicht schon deshalb verfehlt worden. Zwar sei der Gesetzgeber bei einer 

Ergänzungsabgabe wie dem Solidaritätszuschlag nicht zu einer sozialen Abstufung verpflichtet. 

Dies ändere aber nichts daran, dass er in Anbetracht des Sozialstaatsprinzips (Art. 20 Abs. 1 GG) 

und der unterschiedlichen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Einkommensteuerpflichtigen zu 

einer solchen Abstufung berechtigt sei. Das gelte auch dann, wenn die sozialen Erwägungen – 

wie beim Solidaritätszuschlag 1995 – nicht bereits bei dessen Einführung, sondern erst bei dessen 

teilweiser Rückführung berücksichtigt werden. 

Die Debatte um eine perspektivische Abschaffung des Solidaritätszuschlags ist durch das Urteil 

aber nicht beendet. Es bleibt nun zunächst abzuwarten, ob ein künftiger Koalitionsvertrag bereits 

Aussagen zur Zukunft des Solidaritätszuschlags enthalten wird. 

 

BFH: Wirtschaftliches Eigentum an zur Sicherheit übereigneten Aktien 

Der BFH hat mit Urteil vom 13.11.2024 (I R 3/21) über das wirtschaftliche Eigentum an zur Sicher-

heit übereigneten Aktien entschieden. Werden Aktien zur Sicherheit übereignet, sind sie steuer-

lich ab dem Eigentumsübergang dem Erwerber und Sicherungsnehmer zuzurechnen, wenn dieser 

die wesentlichen mit den Aktien verbundenen Rechte (insbesondere Veräußerung und Ausübung 

von Stimmrechten) rechtlich und tatsächlich unabhängig vom Eintritt eines Sicherungsfalls ausü-

ben kann. 

Im Streitfall hatte die Klägerin mit ihrer Bank zeit- und betragsgleiche, gegenläufige Wertpapier-

pensions- und Wertpapierdarlehensgeschäfte abgeschlossen. Für die Dauer der Wertpapierdarle-

hen erhielt sie als Sicherheit börsennotierte britische Aktien von ihrer Bank gegen Zahlung einer 

Gebühr. Über diese Aktien konnte sie uneingeschränkt verfügen und mit ihnen verbundene 

Stimmrechte ausüben. Bei Beendigung der Wertpapierdarlehen musste sie Aktien gleicher Art 

und Menge zurückübertragen. Ausgeschüttete Dividenden hatte sie zeit- und betragsgleich an 

ihre Bank weiterzuleiten. Da bezogene Dividenden nach damaliger Rechtslage steuerfrei gewesen 

sind, die Weiterleitung der Dividenden jedoch steuerlich als Betriebsausgabe abziehbar war, 

ergab sich in Höhe der bezogenen Dividenden ein steuerlicher Verlust. Diesen Verlust maximierte 

die Klägerin, indem sie Aktien, deren Ausschüttungen sie bereits empfangen hatte, vorzeitig ge-

gen solche austauschte, bei denen die Ausschüttung noch anstand. 
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Das Finanzamt sah hierin einen Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten (§ 42 AO) 

und erhöhte den Gewinn der Klägerin um die bezogenen Dividenden. Eine Klage blieb erfolglos. 

Das Finanzgericht rechtfertigte die Gewinnerhöhungen damit, dass die britischen Aktien im Zeit-

punkt des Dividendenbezugs steuerlich nicht der Klägerin, sondern ihrer Bank zuzurechnen seien, 

so dass es auf einen Gestaltungsmissbrauch nicht ankam. 

Dem ist der BFH entgegengetreten. Die Aktien waren steuerlich nach § 39 AO der Klägerin zuzu-

rechnen, weil ihr – anders als beim klassischen Sicherungseigentum – die wesentlichen mit den 

Aktien verbundenen Rechte zugestanden haben. Nicht relevant sind für die Zurechnung subjek-

tive Absichten, bestehende Befugnisse auch wahrnehmen zu wollen. Solche Motive können je-

doch bei einer Prüfung des Vorliegens eines Gestaltungsmissbrauchs beachtlich sein. Ob ein sol-

cher vorliegt, konnte der BFH jedoch auf der Grundlage der tatsächlichen Feststellungen des Fi-

nanzgerichts nicht abschließend prüfen. Er hat den Fall daher an das Finanzgericht zurückverwie-

sen. 

 

BFH: Anwendung der Bruttomethode im Fall der Ausschüttung einer EU-Kapitalgesellschaft an 

eine deutsche Organgesellschaft  

Im Urteil vom 06.02.2025 (IV R 29/22) hatte der BFH zu entscheiden, ob die in § 15 Satz 1 Nr. 2 

KStG geregelte Bruttomethode, wonach über eine Freistellung von Einkünften erst auf der Ebene 

des Organträgers entschieden werde, im Fall der Ausschüttung einer EU-Kapitalgesellschaft an 

eine deutsche Organgesellschaft zur Anwendung kommt.  

Im Streitfall bestand in den Jahren 2009 bis 2014 eine ertragsteuerliche Organschaft zwischen ei-

ner GmbH & Co. KG als Organträgerin und ihrer 100%igen Tochtergesellschaft, einer Komplemen-

tär-GmbH als Organgesellschaft (sog. Einheits-GmbH & Co. KG). Die Kommanditisten der GmbH & 

Co. KG waren sämtlich natürliche Personen. Die Komplementär-GmbH war wiederum zu 50% an 

einer dänischen Kapitalgesellschaft beteiligt, welche im Jahre 2009 eine Ausschüttung leistete.  

Nach einer für das Streitjahr 2009 bei der GmbH & Co. KG durchgeführten steuerlichen Außenprü-

fung kam das Finanzamt zum Ergebnis, dass Dividenden fälschlicherweise als steuerfreie Einkünfte 

behandelt worden seien. Richtigerweise sei auf diese Ausschüttung vollständig die Bruttome-

thode gemäß § 15 Satz 1 Nr. 2 KStG anzuwenden mit der Folge, dass die Erträge bei der Organ-

gesellschaft ohne Anwendung des § 8b Abs. 1 KStG in das Einkommen einbezogen werden müss-

ten. Da an der Organträgerpersonengesellschaft ausschließlich natürliche Personen beteiligt 

seien, müsse das Teileinkünfteverfahren nach § 3 Nr. 40 und § 3c Abs. 2 EStG zur Anwendung 

kommen. Dagegen wandte sich die Organträgerin und legte Einspruch ein. Sie machte geltend, 

dass die fehlende vollständige Steuerfreistellung gemäß § 8b Abs. 1 KStG gegen Art. 4 Abs. 1 der 

Mutter-Tochter-Richtlinie (MTR) verstoße. Die nach erfolglosem Einspruch erhobene Klage beim 

Finanzgericht blieb ohne Erfolg.  

Nunmehr hat der BFH die Revision als unbegründet zurückgewiesen und somit die Auffassung des 

Finanzamts und die Entscheidung der Vorinstanz bestätigt. Zunächst stellte der BFH fest, dass die 

Voraussetzungen für die Anerkennung einer ertragsteuerlichen Organschaft erfüllt seien. Auch 

eine sog. Einheits-GmbH & Co. KG, in welcher die Organträger-KG alleinige Gesellschafterin ihrer 

Organgesellschafts-Komplementärin ist, könne eine ertragsteuerliche Organschaft begründen. 

Die Ausschüttung der dänischen Kapitalgesellschaft gehörte zu den gewerblichen Einkünften der 

nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtigen Komplementär-GmbH. 
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Auch wenn es sich bei der ausschüttenden Gesellschaft um eine (ausländische) Kapitalgesell-

schaft handelte, gelange das sog. (nationale) Schachtelprivileg des § 8b Abs. 1 KStG bei der Er-

mittlung des Einkommens der Komplementär-GmbH gemäß § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG nicht zur 

Anwendung. Denn letztere Regelung bestimme, dass bei ertragsteuerlichen Organschaften Steu-

erbefreiungen wie § 8b KStG auf Ebene der Organgesellschaft keine Anwendung finden. Stattdes-

sen erfolge die steuerliche Entlastung auf Ebene der Organträgerin bzw. deren Gesellschaftern. 

Da an der Organträgerpersonengesellschaft ausschließlich natürliche Personen beteiligt seien, 

komme das Teileinkünfteverfahren zur Anwendung, so dass die Dividende zu 60 % der Besteue-

rung zu unterwerfen sei (§ 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG).  

Die Anwendung der in § 15 Satz 1 Nr. 2 KStG geregelten Bruttomethode verstoße auch nicht ge-

gen die Mutter-Tochter-Richtlinie (MTR). Im Streitfall sei der (persönliche) Anwendungsbereich 

der MTR nach Art. 1 Abs. 1 MTR eröffnet. Daher sehe Art. 4 Abs. 1 MTR als Rechtsfolge die Frei-

stellung der Gewinne oder die Steueranrechnung vor. Mit § 8b Abs. 1 KStG habe sich der deut-

sche Gesetzgeber für die Freistellung und die Regelung über die pauschale Hinzurechnung nicht 

abziehbarer Betriebsausgaben in § 8b Abs. 5 KStG entschieden, was im Einklang mit Art. 4 Abs. 2 

Satz 2 MTR stehe. Den Vorgaben der MTR widerspreche es jedoch nicht, wenn § 15 Satz 1 Nr. 2 

KStG vorschreibe, dass die Regeln des § 8b KStG bzw. wie im Streitfall des Teileinkünfteverfah-

rens erst auf der Ebene der Organträgerin zur Anwendung gelangen. Denn der Zweck der MTR 

liege nicht darin, dass die hinter der (transparent besteuerten) Organträgerin der Muttergesell-

schaft stehenden natürlichen Personen die Ausschüttungen der Tochtergesellschaft – systemwid-

rig – steuerfrei vereinnahmen können. Genau hierzu würde es aber kommen, wenn das Einkom-

men der Muttergesellschaft (Organgesellschaft), das diese nicht der Körperschaftsteuer zu unter-

werfen habe, unter Anwendung von § 8b Abs. 1 KStG ermittelt und der Organträgerin zugerech-

net werden würde. 
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Alle am 27.03.2025 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-
dungsdatum 

Stichwort 

I R 3/21 13.11.2024 
(Wirtschaftliches Eigentum an zur Sicherheit übereigneten Ak-

tien) 

III R 34/22 16.01.2025 
Anscheinsbeweis für Privatnutzung eines Pickup und Anwen-
dung der Ein-Prozent-Regelung 

IV R 29/22 06.02.2025 
Anwendung der Bruttomethode im Fall der Ausschüttung einer 
EU-Kapitalgesellschaft an eine deutsche Organgesellschaft 

VIII R 4/22 04.02.2025 
Freiberufliche Einkünfte einer Mitunternehmerschaft bei kauf-
männischer Führung durch einen Berufsträger 

XI R 1/22 11.12.2024 

Ein Vorsteuerüberhang aus dem Insolvenzeröffnungsverfahren 

ist mit Umsatzsteuer aus vorinsolvenzlicher Zeit zu saldieren; 
keine direkte oder analoge Anwendung des § 55 Abs. 4 InsO 

XI R 20/22 23.10.2024 
Vorsteuerabzug aus Insolvenzverwalterleistung bei Unterneh-
mensfortführung durch den Insolvenzverwalter 

XI R 8/22 23.10.2024 
Vorsteuerabzug aus Insolvenzverwalterleistungen bei steuer-
pflichtigen und steuerfreien Ausgangsleistungen (Unterneh-

menseinstellung) 

 

Alle am 27.03.2025 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VI R 33/21 20.11.2024 
Besteuerung von Abfindungen und Aktienoptionsprogrammen 
nach dem DBA-Frankreich 1959/2001 

VIII B 21/24 11.03.2025 
(Erhebliche Gründe gemäß § 227 ZPO bei verkehrsbedingt un-
möglicher Anreise) 

VIII B 5/24 11.03.2025 Ermittlung ausländischen Rechts 

VIII R 1/22 04.02.2025 
(Keine Gewerbesteuerpflicht der aufwärts abgefärbten Ober-
gesellschaft) 

XI B 25/24 07.03.2025 
Kein Verlust des Rügerechts durch Teilnahme an der mündli-
chen Verhandlung nach Anbringung des Ablehnungsantrags; 
Beweislast für den Vorsteuerabzug 

XI B 104/21 30.12.2022 
Aufgehobene Entscheidung XI B 104/21 - Zur Darlegung der 
grundsätzlichen Bedeutung einer Rechtssache wegen Versto-

ßes gegen den Allgemeinen Gleichheitssatz 

 

 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520048/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510055/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510050/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510051/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510052/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520052/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520049/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520053/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520050/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550035/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520055/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520051/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550044/
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Alle bis zum 28.03.2025 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-
datum 

Stichwort       

IV B 2 - S 1301-

CHE/01460/002/028 
28.03.2025 

Entfristung der Ergänzung der Konsultationsverein-
barung vom 21. Dezember 2016 über die Durchfüh-

rung von Schiedsverfahren gemäß Artikel 26 Absatz 
5 bis 7 DBA-Schweiz 

III C 3 - S 

7359/00050/005/072 
27.03.2025 

Vorsteuer-Vergütungsverfahren; Vorsteuer-Vergü-
tungsverfahren für nicht im Gemeinschaftsgebiet an-

sässige Unternehmer 

IV D 1 - S 

0202/00038/002/001 
27.03.2025 

Neufassung der Muster für Vollmachten zur Vertre-
tung in Steuersachen und des Merkblatts zur Ver-

wendung der amtlichen Muster für Vollmachten zur 
Vertretung in Steuersachen 

IV C 2 - S 2742-

a/00028/012/001 
24.03.2025 

Zinsschranke (§ 4h Einkommensteuergesetz (EStG);  

§ 8a Körperschaftsteuergesetz (KStG)) 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Schweiz/2025-03-28-DBA-Schweiz-Entfristung-Schiedsverfahre.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Schweiz/2025-03-28-DBA-Schweiz-Entfristung-Schiedsverfahre.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-03-27-vorsteuer-verguetungsverfahren.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-03-27-vorsteuer-verguetungsverfahren.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2025-03-27-neufassung-muster-vollmachten.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2025-03-27-neufassung-muster-vollmachten.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2025-03-24-Zinsschranke.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2025-03-24-Zinsschranke.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Mit dem Gesetz zur Förderung geordneter Kreditzweitmärkte und zur Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2021/2167 über Kreditdienstleister und Kreditkäufer sowie zur Änderung weiterer 
finanzrechtlicher Bestimmungen (Kreditzweitmarktförderungsgesetz) vom 22. Dezember 2023 
(BGBl. I Nummer 411 S. 1) wurde die Zinsschranke (§ 4h EStG; § 8a KStG) geändert und an die 
Richtlinie (EU) 2016/1164 vom 12. Juli 2016 mit Vorschriften zur Bekämpfung von 
Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das Funktionieren des 
Binnenmarkts (EU-Antisteuervermeidungsrichtlinie – ATAD) angepasst. 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird zu Anwendungsfragen des § 4h EStG und des § 8a KStG in der Fassung des 
Kreditzweitmarktförderungsgesetzes wie folgt Stellung genommen: 


 Rn. 
I. Zeitliche Anwendung 1 
II. Betriebsausgabenabzug für Zinsaufwendungen (§ 4h Absatz 1 EStG, § 8a Absatz 1 KStG) 2 
1. Betrieb 2 
2. Zinsaufwendungen und Zinserträge 11 
a) Kapitalforderungen/Fremdkapital 12 
b) Zinsaufwendungen 16 
c) Zinserträge 19 
d) Minderung bzw. Erhöhung des maßgeblichen Gewinns bzw. Einkommens 21 
e) Nicht unter die Zinsschranke fallende Aufwendungen und Erträge 24 
f) Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten 29 
g) Auf- und Abzinsung 30 
h) Leasing 31 
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i) Abtretung 33 
3. Steuerliches EBITDA 44 
4. Zinsvortrag und EBITDA-Vortrag 55 
5. Mitunternehmerschaften 64 
6. Organschaften 67 
III. Ausnahmetatbestände (§ 4h Absatz 2 EStG) 69 
1. Nichtanwendbarkeit der Ausnahmetatbestände auf Zinsvorträge 70 
2. Freigrenze 71 
3. Stand-alone-Klausel 75 
4. Eigenkapitalvergleich bei konzernzugehörigen Betrieben (Eigenkapital-Escape) 77 
a) Konzernbegriff 78 
b) Eigenkapital-Escape 85 
IV. Gesellschafterfremdfinanzierung 96 
V. Öffentliche Private Partnerschaften 102 
1. Grundlagen 103 
2. Grundsätze 104 
3. Inhabermodell/Erwerbermodell 105 
4. Vermietungsmodell 106 
5. Leasingmodell 107 
6. Contracting-Modell 108 
7. Konzessionsmodell 109 
VI. Öffentliche Hand 110 
VII. Darlehen zur Finanzierung langfristiger öffentlicher Infrastrukturprojekte 112 


 
I. Zeitliche Anwendung 


Dieses Schreiben betrifft Anwendungsfragen zu § 4h EStG in der Fassung des Kreditzweitmarkt-
förderungsgesetzes. § 4h EStG in dieser Fassung ist nach § 52 Absatz 8b EStG erstmals für 
Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 14. Dezember 2023 beginnen und nicht vor dem 
1. Januar 2024 enden. § 8a KStG in dieser Fassung ist mit Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 
2024 anzuwenden. Für vorangehende Wirtschaftsjahre/Veranlagungszeiträume findet das BMF-
Schreiben vom 4. Juli 2008, BStBl. I S. 718, weiter Anwendung. Entsprechendes gilt für die 
Anwendung des § 8a KStG, der in der am 31. Dezember 2023 geltenden Fassung (Altjahre) nach 
§ 34 Absatz 4 Satz 2 KStG weiter anzuwenden ist, soweit er auf § 4h EStG in der am 31. Dezember 
2023 geltenden Fassung Bezug nimmt. 


  


1 
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II. Betriebsausgabenabzug für Zinsaufwendungen (§ 4h Absatz 1 EStG, § 8a Absatz 1 KStG) 


1. Betrieb 


§ 4h EStG ist eine Gewinnermittlungsvorschrift und beschränkt den Betriebsausgabenabzug für 
Zinsaufwendungen eines Betriebs. Voraussetzung sind Einkünfte des Betriebs aus Land- und 
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit. 


Ein Einzelunternehmer kann mehrere Betriebe haben (siehe hierzu aber Rn. 80). 


Die Zinsschranke ist auch anzuwenden, wenn der Gewinn gemäß § 4 Absatz 3 EStG durch den 
Überschuss der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben ermittelt wird; in diesen Fällen 
gelten die vor- und nachstehenden Grundsätze entsprechend. 


Eine vermögensverwaltend tätige Personengesellschaft ist kein Betrieb im Sinne der Zinsschranke, 
es sei denn, ihre Einkünfte gelten kraft gewerblicher Prägung nach § 15 Absatz 3 Nummer 2 EStG 
als Gewinneinkünfte. 


Eine Mitunternehmerschaft hat nur einen Betrieb im Sinne der Zinsschranke. Zum Betrieb der 
Mitunternehmerschaft gehört neben dem Gesamthandsvermögen auch das 
Sonderbetriebsvermögen von Mitunternehmern im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 
Absatz 3 EStG. Zinsaufwendungen und Zinserträge, die Sonderbetriebsausgaben oder -einnahmen 
sind, werden der Mitunternehmerschaft zugeordnet. 


Bei Steuerpflichtigen im Sinne des KStG gelten nach § 8a Absatz 1 Satz 4 KStG alle Einkünfte als in 
einem Betrieb im Sinne des § 4h Absatz 1 Satz 1 EStG erzielt. Dies gilt auch für Betriebe 
gewerblicher Art im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 6 KStG (vgl. hierzu auch Rn. 110). 


Zum Betrieb einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) gehört auch der Gewinnanteil des 
persönlich haftenden Gesellschafters. Zur KGaA siehe auch Rn. 50. 


Betriebsstätten sind keine eigenständigen Betriebe. Eine in einem anderen Staat belegene 
Betriebsstätte schließt die Ausnahmeregelung nach § 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe b EStG (Stand-
alone-Klausel) aus. Bei beschränkt steuerpflichtigen Körperschaften gelten sämtliche inländischen 
Betriebsstätten als ein Betrieb im Sinne der Zinsschranke. 


Der Organkreis gilt für Zwecke der Zinsschranke als ein Betrieb (§ 15 Satz 1 Nummer 3 Satz 2 
KStG). 


2. Zinsaufwendungen und Zinserträge 


Zinsaufwendungen im Sinne der Zinsschranke sind Vergütungen für Fremdkapital, wirtschaftlich 
gleichwertige Aufwendungen und sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit der 
Beschaffung von Fremdkapital im Sinne des Artikel 2 Absatz 1 ATAD (§ 4h Absatz 3 Satz 2 EStG). 
Zinserträge im Sinne der Zinsschranke sind Erträge aus Kapitalforderungen jeder Art und 
wirtschaftlich gleichwertige Erträge im Zusammenhang mit Kapitalforderungen (§ 4h Absatz 3 
Satz 3 EStG). Die Begriffe Zinsaufwendungen und Zinserträge sind deckungsgleich zu verstehen. 
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a) Kapitalforderungen/Fremdkapital 


Die Zinsschranke erfasst grundsätzlich nur Erträge und Aufwendungen aus der Überlassung von 
Geldkapital (Zinserträge und Zinsaufwendungen im engeren Sinne) und nicht solche aus der 
Überlassung von Sachkapital. Fremdkapital im Sinne des § 4h Absatz 3 EStG sind alle als 
Verbindlichkeit passivierungsfähigen Kapitalzuführungen in Geld, die nach steuerlichen Kriterien 
nicht zum Eigenkapital gehören. Das sind insbesondere: 


- fest und variabel verzinsliche Darlehen (auch soweit es sich um Darlehensforderungen 
und -verbindlichkeiten im Sinne des § 8b Absatz 3 Satz 4 ff. KStG handelt), 


- partiarische Darlehen, 
- typisch stille Beteiligungen, 
- Gewinnschuldverschreibungen, 
- Genussrechtskapital, das ertragsteuerlich als Fremdkapital einzuordnen ist.1 


Auf die Dauer der Überlassung des Fremdkapitals kommt es nicht an. 


Bei Banken stellt auch das nach dem Kreditwesengesetz (KWG) dem haftenden Eigenkapital 
zuzurechnende Fremdkapital Fremdkapital im Sinne des § 4h Absatz 3 Satz 2 EStG dar. 


Die Abtretung einer Forderung zu einem Betrag unter dem Nennwert gilt als eigenständige 
Überlassung von Fremdkapital im Sinne von § 4h Absatz 3 EStG, wenn die Abtretung nach 
allgemeinen Grundsätzen als Darlehensgewährung durch den Zessionar an den Zedenten zu 
beurteilen ist (sog. unechte Forfaitierung/unechtes Factoring). Die Grundsätze des 
BMF-Schreibens vom 9. Januar 1996 (BStBl I S. 9) sind zu beachten.  


Übernimmt der Zessionar zusätzlich das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners der 
abgetretenen Forderung (sog. echte Forfaitierung/echtes Factoring) ergeben sich durch die 
Abtretung grundsätzlich weder beim Zedenten noch beim Zessionar Zinsaufwendungen und 
Zinserträge im Sinne des § 4h Absatz 3 Satz 2 und 3 EStG. Es wird aber nicht beanstandet, wenn 
Zessionar und Zedent auf Grund eines übereinstimmenden schriftlichen Antrags, der bei dem für 
den Zessionar örtlich zuständigen Finanzamt zu stellen ist, die echte Forfaitierung bzw. das echte 
Factoring als Überlassung von Fremdkapital im Sinne von § 4h Absatz 3 EStG behandeln (siehe 
hierzu Rn. 36 ff. und 41 ff.). Der Zessionar hat in diesen Fällen nachzuweisen, dass der Zedent 
gegenüber dem für ihn örtlich zuständigen Veranlagungsfinanzamt eine schriftliche und 
unwiderrufliche Einverständniserklärung abgegeben hat, dass er mit der Erfassung der Zinsanteile 
als Zinsaufwendungen im Rahmen der Zinsschranke einverstanden ist. Die Erfassung von 
Zinserträgen beim Zessionar hängt von der korrespondierenden Erfassung der 
Zinsenaufwendungen beim Zedenten ab. 


Unerheblich ist, ob die abgetretene Forderung ihrerseits eine Forderung aus der Überlassung von 
Geldkapital ist; auch die Abtretung einer Forderung aus der Überlassung von Sachkapital kann 
ihrerseits die Überlassung von Fremdkapital darstellen. 


                                                             
1 BMF-Schreiben vom 11. April 2023 (BStBl I S. 672). 
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b) Zinsaufwendungen 


Zinsaufwendungen sind insbesondere 


- Zinsen zu einem festen oder variablen Zinssatz, 
- Gewinnbeteiligungen (Vergütungen für partiarische Darlehen, typisch stille 


Beteiligungen, Genussrechte und Gewinnschuldverschreibungen), 
- Umsatzbeteiligungen, die für die Überlassung von Fremdkapital gezahlt werden, 
- Vergütungen, die zwar nicht als Zins berechnet werden, aber Vergütungscharakter haben 


(z. B. Damnum, Disagio, Vorfälligkeitsentschädigungen, Provisionen und Gebühren, die an 
den Geber des Fremdkapitals gezahlt werden). 


Zinsaufwendungen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines 
Vermögensgegenstands verwendet wird (z. B. Bauzeitzinsen), dürfen nach § 255 Absatz 3 Satz 2 
HGB als Herstellungskosten angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung 
entfallen (vgl. auch Rn. 17 – kapitalisierte Zinsen). In diesem Fall führt die spätere Ausbuchung 
bzw. Abschreibung des entsprechenden Aktivpostens insoweit zu Zinsaufwendungen im Sinne der 
Zinsschranke; dies gilt nicht für Zinsaufwendungen, die in Wirtschaftsjahren aktiviert wurden, die 
vor dem 15. Dezember 2023 begonnen haben oder die nach dem 14. Dezember 2023 begonnen und 
vor dem 1. Januar 2024 geendet haben (§ 52 Absatz 8b EStG). Sind in die Herstellungskosten Zinsen 
für Fremdkapital einbezogen worden, ist für jeden Posten des Anlagevermögens anzugeben, 
welcher Betrag an Zinsen im Geschäftsjahr aktiviert worden ist (§ 284 Absatz 3 Satz 4 HGB). 


Darüber hinaus sind auch Zinsaufwendungen (Artikel 2 Absatz 1 ATAD): 


- Zahlungen im Rahmen von Beteiligungsdarlehen, 
- kalkulatorische Zinsen auf Instrumente wie Wandelanleihen und Nullkuponanleihen,  
- Beträge im Rahmen von alternativen Finanzierungsmodalitäten, wie sie z. B. islamische 


Banken praktizieren, 
- die Finanzierungskosten im Rahmen von Finanzierungsleasing,  
- im Bilanzwert eines zugehörigen Vermögenswerts enthaltene kapitalisierte Zinsen,  
- die Amortisation (Abschreibung oder Ausbuchung) kapitalisierter Zinsen,  
- gegebenenfalls Beträge, die durch Bezugnahme auf eine Finanzierungsrendite im Rahmen 


von Verrechnungspreisregelungen gemessen werden, 
- Beträge fiktiver Zinsen im Rahmen von Derivaten oder Hedging-Vereinbarungen im 


Zusammenhang mit dem Fremdkapital eines Unternehmens, 
- bestimmte Wechselkursgewinne und -verluste auf Fremdkapital und Instrumente im 


Zusammenhang mit der Beschaffung von Kapital (vgl. aber Rn. 28), 
- Garantiegebühren für Finanzierungsvereinbarungen,  
- Vermittlungsgebühren. 


Zinsaufwendungen im Sinne der Zinsschranke sind auch: 


- Aufwendungen im Fall der Auf- bzw. Abzinsung, 
- Aufwendungen für Zinsswaps, 
- Vorfälligkeitsentschädigungen, 


16 
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- Bereitstellungszinsen, 
- im Zusammenhang mit einem Darlehen gezahlte Avalprovision (Bürgschaftsgebühren),  
- Gebühren, die für die laufende Verwaltung eines Konsortialkredits bzw. der gewährten 


Kreditsicherheiten durch den Konsortialführer zu entrichten sind (Arrangement Fees, 
Agency und Security Agency Fees), 


- fiktiver Zinsaufwand im Rahmen eines Vorteilsverbrauchs (auch in Form eines fiktiven 
Beteiligungsaufwands) bei einer verdeckten Gewinnausschüttung,  


- der Aufwand aus der Auflösung aus vom Zedenten in Höhe der Differenz zwischen dem 
Nennwert der Verbindlichkeit und dem überlassenen Geldkapital zu bildenden aktiven 
Rechnungsabgrenzungsposten beim unechten Factoring bzw. bei der unechten 
Forfaitierung (zum echten Factoring bzw. zur echten Forfaitierung siehe Rn. 36 bzw. 41), 


- ähnliche Aufwendungen. 


c) Zinserträge 


Der Begriff der Zinserträge ist deckungsgleich mit dem Begriff der Zinsaufwendungen zu 
verstehen; Rn. 16 bis 18 gelten entsprechend. 


Zu Zinserträgen zählen auch: 


- Gewinne im Sinne des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG, soweit hierin Zinsen und 
angewachsene Zinsansprüche enthalten sind, 


- Zinsen und angewachsene Ansprüche im Sinne des § 38 Absatz 3 Nummer 1 InvStG. 


Ausgeschüttete oder ausschüttungsgleiche Erträge aus Spezial-Investmentfonds, die aus 
Zinserträgen im Sinne des § 4h Absatz 3 Satz 3 EStG stammen, sind beim Anleger im Rahmen des 
§ 4h Absatz 1 EStG grundsätzlich als Zinserträge zu berücksichtigen (§ 46 InvStG). 


d) Minderung bzw. Erhöhung des maßgeblichen Gewinns bzw. Einkommens 


Der Zinsschranke unterliegen nur solche Zinsaufwendungen und Zinserträge, die den 
maßgeblichen Gewinn bzw. das maßgebliche Einkommen gemindert oder erhöht haben. 
Insbesondere nicht abziehbare Zinsen gemäß § 3c Absatz 1 und 2, § 4 Absatz 4a, § 4 Absatz 5 Satz 1 
Nummer 8a EStG, §§ 233 ff. AO i. V. m. § 12 Nummer 3 EStG bzw. § 10 Nummer 2 KStG und Zinsen, 
die gemäß § 8 Absatz 3 Satz 2 KStG als verdeckte Gewinnausschüttungen oder als 
Berichtigungsbetrag nach § 1 AStG das Einkommen einer Körperschaft nicht gemindert haben 
oder bereits aufgrund spezieller Betriebsausgabenabzugsverbote nicht abziehbar sind (z. B. §§ 4i, 
4k EStG), unterliegen nicht der Zinsschranke, weil sie das Einkommen nicht mindern. 
Steuerpflichtige Erstattungszinsen fallen hingegen unter den Begriff der Zinserträge. 


Zinsaufwendungen, die im Inland steuerpflichtige Sondervergütungen eines Mitunternehmers im 
Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG sind, stellen weder Zinsaufwendungen der 
Mitunternehmerschaft noch Zinserträge des Mitunternehmers dar (vgl. Rn. 6). 


Im Falle der Abtretung einer noch nicht realisierten Geldforderung aus einem 
Dauerschuldverhältnis ergeben sich vor der Abtretung keine Zinsaufwendungen oder Zinserträge 
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im Sinne der Zinsschranke aus einer Auf- oder Abzinsung der Forderung und Verbindlichkeit, da 
diese bilanziell noch nicht erfasst sind (schwebendes Geschäft – vgl. Rn. 39). 


e) Nicht unter die Zinsschranke fallende Aufwendungen und Erträge 


Erbbauzinsen stellen ein Entgelt für die Nutzung des Grundstücks dar und führen nicht zu 
Zinsaufwendungen oder Zinserträgen. 


Gewinnauswirkungen in Zusammenhang mit Rückstellungen in der Steuerbilanz sind keine 
Zinsaufwendungen oder Zinserträge im Rahmen der Zinsschranke. Dies gilt nicht, soweit 
Zinsaufwendungen im Sinne des § 4h Absatz 3 Satz 2 EStG zurückgestellt werden. 


Vergütungen für die vorübergehende Nutzung von fremdem Sachkapital (insbesondere Miet- und 
Pachtzinsen) stellen grundsätzlich keine Zinserträge bzw. Zinsaufwendungen im Sinne der 
Zinsschranke dar (zu Leasing vgl. Rn. 31). Dazu gehören auch Aufwendungen und Erträge, die 
Scheideanstalten aus der Goldleihe bzw. aus Edelmetallkonten erzielen. 


Teilwertberichtigungen auf eine Kapitalforderung führen grundsätzlich nicht zu 
Zinsaufwendungen oder Zinserträgen im Sinne des § 4h Absatz 3 Satz 2 und 3 EStG (zu Auf- und 
Abzinsungen vgl. Rn. 30). 


Keine Zinsaufwendungen und Zinserträge sind z. B. auch 


- Skonti und Boni,  
- Nichtabnahmeentschädigungen, 
- Reisekosten, 
- Notarkosten und Gutachterkosten, 
- Wechselkursgewinne und -verluste (Rn. 17), soweit sie aus Wertänderungen der 


Kapitalforderungen oder -verbindlichkeiten aufgrund von Wechselkursschwankungen 
resultieren. 


f) Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten 


Eine Wertpapierleihe oder ein ähnliches Geschäft kann einen Missbrauch von rechtlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten (§ 42 AO) darstellen, wenn es z. B. dazu dienen soll, beim Entleiher 
künstlich Zinseinnahmen zu erzielen und dadurch die Abzugsmöglichkeit für anfallende 
Zinsaufwendungen zu erhöhen. 


g) Forderungen und Verbindlichkeiten mit Zinsanteil 


Forderungen und Verbindlichkeiten, die wirtschaftlich einen Zinsanteil enthalten, führen zu 
Zinserträgen bzw. -aufwendungen im Sinne der Zinsschranke. Das generelle bilanzsteuerliche 
Abzinsungsgebot für unverzinsliche Verbindlichkeiten wurde durch das Vierte Gesetz zur 
Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise vom 19. Juni 2022 
(BGBl. I S. 911) aufgehoben. Gleichwohl können Aufwendungen und Erträge im Sinne der 
Zinsschranke entstehen, wenn eine Verzinsung ausdrücklich vereinbart wurde oder eine 
Verzinsung wirtschaftlich anzunehmen ist.  
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Beispiel 1 (Endfällige Forderung): 


Die V-GmbH liefert am 30. Dezember 01 Waren an die S-GmbH. Der Kaufpreis beträgt 10 Mio. € 
und ist am 31. Dezember 10 endfällig. Die Beteiligten sind sich einig, dass der über den Warenwert 
hinausgehende Teil des Kaufpreises als Gegenleistung für die langfristige Fälligkeit gezahlt wird. 
Das Wirtschaftsjahr aller Beteiligten entspricht dem Kalenderjahr. Die Voraussetzungen für die 
Anwendbarkeit der Zinsschranke (Überschreiten der Freigrenze, kein Escape etc.) sind bei allen 
Beteiligten gegeben. Der Barwert der Forderung/Verbindlichkeit soll 6,18 Mio. € betragen. 


Lösung: 


B1: Die ratierliche Auflösung der Differenz zwischen Barwert (6,18 Mio. €) und Nennwert der 
Verbindlichkeit (10 Mio. €) zu den nachfolgenden Bilanzstichtagen ist Zinsaufwand im Sinne des 
§ 4h Abs. 3 Satz 2 EStG. Der berücksichtigungsfähige Gesamtzinsaufwand der S-GmbH über die 
Laufzeit der Verbindlichkeit beläuft sich mithin auf 3,82 Mio. €.  


B2 Die V-GmbH hat auf den 31. Dezember 01 eine Forderung gegen die S-GmbH auszuweisen.  
Die Forderung ist in Höhe des Warenwertes zu bilanzieren (6,18 Mio. €). Der durch die 
Neubewertung der Forderung zu den nachfolgenden Stichtagen sukzessiv entstehende Ertrag ist 
Zinsertrag im Sinne des § 4h Abs. 3 Satz 3 EStG. Der berücksichtigungsfähige Gesamtzinsertrag der 
V-GmbH über die Laufzeit der Forderung beträgt 3,82 Mio. €. 


h) Leasing 


Zinsanteile in Leasingraten führen zu Zinsaufwendungen oder Zinserträgen, wenn das 
wirtschaftliche Eigentum am Leasinggegenstand (Sachkapital) auf den Leasingnehmer übergeht, 
der Leasinggeber also eine Darlehensforderung und der Leasingnehmer eine 
Darlehensverbindlichkeit auszuweisen hat. Die in den BMF-Schreiben vom 19. April 1971 (BStBl I 
S. 264), vom 21. März 1972 (BStBl I S. 188), vom 22. Dezember 1975 (Anhang 21 III EStH 2023) und 
vom 23. Dezember 1991 (BStBl 1992 I S. 13) niedergelegten Grundsätze sind zu beachten. 


Verbleibt nach Maßgabe der in Rn. 31 angeführten BMF-Schreiben das wirtschaftliche Eigentum 
am Leasinggegenstand beim Leasinggeber (Voll- und Teilamortisationsverträge) und handelt es 
sich um Finanzierungsleasing von Immobilien, ist eine Erfassung von Zinsanteilen in Leasingraten 
möglich, wenn der Leasinggeber mit den in der Grundmietzeit zu entrichtenden Raten zuzüglich 
des Erlöses aus einer Ausübung eines von Anfang an zum Ende der Grundmietzeit vertraglich 
vereinbarten Optionsrechts seine Anschaffungs- oder Herstellungskosten für den 
Leasinggegenstand sowie alle Nebenkosten einschließlich der Finanzierungskosten deckt und er 
dies gegenüber den Finanzbehörden nachweist. 


Der Leasinggeber kann in diesen Fällen die Zinsanteile als Zinserträge im Rahmen der 
Zinsschranke saldieren, soweit er in Leasingraten enthaltene Zinsanteile gegenüber dem 
Leasingnehmer offen ausweist; der Leasingnehmer hat seinerseits die Zinsanteile als 
Zinsaufwendungen im Rahmen der Zinsschranke zu erfassen. Die Erfassung von Zinsanteilen in 
Leasingraten setzt einen gemeinsamen schriftlichen Antrag von Leasinggeber und Leasingnehmer 
bei dem für den Leasinggeber örtlich zuständigen Finanzamt voraus. Der Leasinggeber muss 
außerdem nachweisen, dass der Leasingnehmer gegenüber dem für ihn örtlich zuständigen 
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Veranlagungsfinanzamt eine schriftliche und unwiderrufliche Einverständniserklärung 
abgegeben hat, dass er mit der Erfassung der Zinsanteile als Zinsaufwendungen im Rahmen der 
Zinsschranke einverstanden ist. Die Erfassung von Zinserträgen beim Leasinggeber hängt von der 
korrespondierenden Erfassung der Zinsenaufwendungen beim Leasingnehmer ab. 


Bei Leasingverträgen über Immobilien, die bis zum 25. Mai 2007 (Tag des Beschlusses des 
Deutschen Bundestags über das Unternehmensteuerreformgesetz 2008) abgeschlossen worden 
sind, wird es im Zeitraum bis zur erstmaligen Änderungsmöglichkeit des Leasingvertrags nicht 
beanstandet, wenn der Leasinggeber in Leasingraten enthaltene Zinsanteile auch ohne Ausweis 
gegenüber dem Leasingnehmer als Zinserträge im Rahmen der Zinsschranke saldiert. 
Voraussetzung hierfür ist ein schriftlicher Antrag des Leasinggebers und der Nachweis des 
enthaltenen Zinsanteils gegenüber den Finanzbehörden. 


i) Abtretung 


aa) Abtretung einer Forderung aus der Überlassung von Geldkapital 


(1) Unechte Forfaitierung/unechtes Factoring 


Bei der unechten Forfaitierung bzw. dem unechten Factoring bleibt die Forderung beim Zedenten 
weiterhin mit ihrem Barwert aktiviert. Der Zedent hat eine verzinsliche Darlehensschuld in Höhe 
des Nennwerts der gegenüber dem Zessionar bestehenden Rückzahlungsverpflichtung 
(= Nennwert der abgetretenen Forderung) zu passivieren. 


In Höhe der Differenz zwischen dem Nennwert der Verbindlichkeit und dem überlassenen 
Geldkapital hat der Zedent einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Der Zessionar 
weist eine Darlehensforderung gegenüber dem Zedenten und einen passiven 
Rechnungsabgrenzungsposten in entsprechender Höhe aus. Die Rechnungsabgrenzungsposten 
sind bei Fälligkeitsdarlehen linear aufzulösen. Der hierdurch entstehende Aufwand bzw. Ertrag ist 
Zinsaufwand bzw. -ertrag im Sinne des § 4h Absatz 3 Satz 2 und 3 EStG.  


Beispiel 2 (Abtretung endfälliger Forderung): 


Die V-GmbH verkauft ihre endfällige Forderung gegen die S-GmbH (Nennwert: 10 Mio. €, 
Barwert: 6,18 Mio. €) aus Beispiel 1 noch am 30. Dezember 01 an die K-GmbH und tritt sie mit 
sofortiger Wirkung ab. Der Kaufpreis beträgt 6 Mio. € und wird sofort gezahlt. Das Risiko der 
Zahlungsunfähigkeit der S-GmbH trägt laut Kaufvertrag weiterhin die V-GmbH. Das Wirt-
schaftsjahr aller Beteiligten entspricht dem Kalenderjahr. Die Voraussetzungen für die 
Anwendbarkeit der Zinsschranke (Überschreiten der Freigrenze, kein Escape etc.) sind bei allen 
Beteiligten gegeben. 


Lösung: 


B3 Die bilanzielle Behandlung der Verbindlichkeit der S-GmbH gegenüber der V-GmbH wird von 
der Forderungsabtretung nicht berührt. Der berücksichtigungsfähige Gesamtzinsaufwand der S-
GmbH über die Laufzeit der Verbindlichkeit bleibt unverändert 3,82 Mio. €. 
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Die V-GmbH hat auf den 31.12.01 - neben der Forderung gegen die S-GmbH (siehe Tz. B2) - 
nunmehr eine Darlehensverbindlichkeit in Höhe von 10 Mio. € gegenüber der K-GmbH sowie 
einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 4 Mio. € auszuweisen: 


V-GmbH Aktiva Passiva 


31.12.01 Forderung gg. S-GmbH 


Bankguthaben  


aktiver RAP 


6.180.000 


6.000.000 


4.000.000 


EK 


Darlehensverbindlichkeit 


6.180.000 


10.000.000 


 16.180.000 16.180.000 


Zu den nachfolgenden Abschlussstichtagen entstehen durch die Neubewertung der Forderung 
gegen die S-GmbH Erträge, die über die Gesamtlaufzeit zu einem Zinsertrag im Sinne des § 4h 
Absatz 3 Satz 3 EStG in Höhe von 3,82 Mio. € führen (siehe Tz. B2). Der aktive 
Rechnungsabgrenzungsposten ist linear (endfällige Verbindlichkeit) über die Laufzeit der 
Darlehensverbindlichkeit aufzulösen und führt jährlich zu einem Zinsaufwand im Sinne des § 4h 
Absatz 3 Satz 2 EStG in Höhe von 444.444 €. Über die Laufzeit der Darlehensverbindlichkeit 
beträgt der Saldo aus Zinsaufwendungen und -erträgen bei der V-GmbH insgesamt 180.000 €.  


Die K-GmbH erwirbt durch den Forderungskauf eine Darlehensforderung gegen die V-GmbH.  
Das Bilanzbild stellt sich auf den 31.12.01 wie folgt dar: 


K-GmbH Aktiva Passiva 


31.12.01 Forderung gg. V-GmbH 10.000.000 Bank 


passiver RAP 


6.000.000 


4.000.000 


 10.000.000 10.000.000 


Der passive Rechnungsabgrenzungsposten ist linear (endfällige Forderung) über die Laufzeit der 
Forderung aufzulösen und führt jährlich zu einem Zinsertrag im Sinne des § 4h Absatz 3 Satz 3 
EStG in Höhe von 444.444 €. 


Erfolgt die Tilgung der (abgetretenen) Forderung in Raten, sind die Rechnungsabgrenzungsposten 
nach der Zinsstaffelmethode aufzulösen. 


(2) Echte Forfaitierung/echtes Factoring 


Bei der echten Forfaitierung bzw. dem echten Factoring übernimmt der Zessionar das Risiko der 
Uneinbringlichkeit der abgetretenen Forderung. Die Forderung ist bilanziell bei ihm zu aktivieren. 
Die Abtretung gilt nur auf übereinstimmenden schriftlichen Antrag von Zessionar und Zedent im 
Sinne von Rn. 15 als Überlassung von Fremdkapital im Sinne von § 4h Absatz 3 Satz 2 EStG. 


Als Zinsertrag des Zessionars im Sinne der Zinsschranke ist in diesen Fällen die Differenz zwischen 
Nennwert und Kaufpreis der erworbenen bereits realisierten Forderung anzusetzen.  


Der Zedent hat in diesen Fällen in Höhe des Differenzbetrages zwischen Verkaufserlös und 
Buchwert der verkauften Forderung einen Zinsertrag bzw. -aufwand im Sinne der Zinsschranke.  
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Beispiel 3 (Abtretung endfälliger Forderung): 


Siehe Beispiel 2. Das Risiko der Zahlungsunfähigkeit der S-GmbH trägt laut Kaufvertrag die 
K-GmbH. Die V-GmbH erhält als Kaufpreis für die Forderung 6 Mio. €. Die V-GmbH und die K-
GmbH haben einen übereinstimmenden schriftlichen Antrag nach Rn. 15 gestellt. 


Lösung: 


Die bilanzielle Behandlung der Verbindlichkeit der S-GmbH gegenüber der V-GmbH wird von der 
Forderungsabtretung nicht berührt. Das Bilanzbild und die Ergebnisentwicklung entsprechen 
jener in Tz. B1. Der berücksichtigungsfähige Gesamtzinsaufwand der S-GmbH über die Laufzeit 
der Verbindlichkeit beträgt 3,82 Mio. €. 


Die V-GmbH hat die Forderung auszubuchen und den Verkaufserlös einzubuchen. In Höhe der 
Wertdifferenz zwischen dem Buchwert der abgetretenen Forderung und dem Verkaufspreis 
kommt es zu einem Zinsaufwand bzw. einem Zinsertrag im Sinne der Zinsschranke. Bei der V-
GmbH entsteht damit ein sofort zu berücksichtigender Zinsaufwand im Sinne von § 4h Abs. 3 Satz 
2 EStG in Höhe von 180.000 € (= 6 Mio. € ./. 6,18 Mio. €). 


Die K-GmbH erwirbt eine Forderung gegen die S-GmbH. Die Forderung gegen die S-GmbH ist 
zum 31. Dezember 01 mit 6 Mio. € zu bilanzieren. Zu den nachfolgenden Bilanzstichtagen ist die 
Forderung grundsätzlich mit ihren Anschaffungskosten von 6 Mio. € zu bewerten. Bei Erfüllung 
der Forderung im Wirtschaftsjahr 10 realisiert die K-GmbH einen Zinsertrag im Sinne von § 4h 
Abs. 3 Satz 3 EStG in Höhe von 4 Mio. €. 


In den Fällen der echten Forfaitierung/des echten Factorings einer ratenweise zu tilgenden 
Forderung ist sinngemäß zu verfahren. 


bb) Abtretung einer Forderung aus schwebenden Geschäften 


Im Falle der Abtretung einer noch nicht realisierten Geldforderung aus einem 
Dauerschuldverhältnis ergeben sich vor der Abtretung keine Zinsaufwendungen oder -erträge im 
Sinne der Zinsschranke aus einer Auf- oder Abzinsung der Forderung und Verbindlichkeit, da 
diese bilanziell noch nicht erfasst sind. 


(1) Unechte Forfaitierung 


Die Abtretung einer Forderung zu einem Betrag unter dem Nennwert ist eine eigenständige 
Überlassung von Fremdkapital im Sinne des § 4h Absatz 3 Satz 2 EStG, wenn der Vorgang bilanziell 
als Darlehensgeschäft auszuweisen ist (sog. unechte Forfaitierung). Bei der Ermittlung der 
Zinsaufwendungen und Zinserträge aus der Abtretung einer Forderung im o. g. Sinne sind die 
Grundsätze zur Abtretung einer Forderung aus der Überlassung von Geldkapital (siehe Rn. 33 ff.) 
und des BMF-Schreibens vom 9. Januar 1996 (BStBl I S. 9) zu beachten. Der Zedent hat in Höhe der 
Differenz zwischen dem Nennwert der Darlehensschuld und dem überlassenen Geldkapital einen 
aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, der nach der Zinsstaffelmethode aufzulösen ist. 
Der hierdurch entstehende Aufwand ist Zinsaufwand im Sinne des § 4h Absatz 3 Satz 2 EStG.  
Der Zessionar hat einen Zinsertrag im Sinne des § 4h Absatz 3 Satz 3 EStG in entsprechender Höhe.  
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Beispiel 4 (Unechte Forfaitierung einer Mietforderung): 


Die V-GmbH überlässt der S-GmbH ab dem 1. Januar 01 ein Grundstück zur Miete. Der Mietvertrag 
ist bis zum 31. Dezember 10 befristet. Der jährlich auf den 1. Januar zu entrichtende Mietzins 
beträgt 1 Mio. €. Die V-GmbH verkauft sämtliche noch nicht beglichenen Mietzinsansprüche mit 
einem Nennwert von 9 Mio. € am 30. Dezember 01 an die K-GmbH und tritt sie mit sofortiger 
Wirkung ab. Der Kaufpreis beträgt 7,5 Mio. € und wird sofort gezahlt. Das Risiko der 
Zahlungsunfähigkeit der S-GmbH trägt laut Kaufvertrag weiterhin die V-GmbH. Das Wirt-
schaftsjahr aller Beteiligten entspricht dem Kalenderjahr. Die Voraussetzungen für die 
Anwendbarkeit der Zinsschranke (Überschreiten der Freigrenze, kein Escape etc.) sind bei allen 
Beteiligten gegeben. 


Lösung: 


Die S-GmbH als Mieterin bilanziert ihre zukünftigen, wirtschaftlich noch nicht entstandenen 
Verbindlichkeiten aus dem Mietvertrag nicht. Der von ihr für das jeweils laufende Wirtschaftsjahr 
entrichtete Mietzins für den Gebrauch der Mietsache führt unmittelbar zu Mietaufwand. 


Die V-GmbH hat der K-GmbH gegenüber eine Darlehensverbindlichkeit in Höhe des Nennwerts 
der veräußerten Mietzinsansprüche zu passivieren. Sie vereinnahmt den Mietzins bei Zahlung 
durch die S-GmbH erfolgswirksam als Mietertrag, der in voller Höhe als sofort an die K-GmbH 
weitergeleitet gilt. Die Darlehensverbindlichkeit mindert sich um den jeweiligen Mietzins. In Höhe 
der Differenz zwischen dem Nennwert der abgetretenen Mietzinsansprüche und dem Kaufpreis 
ist ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1,5 Mio. € zu bilden, der entsprechend 
der Zinsstaffelmethode aufzulösen ist und zu Zinsaufwand im Sinne des § 4h Abs. 3 Satz 2 EStG 
führt. Der zu berücksichtigende Gesamtzinsaufwand im Sinne des § 4h Abs. 3 Satz 2 EStG der V-
GmbH beläuft sich im Beispielsfall auf 1,5 Mio. €. 


Die K-GmbH aktiviert eine (Darlehens-)Forderung in Höhe des Nennwerts der Mietzinsansprüche 
gegen die V-GmbH und passiviert einen Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der Differenz 
zwischen Nennwert und Kaufpreis, der entsprechend der Zinsstaffelmethode aufzulösen ist.  
Der Gesamtzinsertrag im Sinne des § 4h Abs. 3 Satz 3 EStG der K-GmbH über die Laufzeit der 
erworbenen Forderung beträgt 1,5 Mio. €. 


(2) Echte Forfaitierung 


In den Fällen, in denen der Zessionar zusätzlich das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners 
der abgetretenen Forderung übernimmt (sog. echte Forfaitierung) gilt die Abtretung einer 
Forderung zu einem Betrag unter dem Nennwert nach Rn. 15 nur auf übereinstimmenden 
schriftlichen Antrag von Zessionar und Zedent als eigenständige Überlassung von Fremdkapital 
im Sinne von § 4h Abs. 3 Satz 2 EStG. 


Als Zinsertrag des Zessionars im Sinne des § 4h Abs. 3 Satz 3 EStG ist in diesen Fällen die Differenz 
zwischen den vereinnahmten Erlösen aus dem Dauerschuldverhältnis (z. B. Mieterträge) und dem 
Kaufpreis der Forderung anzusetzen. 
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Der Zedent hat in Höhe des Differenzbetrags zwischen Verkaufserlös und Nennwert der 
verkauften Forderung einen Zinsaufwand bzw. einen Zinsertrag im Sinne der Zinsschranke.  


Beispiel 5 (Echte Forfaitierung einer Mietforderung): 


Siehe Beispiel 4. Das Risiko der Zahlungsunfähigkeit der S-GmbH trägt laut Kaufvertrag die K-
GmbH. Die V-GmbH und die K-GmbH haben einen übereinstimmenden schriftlichen Antrag 
nach Rn. 15 gestellt. 


Lösung: 


Die S-GmbH als Mieterin bilanziert ihre Verbindlichkeit aus dem Mietvertrag in der Regel nicht. 
Der von ihr entrichtete Mietzins für den Gebrauch der Mietsache führt unmittelbar zu Aufwand, 
der kein Zinsaufwand im Sinne der Zinsschranke ist. 


Es ist für Zwecke der Zinsschranke abweichend von den allgemeinen bilanzsteuerlichen 
Grundsätzen davon auszugehen, dass die V-GmbH eine Mieteinnahme in Höhe des Nennbetrags 
der (Summe der) abgetretenen Mietforderungen vereinnahmt. In Höhe des Differenzbetrags 
zwischen dem Nennbetrag der abgetretenen Mietforderungen und dem vereinnahmten Kaufpreis 
entsteht gleichzeitig ein Zinsaufwand der V-GmbH im Sinne des § 4h Abs. 3 Satz 2 EStG. 
Der berücksichtigungsfähige Gesamtzinsaufwand der V-GmbH beläuft sich im Beispielsfall somit 
auf 1,5 Mio. €. Der durch die Mieteinnahme erlöste Ertrag und der Gesamtzinsaufwand sind über 
die Laufzeit des Mietvertrags wie ein Rechnungsabgrenzungsposten auf die Wirtschaftsjahre linear 
zu verteilen. 


Die K-GmbH aktiviert die erworbenen Forderungen gegen die S-GmbH in Höhe des Kaufpreises. 
Der vereinnahmte Mietzins ist in einen Zinsanteil und einen Tilgungsanteil aufzuteilen.  
Die Ermittlung des Zinsanteils pro Rate erfolgt nach allgemeinen bilanzsteuerrechtlichen 
Grundsätzen. Der danach ermittelte Zinsanteil stellt Zinsertrag im Sinne des § 4h Abs. 3 Satz 3 EStG 
dar. Die Forderung vermindert sich um den Tilgungsanteil. Der Gesamtzinsertrag beträgt im 
Beispielsfall 1,5 Mio. €. 


3. Steuerliches EBITDA 


Die Zinsaufwendungen eines Betriebs sind in Höhe des Zinsertrags abziehbar, darüber hinaus ist 
der Abzug auf 30 % des um die Zinsaufwendungen und um die nach § 6 Absatz 2 Satz 1, § 6 
Absatz 2a Satz 2 und § 7 EStG abgesetzten Beträge erhöhten und um die Zinserträge verminderten 
maßgeblichen Gewinns bzw. des maßgeblichen Einkommens begrenzt (sog. steuerliches EBITDA). 


Laufende Zinsaufwendungen, die aufgrund von § 4h Absatz 2 EStG von der Anwendung der 
Zinsschranke ausgenommen sind, mindern das verrechenbare EBITDA nicht. 


Beispiel 6: 
Die A-GmbH hat laufende Zinsaufwendungen i. H. v. 60 Mio. €, laufende Zinserträge i. H. v. 
10 Mio. €, einen Zinsvortrag i. H. v. 80 Mio. € und ein verrechenbares EBITDA i. H. v. 100 Mio. €. 
Die Ausnahme des § 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe b EStG findet Anwendung. 
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Lösung: 
Da die gemäß § 4h Absatz 1 Satz 7 EStG um die Zinsvorträge gekürzten Nettozinsaufwendungen 
(= laufende Zinsaufwendungen i. H. v. 60 Mio. € und laufende Zinserträge i. H. v. 10 Mio. €) nach 
§ 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe b EStG von der Zinsschranke ausgenommen sind, können auch die 
verbleibenden Nettozinsaufwendungen (= Zinsvortrag) i. H. v. 80 Mio. €, die das verrechenbare 
EBITDA i. H. v. 100 Mio. € nicht übersteigen, in voller Höhe abgezogen werden. Es ist ein EBITDA-
Vortrag i. H. v. 20 Mio. € gesondert festzustellen (§ 4h Absatz 1 Satz 3 erster Halbsatz und Absatz 4 
Satz 1 EStG). 


Bei Personenunternehmen ist maßgeblicher Gewinn der nach den Vorschriften des EStG mit 
Ausnahme von § 4h Absatz 1 EStG ermittelte steuerpflichtige Gewinn (§ 4h Absatz 3 Satz 1 EStG): 


Steuerpflichtiger Gewinn vor Anwendung des § 4h EStG 
+ Zinsaufwendungen 
+ Abschreibungen nach § 6 Absatz 2 und 2a sowie § 7 EStG 
= steuerliches EBITDA. 


Nicht zum steuerpflichtigen Gewinn einer Personengesellschaft gehören Betriebseinnahmen, 
soweit diese beim Gesellschafter ganz (z. B. § 8b Absatz 1 oder 2 KStG) oder teilweise (z. B. § 3 
Nummer 40 EStG) steuerfrei sind. 


Bei Körperschaften tritt an die Stelle des maßgeblichen Gewinns das nach den Vorschriften des 
EStG und des KStG mit Ausnahme der §§ 4h, 10d EStG und § 9 Absatz 1 Nummer 2 KStG ermittelte 
Einkommen. Das steuerliche EBITDA einer Körperschaft wird insbesondere durch verdeckte 
Gewinnausschüttungen erhöht und durch Dividenden und Veräußerungsgewinne vermindert, 
soweit diese nach § 8b KStG steuerfrei sind: 


Einkommen der Körperschaft im Sinne des § 8 Absatz 1 KStG vor Anwendung des § 4h EStG 
./. Zinserträge 
+ Zinsaufwendungen 
+ Abschreibungen nach § 6 Absatz 2 und 2a sowie § 7 EStG 
+ Verlustabzug im Sinne von § 10d EStG (Verlustrück- und -vortrag) 
+ Zuwendungsabzug im Sinne von § 9 Absatz 1 Nummer 2 KStG 
= steuerliches EBITDA. 


Das steuerliche EBITDA ist betriebsbezogen zu ermitteln. Zinsaufwendungen, Zinserträge, 
Abschreibungen und Anteile am maßgeblichen Gewinn, die in das steuerliche EBITDA einer 
Mitunternehmerschaft einfließen, finden deshalb beim Mitunternehmer nicht nochmals 
Berücksichtigung. 


Hält ein Gesellschafter einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft seine Beteiligung im 
Betriebsvermögen (sog. Zebragesellschaft), kommt die Zinsschranke auf der Ebene des 
Gesellschafters zur Anwendung. Zinsaufwendungen, Zinserträge und Abschreibungen der 
Personengesellschaft und die Beteiligungseinkünfte sind anteilig beim Gesellschafter im Rahmen 
seiner Gewinneinkünfte zu berücksichtigen. 
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Bei einer KGaA ist zur Ermittlung des maßgeblichen Einkommens im Sinne des § 8a Absatz 1 KStG 
die Vorschrift des § 9 Absatz 1 Nummer 1 KStG nicht anzuwenden. Hinsichtlich eventueller 
Sondervergütungen ist § 8a Absatz 3 KStG zu prüfen. Bei der Bildung des steuerlichen EBITDA des 
persönlich haftenden Gesellschafters bleibt der Gewinnanteil unberücksichtigt. 


Zinsaufwendungen und Zinserträge im Sinne des § 4h Absatz 3 EStG einer Organgesellschaft sind 
beim Organträger im Rahmen des § 4h Absatz 1 EStG zu berücksichtigen (§ 15 Satz 1 Nummer 3 
Satz 3 KStG). Entsprechendes gilt für Abschreibungen nach § 6 Absatz 2 Satz 1, § 6 Absatz 2a Satz 2 
und § 7 EStG. 


Bei der Ermittlung des verrechenbaren EBITDA im Sinne des § 4h Absatz 1 Satz 2 EStG bleiben 
Aufwendungen und Erträge, die auf ein Infrastrukturprojekt im Sinne des § 4h Absatz 6 Satz 1 
EStG (vgl. 7.) entfallen, außer Ansatz. 


Sofern eine Aufteilung und Zuordnung des maßgeblichen Einkommens nach § 8a Absatz 1 Satz 1 
und 2 KStG zu einzelnen Wirtschaftsjahren von Körperschaften erforderlich ist (weil zwei 
Wirtschaftsjahre in einem Veranlagungszeitraum enden), ist diese anhand des 
Veranlassungszusammenhangs vorzunehmen. 


Soweit das verrechenbare EBITDA die um die Zinserträge geminderten Zinsaufwendungen des 
Betriebs (Nettozinsaufwendungen) übersteigt, ist es in die folgenden fünf Wirtschaftsjahre 
vorzutragen (EBITDA-Vortrag); ein EBITDA-Vortrag entsteht nicht in Wirtschaftsjahren, in denen 
die Zinsaufwendungen die Zinserträge nicht übersteigen oder § 4h Absatz 2 EStG die Anwendung 
von § 4h Absatz 1 Satz 1 EStG ausschließt. Ein Ausschluss in diesem Sinne liegt nicht vor, soweit 
die Zinsschranke aufgrund von § 4h Absatz 1 Satz 7 EStG nur auf einen Teil der 
Nettozinsaufwendungen Anwendung findet, während auf den anderen Teil § 4h Absatz 2 EStG zur 
Anwendung kommt. Rumpfwirtschaftsjahre sind Wirtschaftsjahre im Sinne des § 4h EStG. 


Beispiel 7: 
Die A-GmbH hat einen Zinsertrag i. H. v. 0 €, laufende Zinsaufwendungen i. H. v. 60 Mio. €, einen 
Zinsvortrag i. H. v. 80 Mio. €, ein verrechenbares EBITDA i. H. v. 100 Mio. € und keine EBITDA-
Vorträge. Die Ausnahme des § 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe b EStG findet Anwendung. 


Lösung: 
Da die laufenden Zinsaufwendungen i. H. v. 60 Mio. € nach § 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe b EStG 
von der Zinsschranke (§ 4h Absatz 1 Satz 1 EStG) ausgenommen sind, können die 
Nettozinsaufwendungen, die mangels Zinsertrags dem Zinsvortrag i. H. v. 80 Mio. € entsprechen, 
bis zur Höhe des verrechenbaren EBITDA (100 Mio. €) abgezogen werden. Im Ergebnis ist ein 
Betrag i. H. v. 140 Mio. € abziehbar (laufende Zinsaufwendungen i. H. v. 60 Mio. € aufgrund der 
Ausnahme nach § 4h Absatz 2 EStG und Zinsvortrag i. H. v. 80 Mio. € aufgrund der Abziehbarkeit 
vom verrechenbaren EBITDA). Ein EBITDA-Vortrag i. H. v. 20 Mio. € entsteht, da die Zinsschranke 
trotz Anwendung des § 4h Absatz 2 EStG auf laufende Zinsaufwendungen auf den Zinsvortrag 
Anwendung findet; ein EBITDA-Vortrag ist nach § 4h Absatz 1 Satz 3 zweiter Halbsatz zweite 
Alternative EStG nicht ausgeschlossen. 
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4. Zinsvortrag und EBITDA-Vortrag 


Die nicht abziehbaren Zinsaufwendungen eines Wirtschaftsjahres sind nach § 4h Absatz 1 Satz 5 
EStG in die folgenden Wirtschaftsjahre vorzutragen (Zinsvortrag). Sie erhöhen die 
Zinsaufwendungen dieser Wirtschaftsjahre und können dazu führen, dass im Vortragsjahr die 
Freigrenze nach § 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe a EStG überschritten wird. Wird die Freigrenze 
nach § 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe a EStG unter Berücksichtigung des Zinsvortrags im 
Vortragsjahr nicht überschritten, unterfallen nur die laufenden Nettozinsaufwendungen der 
Freigrenze; der Zinsvortrag ist nur nach Maßgabe des § 4h Absatz 1 Satz 1 EStG bis zur Höhe der 
nach Verrechnung mit den laufenden Zinsaufwendungen verbleibenden Zinserträge sowie des 
verrechenbaren EBITDA im Vortragsjahr abziehbar. Auch die weiteren Ausnahmetatbestände des 
§ 4h Absatz 2 EStG finden keine Anwendung, soweit Zinsaufwendungen aufgrund eines 
Zinsvortrags erhöht wurden (§ 4h Absatz 1 Satz 7 EStG). Bei der Anwendung von § 4h Absatz 1 
Satz 7 EStG werden laufende Zinsaufwendungen vor dem Zinsvortrag mit dem Zinsertrag 
verrechnet. 


Beispiel 8: 
Die A-GmbH hat im Jahr 02 laufende Zinsaufwendungen i. H. v. 1 Mio. € und einen laufenden 
Zinsertrag i. H. v. 200.000 € sowie einen Zinsvortrag aus dem Jahr 01 i. H. v. 1 Mio. €. 


Lösung: 
Die laufenden Zinsaufwendungen sind i. H. v. 1 Mio. € sofort abziehbar nach § 4h Absatz 2 Satz 1 
Buchstabe a EStG. Der Zinsvortrag i. H. v. 1 Mio. € ist hier nur in Höhe des verrechenbaren EBITDA 
abziehbar. Eine Verrechnung des Zinsvortrags mit dem Zinsertrag i. H. v. 200.000 € ist nicht 
möglich, weil dieser durch die Verrechnung mit den laufenden Zinsaufwendungen bereits 
verbraucht ist. 


Nach § 4h Absatz 5 EStG geht ein nicht verbrauchter EBITDA-Vortrag und ein nicht verbrauchter 
Zinsvortrag bei Aufgabe oder Übertragung des Betriebs unter. Bei Aufgabe oder Übertragung eines 
Teilbetriebs geht der Zins- bzw. EBITDA-Vortrag anteilig unter; § 15 Absatz 3 UmwStG gilt hier 
entsprechend (§ 4h Absatz 5 Satz 4 EStG). Als Aufgabe eines Teilbetriebs gilt auch das Ausscheiden 
einer Organgesellschaft aus dem Organkreis. 


Die Nutzung eines vororganschaftlichen Zins- bzw. EBITDA-Vortrags der Organgesellschaft ist 
während der Organschaft nicht zulässig; die Grundsätze zu § 15 Satz 1 Nummer 1 KStG gelten 
entsprechend. 


Der Zins- bzw. EBITDA-Vortrag ist gemäß § 4h Absatz 4 Satz 1 EStG gesondert festzustellen.  
Der Feststellungsbescheid ist für jeden Betrieb an den Betriebsinhaber (Personengesellschaft, 
Körperschaft) zu richten, bei Einzelunternehmern an diesen unter Bezeichnung des Betriebs.  
Bei Mitunternehmerschaften sind diese selbst Adressaten des Feststellungsbescheids, nicht die 
Mitunternehmer. Bei Betrieben gewerblicher Art ist der Feststellungsbescheid an dessen 
Rechtsträger zu richten. 
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Im Fall der Anwachsung aufgrund des Austritts des vorletzten Gesellschafters aus einer 
Personengesellschaft geht ein Zins-/EBITDA-Vortrag unter, soweit dieser auf den austretenden 
Gesellschafter entfällt. 


Bei Eintritt eines weiteren Gesellschafters in eine Personengesellschaft ist ein Zinsvortrag der 
Personengesellschaft nicht zu kürzen. Der Zinsvortrag ist weiterhin betriebsbezogen festzustellen 
und kann in den nachfolgenden Wirtschaftsjahren mit dem gesamten verrechenbaren EBITDA 
der Personengesellschaft verrechnet werden. EBITDA-Vorträge stehen vollumfänglich für eine 
Verrechnung nach § 4h Absatz 1 Satz 4 EStG zur Verfügung. 


Von unterjährigen schädlichen Ereignissen (vgl. § 4h Abs. 5 EStG, Regelungen des 
Umwandlungssteuergesetzes, für den Zinsvortrag auch: § 8a Absatz 1 Satz 3 i. V. m. § 8c KStG) sind 
ausschließlich ein festgestellter Zinsvortrag und ein festgestellter (sowie im 
Rückwirkungszeitraum 2007 bis 2009 ein fiktiver nicht festgestellter) EBITDA-Vortrag betroffen, 
d.h., die Zinsaufwendungen und das verrechenbare EBITDA des laufenden Wirtschaftsjahres 
bleiben voll erhalten. Im Fall eines unterjährigen schädlichen Ereignisses, ist für die Anwendung 
der Zinsschranke in diesem Wirtschaftsjahr der zum Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres 
festgestellte Zinsvortrag mit einem bis zu dem schädlichen Ereignis zu ermittelnden 
Nettozinsertrag, im Übrigen mit einem bis zu dem schädlichen Ereignis zu ermittelnden positiven 
verrechenbaren EBITDA (nach Abzug des Nettozinsertrags) verrechenbar. Der zum Ende des 
vorangegangenen Wirtschaftsjahres festgestellte EBITDA-Vortrag ist mit einem bis zu dem 
schädlichen Ereignis zu ermittelnden Nettozinsaufwand verrechenbar. § 8a Absatz 1 Satz 3 KStG 
und § 4h Absatz 5 Satz 3 EStG sind auf einen EBITDA-Vortrag nicht anzuwenden. 


Beispiel 9: 
An der ABC-OHG sind die A-GmbH zu 10 %, die B-GmbH zu 60 % und die C-GmbH zu 30 % 
beteiligt. Das Wirtschaftsjahr der OHG entspricht dem Kalenderjahr. Zum 30. Juni 02 scheidet die 
B-GmbH aus der OHG aus. Der Zinsvortrag der OHG zum 31. Dezember 01 beträgt 100 Mio. €. Der 
Zinsertrag der OHG im Wirtschaftsjahr 02 beträgt 20 Mio. €, wobei davon auf den Zeitraum 1. 
Januar 02 bis 30. Juni 02 ein Betrag i. H. v. 5 Mio. € entfällt. Der Zinsaufwand der OHG im 
Wirtschaftsjahr 02 beträgt 60 Mio. €, wobei davon auf den Zeitraum 1. Januar 02 bis 30. Juni 02 ein 
Betrag i. H. v. 15 Mio. € entfällt. Das verrechenbare EBITDA der OHG zum 31. Dezember 02 beträgt 
80 Mio. € und das positive EBITDA zum 30. Juni 02 10 Mio. €. 


Lösung: 
Das Ausscheiden der B-GmbH zum 30. Juni 02 stellt ein schädliches Ereignis i. S. d. § 4h Absatz 5 
Satz 2 EStG dar. Da die B-GmbH unterjährig ausscheidet, bleibt der zum 31. Dezember 01 
festgestellte Zinsvortrag für die Anwendung der Zinsschranke im Wirtschaftsjahr 02 erhalten, als 
er mit einem bis zu dem schädlichen Ereignis zu ermittelnden Nettozinsertrag, im Übrigen mit 
einem bis zu dem schädlichen Ereignis zu ermittelnden positiven EBITDA verrechnet werden 
kann. Im Übrigen geht der Zinsvortrag anteilig mit der Quote unter, mit der die B-GmbH an der 
OHG beteiligt war (§ 4h Absatz 5 Satz 2 EStG). 


Zum 30. Juni 02 liegen Nettozinsaufwendungen, jedoch kein Nettozinsertrag vor. Der Zinsvortrag 
(100 Mio. €) kann daher nur mit dem zum 30. Juni 02 ermittelten positiven EBITDA i. H. v. 
10 Mio. € verrechnet werden und bleibt insoweit (10 Mio. €) erhalten. Im Übrigen geht der 
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Zinsvortrag (90 Mio. €) zu 60 % unter, d. h. 40 % (36 Mio. €) bleiben erhalten. Die Zinsaufwendun-
gen des Wirtschaftsjahres 02 (60 Mio. €) werden um 10 und 36 Mio. € auf 106 Mio. € erhöht (§ 4h 
Absatz 1 Satz 6 EStG). 


Nach Verrechnung der Zinsaufwendungen (106 Mio. €) mit dem Zinsertrag des Wirtschaftsjahres 
02 (20 Mio. €) und mit dem verrechenbaren EBITDA des Wirtschaftsjahres 02 (80 Mio. €) verbleibt 
ein zum 31. Dezember 02 festzustellender Zinsvortrag i. H. v. 6 Mio. €. 


Im Fall einer Kürzung des dem Organträger zuzurechnenden Verlusts der Organgesellschaft 
aufgrund eines (mittelbaren) schädlichen Beteiligungserwerbs auf Ebene der Organgesellschaft 
gehen die aus der Organgesellschaft resultierenden (laufenden) Nettozinsaufwendungen 
entsprechend dem Verhältnis der Gesamtaufwendungen der Organgesellschaft zum 
untergehenden Verlust anteilig unter. 


Beispiel 10: 
Organträger (OT) und Organgesellschaft (OG) bilden einen körperschaftsteuerlichen Organkreis. 
Bis zum schädlichen Beteiligungserwerb fallen bei der OG folgende Einnahmen und Ausgaben an: 


Betriebseinnahmen  220 (davon Zinserträge: 30) 
./. div. Aufwendungen  200 
./. Zinsaufwendungen  320 
Verlust    300 


Lösung: 
Aufgrund der „gleichrangigen“ Zuordnung der Zinsaufwendungen gehen diese entsprechend dem 
Verhältnis der Gesamtaufwendungen zum untergehenden Verlust anteilig unter. Die Zinsauf-
wendungen (320) haben im Vergleich zu den sonstigen Aufwendungen (200) im Verhältnis 8/13 zu 
5/13 zum Verlust beigetragen. Bei anteiliger Verteilung entfallen auf den Verlust (300) Zins-
aufwendungen i. H. v. 184,62 (300 * 8/13) und sonstige Aufwendungen i. H. v. 115,38 (300 * 5/13). 
Auf Ebene des Organträgers werden somit Nettozinsaufwendungen von 105,38 (320 ./. 30 ./. 184,62) 
hinzugerechnet. 


5. Mitunternehmerschaften 


Zu Sonderbetriebsvermögen und Sondervergütungen von Mitunternehmern siehe Rn. 6 und 22. 


Die Ermittlung der nicht abziehbaren Zinsaufwendungen erfolgt betriebsbezogen. Nicht abzieh-
bare Zinsaufwendungen sind den Mitunternehmern auch dann nach dem allgemeinen 
Gewinnverteilungsschlüssel zuzurechnen, wenn es sich um Zinsaufwendungen aus dem Sonder-
betriebsvermögensbereich eines Mitunternehmers handelt. 


Bei Ausscheiden eines Mitunternehmers aus einer Gesellschaft geht der Zinsvortrag anteilig mit 
der Quote unter, mit der der ausgeschiedene Mitunternehmer an der Gesellschaft beteiligt war 
(§ 4h Absatz 5 Satz 2 EStG). 
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Beispiel 11: 


An der ABC-OHG sind die A-GmbH zu 10 %, die B-GmbH zu 60 %, die C-GmbH zu 30 % beteiligt. 
Alle Gesellschaften gehören einem Konzern an. Der Gewinnverteilungsschlüssel der OHG richtet 
sich nach den Beteiligungsquoten. Der Gewinn der OHG (Gesamthandsbereich) beträgt am 
31. Dezember 01 10 Mio. €. Die A-GmbH hat ihre Beteiligung fremdfinanziert. Es entstehen bis 
zum 31. Dezember 01 im Sonderbetriebsvermögensbereich der A-GmbH Sonderbetriebsausgaben 
i. H. v. 7 Mio. €. Der OHG gelingt der Escape nicht. 


Am 1. Januar 02 scheidet  


a) die A-GmbH 


b) die C-GmbH  


aus. 


Lösung: 


1. Gewinnverteilung: 


  A (10 %) B (60 %) C (30 %) 


Gesamthand 10.000.000 1.000.000 6.000.000 3.000.000 


SBA  ./. 7.000.000 ./. 7.000.000   


Gewinn 3.000.000 ./. 6.000.000 6.000.000 3.000.000 


 
2. Ermittlung der abziehbaren Zinsen: 


Der nach § 4h Absatz 1 Satz 2 korrigierte maßgebliche Gewinn beträgt 3 Mio. € + 7 Mio. € = 
10 Mio. €. 


Die abziehbaren Zinsen betragen 10 Mio. € * 30% = 3 Mio. €. 


3. Ermittlung des Zinsvortrags: 


7 Mio. € ./. 3 Mio. € = 4 Mio. €. 


4. Gewinnverteilung nach Anwendung der Zinsschranke: 


  A (10 %) B (60 %) C (30 %) 


Gesamthand  10.000.000 1.000.000 6.000.000 3.000.000 


SBA  ./. 7.000.000 ./. 7.000.000   


     


 3.000.000 ./. 6.000.000 6.000.000 3.000.000 


Nicht abziehbare Zinsen 4.000.000 400.000 2.400.000 1.200.000 


     


Gewinn 7.000.000 ./. 5.600.000 8.400.000 4.200.000 
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5. Untergehender Zinsvortrag nach § 4h Absatz 5 Satz 2 EStG: 


• bei Ausscheiden der A-GmbH: 4 Mio. € * 10/100 = 0,4 Mio. €, 
• bei Ausscheiden der C-GmbH: 4 Mio. € * 30/100 = 1,2 Mio. €. 


6. Organschaften 


Zur Behandlung der Organschaft als Betrieb siehe Rn. 10 und 81. 


Zur Freigrenze bei Organschaft siehe Rn. 73. 


III. Ausnahmetatbestände (§ 4h Absatz 2 EStG) 


§ 4h Absatz 2 EStG sieht drei Ausnahmen von der Zinsschranke vor: 
a) Freigrenze 
b) Stand-alone-Klausel 
c) Eigenkapital-Escape 


1. Nichtanwendbarkeit der Ausnahmetatbestände auf Zinsvorträge 


§ 4h Absatz 2 EStG findet nach § 4h Absatz 1 Satz 7 EStG keine Anwendung, soweit 
Zinsaufwendungen aufgrund eines Zinsvortrags erhöht wurden (siehe Rn. 54 und 55). 


2. Freigrenze 


Die Zinsschranke kommt nicht zur Anwendung, wenn die Nettozinsaufwendungen des Betriebs 
weniger als drei Millionen Euro betragen (Freigrenze des § 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe a EStG). 


Die Freigrenze ist betriebsbezogen.  


Die Freigrenze wird für den Organkreis nur einmal gewährt. 


Die Freigrenze bezieht sich auf das jeweilige Wirtschaftsjahr des Betriebs. 


3. Stand-alone-Klausel 


Die Stand-alone-Klausel kommt zur Anwendung, wenn der Steuerpflichtige keiner Person im 
Sinne des § 1 Absatz 2 AStG nahesteht (insbesondere Beteiligungen i. H. v. mindestens 25 %) und 
über keine Betriebsstätte außerhalb des Staates verfügt, in dem sich sein Wohnsitz, gewöhnlicher 
Aufenthalt, Sitz oder seine Geschäftsleitung befindet (Stand-alone-Klausel, § 4h Absatz 2 Satz 1 
Buchstabe b EStG). Nahestehende Personen können nach § 1 Absatz 1 Satz 2 AStG auch 
Personengesellschaften sein, sofern sie die Voraussetzungen des § 1 Absatz 2 AStG erfüllen. Zur 
Inanspruchnahme der Stand-alone-Klausel müssen diese Voraussetzungen während des 
gesamten Wirtschaftsjahres vorliegen. 


An die Stelle des Steuerpflichtigen tritt für Zwecke des § 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe b EStG bei 
Personengesellschaften oder Mitunternehmerschaften die Personengesellschaft oder 
Mitunternehmerschaft (§ 4h Absatz 2 Satz 3 EStG). 
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4. Eigenkapitalvergleich bei konzernzugehörigen Betrieben (Eigenkapital-Escape) 


Nach § 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe c Satz 2 EStG unterliegt der Zinsabzug nicht den 
Beschränkungen des § 4h Absatz 1 EStG, wenn die Eigenkapitalquote des Betriebs die 
Eigenkapitalquote des Konzerns um nicht mehr als zwei Prozentpunkte unterschreitet. Die Eigen-
kapitalquote ermittelt sich als Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme (§ 4h Absatz 2 Satz 1 
Buchstabe c Satz 3 EStG). 


a) Konzernbegriff 


Ob ein Betrieb konzernzugehörig ist, bestimmt sich nach § 4h Absatz 3 Satz 4 EStG. Ein Betrieb 
gehört danach zu einem Konzern, wenn er nach dem einschlägigen Rechnungslegungsstandard in 
einen Konzernabschluss einbezogen wird. Sofern ein Wahlrecht zur Einbeziehung in einen 
Konzernabschluss besteht, liegt ein konzernzugehöriger Betrieb im Sinne des § 4h Absatz 3 Satz 4 
EStG nur dann vor, wenn eine Konsolidierung tatsächlich vorgenommen wird. 


Gemeinschaftlich geführte Unternehmen nach § 310 HGB oder vergleichbare Unternehmen, die 
nach anderen zur Anwendung kommenden Rechnungslegungsstandards (z. B. IFRS 11) nur 
anteilmäßig in den Konzernabschluss einbezogen werden, gehören nicht zu einem Konzern i. S. 
der Escape-Klausel. Gleiches gilt für assoziierte Unternehmen (§ 311 HGB) oder diesen vergleich-
bare Unternehmen. 


Ein Einzelunternehmer oder eine Gesellschaft begründet nicht bereits deshalb einen Konzern, weil 
er oder sie eine oder mehrere Betriebsstätten im Ausland hat. Für die Dotation der Betriebsstätte 
mit Eigenkapital gelten die Betriebsstätten-Verwaltungsgrundsätze nach dem BMF-Schreiben 
vom 24. Dezember 1999, BStBl I S. 1076 bzw. vom 22. Dezember 2016, BStBl 2017 I S. 182 (zur 
Anwendung vgl. Rn. 460 ff. des BMF-Schreibens vom 22. Dezember 2016). 


Ein Organkreis gilt als ein Betrieb (§ 15 Satz 1 Nummer 3 Satz 2 KStG) und bildet für sich allein 
keinen Konzern im Sinne der Zinsschranke. 


Zweckgesellschaften sind für Zwecke der Zinsschranke konzernangehörige Betriebe, wenn nach 
dem jeweils zur Anwendung kommenden Rechnungslegungsstandard eine Konsolidierung in den 
Konzernabschluss erfolgt. 


Für die Frage, ob und zu welchem Konzern ein Betrieb gehört, ist grundsätzlich auf die 
Verhältnisse am vorangegangenen Abschlussstichtag abzustellen. Das gilt auch für die Fälle des 
unterjährigen Erwerbs oder der unterjährigen Veräußerung von Gesellschaften. 


Bei Neugründung einer Gesellschaft, einschließlich der Neugründung durch Umwandlung, gilt die 
Gesellschaft ab dem Zeitpunkt der Neugründung für Zwecke der Zinsschranke als 
konzernangehörig. Entsteht ein Konzern im Sinne des § 4h Absatz 3 Satz 4 EStG neu, gelten die 
einzelnen Betriebe erst zum folgenden Abschlussstichtag als konzernangehörig. 
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b) Eigenkapital-Escape 


Für die Anwendung der Escape-Klausel ist auf die Eigenkapitalquote am vorangegangenen 
Abschlussstichtag abzustellen (§ 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe c Satz 1 EStG). Bei Neugründung 
eines Betriebs wird ausnahmsweise auf das Eigenkapital in der Eröffnungsbilanz abgestellt.  
Die Eigenkapitalquote des Betriebs ist mit der Eigenkapitalquote des Konzerns am vorange-
gangenen Abschlussstichtag zu vergleichen. Der Konzernabschluss wird nicht um den neu 
gegründeten Betrieb erweitert. Weicht der Abschlussstichtag des Betriebs vom Abschlussstichtag 
des Konzerns ab, ist für den Vergleich der Eigenkapitalquoten derjenige Abschluss des Betriebs 
maßgeblich, der in den Konzernabschluss eingegangen ist. Es kann sich dabei um einen 
Zwischenabschluss handeln (vgl. z. B. bei Abschlüssen nach dem Handelsgesetzbuch § 299 Absatz 2 
HGB).  


Für den Eigenkapitalvergleich sind der bestehende Konzernabschluss und der bestehende 
Abschluss des Betriebs zugrunde zu legen. Die für den Eigenkapitalvergleich erforderlichen 
Korrekturen von Eigenkapital und Bilanzsumme des Konzernabschlusses oder/und des 
Abschlusses des Betriebs sind außerhalb des Abschlusses in einer Nebenrechnung vorzunehmen. 


Bestehende Konzernabschlüsse werden grundsätzlich unverändert für den Eigenkapitalvergleich 
herangezogen, wenn sie nach den §§ 291, 292 und 315a HGB befreiende Wirkung haben.  


Bei der Ermittlung der Eigenkapitalquote des Betriebs sind Vermögensgegenstände und Schulden, 
einschließlich Rückstellungen, Bilanzierungshilfen, Rechnungsabgrenzungsposten u. Ä., sofern sie 
im Konzernabschluss enthalten sind, mit den dort abgebildeten Werten anzusetzen. Ein im 
Konzernabschluss enthaltener Firmenwert und im Rahmen eines Beteiligungserwerbs 
mitbezahlte stille Reserven der Beteiligungsgesellschaft sind dem Betrieb zuzuordnen, soweit sie 
auf diesen entfallen. Die Bilanzsumme des Betriebs ist ggf. anzupassen. 


Die in § 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe c Satz 5 EStG vorgesehene Kürzung der Anteile an anderen 
inländischen und ausländischen Konzerngesellschaften umfasst auch die Beteiligungen an 
Mitunternehmerschaften. Die Beteiligungshöhe ist unmaßgeblich. Eine Kürzung um eigene 
Anteile und um Anteile an nicht konzernangehörigen Gesellschaften unterbleibt. 


Bei der Ermittlung der Eigenkapitalquote des Betriebs ist das nach den jeweils relevanten 
Rechnungslegungsstandards ermittelte Eigenkapital um folgende Größen zu modifizieren (§ 4h 
Absatz 2 Satz 1 Buchstabe c Satz 5 bis 7 EStG): 


+ im Konzernabschluss enthaltener Firmenwert, soweit er auf den Betrieb entfällt, 
+ ./.  Korrektur der Wertansätze der Vermögensgegenstände und Schulden (Ausweis  
 - vorbehaltlich der Rn. 88 - mit den im Konzernabschluss enthaltenen Werten), 
./.  Eigenkapital, das keine Stimmrechte vermittelt - mit Ausnahme von Vorzugsaktien -, 
./.  Anteile an anderen Konzerngesellschaften, 
./.  Einlagen der letzten sechs Monate vor dem maßgeblichen Abschlussstichtag, soweit  
 ihnen Entnahmen oder Ausschüttungen innerhalb der ersten sechs Monate nach dem 
 maßgeblichen Abschlussstichtag gegenüberstehen; 
+ ./.  Sonderbetriebsvermögen ist dem Betrieb der Mitunternehmerschaft zuzuordnen.  
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Die Bilanzsumme des Betriebs ist wie folgt zu verändern: 


+  im Konzernabschluss enthaltener Firmenwert, soweit er auf den Betrieb entfällt, 
+ ./.  Korrektur der Wertansätze der Vermögensgegenstände und Schulden (Ausweis  
 - vorbehaltlich der Rn. 88 - mit den im Konzernabschluss enthaltenen Werten), 
./.  Anteile an anderen Konzerngesellschaften, 
./.  Einlagen der letzten sechs Monate vor dem maßgeblichen Abschlussstichtag, soweit  
 ihnen Entnahmen oder Ausschüttungen innerhalb der ersten sechs Monate nach dem  
 maßgeblichen Abschlussstichtag gegenüberstehen, 
./.  Kapitalforderungen, die nicht im Konzernabschluss ausgewiesen sind und denen  
 Verbindlichkeiten im Sinne des § 4h Absatz 3 EStG in mindestens gleicher Höhe  
 gegenüberstehen; 
+ ./.  Sonderbetriebsvermögen ist dem Betrieb der Mitunternehmerschaft zuzuordnen. 


Der Eigenkapitalvergleich hat grundsätzlich auch dann auf der Grundlage von nach den 
International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellten Abschlüssen zu erfolgen, wenn 
bislang kein Konzernabschluss erstellt wurde (§ 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe c Satz 8 EStG). 
Hiervon abweichend können Abschlüsse nach dem Handelsrecht eines Mitgliedstaats der 
Europäischen Union verwendet werden, wenn kein Konzernabschluss nach den IFRS zu erstellen 
und offen zu legen ist und für keines der letzten fünf Wirtschaftsjahre ein Konzernabschluss nach 
den IFRS erstellt wurde. 


Nach den Generally Accepted Accounting Principles der Vereinigten Staaten von Amerika 
(US-GAAP) aufzustellende und offenzulegende Abschlüsse sind zu verwenden, wenn kein 
Konzernabschluss nach den IFRS oder dem Handelsrecht eines Mitgliedstaats der Europäischen 
Union zu erstellen und offen zu legen ist. 


Entspricht der Jahresabschluss bzw. Einzelabschluss des Betriebs nicht dem 
Rechnungslegungsstandard des Konzernabschlusses ist nach § 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe c 
Satz 11 EStG eine Überleitungsrechnung zu erstellen, die einer prüferischen Durchsicht nach den 
Grundsätzen des Prüfungsstandards IDW PS 900 zu unterziehen ist (BT-Drs. 16/4841 S. 49). 
Maßgeblich ist hier dann der Rechnungslegungsstandard des Konzernabschlusses. 


Ist der – als ein Betrieb im Sinne der Zinsschranke geltende – Organkreis in einen Konzern 
einzubeziehen, ist für Zwecke des Eigenkapitalvergleichs anstelle eines nur für Zwecke der 
Zinsschranke konsolidierten Organkreisabschlusses („Teilkonzernabschluss“) auch eine „Überlei-
tungsrechnung“ aus den Einzelabschlüssen der beteiligten Unternehmen (mit anschließender 
prüferischer Durchsicht) ausreichend. 


IV. Gesellschafterfremdfinanzierung 


Ein zu einem Konzern gehörender Rechtsträger kann die Escape-Klausel des § 4h Absatz 2 Satz 1 
Buchstabe c EStG nur in Anspruch nehmen, wenn ihm der Nachweis im Sinne des § 8a Absatz 3 
Satz 1 KStG für sämtliche zum Konzern gehörende Rechtsträger gelingt. § 8a Absatz 3 KStG setzt 
eine schädliche Fremdfinanzierung irgendeiner inländischen oder ausländischen 
Konzerngesellschaft durch unmittelbar oder mittelbar zu mindestens einem Viertel am Kapital 
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beteiligte (wesentlich beteiligte) nicht konzernangehörige Anteilseigner dieser oder einer anderen 
Konzerngesellschaft, diesen Anteilseignern nahestehende Personen im Sinne des § 1 Absatz 2 
AStG oder Dritten, die auf diese wesentlich beteiligten Anteilseigner oder die nahestehenden 
Personen zurückgreifen können, voraus. Es muss sich dabei nicht um eine Fremdfinanzierung des 
Rechtsträgers handeln, auf den § 4h Absatz 1 EStG Anwendung findet.  


Konzerninterne Finanzierungen führen nicht zu einer schädlichen Gesellschafterfremd-
finanzierung im Sinne von § 8a Absatz 3 KStG; dies gilt z. B. auch für konzerninterne Bürgschaften. 


Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen werden für die Beurteilung, ob ein Gesellschafter 
wesentlich beteiligt ist, zusammengerechnet; mittelbare Beteiligungen reichen aus. 


Eine Gesellschafterfremdfinanzierung ist schädlich, wenn die auf sie entfallene Vergütung mehr 
als 10 % des Nettozinsaufwands der Gesellschaft beträgt. Es werden die Vergütungen für 
Fremdkapital aller Gesellschafter einschließlich nahestehender Personen und 
rückgriffsberechtigter Dritter im Sinne des § 8a Absatz 3 Satz 1 KStG bezogen auf den jeweiligen 
Rechtsträger zusammengerechnet (Gesamtbetrachtung). 


Einbezogen werden Gesellschafterfremdfinanzierungen unabhängig davon, ob sie sich auf den 
inländischen oder ausländischen Gewinn des Rechtsträgers auswirken. 
Gesellschafterfremdfinanzierungen der Vorjahre, die zu einem Zinsvortrag geworden sind, sind 
für die Berechnung der Gesellschafterfremdfinanzierung nach § 8a Absatz 3 KStG in der 
Vergleichsgröße „Summe der Vergütungen für Gesellschafterfremdkapital nach § 8a Absatz 3 
KStG“ der Folgejahre nicht erneut zu erfassen. Zinsaufwendungen, die aus einem Zinsvortrag aus 
Vorjahren stammen, sind bei der Ermittlung der Vergleichsgröße „Nettozinsaufwendungen“ 
ebenfalls nicht erneut zu erfassen. 


Ein konkreter, rechtlich durchsetzbarer Anspruch (z. B. aufgrund einer Garantieerklärung oder 
einer Bürgschaft), eine Vermerkpflicht in der Bilanz, eine dingliche Sicherheit (z. B. Sicherungs-
eigentum, Grundschuld) oder eine harte bzw. weiche Patronatserklärung vermögen einen 
Rückgriff im Sinne der Rn. 96 ff. zu begründen, sind hierfür aber nicht erforderlich. Es genügt 
bereits, wenn der Anteilseigner oder die ihm nahestehende Person dem Dritten gegenüber faktisch 
für die Erfüllung der Schuld einsteht. Insbesondere werden auch Gestaltungen erfasst, bei denen 
eine Bank der Kapitalgesellschaft ein Darlehen gewährt und der Anteilseigner seinerseits bei der 
Bank eine Einlage unterhält (sog. Back-to-back-Finanzierung); die Abtretung der 
Einlageforderung an die Bank ist nicht Voraussetzung. Auch die Verpfändung der Anteile an der 
fremdfinanzierten Gesellschaft begründet einen Rückgriff. 
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V. Öffentliche Private Partnerschaften 


Zur Anwendung der Zinsschranke auf Öffentlich Private Partnerschaften - ÖPP (Public Private 
Partnerships - PPP) gilt Folgendes: 


1. Grundlagen 


Unter ÖPP ist eine vertraglich geregelte und langfristig angelegte Zusammenarbeit zwischen 
öffentlicher Hand und Privatwirtschaft zur wirtschaftlichen Erfüllung öffentlicher Aufgaben zu 
verstehen, wobei der private Partner regelmäßig die Planung, den Bau, die Finanzierung, den 
Betrieb und ggf. die Verwertung des Projektgegenstands übernimmt. Als Vertragsmodelle 
kommen dabei im Wesentlichen das Inhabermodell, das Erwerbermodell, das 
Vermietungsmodell, das Leasingmodell, das Contracting-Modell sowie das Konzessionsmodell in 
Betracht. Die Projekte können sowohl im Rahmen von bereits bestehenden Betrieben als auch im 
Rahmen von für Zwecke des Projekts gegründeten Gesellschaften abgewickelt werden, ggf. unter 
Beteiligung des öffentlichen Auftraggebers als Gesellschafter (Gesellschaftsmodell). 


2. Grundsätze 


Die Zurechnung der Wirtschaftsgüter, die Gegenstand eines ÖPP-Vertrags sind, ist von der von 
den Parteien gewählten Vertragsgestaltung und deren tatsächlicher Durchführung abhängig. 
Unter Würdigung der gesamten Umstände ist im Einzelfall nach allgemeinen Grundsätzen zu 
entscheiden, wem die Gegenstände zuzurechnen sind. Die in Rn. 15, 30 und 33 ff.  dargelegten 
Grundsätze zur Auf- und Abzinsung und zur Abtretung von Forderungen sind auch auf 
Vertragsbeziehungen im Rahmen von ÖPP anzuwenden. 


3. Inhabermodell/Erwerbermodell 


Kennzeichnend für das Inhaber- und das Erwerbermodell ist es, dass die öffentliche Hand nach 
Übergabe und Abnahme des Projektgegenstands zivilrechtlicher und wirtschaftlicher (beim 
Inhabermodell) oder zumindest wirtschaftlicher Eigentümer (beim Erwerbermodell) des 
Projektgegenstands wird. Zur Refinanzierung seiner Aufwendungen erhält der private 
Auftragnehmer ein monatliches Leistungsentgelt vom öffentlichen Auftraggeber. Wird hinsicht-
lich der über die Vertragslaufzeit gestundeten Forderung des privaten Auftragnehmers eine 
gesonderte Kreditvereinbarung getroffen, stellen die vereinbarten Vergütungen beim privaten 
Auftragnehmer Zinserträge und beim öffentlichen Auftraggeber Zinsaufwendungen dar.  
Fehlt eine gesonderte Zinsvereinbarung, ist die Forderung des privaten Auftragnehmers mit dem 
Barwert zu bilanzieren. Entsprechend Rn. 30 entstehen beim privaten Auftragnehmer sukzessive 
Zinserträge und beim öffentlichen Auftraggeber sukzessive Zinsaufwendungen. 


4. Vermietungsmodell 


Kennzeichnend für das Vermietungsmodell ist es, dass das zivilrechtliche und wirtschaftliche 
Eigentum am Projektgegenstand während der gesamten Vertragslaufzeit beim privaten 
Auftragnehmer liegt. Mietzahlungen, die durch die öffentliche Hand an den privaten 
Auftragnehmer geleistet werden, enthalten keinen Zinsanteil und führen bei diesem nicht zu 
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Zinserträgen, die zur Saldierung mit Zinsaufwendungen im Rahmen der Zinsschranke 
berechtigen. 


Die Forfaitierung von künftigen Mieterlösen durch den privaten Auftragnehmer führt unter den 
Voraussetzungen der Rn. 40 ff. bei diesem zu Zinsaufwendungen. 


5. Leasingmodell 


In Leasingraten enthaltene Zinsanteile führen nach Maßgabe der Rn. 30 zu Zinserträgen beim 
privaten Auftragnehmer als Leasinggeber und zu Zinsaufwendungen beim öffentlichen 
Auftraggeber als Leasingnehmer. 


Die Forfaitierung von künftigen Leasingerlösen durch den privaten Auftragnehmer führt unter 
den Voraussetzungen der Rn. 40 ff. bei diesem zu Zinsaufwendungen. 


6. Contracting-Modell 


Vertragsgegenstand ist regelmäßig der Einbau und der Betrieb von technischen Anlagen in 
Gebäuden. Entsprechend den für Mietereinbauten geltenden Grundsätzen ist im konkreten 
Einzelfall unter Berücksichtigung der jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen zu prüfen, wem 
die Contracting-Anlage bilanzsteuerlich zuzurechnen ist. Im Falle der Zurechnung zum privaten 
Auftragnehmer gelten die Ausführungen zu Rn. 106 und im Falle der Zurechnung zum 
öffentlichen Auftraggeber die Ausführungen in Rn. 105 entsprechend. 


7. Konzessionsmodell 


Bei ÖPP, die vertraglich über das Konzessionsmodell abgewickelt werden, besteht die 
Besonderheit, dass Nutzer des Projektgegenstands und ggf. der weiteren Leistungen des privaten 
Auftragnehmers nicht der öffentliche Auftraggeber, sondern Dritte sind. Die Dritten sind nicht 
Vertragspartner im Rahmen des Konzessionsvertrags, der zwischen dem privaten Auftragnehmer 
und dem öffentlichen Auftraggeber abgeschlossen wird. Der öffentliche Auftraggeber räumt im 
Konzessionsvertrag dem privaten Auftragnehmer das Recht ein, sich durch Entgelte bzw. 
Gebühren der Nutzer zu refinanzieren. 


Unabdingbare Voraussetzung für die Annahme einer Finanzierungsleistung des privaten 
Auftragnehmers, die bei diesem zu Zinserträgen führt, ist es, dass zumindest das wirtschaftliche 
Eigentum an dem Projektgegenstand beim öffentlichen Auftraggeber liegt bzw. spätestens bei 
Fertigstellung auf diesen übertragen wird. Soweit im Rahmen von Konzessionsverträgen 
gesonderte Darlehensvereinbarungen zwischen den Vertragsparteien über die Finanzierungs-
leistungen des privaten Auftragnehmers getroffen werden, stellen die in Rechnung gestellten und 
gezahlten Zinsen beim privaten Auftragnehmer Zinserträge und beim öffentlichen Auftraggeber 
Zinsaufwendungen dar. Der private Auftragnehmer hat nachzuweisen, dass die vereinbarte 
Vergütung marktüblich ist. Übersteigen die dem öffentlichen Auftraggeber in Rechnung gestellten 
und gezahlten Zinsen die Refinanzierungskosten des privaten Auftragnehmers, ist dies als Indiz 
gegen die Marktüblichkeit zu werten. 
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VI. Öffentliche Hand 


Betriebe gewerblicher Art und Beteiligungsgesellschaften der öffentlichen Hand sind jeweils 
eigenständige Steuerpflichtige im Sinne des § 8a Absatz 1 Satz 4 KStG. 


Körperschaften des öffentlichen Rechts und steuerbefreite Einrichtungen im Sinne des § 5 
Absatz 1 Nummer 2 KStG erfüllen durch die Gewährung von Bürgschaften und anderen 
Sicherheiten bei der Finanzierung von Gesellschaften, an denen sie zu mindestens 50 % 
unmittelbar oder mittelbar am Kapital beteiligt sind, nicht die Voraussetzungen einer 
Gesellschafterfremdfinanzierung nach § 8a KStG, es sei denn, es handelt sich um eine Gestaltung, 
bei der der rückgriffsberechtigte Dritte der Kapitalgesellschaft ein Darlehen gewährt und die 
Körperschaft des öffentlichen Rechts ihrerseits gegen den Dritten oder eine diesem nahe stehende 
Person eine Forderung hat, auf die der Dritte zurückgreifen kann (sog. Back-to-back-
Finanzierungen). Entsprechendes gilt im Fall einer gesamtschuldnerischen Mithaftung der 
öffentlichen Hand. Die öffentliche Hand erfüllt mit ihren wirtschaftlichen Betätigungen 
regelmäßig Aufgaben der Daseinsvorsorge im Rahmen gesetzlicher Vorgaben und unterliegt 
regelmäßig einer Aufsicht. 


VII. Darlehen zur Finanzierung langfristiger öffentlicher Infrastrukturprojekte 


Zinsaufwendungen oder Zinserträge für Darlehen, die zur Finanzierung langfristiger öffentlicher 
Infrastrukturprojekte verwendet und auf Grund von allgemeinen Förderbedingungen vergeben 
werden, stellen keine Zinsaufwendungen oder Zinserträge im Sinne der Zinsschranke dar, wenn 
es sich um mittelbar oder unmittelbar aus öffentlichen Haushalten gewährte Mittel der 
Europäischen Union, von Bund, Ländern, Gemeinden oder Mittel anderer öffentlich-rechtlicher 
Körperschaften oder einer nach § 5 Absatz 1 Nummer 2, 17 oder 18 KStG steuerbefreiten 
Einrichtung handelt und sämtliche geschaffenen Vermögenswerte in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union belegen sind, der Projektbetreiber in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union ansässig ist und die Einkünfte aus dem Infrastrukturprojekt in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union der Besteuerung unterliegen. 


Nach § 4h Absatz 6 EStG von der Zinsschranke ausgenommene Darlehen können insbesondere 
sein: 


- Förderdarlehen der Förderinstitute (im Sinne der Verständigung zwischen der 
EU-Kommission und der Bundesrepublik Deutschland über die Ausrichtung rechtlich 
selbstständiger Förderinstitute in Deutschland vom 1. März 2002), 


- öffentliche und nicht öffentliche Baudarlehen, 
- Wohnungsfürsorgemittel, 
- Mittel, die mit Auflagen (z. B. Belegungsrechten oder Mietpreisbindungen) verbunden 


sind. 


Bei der Ermittlung des zu verrechnenden EBITDA bleiben die gesamten Aufwendungen und 
Erträge, die auf das Infrastrukturprojekt entfallen, außer Ansatz (§ 4h Absatz 6 Satz 3 EStG).  
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Beispiel 12: 
Die A-GmbH betreibt ein Infrastrukturprojekt im Sinne des § 4h Satz 1 EStG. Das maßgebliche 
Einkommen im Sinne des § 8a Absatz 1 Satz 2 KStG beträgt 100 Mio. €. Die Erträge betragen 
150 Mio. €, wovon 40 Mio. € auf das Infrastrukturprojekt entfallen. Die Aufwendungen betragen 
50 Mio. €, wovon 20 Mio. € auf das Intrastrukturprojekt entfallen. In den auf das Infrastruktur-
projekt entfallenden Aufwendungen sind Zinsaufwendungen i. H. v. 10 Mio. € enthalten. Die Auf-
wendungen, die nicht im Zusammenhang mit dem Infrastrukturprojekt stehen, betragen 
30 Mio. € und bestehen nur aus Zinsaufwendungen. Die Abschreibungen nach § 6 Absatz 2 und 2a 
sowie § 7 EStG sollen bei der Ermittlung des verrechenbaren EBITDA außer Betracht bleiben. 


Lösung: 
Die auf das Intrastrukturstrukturprojekt entfallenden gesamten Aufwendungen und Erträge 
bleiben der Ermittlung des verrechenbaren EBITDA außer Ansatz (§ 4h Absatz 6 Satz 3 EStG). 
Daher ist das maßgebliche Einkommen (100 Mio. €) um die gesamten auf das Infrastrukturobjekt 
entfallenden Aufwendungen (20 Mio. €) zu erhöhen und um die gesamten auf das Infrastruk-
turprojekt entfallenden Erträge (40 Mio. €) zu mindern. Das Einkommen nach Anwendung des 
§ 4h Absatz 6 Satz 3 EStG beträgt somit 80 Mio. €. Da die auf das Infrastrukturprojekt entfallenden 
Zinsaufwendungen keine Zinsen im Sinne der Zinsschranke sind (§ 4h Absatz 6 Satz 1 EStG), ist das 
Einkommen (nach Anwendung des § 4h Absatz 6 Satz 3 EStG) nur um Zinsaufwendungen i. H. v. 
30 Mio. € zu erhöhen (= 110 Mio. €), sodass das verrechenbare EBITDA 33 Mio. € (30 % von 
110 Mio. €) beträgt.  


 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.  
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I. Anwendungsbereich 
1 § 8c Absatz 1a KStG ist auf unbeschränkt und beschränkt steuerpflichtige Körperschaften, 


Personenvereinigungen und Vermögensmassen i. S. d. § 1 Absatz 1 KStG anzuwenden, die in 
den Anwendungsbereich des § 8c KStG fallen (vgl. Rn. 1 des BMF-Schreibens vom 
28. November 2017, BStBl I S. 1645). 


II. Beteiligungserwerb zum Zwecke der Sanierung 


1. Allgemeines 
2 Die Anwendung der Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a KStG setzt einen 


Beteiligungserwerb voraus, der zum Zweck der Sanierung des Geschäftsbetriebs der 
Körperschaft erfolgt (§ 8c Absatz 1a Satz 1 KStG). Sanierung ist eine Maßnahme, die darauf 
gerichtet ist, die Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung der Körperschaft zu verhindern oder 
zu beseitigen und zugleich die wesentlichen Betriebsstrukturen zu erhalten (§ 8c Absatz 1a 
Satz 2 KStG). Auf den Erfolg der Sanierung kommt es hingegen nicht an. 


3 Der Geschäftsbetrieb i. S. d. § 8c Absatz 1a KStG umfasst die gesamte wirtschaftliche Aktivität 
der zu sanierenden Körperschaft. Von der Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a KStG sind 
daher auch Körperschaften umfasst, die mehrere Geschäftsbetriebe i. S. d. § 8d KStG betreiben 
und deshalb von der Anwendung des fortführungsgebundenen Verlustvortrages ausgeschlossen 
sind. 


2. Sanierungsvoraussetzungen 
4 Die Anwendung der Sanierungsklausel setzt voraus, dass die Körperschaft nach der 


pflichtgemäßen Einschätzung eines objektiven Dritten im Zeitpunkt des Beteiligungserwerbs 
sanierungsbedürftig und sanierungsfähig ist und die Sanierungsmaßnahmen (Maßnahmen) 
geeignet sind, die Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung zu verhindern oder zu beseitigen. 


• Sanierungsbedürftig ist die Körperschaft, wenn die Zahlungsunfähigkeit oder die 
Überschuldung droht oder bereits eingetreten ist. 


• Sanierungsfähig ist die Körperschaft, wenn im Zeitpunkt der Vornahme der 
Maßnahme(n) objektiv betrachtet die Möglichkeit besteht, die Überschuldung oder 
Zahlungsunfähigkeit zu beseitigen oder zu verhindern. 


• Sanierungsgeeignet sind die Maßnahmen, wenn sie nicht im Rahmen einer objektiven 
Vorausschau ungeeignet scheinen, das Unternehmen zu erhalten und wieder 
ertragsfähig zu machen. 


5 Zur Beurteilung der Sanierungsbedürftigkeit sind die insolvenzrechtlichen Grundsätze der 
§§ 17 bis 19 InsO heranzuziehen. Zahlungsunfähigkeit nach § 17 InsO ist die Unfähigkeit des 
Schuldners, fällige Zahlungspflichten zu erfüllen. Nach § 18 InsO liegt drohende 
Zahlungsunfähigkeit vor, wenn der Schuldner voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, 
bestehende Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit zu begleichen. Überschuldung liegt nach 
§ 19 InsO vor, wenn das vorhandene Vermögen die Verbindlichkeiten nicht deckt. Eine positive 
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Fortführungsprognose führt nicht zum Entfall der einmal bestehenden Überschuldung und 
damit nicht zum Wegfall der Voraussetzung des § 8c Absatz 1a KStG. 


6 Darüber hinaus muss der Beteiligungserwerb auch mit der Absicht der Sanierung erfolgen bzw. 
erfolgt sein. Die Sanierungsabsicht wird vermutet, wenn die Körperschaft sanierungsfähig und 
sanierungsbedürftig ist und die Maßnahmen geeignet sind, die Sanierung herbeizuführen. 
Darauf, ob die Sanierung alleiniger Zweck des Erwerbs ist, kommt es nicht an. Der alleinige 
Nachweis über die subjektive Sanierungsabsicht des Erwerbers zum Zweck der Sanierung 
reicht nicht aus, um die Geeignetheit des Beteiligungserwerbes als Maßnahme einer Sanierung 
nachzuweisen. 


7 Die Körperschaft muss Unterlagen vorlegen, aus denen sich die obigen Voraussetzungen 
ergeben. Aus diesen Unterlagen müssen sich sowohl die Ursache für die eingetretene Krise 
(drohende oder eingetretene Zahlungsunfähigkeit bzw. Überschuldung) in objektiv 
nachvollziehbarer Weise, als auch die konkreten zur Bewältigung dieser Krise ergriffenen 
Maßnahmen und deren Eignung belegt werden. Ein nicht durch Eigenkapital gedeckter 
Fehlbetrag in der Überschuldungsbilanz oder eine Bestätigung der Hausbank über die fehlende 
Bereitschaft weiterer Finanzierungen (zu marktüblichen Konditionen, ohne Sicherheiten 
Dritter) können Indizien für das Vorliegen der o.g. Voraussetzungen sein, die gemeinsam mit 
anderen Merkmalen (wie z. B. einer Liquiditätsplanrechnung) den Nachweis für eine 
eingetretene Krise führen. Liegen beide Indizien vor, so kann von einer drohenden oder 
eingetretenen Zahlungsunfähigkeit bzw. Überschuldung ausgegangen werden. 


8 Ein für insolvenzrechtliche Zwecke erstellter Sanierungsplan (§§ 217 ff. InsO) ist hierbei als 
Nachweis ausreichend, sofern der Beteiligungserwerb Teilmaßnahme des Sanierungsplans ist. 


9 Darüber hinaus kann auch ein Sanierungsgutachten, das für Dritte (z. B. Gläubiger des 
Unternehmens) erstellt wurde, als geeigneter Nachweis der ergriffenen Maßnahmen zu Grunde 
gelegt werden, soweit der Beteiligungserwerb Teilmaßnahme des Sanierungsgutachtens ist. 
Insbesondere Sanierungsgutachten von Wirtschaftsprüfern nach einer im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr für nichtsteuerliche Zwecke üblichen Methode (z. B. nach IDW S 6) stellen 
einen nicht zu beanstandenden Nachweis dar. 


3. Zeitpunkt des Beteiligungserwerbs 
10 Ein Beteiligungserwerb zum Zwecke der Sanierung (Kausalität) liegt nur dann vor, wenn er zu 


einem Zeitpunkt erfolgt, in dem bei der Körperschaft Zahlungsunfähigkeit bzw. Überschuldung 
droht oder eingetreten ist. Dieser Zeitpunkt entspricht dem Eintritt der „Krise“ nach den 
Grundsätzen des Eigenkapitalersatzrechts vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung 
des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) vom 23. Oktober 2008, 
BGBl. I S. 2026 (vgl. Begründung zu § 8c Absatz 1a KStG in der BT-Drucks. 16/13429 S. 50). 
Bei der Bestimmung des Krisenbeginns sind die Grundsätze des BMF-Schreibens vom 8. Juni 
1999, BStBl I S. 545 sowie der Rn. 9 des BMF-Schreibens vom 7. Juni 2022, BStBl I S. 897 
zu beachten. Daher können Beteiligungserwerbe, die bereits vor der Krise erfolgt sind, die 
Anwendung des § 8c Absatz 1a KStG nicht auslösen. 
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11 Der Zeitpunkt des Erwerbs ist nach den allgemeinen Grundsätzen der Rn. 13 bis 15 des 
BMF-Schreibens vom 28. November 2017, BStBl I S. 1645 zu bestimmen. 


12 Maßgebend für die Anwendung der Sanierungsklausel ist der im Zeitpunkt des Erwerbs 
ausgeübte Geschäftsbetrieb (zum Geschäftsbetrieb siehe Rn. 3). 


13 Ob für einen Beteiligungserwerb die Voraussetzungen für die Anwendung der 
Sanierungsklausel vorliegen, ist zu prüfen, wenn die schädliche Grenze von 50 % (vgl. § 8c 
Absatz 1 Satz 1 KStG) innerhalb von fünf Jahren erstmals überschritten wird. Kommt es 
innerhalb des Fünf-Jahreszeitraums zu mehreren Erwerben nach § 8c Absatz 1 Satz 1 KStG, 
sind die Voraussetzungen der Sanierungsklausel getrennt für jeden einzelnen Erwerb zu 
betrachten. Für den Fall, dass die Voraussetzungen der Sanierungsklausel bei einem Erwerb 
nicht vorliegen, ist dieser als Zählerwerb für die Prüfung der 50 %-Grenze weiterer Erwerbe 
heranzuziehen. 


Beispiel 1: 


Anteilseigner an der V-GmbH ist zu 100 % die natürliche Person A. Zum 01.01.01 veräußert A 
30 % der Anteile an die natürliche Person B. Die V-GmbH befand sich zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht in einer Krise. Diese trat durch anhaltende Verluste bis zum 31.12.02 ein. Zur 
Sanierung der V-GmbH erwirbt B deshalb zum 01.02.03 weitere 25 % der Anteile an der 
V-GmbH. Der Erwerb ist Teil eines Sanierungskonzeptes der V-GmbH. 


Lösung: 


Zum 01.01.01 findet die Sanierungsklausel (noch) keine Anwendung, da weder die 
50 %-Grenze überschritten wurde noch – mangels Krise – der Beteiligungserwerb zum Zweck 
der Sanierung erfolgte. Daher liegen zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen des § 8c 
Absatz 1a KStG nicht vor. Der Beteiligungserwerb vom 01.01.01 ist jedoch als Zählerwerb für 
den späteren Beteiligungserwerb zum 01.02.03 heranzuziehen. 


Zum 01.02.03 liegt daher zunächst ein schädlicher Beteiligungserwerb nach § 8c Absatz 1 
Satz 1 KStG vor, da die 50 %-Grenze überschritten wird (30 % + 25 % = 55 %). Da die 
V-GmbH zwischenzeitlich in die Krise geraten ist und der Beteiligungserwerb zum 01.02.03 
sodann zum Zweck der Sanierung erfolgte, sind insoweit jedoch die Voraussetzungen der 
Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a KStG erfüllt. Der Beteiligungserwerb zum 01.02.03 ist 
daher nicht als Zählerwerb zu berücksichtigen, sodass die nicht genutzten Verluste zum 
01.02.03 vollständig abziehbar bleiben. 


Abwandlung: 


Nach Abschluss der Sanierung am 01.09.03 veräußert A am 01.01.04 weitere 30 % der Anteile 
an B. 


Lösung: 


Da die Sanierung am 01.09.03 abgeschlossen war, sind die Voraussetzungen des § 8c Absatz 1 
KStG für den Erwerb zum 01.01.04 erneut zu prüfen. Da dieser Erwerb zu einer Überschreitung 
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der 50 %-Grenze führt (30 % am 01.01.01 + 30 % am 01.01.04), findet § 8c Absatz 1 KStG auf 
ggf. zum 31.12.03 festgestellte Verluste Anwendung. 


14 Ob zum Zeitpunkt des Beteiligungserwerbs tatsächlich Zahlungsunfähigkeit oder 
Überschuldung droht bzw. bereits eingetreten ist, hat die Körperschaft anhand geeigneter 
Unterlagen nachzuweisen. Eine Beurteilung erfolgt nach den Umständen des Einzelfalls. Ein 
Nachweis kann insbesondere durch die Vorlage eines Sanierungsplans oder eines 
Sanierungsgutachtens erbracht werden (vgl. Rn. 7 ff.). Nicht erforderlich ist, dass im Zeitpunkt 
des Beteiligungserwerbs von der Verlustkörperschaft ein Insolvenzantrag gestellt wurde. 


15 Der erforderliche Kausalzusammenhang zwischen Beteiligungserwerb und Sanierung ist nur 
gegeben, wenn in den Maßnahmen, mit denen der Geschäftsbetrieb saniert werden soll, der 
Beteiligungserwerb berücksichtigt ist und die Sanierung im Zeitpunkt des Erwerbs noch nicht 
abgeschlossen ist. Eine Kausalität wird jedoch widerlegbar nicht mehr angenommen, wenn die 
Sanierungsmaßnahme mehr als zwölf Monate nach dem Beteiligungserwerb ergriffen wird. 


4. Sanierung in Konzernstrukturen 
16 Bei mehrstufigen Beteiligungen bzw. Konzernstrukturen können unmittelbare schädliche 


Beteiligungserwerbe zugleich mittelbare schädliche Beteiligungserwerbe auf einer anderen 
Ebene zur Folge haben. Die Tatbestandsvoraussetzungen der Sanierungsklausel sind für jede 
Verlustgesellschaft gesondert zu prüfen. 


17 Die Anwendung der Sanierungsklausel auf die mittelbaren Beteiligungserwerbe ergibt sich 
nicht ohne weiteres aus der Anwendung der Sanierungsklausel auf die unmittelbaren 
Beteiligungserwerbe, setzt eine Anwendung auf die nachgeordnete Gesellschaft jedoch auch 
nicht voraus. 


18 Dieser Grundsatz ist auch in Organschaftsfällen anzuwenden (siehe hierzu auch Rn. 59 und 
Rn. 60 des BMF-Schreibens vom 28. November 2017, BStBl I S. 1645). 


19 Den Nachweis, dass der mittelbare Beteiligungserwerb auch zum Zweck der Sanierung erfolgt, 
hat die nachgeordnete Gesellschaft zu erbringen. Die Vorlage eines konzernweiten 
Sanierungsplans oder Sanierungsgutachtens ist ausreichend, wenn sich hieraus die Teilnahme 
der nachgeordneten Gesellschaft an der Sanierung ergibt. Wird eine nachgeordnete Gesellschaft 
bei mittelbarem Beteiligungserwerb nicht saniert oder ist sie nach den Grundsätzen dieses 
Schreibens nicht sanierungsbedürftig (vgl. Rn. 4 ff.), ist die Sanierungsklausel auf diese 
nachgeordnete Gesellschaft nicht anzuwenden. 


20 Ist die zu sanierende Körperschaft an einer Personengesellschaft beteiligt, so ist Voraussetzung 
für die Anwendung von § 8c Absatz 1a KStG, dass nicht nur der Geschäftsbereich der 
Körperschaft selbst, sondern auch derjenige der Personengesellschaft saniert wird, sofern die 
Personengesellschaft selbst auch ein Sanierungsfall ist und der Verlust der zu sanierenden 
Körperschaft im Wesentlichen aus dem Verlust der Personengesellschaft resultiert (Prüfung 
anhand der Kriterien unter Rn. 4 ff.). 
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III. Erhaltung wesentlicher Betriebsstrukturen 
21 Die Anwendung der Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a KStG setzt den Erhalt der 


wesentlichen Betriebsstrukturen voraus (§ 8c Absatz 1a Satz 2 und 3 KStG). Die Erhaltung 
wesentlicher Betriebsstrukturen ist nur dann anzunehmen, wenn die Körperschaft (mindestens) 
eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt: 


• Vorliegen einer Betriebsvereinbarung mit Arbeitsplatzregelung 
• Einhaltung der Lohnsummenregelung 
• Zuführung von wesentlichem Betriebsvermögen durch Einlagen 


22 Die Aufzählung in § 8c Absatz 1a Satz 3 KStG ist abschließend. Insbesondere reicht die bloße 
Fortführung des Geschäftsbetriebs der Körperschaft ohne die Erfüllung der Voraussetzungen 
des § 8c Absatz 1a Satz 3 KStG für die Erhaltung wesentlicher Betriebsstrukturen nicht aus. 


1. Betriebsvereinbarung mit Arbeitsplatzregelung (§ 8c Absatz 1a Satz 3 
Nummer 1 KStG) 


23 Die Erhaltung wesentlicher Betriebsstrukturen ist dann anzunehmen, wenn die Körperschaft 
im Zuge der Sanierung eine Betriebsvereinbarung abschließt und befolgt, die zwingend eine 
Arbeitsplatzregelung enthält. 


24 Als eine Betriebsvereinbarung i. S. d. § 8c Absatz 1a KStG sind insbesondere 
Betriebsvereinbarungen (§ 77 Absatz 2 BetrVG), Tarifverträge (§ 1 TVG) oder Sozialpläne 
(§ 112 Absatz 1 Satz 3 BetrVG) anzusehen. 


25 Bei einer Betriebsvereinbarung handelt es sich um einen Vertrag zwischen Arbeitgeber und 
Betriebsrat, der nicht nur Rechte und Pflichten dieser Parteien, sondern auch (vergleichbar 
einem Gesetz oder Tarifvertrag) verbindliche Normen für alle von der Vereinbarung 
betroffenen Arbeitnehmer des Betriebs enthält. 


26 In dem von dieser Betriebsvereinbarung betroffenen Geschäftsbereich muss mehr als die Hälfte 
der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer tätig sein. Die Sozialversicherungspflicht 
richtet sich im Zweifel nach der Statusfeststellung durch die Deutsche Rentenversicherung 
Bund (§ 7a SGB IV); dies gilt insbesondere für den Gesellschafter-Geschäftsführer. 


27 Die erforderliche Arbeitsplatzregelung (Rn. 23) muss Aussagen oder Regelungen über die 
Sicherung und Erhaltung der Arbeitsplätze vorsehen. Die inhaltliche Ausgestaltung ist allein 
durch die Beteiligten zu treffen und für Zwecke der Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a 
KStG steuerlich nicht zu beanstanden. Auf eine Mindestzahl der gemäß Betriebsvereinbarung 
zu erhaltenden Arbeitsplätze und die Laufzeit der Betriebsvereinbarung kommt es dabei nicht 
an. 


28 Eine Betriebsvereinbarung ist auch dann anzuerkennen, wenn die Arbeitsplatzregelung 
Bestimmungen trifft, die das Unterschreiten der Ausgangslohnsumme nach § 8c Absatz 1a 
Satz 3 Nummer 2 KStG ausdrücklich zulassen. 


29 Die abgeschlossene Betriebsvereinbarung muss von der Körperschaft tatsächlich befolgt 
werden. Bei einem Verstoß der Körperschaft gegen die Bestimmungen dieser 
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Betriebsvereinbarung liegt von Anfang an keine Erhaltung der wesentlichen Betriebsstrukturen 
nach § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 1 KStG vor (vgl. Rn. 58 ff.). 


30 Die Betriebsvereinbarung muss grundsätzlich nach dem Beteiligungserwerb abgeschlossen 
werden und mit dem Beteiligungserwerb in einem sachlichen Zusammenhang stehen. Sofern 
eine Betriebsvereinbarung bereits vor dem Beteiligungserwerb abgeschlossen wurde, kann der 
zeitliche Zusammenhang auch durch eine nach dem Beteiligungserwerb geschlossene weitere 
Vereinbarung (Anschlussvereinbarung) hergestellt werden. Voraussetzung ist, dass in dieser 
Anschlussvereinbarung dokumentiert ist, dass die Beteiligten auch nach dem 
Beteiligungserwerb keine andere Betriebsvereinbarung getroffen hätten. 


31 Existiert kein Betriebsrat, kann die Körperschaft mit ihren Arbeitnehmern individuelle 
Vereinbarungen treffen. Diese Vereinbarungen sind für die Anwendung des § 8c Absatz 1a 
Satz 3 Nummer 1 KStG als Betriebsvereinbarung anzuerkennen, wenn mehr als die Hälfte der 
sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer solche Vereinbarungen mit dem Arbeitgeber 
abgeschlossen haben und diese jeweils die Anforderungen der Rn. 23 bis 30 erfüllen. 


2. Lohnsummenregelung (§ 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 2 KStG) 
32 Bei der Ermittlung der Summe der maßgebenden jährlichen Lohnsummen und der 


Ausgangslohnsumme sind die Grundsätze des Abschnittes 8 der gleich lautenden Erlasse der 
obersten Finanzbehörden der Länder vom 25. Juni 2009 (BStBl I S. 713) zu beachten. In 
Organschaftsfällen ist die Lohnsumme gesellschaftsbezogen und nicht bezogen auf den 
gesamten Organkreis zu ermitteln. Die Lohnsummen aus zum Betriebsvermögen gehörenden 
Beteiligungen an einer Personengesellschaft und Anteilen an einer Kapitalgesellschaft sind 
unabhängig von ihrer Höhe nicht einzubeziehen. Auf in- und ausländische Betriebsstätten 
entfallende Lohnsummen sind einzubeziehen. Vergütungen, die als verdeckte 
Gewinnausschüttungen zu qualifizieren sind, werden insoweit nicht in die Lohnsummen 
einbezogen. 


33 Bei der Ermittlung der Ausgangslohnsumme sind die letzten fünf vor dem Beteiligungserwerb 
endenden Wirtschaftsjahre maßgebend. 


34 Die Lohnsummenregelung nach § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 2 KStG ist nicht anwendbar, 
wenn die Ausgangslohnsumme 0 Euro beträgt oder die Körperschaft nicht mehr als 10 
Arbeitnehmer hat (§ 13a Absatz 1 Satz 4 ErbStG i. d. F. des ErbStG vom 24. Dezember 2008, 
BGBl. I S. 3018). In diesen Fällen kann die Körperschaft das Tatbestandsmerkmal der 
Erhaltung wesentlicher Betriebsstrukturen nur über § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 1 oder 
Nummer 3 KStG erfüllen. 
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3. Zuführung von wesentlichem Betriebsvermögen durch Einlagen (§ 8c 
Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG) 


a) Allgemeines 
35 Die Erhaltung der wesentlichen Betriebsstrukturen kann nach § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 


KStG auch durch die Zuführung von wesentlichem Betriebsvermögen durch Einlagen in die 
Körperschaft nachgewiesen werden. 


36 Die Zuführung muss innerhalb von zwölf Monaten nach dem Beteiligungserwerb erfolgen und 
mindestens 25 % des in der Steuerbilanz zum Schluss des dem Beteiligungserwerb 
vorangegangenen Wirtschaftsjahres enthaltenen Aktivvermögens zu Buchwerten entsprechen. 


37 Es ist nicht erforderlich, dass sich das der Körperschaft zugeführte Vermögen im 
Betriebsvermögen des sanierenden Erwerbers der Anteile befunden hat.  


38 Zuführungen vor dem Beteiligungserwerb sind nicht zu berücksichtigen, es sei denn, sie stehen 
in einem untrennbaren sachlichen Zusammenhang mit dem Beteiligungserwerb. 


Beispiel 2: 


An der V-GmbH sind die natürliche Person A zu 90 % und die natürliche Person B zu 10 % 
beteiligt. Am 01.03.01 wird eine Kapitalerhöhung der V-GmbH beschlossen. An der 
Kapitalerhöhung nimmt ausschließlich B teil. Nach der Kapitalerhöhung ist B zu 90 % und A 
zu 10 % beteiligt. B erbringt seine Einlage am 02.03.01 in die Kapitalgesellschaft. B leistet 
hierfür eine Einlage i. H. v. 200.000 Euro in das Stammkapital. Darüber hinaus leistet er ein 
Aufgeld i. H. v. 50.000 Euro, das in der Kapitalrücklage (§ 272 Absatz 2 Nummer 1 HGB) der 
V-GmbH erfasst wird. Die Kapitalerhöhung wird am 01.12.01 in das Handelsregister 
eingetragen und damit wirksam. 


Lösung: 


Der schädliche Beteiligungserwerb nach § 8c Absatz 1 KStG liegt erst mit Wirksamkeit der 
Kapitalerhöhung vor (vgl. Rn. 14 des BMF-Schreibens vom 28. November 2017, BStBl I 
S. 1645). Somit wäre die Einlage i. H. v. 250.000 Euro am 02.03.01 grundsätzlich nicht zu 
berücksichtigen, da sie vor dem schädlichen Beteiligungserwerb erfolgte. Da die Einlage 
jedoch sachlich untrennbar mit dem Beteiligungserwerb verknüpft ist, ist sie für Zwecke des 
§ 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG zu berücksichtigen. 


b) Einlagen zur Zuführung wesentlichen Betriebsvermögens 
39 Einlagen i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG können in das Nennkapital oder in die 


Kapitalrücklage geleistet werden. Bei der Zuführung muss es sich um einen einlagefähigen 
Vermögensgegenstand handeln. Nicht einlagefähig i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 
KStG sind Nutzungsvorteile (vgl. H 8.9 „Nutzungsvorteile“ KStH 2022). Als Zuführungen 
wesentlichen Betriebsvermögens kommen auch Aufgelder (auch bei Veräußerung eigener 
Anteile) in Betracht. Die bloße Verlustübernahme i. S. d. § 302 AktG im Rahmen einer 
wirksamen Organschaft nach §§ 14 ff. KStG sowie organschaftliche Minderabführungen nach 
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§ 14 Absatz 4 Satz 1 KStG führen hingegen nicht zu einer Einlage i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 
Nummer 3 KStG. 


40 Eine Zuführung von Betriebsvermögen setzt eine Vermögensmehrung der Körperschaft voraus. 
Daher sind Maßnahmen, die zur bloßen Umgliederung von Eigenkapital führen, nicht als 
Zuführung von Vermögen i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG zu berücksichtigen. 
Dies gilt selbst dann, wenn die Maßnahme zur Erhöhung des steuerlichen Einlagekontos führt. 


Beispiel 3: 


Die V-GmbH beschließt eine vereinfachte Kapitalherabsetzung (§ 58a GmbHG). Hierbei 
werden 20.000 Euro des Stammkapitals herabgesetzt und zum Ausgleich eines Bilanzverlustes 
verwendet. Ein Sonderausweis nach § 28 Absatz 1 Satz 3 KStG besteht nicht. 


Lösung: 


Obwohl die Kapitalherabsetzung das steuerliche Einlagekonto nach § 28 Absatz 2 Satz 1 KStG 
erhöht, führt die vereinfachte Kapitalherabsetzung nicht zu einer Zuführung von Vermögen 
i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG. 


41 Für Zwecke des § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG sind nur Einlagen zu berücksichtigen, 
die durch den sanierenden Erwerber der Anteile an der Verlustkörperschaft oder durch eine ihm 
nahestehende Person zum Zweck der Sanierung geleistet werden. 


42 Der Erlass von Verbindlichkeiten steht gemäß § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 4 KStG 
der Zuführung von neuen Betriebsvermögen gleich. Als Zuführung ist der werthaltige Teil der 
Forderung (Teilwert, vgl. BFH-Beschluss vom 9. Juni 1997, GrS 1/94, BStBl 1998 II S. 307) 
zu berücksichtigen. Eine Werthaltigkeit besteht nur in der Höhe, in der die in der Krise 
befindliche Körperschaft diesen Anspruch erfüllen könnte; die Feststellungslast (objektive 
Beweislast) trägt die Körperschaft. Der Erlass von Verbindlichkeiten bzw. die Aufrechnung mit 
Forderungen der Verlustkörperschaft auf Leistung einer Einlage sind nicht schädlich 
(Umwandlung von Fremdkapital in Eigenkapital; vgl. § 19 Absatz 4 GmbHG und § 27 AktG). 


Beispiel 4: 


An der V-GmbH (Stammkapital 150.000 Euro) ist zu 100 % die natürliche Person A beteiligt. 
Die V-GmbH ist Schuldnerin eines Darlehens i. H. v. 1 Mio. Euro. Gläubigerin ist die 
natürliche Person B. Der Teilwert des Darlehens beträgt zum 01.01.01 nur noch 250.000 Euro. 
Das Stammkapital der V-GmbH wird am 01.01.01 i. H. v. 250.000 Euro erhöht. Die 
Kapitalerhöhung soll von der natürlichen Person B übernommen werden, welche hierdurch zu 
62,5 % an der V-GmbH beteiligt wird. Im Rahmen dieser Kapitalerhöhung erlässt die 
natürliche Person B der V-GmbH die vollständige Darlehensschuld i. H. v. 1 Mio. Euro. Ein 
schädlicher Beteiligungserwerb i. S. d. § 8c Absatz 1 KStG liegt vor. 


Lösung: 


Durch die Einlage im Rahmen einer Kapitalerhöhung führt die natürliche Person B der 
V-GmbH grundsätzlich wesentliches Betriebsvermögen zu. Der Erlass der Verbindlichkeit ist 
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als Einlage zu berücksichtigen, jedoch nur soweit die Verbindlichkeit werthaltig ist (hier: 
250.000 Euro). Die Tatsache, dass im vorliegenden Fall Fremdkapital in Eigenkapital 
umgewandelt wurde, steht der Annahme einer Zuführung nach § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 
Satz 4 KStG nicht entgegen. 


43 Der Erlass einer Verbindlichkeit gegen Besserungsversprechen steht der Berücksichtigung der 
Zuführung von neuen Betriebsvermögen, soweit die Verbindlichkeit werthaltig ist, nicht 
entgegen (zum Besserungsfall siehe Rn. 67). 


c) Zwölf-Monats-Zeitraum 
44 Die Zuführung wesentlichen Betriebsvermögens muss innerhalb von zwölf Monaten nach dem 


Beteiligungserwerb erfolgen, der die Rechtsfolgen des § 8c KStG auslösen würde. Maßgebend 
ist für Zwecke des § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG allein der Zeitpunkt des Zuflusses 
an die Körperschaft und nicht der Zeitpunkt der Verpflichtung zur Leistung einer Einlage. 
Steuerliche Rückwirkungen (insbesondere nach dem UmwStG) sind für die Ermittlung des 
Zeitpunktes der wesentlichen Betriebsvermögenszuführung nach § 8c Absatz 1a Satz 3 
Nummer 3 KStG unbeachtlich. 


45 Der Zwölf-Monats-Zeitraum stellt eine nicht verlängerbare materiell-rechtliche Ausschlussfrist 
dar. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 110 AO ist nicht möglich. 


d) Wesentlichkeitsgrenze der Betriebsvermögenszuführungen 
46 Eine wesentliche Betriebsvermögenszuführung liegt nur dann vor, wenn das zugeführte 


Vermögen mindestens 25 % des in der Steuerbilanz zum Schluss des dem Beteiligungserwerb 
vorangegangenen Wirtschaftsjahres enthaltenen Aktivvermögens entspricht. 


47 Bei der Ermittlung des Aktivvermögens ist auf die Werte der Steuerbilanz (Buchwerte) 
abzustellen. Die Steuerbilanz ist insbesondere unter Beachtung des § 3a Absatz 1 Satz 3 EStG 
aufzustellen. Findet in dem dem schädlichen Beteiligungserwerb vorangegangen 
Wirtschaftsjahr die Regelung des § 3a EStG auf die Körperschaft Anwendung, sind die stillen 
Lasten der Körperschaft gemäß § 3a Absatz 1 Satz 3 EStG aufzudecken.  


48 Neues Betriebsvermögen wird nur zugeführt, wenn die Einlagen bis zum Erreichen der 
25 %- Grenze nicht durch Leistungen gemindert werden (zu den Leistungen siehe Rn. 65 ff.). 


49 Nicht in die Ermittlung des maßgeblichen steuerbilanziellen Aktivvermögens einzubeziehen 
sind Einlagen, die vor der Wirksamkeit des schädlichen Beteiligungserwerbs erfolgten und mit 
diesem in einem untrennbaren sachlichen Zusammenhang stehen (vgl. Rn. 38). 


Beispiel 5: 


An der V-GmbH sind die natürliche Person A zu 90 % und die natürliche Person B zu 10 % 
beteiligt. Am 01.12.01 wird eine Kapitalerhöhung der V-GmbH beschlossen. An der 
Kapitalerhöhung nimmt ausschließlich B teil. Nach der Kapitalerhöhung ist B zu 90 % und A 
zu 10 % beteiligt. B erbringt seine Einlage am 02.12.01 in die Kapitalgesellschaft. B leistet 
hierfür eine Einlage i. H. v. 200.000 Euro in das Stammkapital. Die Kapitalerhöhung wird am 
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01.02.02 in das Handelsregister eingetragen und wirksam. Das Wirtschaftsjahr der V-GmbH 
entspricht dem Kalenderjahr. Das steuerbilanzielle Aktivvermögen der V-GmbH zum 31.12.01 
beträgt 300.000 Euro. 


Lösung: 


Die Einlage ist zu berücksichtigen, obwohl die Zuführung von neuem Betriebsvermögen vor 
dem schädlichen Beteiligungserwerb erfolgte (vgl. Rn. 38). Der schädliche Beteiligungserwerb 
erfolgt mit Eintragung in das Handelsregister (vgl. Rn. 14 des BMF-Schreibens vom 
28. November 2017, BStBl I S. 1645) am 01.02.02. Für die Bemessung der Wesentlichkeit der 
Betriebsvermögenszuführung ist daher gemäß § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 2 KStG das 
steuerbilanzielle Aktivvermögen zum 31.12.01 maßgebend (letzter Bilanzstichtag vor dem 
schädlichen Beteiligungserwerb). Im vorliegenden Fall wären dies 300.000 Euro. Da jedoch 
das neue Betriebsvermögen bereits zugeführt und daher im steuerbilanziellen Aktivvermögen 
erfasst wurde, ist das Aktivvermögen um den Wert der Einlage zu kürzen. Das maßgebende 
Aktivvermögen beträgt daher im vorliegenden Fall 100.000 Euro (= 300.000 Euro abzgl. 
Einlage i. H. v. 200.000 Euro). 


50 Die Zuführung von 25 % des in der Steuerbilanz enthaltenen Aktivvermögen (§ 8c Absatz 1a 
Satz 3 Nummer 3 Satz 2 KStG) ist nur bei einem Beteiligungserwerb von 100 % der Anteile an 
der Verlustkörperschaft zu leisten. Bei einem geringeren Beteiligungserwerb genügt eine 
entsprechend geringere Betriebsvermögenszuführung (§ 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 3 
KStG). Werden z. B. 60 % der Anteile an einer Körperschaft erworben, ist eine 
Betriebsvermögenszuführung i. H. v. mindestens 15 % (60 % von 25 %) erforderlich. Bei der 
Berechnung des Verhältnisses der Betriebsvermögenszuführung zur Beteiligungshöhe sind 
sämtliche Zähl- und Sanierungserwerbe (vgl. Rn. 13 und 81) zu berücksichtigen. 


51 Maßgebend für die Ermittlung des Wertes der Betriebsvermögenszuführungen ist der Wert, mit 
dem diese von der empfangenden Körperschaft angesetzt wird. Auf die Grundsätze zur 
Ermittlung des Wertes einer verdeckten Einlage nach R 8.9 Absatz 4 KStR 2022 wird 
hingewiesen. 


e) Umwandlungen und Einbringungen 
52 Vermögensübertragungen im Rahmen von Umwandlungen und Einbringungen sind unter 


normspezifischer Betrachtung des § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG als Zuführung von 
Betriebsvermögen in die Verlustkörperschaft i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG zu 
berücksichtigen, soweit diese zu einer Erhöhung des steuerlichen Eigenkapitals der 
Verlustkörperschaft führen. Voraussetzung ist, dass der sanierende Erwerber der Anteile oder 
eine diesem nahestehende Person (Rn. 41) Einbringender bzw. übertragender Rechtsträger ist. 
Als qualifizierte Einlage i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG zu berücksichtigen ist 
die Betriebsvermögenszuführung mittels Sacheinlagen durch Einbringungen i. S. d. §§ 20 und 
21 UmwStG, durch Abwärts- und Seitwärtsverschmelzungen (§§ 2 ff. UmwG, §§ 11 ff. 
UmwStG) sowie durch Abwärts- und Seitwärtsspaltungen (§§ 123 ff. UmwG, § 15 UmwStG). 
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Unbeachtlich ist, ob es sich dabei um nach dem Umwandlungssteuergesetz begünstigte 
Vorgänge handelt. 


53 Die umwandlungssteuerrechtlichen Rückwirkungs- bzw. Rückbeziehungsfiktionen (§§ 2 und 
20 Absatz 6 UmwStG) sind für Zwecke des § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 2 KStG 
unbeachtlich. Es kommt allein auf den Zeitpunkt der zivilrechtlichen Wirksamkeit der 
Umwandlung oder Einbringung an. Der Zufluss erfolgt für Zwecke der Sanierungsklausel mit 
Eintragung der Verschmelzung oder Spaltung im Handelsregister (§ 20 Absatz 1 Nummer 1 
UmwG, § 131 Absatz 1 Nummer 1 UmwG) und bei Einbringungen mit Übergang des 
wirtschaftlichen Eigentums an dem eingebrachten Vermögen. 


54 Erhöht die Umwandlung oder Einbringung aufgrund der umwandlungssteuerrechtlichen 
Rückwirkung bzw. Rückbeziehung das steuerbilanzielle Aktivvermögen zum Bilanzstichtag, 
der dem schädlichen Beteiligungserwerb vorangeht, ist dieses für die Berechnung der 
Betriebsvermögenszuführung nach § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 2 KStG um den Wert 
des vom sanierenden Anteilseigner zugeführten Betriebsvermögens zu vermindern. 


55 Bei Einbringungen nach §§ 20 und 21 UmwStG ist eine Betriebsvermögenszuführung  i. S. d. 
§ 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG in der Höhe zu berücksichtigen, in der das eingebrachte 
Betriebsvermögen oder die eingebrachten Anteile von der übernehmenden Gesellschaft 
angesetzt werden (d. h. gemeiner Wert, Zwischenwert oder Buchwert). Gewährt die 
übernehmende Gesellschaft neben den Gesellschaftsanteilen sonstige Gegenleistungen i. S. d. 
§ 20 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 oder § 21 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 UmwStG, ist der Wert 
dieser Gegenleistungen vom Wert der Betriebsvermögenszuführung abzuziehen. Aus 
Vereinfachungsgründen kann der Betrag der Anschaffungskosten nach § 20 Absatz 3 Satz 1 
und Satz 3 oder § 21 Absatz 2 Satz 1 und Satz 6 UmwStG herangezogen werden. 


Beispiel 6: 


Die natürliche Person A bringt im Rahmen einer Kapitalerhöhung ihr Einzelunternehmen nach 
§ 20 UmwStG zu Buchwerten in die V-GmbH ein. Das steuerbilanzielle Eigenkapital ihres 
Einzelunternehmens (Buchwerte) beträgt 400.000 Euro. Der gemeine Wert des 
Einzelunternehmens beträgt 1 Mio. Euro. A erhält im Rahmen der Kapitalerhöhung neue 
Anteile zum Nennwert i. H. v. 350.000 Euro. I. H. v. 50.000 Euro erhält A eine Forderung 
gegenüber der V GmbH. Ein schädlicher Beteiligungserwerb i. S. d. § 8c Absatz 1a KStG liegt 
vor. Ein Aufgeld wird nicht geleistet. 


Lösung: 


A leistet für Zwecke des § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG eine 
Betriebsvermögenszuführung i. H. v. 350.000 Euro (Buchwerteinbringung: 400.000 Euro 
abzgl. sonstiger Gegenleistung i. H. v. 50.000 Euro). 


56 Geht Vermögen im Rahmen einer Abwärts- oder Seitwärtsverschmelzung bzw. einer Abwärts- 
oder Seitwärtsspaltung auf die Verlustkörperschaft über, ist eine Betriebsvermögenszuführung 
i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG zu berücksichtigen, soweit sich das steuerliche 
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Eigenkapital der Verlustkörperschaft erhöht. Als Betriebsvermögenszuführung i. S. d. § 8c 
Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG kann nur der Anteil der Betriebsvermögenszuführung 
berücksichtigt werden, der der Beteiligung des erwerbenden Gesellschafters an der 
übertragenden Körperschaft entspricht. 


Beispiel 7: 


Zum 01.01.02 erwirbt die natürliche Person A 75 % der Anteile an der M-AG. Die übrigen 
25 % der Anteile hält die natürliche Person B. Die M-AG hält selbst wiederum 100 % der 
Anteile an der V-GmbH und der S-GmbH. Nur gegenüber der V-GmbH sind zum 31.12.01 
Verlustvorträge gesondert festgestellt worden. Sowohl die M-AG als auch die S-GmbH 
erzielten stets Gewinne. Die V-GmbH ist nachweislich von einer Zahlungsunfähigkeit bedroht. 
Der Anteilseignerwechsel erfolgt nach einem Sanierungskonzept und dient der Sanierung der 
V-GmbH. Das steuerbilanzielle Aktivvermögen der V-GmbH zum 31.12.01 beträgt 200.000 
Euro. Das steuerbilanzielle Eigenkapital der S-GmbH zum 31.12.02 beträgt 25.000 Euro. Die 
Gesellschafter A und B beschließen am 01.02.02 (Tag des Verschmelzungsvertrages) eine 
Seitwärtsverschmelzung der S-GmbH auf die V-GmbH. Übertragungsstichtag ist der 01.01.02. 
Die S-GmbH stellt zum 31.12.01 eine steuerliche Schlussbilanz zu Buchwerten auf (§ 11 
Absatz 2 UmwStG). Die Eintragung im Handelsregister erfolgt am 01.07.02. Die V-GmbH 
beschäftigt keine Arbeitnehmer. 


Lösung: 


Der Erwerb der Anteile an der M-AG durch A löst einen mittelbaren schädlichen 
Beteiligungserwerb der Anteile an der V-GmbH aus. Die Verlustvorträge der V-GmbH sind 
grundsätzlich nach § 8c Absatz 1 Satz 1 KStG vollständig zu kürzen.  


Der Erwerb erfolgt jedoch zu Sanierungszwecken und fällt daher grundsätzlich unter die 
Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a KStG. Da die V-GmbH keine Arbeitnehmer beschäftigt, 
ist die Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG nur anzuwenden, wenn 
A innerhalb von zwölf Monaten nach Beteiligungserwerb (01.01.02) wesentliches 
Betriebsvermögen zuführt. 


A muss nach § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 2 und 3 KStG Betriebsvermögenszuführung 
von mindestens 18,75 % (= 75 % von 100 % der M-AG an V-GmbH und hiervon 25 %; vgl. 
Rn. 50) des steuerbilanziellen Aktivvermögens zum 31.12.01 der V-GmbH zuführen, also 
37.500 Euro (18,75 % von 200.000 Euro). 


Die Seitwärtsverschmelzung der S-GmbH auf die V-GmbH ist als Betriebsvermögenszuführung 
i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG zu berücksichtigen (vgl. Rn. 52 ff.). Die 
Seitwärtsverschmelzung wurde zum 01.07.02 durch Handelsregistereintrag zivilrechtlich 
wirksam und ist daher innerhalb des Zwölf-Monats-Zeitraum erbracht (vgl. Rn. 44 und 53). Als 
Betriebsvermögenszuführung gilt der Wert, der das steuerliche Eigenkapital der V-GmbH im 
Rahmen der Verschmelzung erhöht. Da die S-GmbH in ihrer Schlussbilanz zum 31.12.01 die 
Buchwerte angesetzt hat, hat die V-GmbH die übernommenen Wirtschaftsgüter mit den 
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Buchwerten anzusetzen (§ 12 Absatz 1 UmwStG). Als Betriebsvermögenszuführung i. S. d. § 8c 
Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG kann jedoch nur der Wert berücksichtigt werden, der auf den 
sanierenden Anteilseigner (hier: A) entfällt. Da A mittelbar zu 75 % an der S-GmbH beteiligt 
ist, hat A bis zum 31.12.02 eine Einlage i. H. v. 18.750 Euro (75 % der Buchwerte der S-GmbH 
i. H. v. 25.000 Euro) geleistet. Die Wesentlichkeitsgrenze nach § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 
Satz 2 und 3 KStG beträgt im vorliegenden Fall jedoch 37.500 Euro. Somit liegt ohne weitere 
Einlagen i. H. v. mindestens 18.750 Euro keine begünstigte Sanierung i. S. d. § 8c Absatz 1a 
KStG vor. Die Verluste der V-GmbH sind vollständig nach § 8c Absatz 1 Satz 1 KStG zu kürzen. 


Abwandlung: 


Der Saldo der gemeinen Werte der Wirtschaftsgüter der S-GmbH beträgt 50.000 Euro. Die 
S-GmbH setzt in ihrer Schlussbilanz zum 31.12.01 die gemeinen Werte an (§ 11 Absatz 1 
UmwStG). 


Lösung: 


Durch den Ansatz der gemeinen Werte wird der V-GmbH neues Betriebsvermögen i. H. v. 
50.000 Euro zugeführt. Hiervon entfallen 37.500 Euro auf den sanierenden Anteilseigner A. 
Damit hat A innerhalb von zwölf Monaten nach dem schädlichen Beteiligungserwerb eine 
wesentliche Betriebsvermögenszuführung vorgenommen. 


4. Nichterhaltung der wesentlichen Betriebsstrukturen 
57 Für den Nachweis der Erhaltung wesentlicher Betriebsstrukturen reicht die Erfüllung einer der 


Tatbestände des § 8c Absatz 1a Satz 3 KStG aus (vgl. Rn. 21). Erfüllt die Körperschaft einen 
dieser Tatbestände nicht mehr, kann die Körperschaft die Erhaltung der wesentlichen 
Betriebsstrukturen weiterhin durch den Nachweis der Erfüllung eines anderen Tatbestandes des 
§ 8c Absatz 1a Satz 3 KStG erbringen. Erfüllt die Körperschaft keinen Tatbestand nach § 8c 
Absatz 1a Satz 3 KStG mehr, liegt ein rückwirkendes Ereignis nach § 175 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 AO vor. 


a) Verstoß gegen die Bestimmungen einer geschlossenen Betriebsvereinbarung 
mit Arbeitsplatzregelung 


58 Die Körperschaft hat eine einmal geschlossene Betriebsvereinbarung mit Arbeitsplatzregelung 
im Rahmen der Sanierung zu befolgen (Rn. 23 ff.). Dies gilt auch für Vereinbarungen i. S. d. 
Rn. 31. 


59 § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 1 KStG sieht keine zeitliche Begrenzung der Befolgung der 
Betriebsvereinbarung vor. Ist die Betriebsvereinbarung auf unbestimmte Zeit abgeschlossen 
worden und verstößt die Körperschaft gegen die Bestimmungen der Betriebsvereinbarungen, 
liegt keine Erhaltung der wesentlichen Betriebsstrukturen von der Körperschaft i. S. d. § 8c 
Absatz 1a Satz 3 Nummer 1 KStG vor. Auf die Länge des Zeitraums zwischen Abschluss der 
Betriebsvereinbarung oder schädlichem Beteiligungserwerb und dem Verstoß kommt es nicht 
an. 
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Beispiel 8: 


Die M-AG erwirbt zum 01.01.01 100 % der Anteile an der V-AG. Der Erwerb erfolgt nach 
einem Sanierungsplan für Sanierungszwecke. Im Rahmen des Beteiligungserwerbs und der 
Sanierung schließt die V-AG mit ihrer Belegschaft am 01.02.01 eine Betriebsvereinbarung mit 
Arbeitsplatzregelung. Die M-AG führt der V-AG kein wesentliches Betriebsvermögen zu. Am 
01.01.07 verstößt die V-AG gegen Bestimmungen der Betriebsvereinbarung vom 01.02.01. 


Lösung: 


Aufgrund des Verstoßes gegen die Betriebsvereinbarung vom 01.02.01 am 01.01.07 erfüllt die 
V-AG das Tatbestandsmerkmal der Befolgung einer Betriebsvereinbarung in § 8c Absatz 1a 
Satz 3 Nummer 1 KStG und damit insgesamt die Voraussetzungen für die Erhaltung der 
wesentlichen Betriebsstrukturen nach § 8c Absatz 1a Satz 3 KStG nicht mehr. In der Folge 
findet die Sanierungsklausel keine Anwendung mehr und die bis zum schädlichen 
Beteiligungserwerb nicht genutzten Verluste gehen in voller Höhe unter. Der Verstoß stellt ein 
rückwirkendes Ereignis nach § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO dar. 


60 Die Kündigung einer Betriebsvereinbarung stellt keinen Verstoß gegen die 
Betriebsvereinbarung dar, wenn diese im Einklang mit den Bestimmungen der 
Betriebsvereinbarung bzw. den gesetzlichen Vorschriften (z. B. § 77 Absatz 5 BetrVG) erfolgt. 


61 Wurde eine Betriebsvereinbarung nach § 77 Absatz 2 BetrVG mit befristeter Laufzeit 
abgeschlossen, ist eine Kündigung der Betriebsvereinbarung grundsätzlich nicht zulässig. Die 
Kündigung eines Sozialplanes nach § 112 BetrVG ist ohne besondere Regelung im Sozialplan 
nicht zulässig. 


b) Wesentliche Unterschreitung der Ausgangslohnsumme 
62 Die tatsächliche Erhaltung der wesentlichen Betriebsstrukturen nach § 8c Absatz 1a Satz 3 


Nummer 2 KStG kann erst nach Ablauf von fünf Jahren nach dem Beteiligungserwerb 
endgültig nachgewiesen werden. Das Unterschreiten der Summe der maßgebenden jährlichen 
Lohnsummen der Körperschaft mit Ablauf der fünf Jahre stellt ein rückwirkendes Ereignis dar 
(§ 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO). 


Beispiel 9: 


Am 01.01.01 erwirbt die M-AG 100 % der Anteile an der V-GmbH. Der Beteiligungserwerb 
erfolgt zu Sanierungszwecken. Im Zuge der Sanierung schließt die V-GmbH am 01.02.01 eine 
Betriebsvereinbarung mit einer Arbeitsplatzregelung ab. Die Ausgangslohnsumme gemäß § 8c 
Absatz 1a Satz 3 Nummer 2 KStG beträgt 5 Mio. Euro. Die V-GmbH beschäftigt im Zeitpunkt 
des Beteiligungserwerbs 30 Mitarbeiter. 


Bereits am 01.02.02 kündigt die V-GmbH entgegen den Bestimmungen der 
Betriebsvereinbarung das Arbeitsverhältnis mit einem Teil der Belegschaft. Die Summe der 
maßgebenden jährlichen Lohnsummen bis zum 31.12.05 beträgt 485 % der 
Ausgangslohnsumme. 
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Lösung: 


Obwohl die M-AG die Betriebsvereinbarung mit einer Arbeitsplatzregelung nicht befolgt und 
daher die Voraussetzungen des § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 1 KStG nicht erfüllt, liegt eine 
Erhaltung der wesentlichen Betriebsstrukturen nach § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 2 KStG vor, 
da die Summe der maßgebenden jährlichen Lohnsummen mit 485 % nicht 400 % der 
Ausgangslohnsumme unterschreitet. Der Verstoß gegen die Betriebsvereinbarung steht der 
Anwendung der Sanierungsklausel daher nicht entgegen. 


c) Ausschüttung von zugeführtem wesentlichem Betriebsvermögen 
63 Im Fall der Erhaltung der wesentlichen Betriebsstrukturen über die Zuführung von 


wesentlichen Betriebsvermögen gemäß § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG mindern 
Leistungen innerhalb von drei Jahren nach Zuführung des neuen Betriebsvermögens dessen 
Wert. Wird dadurch die erforderliche Betriebsvermögenszuführung nicht mehr erreicht, liegt 
eine Zuführung von wesentlichem Betriebsvermögen nicht vor (§ 8c Absatz 1a Satz 3 
Nummer 3 Satz 6 KStG). Die Leistung stellt ein rückwirkendes Ereignis nach § 175 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 AO dar. 


aa) Drei-Jahres-Zeitraum 
64 Der Drei-Jahres-Zeitraum beginnt in dem Zeitpunkt, in dem mit Zuführung wesentlichen 


Betriebsvermögens durch Einlagen das Tatbestandsmerkmal der 25 % i. S. d. § 8c Absatz 1a 
Satz 3 Nummer 3 KStG erstmals erfüllt ist. Der Drei-Jahres-Zeitraum ist in Zeitjahren und nicht 
in Wirtschaftsjahren zu ermitteln. 


bb) Leistungen 
65 Leistungen i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG sind alle Auskehrungen, die ihre 


Ursache im Gesellschafterverhältnis haben, insbesondere: 
• offene und verdeckte Gewinnausschüttungen 
• Leistungen aus dem steuerlichen Einlagekonto (§ 27 Absatz 1 Satz 3 KStG) 
• Nennkapitalrückzahlungen unabhängig davon, ob diese den Sonderausweis nach § 28 


Absatz 1 Satz 3 KStG oder das steuerliche Einlagekonto nach § 27 Absatz 1 KStG 
verringern. 


66 Abspaltungen oder Teilübertragungen i. S. d. §§ 15 und 16 UmwStG der Verlustkörperschaft 
auf andere Rechtsträger stehen Leistungen i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 5 
KStG gleich. 


67 Erfolgte der Erlass einer Verbindlichkeit der Verlustkörperschaft gegenüber einem 
Gesellschafter gegen Besserungsschein und lebt die Verbindlichkeit wieder auf, liegt i. H. d. 
Erfüllungsbetrages für Zwecke der Sanierungsklausel eine Leistung der Körperschaft an den 
Anteilseigner vor. Zinsen, die auf den Zeitraum zwischen Erlass und Wiederaufleben entfallen, 
stellen keine Leistung an den Anteilseigner dar, soweit diese Vereinbarung keine verdeckte 
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Gewinnausschüttung auslöst (vgl. BMF-Schreiben vom 2. Dezember 2003, BStBl I S. 648 
unter 2. b). 


68 Eine Leistung i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 5 KStG ist erfolgt, wenn bei der 
Körperschaft die entsprechenden Mittel abgeflossen sind oder eine Vermögensmehrung 
verhindert worden ist. 


69 Es sind alle Leistungen der Körperschaft zu berücksichtigen und zwar unabhängig davon, ob 
der Empfänger der Leistungen der Erwerber oder ein anderer Anteilseigner ist. Die Leistungen 
sind nicht nur quotal der Beteiligung des sanierenden Anteilseigners entsprechend zu 
berücksichtigen, sondern in voller Höhe. 


Beispiel 10: 


Die B-GmbH erwirbt zum 01.01.01 von der natürlichen Person A 70 % der Anteile an der 
V-GmbH. Die restlichen 30 % hält die natürliche Person A. Die B-GmbH führt der V-GmbH 
am 01.02.01 neues Betriebsvermögen i. H. v. 10.000 Euro zu. Am 01.03.01 erfolgt durch die 
V-GmbH eine verdeckte Gewinnausschüttung an die natürliche Person A i. H. v. 10.000 Euro. 


Lösung: 


Obwohl die verdeckte Gewinnausschüttung der V-GmbH nur an die natürliche Person A 
erfolgt, sind für die Berechnung der Betriebsvermögenszuführung nach § 8c Absatz 1a Satz 3 
Nummer 3 KStG die von der V-GmbH geleisteten Einlagen gemäß § 8c Absatz 1a Satz 3 
Nummer 3 Satz 5 KStG i. H. v. 10.000 Euro zu verringern. 


cc) Wert der Leistungen 
70 Leistungen i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 5 KStG sind mit dem nach 


allgemeinen Grundsätzen ermittelten Wert zu berücksichtigen. 
71 Sind Leistungen auf Grund einer vorgesehenen Regelung abweichend von den allgemeinen 


Grundsätzen mit einem anderen Wert zu berücksichtigen (z. B. Buchwert, Zwischenwert), so 
ist dieser Wert der Leistung für die Verringerung der Betriebsvermögenszuführung nach § 8c 
Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 6 KStG zu Grunde zu legen. 


dd) Verringerung der Zuführungen 
72 Die Leistungen stehen der wesentlichen Betriebsvermögenszuführung nur dann gemäß § 8c 


Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 6 KStG entgegen, wenn die Verringerung der Einlagen i. S. d. 
§ 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG um den Betrag der Leistungen zur Unterschreitung der 
Wesentlichkeitsgrenze nach § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 2 und Satz 3 KStG führt (zur 
Ermittlung der Wesentlichkeitsgrenze vgl. Rn. 46 ff.). Maßgeblich ist der Wert des tatsächlich 
zugeführten Vermögens. 


73 Der Wert des tatsächlich zugeführten Vermögens ist jeweils bezogen auf den sanierenden 
Erwerber (Rn. 41) wie folgt zu ermitteln: 
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Summe des Wertes seiner Einlagen innerhalb des Zwölf-Monats-Zeitraums 
+ weitere Einlagen des sanierenden Erwerbers innerhalb des Drei-Jahres-Zeitraums 
- alle Leistungen innerhalb des Drei-Jahres-Zeitraums (Rn. 69) 
= Wert des tatsächlich zugeführten Vermögens 


74 Auch die Auskehrung von Aktivvermögen, das zum Schluss des vorangegangenen 
Wirtschaftsjahres bei der Verlustkörperschaft bilanziert wurde, ist für die Anwendung des § 8c 
Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 5 und Satz 6 KStG schädlich. Werden innerhalb des Zwölf-
Monats-Zeitraums nicht in ausreichendem Maße Einlagen geleistet, führt dies dazu, dass die 
wesentlichen Betriebsstrukturen nach § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG nicht erhalten 
werden konnten und ein rückwirkendes Ereignis nach § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO 
vorliegt. 


IV. Ausschluss der Sanierungsklausel (§ 8c Absatz 1a Satz 4 
KStG) 


75 Die Anwendung der Sanierungsklausel ist ausgeschlossen, wenn die Körperschaft ihren 
Geschäftsbetrieb im Zeitpunkt des Beteiligungserwerbs im Wesentlichen eingestellt hat oder 
nach dem Beteiligungserwerb ein Branchenwechsel innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren 
erfolgt (§ 8c Absatz 1a Satz 4 KStG). Der Branchenwechsel innerhalb von fünf Jahren nach 
dem Beteiligungserwerb (§ 8c Absatz 1a Satz 4 KStG) stellt ein rückwirkendes Ereignis nach 
§ 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO dar. 


76 Eine wesentliche Einstellung des Geschäftsbetriebs unter Neuaufnahme eines weiteren 
Geschäftsbetriebs oder ein Branchenwechsel vor dem Beteiligungserwerb sind grundsätzlich 
unschädlich. Ist jedoch die Einstellung des Geschäftsbetriebs oder ein Branchenwechsel 
zusammen mit einem Beteiligungserwerb nach den Umständen des Einzelfalls erkennbar eine 
Maßnahme der betriebswirtschaftlichen Sanierung (z. B. nach Sanierungsgutachten oder 
Sanierungsplan), liegt keine Sanierung i. S. d. § 8c Absatz 1a KStG vor. 


1. Einstellung des Geschäftsbetriebs 
77 Der Geschäftsbetrieb wird eingestellt, wenn er nach den Grundsätzen der Betriebsaufgabe 


beendet wird. Erforderlich ist eine Willensentscheidung oder Handlung, die darauf gerichtet ist, 
den Betrieb als selbständigen Organismus nicht mehr in seiner bisherigen Form bestehen zu 
lassen. Der Geschäftsbetrieb muss wirtschaftlich aufgehört haben, werbend tätig zu sein. Eine 
Einstellung des Geschäftsbetriebs liegt bereits dann vor, wenn die verbleibende Tätigkeit im 
Vergleich zur bisherigen nur noch unwesentlich ist. Davon kann grundsätzlich ausgegangen 
werden, wenn sich der Umsatz im Vergleich zur bisherigen Tätigkeit um mehr als 90 % 
reduziert. Wenn die verbleibende Tätigkeit weiterhin bedeutsam ist und die Körperschaft 
wirtschaftlich aktiv bleibt, kann der Geschäftsbetrieb als (noch) nicht eingestellt angesehen 
werden. 







21 
 


78 Eine kurzfristige Unterbrechung der Tätigkeit ist unbeachtlich, wenn dieser für 
Sanierungszwecke notwendig ist und die Fortführung feststeht. Die Körperschaft hat dies 
anhand geeigneter Unterlagen vor dem Stillstand nachzuweisen. 


2. Branchenwechsel 
79 Eine Änderung des satzungsmäßigen Unternehmensgegenstands stellt regelmäßig ein Indiz 


für einen Branchenwechsel dar, es sei denn, es handelt sich lediglich um rein redaktionelle 
Anpassungen. Ein Branchenwechsel kann sich zudem aus einer tatsächlichen Änderung des 
Geschäftsbetriebs ergeben. 


80 Ein Branchenwechsel kann sich auch durch die Aufnahme einer zusätzlichen Tätigkeit und 
der wesentlichen Einstellung der bisherigen Tätigkeit (siehe hierzu Rn. 77) ergeben. Ein 
Strukturwandel stellt nach Maßgabe der Rn. 32 des BMF-Schreibens vom 18. März 2021 
(BStBl I S. 363) keinen schädlichen Branchenwechsel dar. 


V. Rechtsfolgen 


1. Rechtsfolgen der Anwendung der Sanierungsklausel 
81 Findet die Sanierungsklausel Anwendung, so ist der Beteiligungserwerb, der zum Zwecke der 


Sanierung erfolgte, für die Anwendung des § 8c Absatz 1 KStG unbeachtlich. Der 
Beteiligungserwerb löst dann weder einen vollständigen Verlustuntergang aus, noch ist er mit 
anderen innerhalb der Fünfjahresfrist des § 8c Absatz 1 KStG erfolgten Beteiligungserwerben 
zusammenzurechnen (kein Zählerwerb, vgl. Rn. 13). 


82 Erfüllt nur einer von mehreren Beteiligungserwerben innerhalb des Fünf-Jahres-Zeitraums die 
Voraussetzungen der Sanierungsklausel, ist nur dieser Beteiligungserwerb für Zwecke des § 8c 
Absatz 1 KStG unbeachtlich. Die übrigen Beteiligungserwerbe sind weiterhin nach den 
Grundsätzen der Rn. 17 bis 25 des BMF-Schreibens vom 28. November 2017 (BStBl I S. 1645) 
in den entsprechenden Fünf-Jahres-Zeitraum einzubeziehen und zusammenzufassen. 


83 Anträge nach § 8d KStG werden gegenstandslos, sofern die Voraussetzungen des § 8c 
Absatz 1a KStG erfüllt sind, da es in diesem Fall an einem schädlichen Beteiligungserwerb 
mangelt. 


2. Rechtsfolgen der rückwirkenden Nichtanwendung der Sanierungsklausel 


a) Verhältnis zu § 8c Absatz 1 KStG 
84 Ist die Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a Satz 1 KStG rückwirkend nicht anzuwenden, ist 


der Beteiligungserwerb als Beteiligungserwerb i. S. d. § 8c Absatz 1 KStG zu berücksichtigen 
(Zählerwerb, vgl. Rn. 13). In diesen Fällen bleibt die Anwendung der Konzern- sowie Stille-
Reserven-Klausel möglich. 


85 Der Beteiligungserwerb ist rückwirkend in den Fünf-Jahres-Zeitraum nach § 8c Absatz 1 Satz 1 
KStG einzubeziehen (vgl. Rn. 16 bis 24 des BMF-Schreibens vom 28. November 2017, BStBl I 
S. 1645). Hierdurch kann sich das rückwirkende Ereignis auf einen anderen 
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Veranlagungszeitraum beziehen als den Veranlagungszeitraum, in dem der vermeintliche 
Beteiligungserwerb für Sanierungszwecke erfolgte. 


Beispiel 11: 


Es werden zum 01.01. des jeweiligen Jahres folgende Anteile einer Verlustgesellschaft durch 
denselben Erwerber erworben: 
In 01 werden 15 % erworben. Zu diesem Zeitpunkt sind die Voraussetzungen der 
Sanierungsklausel noch nicht erfüllt. In 02 werden weitere 15 % erworben. Zu diesem Zeitpunkt 
sind die Voraussetzungen der Sanierungsklausel erstmalig erfüllt. In 03 werden weitere 30 % 
erworben. Zu diesem Zeitpunkt sind die Voraussetzungen der Stille-Reserven-Klausel erfüllt. 
Bei der Veranlagung des Jahres 06 ist erstmalig eindeutig erkennbar, dass die 
Verlustkörperschaft die wesentlichen Betriebsstrukturen nicht erhalten hat und somit die 
Voraussetzungen nach § 8c Absatz 1a Satz 3 KStG nicht erfüllt. 


Lösung: 


Aufgrund der erstmaligen Erkenntnis über die fehlende Erhaltung der wesentlichen 
Betriebsstrukturen im Jahr 06 gilt der Erwerb im Jahre 02 rückwirkend als Zählerwerb zur 
Erreichung der 50 %-Grenze (vgl. Rn. 13). Im Jahr 03 liegt dadurch ein schädlicher 
Beteiligungserwerb nach § 8c Absatz 1 Satz 1 KStG vor (15 % + 15 % + 30 % = 60 %). Der 
Verlust ist jedoch aufgrund der Stille-Reserven-Klausel weiterhin abziehbar. 


b) Verhältnis zu § 8d KStG 


86 Kommt es durch die rückwirkende Nichtanwendung der Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a 
KStG erstmalig zur Berücksichtigung eines schädlichen Beteiligungserwerbs in einem 
Veranlagungszeitraum, kann nach den Grundsätzen der Rn. 8 des BMF-Schreibens vom 
18. März 2021 (BStBl I S. 363) bei Erfüllung der Voraussetzungen des § 8d KStG ein 
fortführungsgebundener Verlustvortrag beantragt werden. 
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Im Vorsteuer-Vergütungsverfahren für nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer 
sind die Vorsteuerbeträge durch Vorlage von Rechnungen und Einfuhrbelegen im Original 
nachzuweisen (§ 61a Absatz 2 Satz 3 UStDV). Nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässige 
Unternehmer müssen zudem durch behördliche Bescheinigung nachweisen, dass sie als 
Unternehmer unter einer Steuernummer eingetragen sind (§ 61a Absatz 4 UStDV). 
 
Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gilt Folgendes: 
 
I. Einreichung von elektronisch übermittelten Rechnungen 


1 Im Falle von elektronisch übermittelten Rechnungen (E-Rechnungen oder 
sonstige Rechnungen in einem anderen elektronischen Format) können 
diese auf einem Speichermedium (z. B. USB-Stick) oder durch Hochladen 
im Portal des Bundes (BOP), welches vom Bundeszentralamt für Steuern 
(BZSt) betrieben wird, vorgelegt werden.  
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2 Der Nachweis nach § 61a Absatz 4 UStDV (sog. Unternehmerbescheinigung) 
ist nach dem Muster USt 1 TN [vgl. BMF-Schreiben vom 18. November 2022 
- III C 3 - S 7359/20/10007 :001 (2022/1126438) -, BStBl I S. 1592] oder einer 
dem Muster USt 1 TN inhaltlich entsprechenden digital ausgestellten 
Bescheinigung zu führen und dem BZSt vorzulegen. 


II. Änderungen im Umsatzsteuer-Anwendungserlass 


3 Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, BStBl I 
S. 846, der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 18. März 2025 - III C 3 - S 
7360/00027/044/105 (COO.7005.100.2.11558647), BStBl I S. xxx, geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:  


 
1. Im Abkürzungsverzeichnis wird nach der Angabe „CEREC = Ceramic Reconstruction 


(Keramische Rekonstruktion)“ die Angabe „E-Rechnung = elektronische Rechnung“ 
eingefügt. 


 
2. Abschnitt 18.14 wird wie folgt geändert: 
 


a) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 


„2Die Vorsteuerbeträge sind durch Vorlage von Rechnungen und Einfuhrbelegen im 
Original nachzuweisen (§ 61a Abs. 2 Satz 3 UStDV), im Falle von elektronisch 
übermittelten Rechnungen (E-Rechnungen oder sonstige Rechnungen in einem 
anderen elektronischen Format) können diese auf elektronischem Weg eingereicht 
werden (insbesondere zusammen mit dem Antrag über das BZSt-Online-Portal 
(BOP) oder gesondert über das BZSt online.portal oder durch Vorlage auf einem 
Speichermedium); die Belege können allenfalls bis zum Ende der Antragsfrist 
nachgereicht werden (vgl. BFH-Urteile vom 18.01.2007 – V R 23/05, BStBl II S. 430, 
und vom 19.11.2014 – V R 39/13, BStBl II 2015 S. 352).“ 


 
b) Absatz 7 Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 


 
„1Der Nachweis nach § 61a Abs. 4 UStDV ist nach dem Muster USt 1 TN oder einer 
inhaltlich entsprechenden digital ausgestellten Bescheinigung zu führen und dem 
BZSt vorzulegen. 2Hinsichtlich des Musters USt 1 TN wird auf das BMF-Schreiben 
vom 18.11.2022, BStBl I S. 1592, hingewiesen.“ 


Anwendungsregelung 


Die Regelungen dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. 


Schlussbestimmung  


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
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Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 





		I. Einreichung von elektronisch übermittelten Rechnungen

		II. Änderungen im Umsatzsteuer-Anwendungserlass

		Anwendungsregelung

		Schlussbestimmung






Leitsätze


zum Urteil des Zweiten Senats vom 26. März 2025


- 2 BvR 1505/20 -


Solidaritätszuschlag 2020/2021


1. Die Ergänzungsabgabe nach Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG setzt einen finanziellen Mehrbedarf
des Bundes voraus, der nach der vom Bundesverfassungsgericht nur beschränkt überprüf-
baren Einschätzung des Gesetzgebers durch die Erfüllung einer vom Bund angeführten
bestimmten Aufgabe voraussichtlich entstehen wird und zu dessen Deckung die Erhe-
bung der Ergänzungsabgabe notwendig erscheint (aufgabenbezogener Mehrbedarf).


2. Ein evidenter Wegfall des einer Ergänzungsabgabe zugrunde gelegten finanziellen
Mehrbedarfs begründet eine Verpflichtung des Gesetzgebers, die Abgabe aufzuheben
oder die Voraussetzungen für ihre Erhebung anzupassen.


3. Die Erhebung der Ergänzungsabgabe ist von Verfassungs wegen weder von vornherein
zu befristen noch auf Notlagen beschränkt.


4. Die Ergänzungsabgabe ist nicht als subsidiäres Finanzierungsinstrument ausgestaltet,
das gegenüber dem nach Art. 106 Abs. 3 GG gemeinschaftlich dem Bund und den Ländern
zustehenden Aufkommen aus den Gemeinschaftsteuern (insbesondere der Einkommen-
und Körperschaftsteuer) oder aus anderen in Art. 106 Abs. 1 GG aufgeführten Bundessteu-
ern nachrangig ist.


5. Bei einer an die Einkommensteuer angelehnten Ergänzungsabgabe kann die Steuererhe-
bung mit einer sozialen Staffelung versehen werden, um dadurch der Verteilung der zu-
sätzlichen Steuerlast nach der Leistungsfähigkeit in besonderem Maße Rechnung zu tra-
gen.
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BUNDESVERFASSUNGSGERICHT


- 2 BvR 1505/20 -


Solidaritätszuschlag 2020/2021


IM NAMEN DES VOLKES


In dem Verfahren
über


die Verfassungsbeschwerde


1. des Herrn Dr.   (…),


2. der Frau   (…),


3. des Herrn   (…),


4. des Herrn   (…),


5. des Herrn   (…),


6. der Frau   (…),


- Bevollmächtigte: (...) -


gegen das Solidaritätszuschlaggesetz 1995 in der Fassung des Gesetzes zur Rückführung
des Solidaritätszuschlags 1995 vom 10. Dezember 2019 (BGBl I S. 2115)


u n d  Antrag auf Erstattung der notwendigen Auslagen


Verkündet


am 26. März 2025


Fischböck


Amtsinspektorin


als Urkundsbeamtin


der Geschäftsstelle
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hat das Bundesverfassungsgericht - Zweiter Senat -


unter Mitwirkung der Richterinnen und Richter


Vizepräsidentin König,


Maidowski,


Langenfeld,


Wallrabenstein,


Fetzer,


Offenloch,


Frank,


Wöckel


aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 12. November 2024 durch


Urteil


für Recht erkannt:


1. Die Verfassungsbeschwerde wird zurückgewiesen.


2. Der Antrag auf Erstattung notwendiger Auslagen wird abgelehnt.


G rün de:


Die Verfassungsbeschwerde der sechs Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer


richtet sich gegen das Solidaritätszuschlaggesetz 1995 (SolZG 1995) in der Fassung des Ge-


setzes zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 vom 10. Dezember 2019 (BGBl I


S. 2115).


1. Der – auch heute noch erhobene – Solidaritätszuschlag wurde mit Wirkung zum 1. Ja-


nuar 1995 durch Art. 31 des Gesetzes über Maßnahmen zur Bewältigung der finanziellen


Erblasten im Zusammenhang mit der Herstellung der Einheit Deutschlands, zur langfristi-


gen Sicherung des Aufbaus in den neuen Ländern, zur Neuordnung des bundesstaatlichen


Finanzausgleichs und zur Entlastung der öffentlichen Haushalte vom 23. Juni 1993 (Gesetz


zur Umsetzung des Föderalen Konsolidierungsprogramms - FKPG, BGBl I S. 944 <975>) ein-


geführt. Er wird nach § 1 Abs. 1 SolZG 1995 als Ergänzungsabgabe zur Einkommen- und


Körperschaftsteuer im Sinne des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG erhoben. Seit dem Jahr 2021 wer-


den nur noch bestimmte Gruppen der Einkommensteuerpflichtigen und nach wie vor alle


1


2







3/61


Körperschaftsteuersubjekte mit dem Solidaritätszuschlag belastet. Bemessungsgrundlage


für den Zuschlag sind im Falle der Veranlagung zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer


grundsätzlich die berechnete Einkommensteuer oder die festgesetzte Körperschaftsteuer


(vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 SolZG 1995) beziehungsweise die zu entrichtenden Vorauszah-


lungen (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 2 SolZG 1995). Wird die Einkommensteuer in Form der Lohn-


steuer erhoben, ist für die Bemessung des Solidaritätszuschlags grundsätzlich diese maß-


gebend (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2a SolZG 1995). Im Falle des Kapitalertragsteuerabzugs


(§§ 43 ff. des Einkommensteuergesetzes - EStG) bemisst sich der Solidaritätszuschlag nach


der entsprechenden Kapitalertragsteuer (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 5 SolZG 1995). Dabei gilt die


hierfür grundsätzlich angeordnete Abgeltungswirkung (vgl. § 43 Abs. 5 Satz 1 EStG, § 31


Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes - KStG), also die Nichtberücksichtigung entspre-


chender Kapitalerträge bei der Steuerveranlagung, auch für den Solidaritätszuschlag (vgl.


§ 1 Abs. 3 SolZG 1995). Im Übrigen lehnen sich Festsetzung und Erhebung des Solidaritäts-


zuschlags an die entsprechenden Vorschriften des Einkommen- beziehungsweise Körper-


schaftsteuergesetzes an (vgl. § 1 Abs. 2 bis 4 SolZG 1995).


2. Der Zuschlagsatz zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer betrug gemäß § 4 Satz 1


SolZG 1995 ursprünglich 7,5 Prozent der jeweiligen Bemessungsgrundlage. Mit Gesetz zur


Senkung des Solidaritätszuschlags vom 21. November 1997 (BGBl I S. 2743 <2744>) wurde


die Höhe des Zuschlagsatzes mit Wirkung ab dem Jahr 1998 auf 5,5 Prozent herabgesetzt,


der seither gilt.


3. Abgabepflichtig sind nach § 2 SolZG 1995 zunächst natürliche Personen, die nach § 1


EStG einkommensteuerpflichtig oder nach § 2 des Außensteuergesetzes (AStG) erweitert


beschränkt steuerpflichtig sind. Weiter wird der Solidaritätszuschlag von Körperschaften,


Personenvereinigungen und Vermögensmassen erhoben, die nach § 1 oder § 2 KStG kör-


perschaftsteuerpflichtig sind. In § 3 Abs. 3 bis 5 SolZG 1995 sind im Bereich der Einkom-


mensteuer Freigrenzen vorgesehen. Überschreitet die Bemessungsgrundlage diese Frei-


grenzen nicht, fällt ein Solidaritätszuschlag nicht an.


4. Durch das Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 vom 10. Dezember


2019 (BGBl I S. 2115) wurden die Freigrenzen mit Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum


2021 deutlich angehoben. Ab diesem Zeitraum beliefen sich die (zwischenzeitlich wieder-


holt angehobenen) Freigrenzen auf zunächst grundsätzlich 16.956 Euro Einkommensteuer


im Jahr für Einzelveranlagte beziehungsweise auf 33.912 Euro Einkommensteuer jährlich


im Fall der Zusammenveranlagung. Diese Freigrenzen finden jedoch nicht für alle in § 3


Abs. 1 SolZG 1995 geregelten Bemessungsgrundlagen Anwendung. Vielmehr gelten sie nur


für die Fälle der Veranlagung einkommensteuerpflichtiger Personen einschließlich der


Auferlegung von Vorauszahlungen (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 1 und 2, § 3 Abs. 3 Satz 1 SolZG 1995)


sowie für den Anwendungsbereich der Lohnsteuer (vgl. § 3 Abs. 4 bis 5 SolZG 1995). Für
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Körperschaftsteuersubjekte und dem Grundsatz nach auch für Bezieher privater Kapitalein-


künfte sind die Freigrenzen dagegen nicht anwendbar. Nach der Einschätzung der Bundes-


regierung im Gesetzentwurf vom 16. Oktober 2019 (vgl. BTDrucks 19/14103, S. 2) werden


durch die Anhebung der Freigrenzen ab dem Veranlagungszeitraum 2021 rund 90 Prozent


der Zahler von Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer vollständig von der Entrich-


tung des Solidaritätszuschlags entlastet.


5. Auch der Zuschlagsatz von 5,5 Prozent der Bemessungsgrundlage gilt nicht für alle ein-


kommensteuerpflichtigen Personen. Bereits § 4 Satz 2 SolZG 1995 in seiner ursprünglichen


Fassung sah vor, dass bei einer Überschreitung der Freigrenzen nach § 3 Abs. 3, 4 und 5


SolZG 1995 nicht stets der Höchstzuschlagsatz zu entrichten war. Nach der aktuellen Fas-


sung des § 4 Satz 2 SolZG 1995 beträgt der Solidaritätszuschlag grundsätzlich nicht mehr


als 11,9 Prozent (in früheren Fassungen: 20 Prozent) des Unterschiedsbetrags zwischen


der jeweiligen Bemessungsgrundlage und der maßgeblichen Freigrenze. Damit wird die


sogenannte Milderungs- beziehungsweise Gleitzone zwischen den Freigrenzen und dem


Höchstzuschlagsatz von 5,5 Prozent mit Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 2021 (vgl.


§ 6 Abs. 21 SolZG 1995) erheblich ausgeweitet. Konkret stieg im Veranlagungszeitraum


2021 der Solidaritätszuschlagsatz bei Einzelveranlagten ab einer Einkommensteuer von


16.956 Euro (Freigrenze) kontinuierlich an, um bei 31.528 Euro Einkommensteuer die vol-


len 5,5 Prozent zu erreichen. Bei einer Zusammenveranlagung erstreckte sich in diesem


Veranlagungszeitraum die Gleitzone von 33.912 Euro bis 63.056 Euro Einkommensteuer.


6. Die Einführung des Solidaritätszuschlags durch das FKPG vom 23. Juni 1993 war Teil


eines umfangreichen Gesetzespakets. Zugleich wurden hierdurch die Finanzbeziehungen


zwischen Bund und Ländern neu geordnet (sog. Solidarpakt I). Insbesondere wurden ein


neues Finanzausgleichsgesetz (FAG) und ein Investitionsförderungsgesetz Aufbau Ost er-


lassen (Art. 33, 35 FKPG; BGBl I S. 944 <977, 982>), in denen umfangreiche Finanzhilfen für


die neuen Länder beziehungsweise deren Gemeinden vorgesehen waren. Durch das Ge-


setz zur Fortführung des Solidarpaktes, zur Neuordnung des bundesstaatlichen Finanzaus-


gleichs und zur Abwicklung des Fonds „Deutsche Einheit“ (Solidarpaktfortführungsgesetz


- SFG) vom 20. Dezember 2001 (BGBl I S. 3955) wurde der Solidarpakt für den Zeitraum


2005 bis einschließlich 2019 verlängert (sog. Solidarpakt II). Ziel war der Abbau der tei-


lungsbedingten Sonderlasten der ostdeutschen Länder innerhalb einer Generation (vgl.


BTDrucks 14/6577, S. 2; BRDrucks 485/01 <Beschluss>, S. 2).


1. Die sechs Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer sind Mitglieder der Freien


Demokratischen Partei (FDP) und waren im Zeitpunkt der Erhebung der Verfassungsbe-


schwerde zugleich Mitglieder des Deutschen Bundestages. In dieser Eigenschaft erhielten


sie Entschädigungen und Amtszulagen nach dem Abgeordnetengesetz, die nach § 22 Nr. 4


Satz 1 EStG als sonstige Einkünfte der Einkommensteuer unterliegen. Dementsprechend
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waren die Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer nach § 2 Nr. 1 SolZG 1995 abga-


bepflichtig für den Solidaritätszuschlag. Sie erhielten jeweils Vorauszahlungsbescheide für


den Solidaritätszuschlag (vgl. § 1 Abs. 4 SolZG 1995) betreffend den Veranlagungszeitraum


2020 und die folgenden Veranlagungszeiträume. Dabei wurden die ab dem Veranlagungs-


zeitraum 2021 wirksamen Änderungen durch das Gesetz zur Rückführung des Solidaritäts-


zuschlags 1995 lediglich bei den Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführern zu 2.,


zu 3., zu 5. und zu 6. bereits berücksichtigt, nicht dagegen bei den Beschwerdeführern


zu 1. und zu 4.


2. Mit ihrer Verfassungsbeschwerde greifen die Beschwerdeführerinnen und Beschwer-


deführer unmittelbar das SolZG 1995 in der Fassung des Gesetzes zur Rückführung des So-


lidaritätszuschlags 1995 vom 10. Dezember 2019 (BGBl I S. 2115) an. Sie wenden sich ei-


nerseits im Hinblick auf den Veranlagungszeitraum 2020 gegen die unveränderte Fortfüh-


rung der Solidaritätszuschlagspflicht und andererseits ab dem Veranlagungszeitraum 2021


gegen den nur teilweisen Abbau des Solidaritätszuschlags. Die Beschwerdeführerinnen


und Beschwerdeführer rügen, das angegriffene Gesetz verletze sie in ihren Grundrechten


aus Art. 14 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 GG. Außerdem verstoße die darin angeord-


nete Fortführung des SolZG 1995 über das Jahr 2019 hinaus gegen Art. 6 Abs. 1 GG sowie


das Gebot horizontaler Steuergerechtigkeit aus Art. 3 Abs. 1 GG.


a) Das SolZG 1995 in der angegriffenen Fassung verletze die Beschwerdeführerinnen und


Beschwerdeführer in ihrer Eigentumsgarantie aus Art. 14 Abs. 1 GG und damit zugleich in


ihrer durch Art. 2 Abs. 1 GG geschützten allgemeinen Handlungsfreiheit.


aa) Die Belastung mit dem Solidaritätszuschlag falle in den Schutzbereich der eigentums-


rechtlichen Gewährleistung des Art. 14 Abs. 1 GG, da die Abgabenpflicht an den Erwerb ver-


mögenswerter Rechtspositionen anknüpfe. Die einkommensteuerpflichtigen Beschwerde-


führerinnen und Beschwerdeführer müssten den Solidaritätszuschlag zahlen, weil und so-


weit ihre Leistungsfähigkeit durch den Erwerb von Eigentum im verfassungsrechtlichen


Sinne erhöht sei. Das SolZG 1995 in der angegriffenen Fassung lege generell und abstrakt


deren Pflichten fest und müsse als Inhalts- und Schrankenbestimmung im Sinne von Art. 14


Abs. 1 Satz 2 GG beziehungsweise als ein in die allgemeine Handlungsfreiheit eingreifen-


des Gesetz sowohl in formeller als auch in materieller Hinsicht mit dem Grundgesetz in Ein-


klang stehen. Diesen Anforderungen werde das angegriffene Gesetz nicht gerecht.


bb) Das SolZG 1995 sei ab dem 1. Januar 2020 nicht mehr mit den finanzverfassungsrecht-


lichen Regelungen der Art. 105 ff. GG vereinbar. Der Bund habe mit dem „Dauer-Solidari-


tätszuschlag“ einseitig das verfassungsrechtliche Steuerverteilungssystem durch einfaches


Gesetz geändert. In kompetenzrechtlicher Hinsicht sei hierdurch das Zustimmungsbedürf-


nis des Bundesrats zur Änderung der Einkommen- und Körperschaftsteuertarife (Art. 105


Abs. 3 GG i.V.m. Art. 106 Abs. 3 Satz 1 und 2 GG) ausgehebelt worden. Zudem müsse – was
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ab dem 1. Januar 2020 nicht mehr gewährleistet sei – der Solidaritätszuschlag die verfas-


sungsrechtlichen Anforderungen an den Steuertypus der Ergänzungsabgabe zur Einkom-


men- und Körperschaftsteuer nach Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG fortwährend einhalten. Die Fi-


nanzverfassung des Grundgesetzes bilde eine in sich geschlossene Rahmen- und Verfah-


rensordnung und sei auf Formenklarheit und Formenbindung ausgelegt. Der strikten Be-


achtung der finanzverfassungsrechtlichen Zuständigkeitsbereiche von Bund und Ländern


komme eine überragende Bedeutung für die Stabilität der bundesstaatlichen Verfassung


zu. Über ihre Ordnungsfunktion hinaus entfalte die Finanzverfassung eine Schutz- und Be-


grenzungsfunktion, die es dem einfachen Gesetzgeber untersage, die ihm gesetzten Gren-


zen zu überschreiten. Dieser Schutz beziehe sich auch und vor allem auf das Vertrauen der


Bürger, nur in dem durch die Finanzverfassung vorgegebenen Rahmen belastet zu werden.


(1) Für die im Wege der Auslegung zu ermittelnden verfassungsrechtlichen Anforderun-


gen an eine Ergänzungsabgabe im Sinne des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG seien nach der Recht-


sprechung des Bundesverfassungsgerichts die Vorstellungen maßgeblich, die der verfas-


sungsändernde Gesetzgeber erkennbar mit dem Charakter einer Ergänzungsabgabe ver-


bunden habe. Daraus ergebe sich, dass eine verfassungsgemäße Erhebung einer Ergän-


zungsabgabe eine sachliche Begründung in Form eines zusätzlichen Finanzbedarfs des


Bundes erfordere und zudem eine zeitliche Begrenzung durch den Wegfall des sachlichen


Grundes erfahre. Die Zulässigkeit einer Ergänzungsabgabe beschränke sich damit auf ei-


nen temporären besonderen Finanzbedarf des Bundes für einen spezifischen Zweck. Ein


allgemeiner Finanzierungsbedarf des Bundes reiche nicht aus. Denn nach der Vorstellung


des verfassungsändernden Gesetzgebers habe die Ergänzungsabgabe den Zweck, ander-


weitig nicht auszugleichende Bedarfsspitzen im Bundeshaushalt zu decken. In der amtli-


chen Begründung zum parallel eingebrachten Entwurf eines Ergänzungsabgabengesetzes


sei ebenfalls davon die Rede gewesen, dass dem Bundesgesetzgeber ermöglicht werden


solle, ohne eine Änderung der Steuersätze Bedarfsspitzen im Bundeshaushalt zu decken,


die auf anderem Wege, insbesondere durch Senkung von Ausgaben, nicht ausgeglichen


werden könnten. Auf diese Weise trage die Abgabe, deren Erhebung keineswegs auf


Dauer, sondern lediglich für Ausnahmelagen bestimmt sei, wesentlich zur inneren Festi-


gung der bundesstaatlichen Finanzstruktur bei.


(2) Das Erfordernis eines sachlichen Grundes in Form eines zusätzlichen Finanzbedarfs


des Bundes finde seine Begründung auch im systematischen Normenkontext des Finanz-


verfassungsrechts, insbesondere im bundesstaatlichen Verteilungsgefüge der Steuerein-


nahmen. Der Ordnungsrahmen des Art. 106 GG sehe hinsichtlich der Ertragshoheit vor, dass


das Aufkommen bei der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer als sogenannte Ge-


meinschaftsteuern dem Bund und den Ländern je zur Hälfte zustehe (Art. 106 Abs. 3 Satz 1


und 2 GG). Demgegenüber gebühre das Aufkommen aus der Ergänzungsabgabe allein dem


Bund. Die Einführung einer Ergänzungsabgabe führe damit zu einer Verschiebung der Auf-
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kommensverteilung zugunsten des Bundes. Könnte der Bund die Ergänzungsabgabe (zeit-


lich) unbeschränkt erheben, stünde ihm die Möglichkeit offen, einseitig das verfassungs-


rechtliche Steuerverteilungssystem durch einfaches Gesetz zu ändern. Vor diesem Hinter-


grund komme der Ergänzungsabgabe im finanzverfassungsrechtlichen System ein Ausnah-


mecharakter zu.


(3) Die zeitliche Begrenzung der Ergänzungsabgabe folge daraus, dass sie aufgrund ihrer


Stellung im finanzverfassungsrechtlichen Gesamtsystem der fortdauernden inhaltlichen


Rechtfertigung bedürfe. Die zeitliche Begrenzung entspreche der Zweckkausalität der Er-


gänzungsabgabe, die einen temporären aufgabenbezogenen Mehrbedarf des Bundes fi-


nanzieren solle und kein dauerhaftes Instrument der Steuerumverteilung darstelle. Hierin


unterscheide sich die Ergänzungsabgabe von den auf Dauer angelegten Steuern. Eine ur-


sprünglich verfassungskonform eingeführte Ergänzungsabgabe könne daher mit Zeitab-


lauf verfassungswidrig werden, wenn der beschriebene Sonderbedarf dauerhaft wegfalle.


Wenngleich es nicht erforderlich sei, eine Ergänzungsabgabe von vornherein zu befristen,


sei sie doch dann aufzuheben, wenn die Voraussetzungen ihrer Erhebung entfielen, also


kein zusätzlicher Finanzbedarf des Bundes für den spezifischen Zweck mehr festzustellen


sei. Gehe ein ursprünglich konkret gesteigerter Mittelbedarf des Bundes über die Zeiten in


einer allgemeinen Finanzlücke auf, verlangten die Ordnung der Ertragskompetenzen und


das Gleichgewicht des bundesstaatlichen Finanzausgleichs die Inanspruchnahme der


strukturell nachhaltigen, regulären Instrumente des bundesstaatlichen Finanzrechts, um


die Lücke zu schließen.


(4) Gemessen an diesen Maßstäben sei das SolZG 1995 mit dem Auslaufen des Solidar-


pakts II zum 31. Dezember 2019 verfassungsrechtlich nicht mehr zu rechtfertigen. Die fi-


nanzpolitische und finanzverfassungsrechtliche Sonderlage einer besonderen Aufbauhilfe


zugunsten der neuen Länder müsse als beendet betrachtet werden.


(a) Der Solidaritätszuschlag sei bei seiner Einführung mit notwendigen finanziellen An-


strengungen für den Aufbau der neuen Länder begründet worden, die nach der damaligen


Finanzlage des Bundes aus dem normalen Steueraufkommen nicht finanzierbar gewesen


seien. Der Aufbau der neuen Länder habe sich finanziell vor allem in den Leistungen des


Bundes auf Grundlage der Solidarpakte I und II manifestiert. Zwischen dem Solidaritätszu-


schlag und den Solidarpakten I und II bestehe damit unstreitig eine Verbindung, weil die


Legitimation der Einführung des streitgegenständlichen Solidaritätszuschlags ausschließ-


lich in dem zusätzlichen Finanzbedarf des Bundes im Rahmen der Wiedervereinigung ge-


legen habe. Der Solidarpakt II sei jedoch Ende des Jahres 2019 ausgelaufen und durch ei-


nen neuen Finanzausgleich ersetzt worden, der ab dem Jahr 2020 keine Sonderbedarfe für


die neuen Länder mehr ausweise, sondern eine finanzverfassungsrechtliche Normallage


abbilde. Ein besonderer Finanzbedarf zur Abdeckung weiterer wiedervereinigungsbeding-


ter Ausgaben sei folgerichtig im Bundeshaushalt nicht mehr ausgewiesen. Somit entfalle
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der spezifische Mittelbedarf für die Aufgabe „Finanzierung des Aufbaus Ost“ mit der Folge,


dass sich die Erhebung des Solidaritätszuschlags ab dem 1. Januar 2020 als verfassungs-


widriges „Dauerfinanzierungsinstrument“ darstelle. Trotz eines an sich bestehenden Beur-


teilungs- und Einschätzungsspielraums des Gesetzgebers sei aufgrund der evident zutage


getretenen Änderung der Verhältnisse mit dem Auslaufen des Solidarpakts II die Rechtfer-


tigung für den Solidaritätszuschlag ab dem 1. Januar 2020 entfallen.


(b) Im Übrigen liege auch keine verfassungsrechtlich zulässige Umwidmung des Solida-


ritätszuschlags für andere Haushaltszwecke als die Finanzierung der Wiedervereinigung


Deutschlands vor. Eine explizite Umwidmung sei durch den Gesetzgeber nicht erfolgt. Eine


implizite Umwidmung, insbesondere zur Bewältigung der finanziellen Lasten der Corona-


Pandemie, sei verfassungsrechtlich unzulässig, da diese finanziellen Lasten Bund, Länder


und Kommunen gleichermaßen träfen.


b) Zudem missachte das SolZG 1995 in der Fassung des Gesetzes zur Rückführung des So-


lidaritätszuschlags 1995 vom 10. Dezember 2019 zulasten der Beschwerdeführerinnen


und Beschwerdeführer den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG. Ein vernünfti-


ger, aus der Sache oder sonst sachlich einleuchtender Grund dafür, dass ein Teil der bisher


abgabepflichtigen Personen den Solidaritätszuschlag weiterhin entrichten müsse, wäh-


rend ein anderer Teil hiervon befreit werde, sei nicht ersichtlich. Von einem solidarischen


finanziellen Opfer aller Bevölkerungsgruppen, das der Gesetzgeber bei Einführung des


SolZG 1995 vor Augen gehabt habe, könne nicht mehr die Rede sein.


aa) Es lägen in zweifacher Hinsicht Ungleichbehandlungen vor. Durch die selektive Ab-


schaffung des Solidaritätszuschlags ab dem Jahr 2021 erfolge innerhalb der Gruppe aller


nach dem Einkommensteuergesetz abgabepflichtigen Personen eine ungleiche Belastung


einer sehr geringen Personenzahl. Nur noch etwa 900.000 Personen seien in voller Höhe


mit dem Solidaritätszuschlag belastet. Schätzungsweise rund 33,7 Millionen einkommen-


steuerpflichtige Personen müssten keinen Solidaritätszuschlag mehr leisten und schät-


zungsweise weitere rund 2,8 Millionen Einkommensteuerpflichtige hätten nur noch einen


gedeckelten Zuschlag zu entrichten. Weiter bestehe eine Ungleichbehandlung im Hinblick


auf die Aufrechterhaltung der Pflicht zur Zahlung des Solidaritätszuschlags auf die Kapital-


ertragsteuer. Die Freigrenzen fänden bei der Erhebung der Kapitalertragsteuer keine An-


wendung. Steuerpflichtige könnten in solchen Fällen zwar nach § 32d Abs. 6 EStG eine so-


genannte Günstigerprüfung veranlassen, die jedoch nur dann zur Anwendung des progres-


siven Einkommensteuertarifs nebst den Freigrenzen des SolZG 1995 führe, wenn die


daraus resultierende Gesamtsteuerbelastung aus Einkommensteuer und Solidaritätszu-


schlag geringer ausfalle als die Abgeltungsteuer in Höhe von 25 Prozent zuzüglich des un-


gemilderten Solidaritätszuschlagsatzes.
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bb) Die aufgezeigten Ungleichbehandlungen seien verfassungsrechtlich nicht gerecht-


fertigt.


(1) Hinsichtlich der unterschiedlichen (sozialen) Staffelung des Zuschlags sei bereits das


verwendete Instrument der Freigrenze ungeeignet. Im Gegensatz zu Freibeträgen bewirk-


ten Freigrenzen, die durch einen sogenannten Fallbeileffekt gekennzeichnet seien und zu-


dem den überwiegenden Teil der einkommensteuerpflichtigen Personen von der Abgabe-


pflicht ausnähmen, willkürliche Progressionsverschärfungen und Progressionssprünge für


diejenigen einkommensteuerpflichtigen Personen, deren Einkommensteuer über den


Freigrenzen liege. Die Gleitzone vermöge den beschriebenen Effekt zwar abzumildern,


könne jedoch den gleichheitswidrigen Rückgriff auf derart hohe Freigrenzen wie im Gesetz


zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 vorgesehen nicht rechtfertigen. Der Ge-


setzgeber könne sich auch nicht darauf berufen, dass durch die Regelung eines Freibetrags


ein erheblicher Verwaltungsmehraufwand entstünde, da ein solcher tatsächlich nicht ge-


geben sei.


Weiter habe der Gesetzgeber keine sachgemäße Begründung für die Ungleichbehand-


lung angeführt. Die in den Gesetzesmaterialien (vgl. BTDrucks 19/14103, S. 1 f.) angestell-


ten sozialpolitischen Erwägungen mit Lenkungszweck seien im Hinblick auf den Charakter


des Solidaritätszuschlags als Ergänzungsabgabe sachfremd und könnten einen steuerli-


chen Progressionsknick in dieser ausgeprägten Form nicht rechtfertigen. Soweit das Bun-


desverfassungsgericht in der Entscheidung BVerfGE 32, 333 die soziale Staffelung einer Er-


gänzungsabgabe gebilligt habe, sei die damals zugrundeliegende Ausgangssituation eine


andere gewesen als beim vorliegend angegriffenen Gesetz. Die im Gesetz vom 21. Dezem-


ber 1967 vorgesehene Ergänzungsabgabe sei bereits mit der sozialen Zielsetzung einge-


führt worden, ungleiche Steuerbelastungen auszugleichen, die sich durch eine Erhöhung


der Umsatzsteuer ergeben hätten. Grundsätzlich verschieden dazu sei jedoch der Grund für


die Einführung des Solidaritätszuschlags 1995. Dieser habe dazu gedient, einen konkreten


Finanzbedarf des Bundes zu decken. Ein solcher Finanzierungszweck trage eine soziale


Staffelung nicht. Im Übrigen habe eine steuerliche Umverteilung grundsätzlich über das


Instrument der Einkommensteuer zu erfolgen. Werde mit Blick auf sozialpolitische Aspekte


eine Ent- oder Belastung bestimmter Einkommensgruppen angestrebt, müsse dies durch


einen offenen und gleichheitsgerechten veränderten Tarifverlauf der Einkommensteuer


geschehen und nicht durch Erhebung einer Ergänzungsabgabe.


(2) Auch die Ungleichbehandlung im Hinblick auf die Behandlung der Kapitalerträge


lasse sich verfassungsrechtlich nicht rechtfertigen, insbesondere nicht durch die Möglich-


keit der Günstigerprüfung nach § 32d Abs. 6 EStG. Vielmehr werde der Solidaritätszuschlag


auf Kapitalerträge grundsätzlich unverändert erhoben. Ferner seien sowohl die Lohnsteuer


als auch die Kapitalertragsteuer in ihrer Erhebungsform als Abgeltungsteuer Abzugsteuern,


so dass eine Ungleichbehandlung nicht zu rechtfertigen sei.
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c) Überdies verstoße das SolZG 1995 in der Fassung des Gesetzes zur Rückführung des


Solidaritätszuschlags 1995 gegen das „Gebot horizontaler Steuergerechtigkeit“ aus Art. 3


Abs. 1 GG sowie gegen Art. 6 Abs. 1 GG.


aa) Ein Verstoß gegen das „Gebot horizontaler Steuergerechtigkeit“ liege darin begrün-


det, dass durch die Erhöhung der Freigrenzen Ehepaare als Wirtschaftsgemeinschaft mit


identischer gemeinsamer Leistungsfähigkeit, aber verschiedenen individuellen Beiträgen


zu den gemeinsamen Einkünften unterschiedlich besteuert würden. In bestimmten Ein-


kommensregionen führe die Anhebung der Freigrenzen dazu, dass für Ehepaare ein steu-


erlicher Anreiz entstehe, eine getrennte Veranlagung statt einer gemeinsamen Veranla-


gung zu wählen, um so eine Minderbelastung von bis zu rund 900 Euro jährlich zu errei-


chen. Je höher der Anteil des Haupteinkommensbeziehers am gemeinsamen Einkommen


sei, desto größere Einsparungen könnten hinsichtlich des Solidaritätszuschlags im Falle ei-


ner getrennten Veranlagung erzielt werden, so dass Ehepartner mit ungleicher Einkom-


mensverteilung bei der Höhe des Solidaritätszuschlags bevorzugt würden. Dagegen könn-


ten Ehegatten mit paritätischer Einkommensaufteilung keine Minderbelastung bei ge-


trennter Veranlagung erreichen. Gründe, die diese Ungleichbehandlung rechtfertigen


könnten, seien nicht ersichtlich.


bb) Entgegen den verfassungsrechtlichen Vorgaben aus Art. 6 Abs. 1 GG sei die gesetzli-


che Neufassung auch geeignet, in die freie Entscheidung der Ehepartner über ihre Aufga-


benverteilung in der Ehe einzugreifen. Denn durch die beschriebenen steuerlichen Vorteile


gebe das angegriffene Gesetz Anreize, die Aufgabenverteilung in Richtung eines Zuverdie-


nermodells beziehungsweise einer Hauptverdienerehe auszugestalten. Es sei mit Art. 6


Abs. 1 GG nicht vereinbar, Ehen mit eigenen Einkünften beider Ehepartner ohne besondere


stichhaltige Gründe günstiger zu besteuern als Ehen, in denen ein Ehepartner die gesam-


ten Einkünfte beziehe, der andere Ehepartner sich aber im Wirtschaftsleben nicht betätigen


könne, etwa weil er im Haushalt tätig sei und die Kinder erziehe. Genauso könne es an-


dersherum ohne besondere stichhaltige Gründe nicht mit Art. 6 Abs. 1 GG vereinbar sein,


Ehen, in denen ein Partner den überwiegenden Anteil an den gemeinsamen Einkünften


erziele, günstiger zu besteuern als Ehen, in denen die Partner gleiche Beiträge zu den Ge-


samteinkünften leisteten, etwa weil beide eine gleichberechtigte Aufteilung der Erzie-


hungs- und Hausarbeit anstrebten.


Zu der Verfassungsbeschwerde Stellung genommen haben das Bundesministerium der


Finanzen für die Bundesregierung, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen als Organteil des


Deutschen Bundestages, der Präsident des Bundesfinanzhofs, die Bundesrechtsanwalts-


kammer, die Bundessteuerberaterkammer, der Deutsche Steuerberaterverband e.V. und


der Bund der Steuerzahler Deutschland e.V. (gemeinsame Stellungnahme), der Deutsche


Steuerjuristische Gesellschaft e.V., der Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.,


25


26


27


28







11/61


der Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. sowie als sachkundige Dritte


Prof. Dr. Hanno Kube (Universität Heidelberg), Prof. Dr. Roman Seer (Universität Bochum)


und Prof. Dr. Henning Tappe (Universität Trier).


1. Das Bundesministerium der Finanzen hält das SolZG 1995 in der angegriffenen Fassung


für verfassungsgemäß. Insbesondere bestünden weiterhin wiedervereinigungsbedingte


Mehrbedarfe in Höhe von rund 13 Milliarden Euro jährlich. Diesen stünden Einnahmen aus


dem Solidaritätszuschlag 1995 von zunächst noch 18,7 Milliarden Euro im Jahr 2020, ab


dem Jahr 2021 aber nur noch in einer Höhe von rund 11 bis 13 Milliarden Euro jährlich ge-


genüber.


Zu dieser Einschätzung gelangt das Bundesministerium der Finanzen aufgrund eines von


ihm in Auftrag gegebenen Gutachtens des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung e.V.


(DIW) in Zusammenarbeit mit dem ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an


der Universität München e.V. (ifo Institut). Das Gutachten wurde im April 2020 fertiggestellt


und nimmt Entwicklungen auf Basis verschiedener Szenarien bis zum Jahr 2030 in den


Blick. Es kommt zusammengefasst zu dem Schluss, dass die Wiedervereinigung immer noch


ihre Spuren hinterlasse. Die einzelnen bundesstaatlichen Ebenen seien davon aber in un-


terschiedlichem Ausmaß betroffen. Direkte, auf die Vereinigung zurückgehende Belastun-


gen könnten für die Länder und Kommunen kaum noch identifiziert werden. Hingegen lie-


ßen sich vereinigungsbedingte Mehrbelastungen auch weiterhin auf der Bundesebene


feststellen, auch wenn sich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die Lebensverhält-


nisse zwischen Ost- und Westdeutschland in den letzten Jahrzehnten stark angenähert hät-


ten. Die Wirtschaftskraft in den ostdeutschen Ländern liege nach wie vor deutlich niedriger


als selbst in den strukturschwächeren westdeutschen Ländern.


Im Ergebnis beliefen sich die einigungsbedingten überproportionalen Belastungen des


Bundes in den Jahren zwischen 2020 und 2030 zusammengefasst auf voraussichtlich jähr-


lich rund 13 Milliarden Euro. Diesen Betrag dürften demgegenüber die Einnahmen aus


dem Solidaritätszuschlag (unter Berücksichtigung des Gesetzes zur Rückführung des Soli-


daritätszuschlags 1995) erst in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre übertreffen. Im Gutach-


ten sind die identifizierten vereinigungsbedingten überproportionalen Belastungen des


Bundeshaushalts und das ermittelte Aufkommen durch den Solidaritätszuschlag bei Teil-


abschaffung zum 1. Januar 2021 in den nachfolgend wiedergegebenen Tabellen wie folgt


zusammengefasst:
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Vereinigungsbedingte überproportionale Belastungen des Bundeshaushalts
- in Millionen Euro -


2020   2025   2030


Allgemeine Bundesergänzungszuweisungen   1.452   1.665   1.863


Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen
„Strukturelle Arbeitslosigkeit“     268   237   0


Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen
„Kommunale Finanzkraft“     1.206   1.459   1.715


Überproportionale (Investitions-)Ausgaben des
Bundes        1.731   1.865   2.038


Überproportionale SGB II-Ausgaben des Bundes  1.799   0   0


Überproportionale Ausgaben des Bundes für die
Grundsicherung im Alter      0   0   2


Überproportionale Wohngeldausgaben des Bundes  13   0   0


Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz-
Zahlungen des Bundes      2.768   2.950   2.387


Überproportionale Zuschüsse des Bundes an die
Gesetzliche Rentenversicherung     4.567   5.166   5.075


Insgesamt        13.804  13.342  13.080


Solidaritätszuschlag in den Jahren 2021, 2025 und 2030
- in Millionen Euro -


2021   2025   2030
Aufkommen Solidaritätszuschlag bei Teilabschaffung
zum 1. Januar 2021       11.394  13.111  17.610


2. Die Bundesrechtsanwaltskammer, der Deutsche Steuerberaterverband e.V. und der


Bund der Steuerzahler Deutschland e.V., der Deutsche Steuerjuristische Gesellschaft e.V.,


der Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., der Bundesverband der Deutschen


Industrie e.V. sowie Prof. Dr. Hanno Kube (Universität Heidelberg) und Prof. Dr. Roman


Seer (Universität Bochum) halten die Verfassungsbeschwerde im Ergebnis für zulässig und


begründet (so tendenziell auch die Stellungnahme der Bundessteuerberaterkammer). Ins-


besondere erachten sie die Weitererhebung des Solidaritätszuschlags nach Auslaufen des


Solidarpakts II Ende 2019 übereinstimmend für verfassungswidrig.


a) Verfassungsrechtliche Voraussetzung für die Erhebung einer Ergänzungsabgabe im


Sinne des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG sei ein besonderer Finanzbedarf des Bundes („fiskalische


Ausnahmelage“). Wenn sich dieser Sonderbedarf in eine allgemeine Finanzierungslücke


umwandele („fiskalische Normallage“), dürfe der Bund keine Ergänzungsabgabe mehr er-


heben. Vielmehr sei er dann verpflichtet, eine grundlegende Anpassung des Finanzaus-


gleichssystems mit den Ländern anzustreben. Konkret für den Fall des SolZG 1995 habe zu-


nächst unzweifelhaft ein Sonderbedarf des Bundes im Hinblick auf wiedervereinigungsbe-


dingte Lasten bestanden. Spätestens jedoch mit dem Auslaufen des Solidarpakts II sei eine
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fiskalische Normallage eingetreten. Die insoweit vom Gesetzgeber des Gesetzes zur Rück-


führung des Solidaritätszuschlags 1995 angeführten Gründe für eine Weitererhebung (vgl.


BTDrucks 19/14103, S. 1) änderten daran nichts, weil es sich bei den dort genannten Finan-


zierungslasten um Daueraufgaben und nicht mehr um vorübergehende Bedarfsspitzen


handele.


b) Weiter erheben die genannten Verbände und sachkundige Dritte überwiegend verfas-


sungsrechtliche Bedenken dagegen, dass der Gesetzgeber im Hinblick auf den von ihm be-


jahten fortbestehenden besonderen Finanzbedarf des Bundes nur eine eng begrenzte Per-


sonengruppe mit dem Solidaritätszuschlag belaste. Es handele sich insoweit um einen ver-


fassungswidrigen „Formenmissbrauch“, da es der Sache nach um keine Sonderbedarfs-


deckung, sondern um eine sozialpolitisch motivierte Korrektur der allgemeinen einkom-


mensteuerlichen Belastungen gehe. Dadurch werde auch das Zustimmungserfordernis des


Bundesrats nach Art. 105 Abs. 3 GG in Verbindung mit Art. 106 Abs. 3 GG unterlaufen.


3. Demgegenüber gehen die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen und Prof.


Dr. Henning Tappe (Universität Trier) davon aus, dass die Verfassungsbeschwerde bereits


unzulässig, jedenfalls aber unbegründet sei. Insbesondere sei für die Erhebung einer Er-


gänzungsabgabe kein besonderer Finanzbedarf des Bundes zu fordern; ein allgemeiner


Finanzbedarf reiche insoweit aus. Selbst wenn man das Gegenteil annähme, bestünden


immer noch wiedervereinigungsbedingte Mehrbedarfe des Bundes, welche die Erhebung


des Solidaritätszuschlags rechtfertigten. Eine rechtserhebliche Verknüpfung zwischen dem


Solidarpakt II und dem SolZG 1995 bestehe nicht. Die durch die Ausweitung der Freigrenzen


bewirkte Herausnahme einer Vielzahl von Abgabepflichtigen sei durch das Sozialstaats-


prinzip gerechtfertigt.


4. Der Präsident des Bundesfinanzhofs hat in seiner Stellungnahme auf das Urteil des


Bundesfinanzhofs vom 17. Januar 2023 - IX R 15/20 -, BFHE 279, 403 verwiesen.


Der Senat hat am 12. November 2024 eine mündliche Verhandlung durchgeführt, in der


die Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer ihr bisheriges Vorbringen ergänzt und


vertieft haben. Als sachkundige Dritte sind neben Prof. Dr. Hanno Kube (Universität Heidel-


berg) und Prof. Dr. Henning Tappe (Universität Trier) auch Dr. Stefan Bach (DIW Berlin) und


Prof. Reint E. Gropp, Ph.D. (Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle) angehört wor-


den.


Dr. Stefan Bach hat im Vorgriff auf die mündliche Verhandlung eine Aktualisierung der in


dem im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen erstellten Gutachten bezifferten ver-


einigungsbedingten überproportionalen Belastungen des Bundeshaushalts und des Auf-
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kommens des Solidaritätszuschlags vorgelegt. Danach verringern sich die ermittelten ver-


einigungsbedingten überproportionalen Belastungen des Bundes im Jahr 2020 um


1,08 Milliarden Euro und im Jahr 2025 um 664 Millionen Euro. Im Jahr 2030 steigen sie da-


gegen um 945 Millionen Euro an. Das Aufkommen aus der Erhebung des Solidaritätszu-


schlags soll nach dieser aktualisierten Ermittlung in dem Zeitraum von 2021 bis 2030 ge-


ringer anzusetzen sein als im Gutachten angenommen. Im Jahr 2021 sei eine Verringerung


von 366 Millionen Euro zu verzeichnen. Für das Jahr 2025 soll sich das prognostizierte Auf-


kommen um 611 Millionen Euro reduzieren und im Jahr 2030 soll schließlich das erwartete


Aufkommen um 1,96 Milliarden Euro schrumpfen. Prof. Reint E. Gropp, Ph.D. hat das Gut-


achten für in sich schlüssig gehalten, aber dessen Grundannahmen zur Frage der Wieder-


vereinigungsbedingtheit der angesetzten überproportionalen Mehrausgaben für die


neuen Länder in Zweifel gezogen.


Die Verfassungsbeschwerde ist zulässig.


Die Beschwerdebefugnis ist bei sämtlichen Beschwerdeführerinnen und Beschwerdefüh-


rern gegeben, soweit sie eine Verletzung der Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 GG be-


ziehungsweise der allgemeinen Handlungsfreiheit aus Art. 2 Abs. 1 GG sowie einen Ver-


stoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 GG rügen. Dagegen ist eine


Beschwerdebefugnis, soweit eine Verletzung von Art. 6 Abs. 1 GG und weiter ein Verstoß


gegen die horizontale Steuergerechtigkeit aus Art. 3 Abs. 1 GG geltend gemacht wird, nicht


hinreichend dargelegt und auch sonst nicht ersichtlich. Letzteres berührt die Zulässigkeit


der Verfassungsbeschwerde insgesamt jedoch nicht, da die erhobenen Rügen denselben


Streitgegenstand betreffen (vgl. BVerfGE 151, 202 <273 ff. Rn. 86, 90, 97> - Europäische


Bankenunion).


1. Die Beschwerdebefugnis setzt die hinreichend begründete Behauptung voraus, durch


einen Akt der öffentlichen Gewalt in Grundrechten oder grundrechtsgleichen Rechten ver-


letzt zu sein. Dazu müssen sowohl die Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung (2.) als


auch die eigene, unmittelbare und gegenwärtige Betroffenheit (3.) in einer den Begrün-


dungsanforderungen nach § 23 Abs. 1 Satz 2, § 92 BVerfGG genügenden Weise dargelegt


sein (vgl. BVerfGE 159, 355 <375 Rn. 25> - Bundesnotbremse II (Schulschließungen)). Zu


den Anforderungen an die Begründung der Verfassungsbeschwerde gehört, das als verletzt


behauptete Recht zu bezeichnen und den seine Verletzung enthaltenden Vorgang substan-


tiiert und konkret bezogen auf die eigene Situation darzulegen. Soweit das Bundesverfas-


sungsgericht für bestimmte Fragen bereits verfassungsrechtliche Maßstäbe entwickelt hat,
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muss anhand dieser Maßstäbe aufgezeigt werden, inwieweit Grundrechte durch die ange-


griffene Maßnahme verletzt sein sollen (vgl. BVerfGE 159, 223 <270 Rn. 89> m.w.N. - Bun-


desnotbremse I (Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen)).


2. Die Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer haben eine mögliche Verletzung


ihrer Grundrechte durch das SolZG 1995 zumindest teilweise hinreichend dargelegt.


a) Sie haben substantiiert und schlüssig ausgeführt, dass das angegriffene Gesetz sie in


ihrer Eigentumsgarantie aus Art. 14 Abs. 1 GG beziehungsweise in ihrer allgemeinen Hand-


lungsfreiheit aus Art. 2 Abs. 1 GG verletzen könnte. Dabei haben sie sich sowohl mit der


Rechtsprechung des Senats zum Eingriff in den Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 GG im Falle


der Erhebung von Steuern, die – wie etwa die Gewerbe- und Einkommensteuer – an den


Hinzuerwerb oder das Innehaben vermögenswerter Rechtspositionen anknüpfen (vgl.


BVerfGE 115, 97 <110 ff.>; 162, 325 <345 Rn. 76> - Zinsen Kernbrennstoffsteuer), als auch


mit den vom Bundesverfassungsgericht zum Typus der Ergänzungsabgabe im Sinne des


Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG entwickelten Maßstäben (vgl. BVerfGE 32, 333) auseinanderge-


setzt. Auch soweit ein Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 GG


im Hinblick auf die Anhebung der Freigrenzen für bestimmte Abgabepflichtige und die da-


mit verbundene soziale Staffelung des Solidaritätszuschlags gerügt wird, ist die Möglich-


keit einer Grundrechtsverletzung noch hinreichend dargelegt.


b) Dagegen genügt die Verfassungsbeschwerde hinsichtlich des weiter geltend gemach-


ten Verstoßes gegen Art. 6 Abs. 1 GG nicht den an sie zu stellenden Begründungsanforde-


rungen. Insoweit wird bereits unabhängig von den persönlichen Verhältnissen der Be-


schwerdeführerinnen und Beschwerdeführer (vgl. Rn. 50) nicht hinreichend deutlich, wes-


halb auf der Grundlage gefestigter verfassungsrechtlicher Maßstäbe eine Verletzung die-


ses Grundrechts in Betracht kommen sollte.


aa) Neben dem Diskriminierungsverbot von Ehen gegenüber anderen Lebensgemein-


schaften (vgl. BVerfGE 76, 1 <72>; 99, 216 <232>; 114, 316 <333>) folgt aus Art. 6 Abs. 1 GG


auch, dass der Gesetzgeber Regelungen zu vermeiden hat, die geeignet sind, in die freie


Entscheidung der Ehegatten über ihre Aufgabenverteilung in der Ehe einzugreifen (vgl.


BVerfGE 87, 234 <258 f.>; 107, 27 <53>; 133, 377 <410 Rn. 82>; stRspr). In diesen Bereich


fällt auch die Entscheidung darüber, ob ein Ehegatte sich ausschließlich dem Haushalt wid-


men oder beruflich tätig sein und eigenes Einkommen erwerben will (vgl. BVerfGE 21, 329


<353>; 107, 27 <53>; 133, 377 <410 Rn. 82>; stRspr). Die Beschwerdeführerinnen und Be-


schwerdeführer sehen hieran anknüpfend einen solchen Eingriff in die Entscheidungsfrei-


heit der Ehegatten darin, dass das SolZG 1995 durch seine Freigrenzen in bestimmten Kon-


stellationen Anreize gebe, die Aufgabenverteilung in der Ehe in Richtung eines Zuverdie-


nermodells auszugestalten.
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bb) In der Tat führen die Freigrenzen im Veranlagungszeitraum 2021 bei einem zu ver-


steuernden Gesamteinkommen der Ehegatten in einem Bereich von 160.000 Euro bis


373.000 Euro dazu, dass Ehegatten mit unterschiedlich hohen Einkommen (konkret muss


das geringere zu versteuernde Einkommen zwischen etwa 45.000 Euro und 96.000 Euro


liegen, das höhere zwischen circa 100.000 Euro und 304.000 Euro) bei Wahl der Einzelver-


anlagung (§ 26a EStG) einen Steuervorteil in Höhe von bis zu 932 Euro (vgl. Stiller, FR 2023,


S. 385 <389>) gegenüber der Zusammenveranlagung (§ 26b EStG) erzielen können. Dage-


gen steht dieser Steuervorteil Ehegatten mit demselben Gesamteinkommen, das sich aber


aus zwei gleich hohen Einzeleinkommen der Ehegatten zusammensetzt, nicht offen, und


zwar unabhängig davon, ob sie Einzel- oder Zusammenveranlagung wählen (vgl. Stiller,


FR 2023, S. 385 <389 ff.>; Broer, Wirtschaftsdienst 2019, S. 697 <699 ff.>).


cc) Allerdings ist nicht ansatzweise dargelegt oder sonst ersichtlich, inwieweit ein jährli-


cher Steuervorteil von weniger als 1.000 Euro Ehepaare mit Einkommen in der genannten


Höhe realistischerweise veranlassen könnte, ihre auf die Einkommenserzielung bezogene


Aufgabenverteilung zu überdenken. Überdies setzt der Eintritt des Vorteils voraus, dass


selbst der Ehegatte mit dem niedrigeren zu versteuernden Einkommen ein solches in be-


trächtlicher Höhe erzielt, was in der Regel nur mit einer Vollzeittätigkeit gelingen dürfte.


Dann besteht aber auch nicht die Gefahr einer substantiellen Verschiebung der jeweiligen


Aufgaben zwischen den Ehegatten. Schließlich kommt hinzu, dass für einen umfassenden


Vorteilhaftigkeitsvergleich zwischen Einzel- und Zusammenveranlagung neben den für die


soeben geschilderte Begünstigung relevanten Gesichtspunkten des Ehegattensplittings


(§ 32a Abs. 5 EStG) und der Freigrenzen des SolZG 1995 noch weitere Aspekte entscheidend


sind (z.B. das Vorliegen negativer Einkünfte oder die Anwendung des Progressionsvorbe-


halts, vgl. Paus, EStB 2016, S. 74 <76 ff.>).


c) Der von den Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführern ferner gerügte Verstoß


gegen das Gebot horizontaler Steuergerechtigkeit aus Art. 3 Abs. 1 GG ist ebenfalls nicht


hinreichend dargelegt. Sie haben insoweit einen Vergleich zwischen Ehepaaren mit glei-


chen und ungleichen Anteilen am Gesamteinkommen angestellt. Eine solche Gegenüber-


stellung ist jedoch kein sachgerechter, am System des Einkommensteuerrechts orientierter


Vergleichstatbestand (vgl. BVerfGE 9, 237 <243>). Das Einkommensteuerrecht beruht auf


dem Grundsatz der Individualbesteuerung und ist auf die Leistungsfähigkeit des einzelnen


Steuerpflichtigen hin angelegt (vgl. BVerfGE 6, 55 <67>; 9, 237 <243>; 82, 60 <86>; 107, 27


<47>). Beruht aber das System der Einkommensteuer nicht auf der steuerlichen Leistungs-


fähigkeit der Ehepaare, sondern auf der der einzelnen Steuerpflichtigen, dann kann unter


dem Gesichtspunkt des Art. 3 Abs. 1 GG nicht die steuerliche Belastung von Ehepaaren, son-


dern nur von einzelnen Steuerpflichtigen miteinander verglichen werden (vgl. BVerfGE 9,


237 <243>).


46


47


48







17/61


3. Die Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer haben auch hinreichend darge-


legt, durch das angegriffene Gesetz selbst (a) und gegenwärtig (b) betroffen zu sein


(vgl. BVerfGE 109, 279 <305>; 115, 118 <137>; 123, 267 <329>; 140, 42 <57 Rn. 55>). Eine


unmittelbare Betroffenheit ist zwar nicht gegeben; die Beschwerdeführerinnen und Be-


schwerdeführer können sich aber auf eine Ausnahme von diesem Erfordernis berufen (c).


a) Selbstbetroffenheit liegt vor, wenn der Beschwerdeführer Adressat der Norm ist (vgl.


BVerfGE 102, 197 <206 f.>; 140, 42 <57 Rn. 57> m.w.N.). Dies ist vorliegend der Fall. Die


Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer haben durch Vorlage der an sie gerichte-


ten Vorauszahlungsbescheide für den Solidaritätszuschlag ausreichend belegt, dass sie


nach dem angegriffenen Gesetz im Jahr 2020 und auch ab dem Jahr 2021 weiterhin abga-


bepflichtig waren und sie damit hinsichtlich einer möglichen Verletzung ihrer Grundrechte


aus Art. 14 Abs. 1 GG, Art. 2 Abs. 1 GG und Art. 3 Abs. 1 GG selbst betroffen sind. Ausweislich


der eingereichten Vorauszahlungsbescheide wurden gegen sie jeweils mit Wirkung ab


dem Jahr 2020 Vorauszahlungen auf den Solidaritätszuschlag festgesetzt. Sofern die Be-


schwerdeführerinnen und Beschwerdeführer auch eine Verletzung von Art. 6 Abs. 1 GG und


einen Verstoß gegen die horizontale Steuergerechtigkeit geltend gemacht haben, haben


sie hingegen nicht dargelegt, dass sie von den insoweit grundrechtlich allein geschützten


Konstellationen (vgl. Rn. 44 ff., 48) selbst betroffen sind.


b) Die Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer waren zu dem insoweit zunächst


maßgeblichen Zeitpunkt der Erhebung der Verfassungsbeschwerde (vgl. BVerfGE 159, 223


<269 Rn. 86>; 161, 299 <334 Rn. 82> - Impfnachweis (COVID-19)) auch gegenwärtig be-


troffen.


aa) Gegenwärtig ist die Betroffenheit, wenn die angegriffene Vorschrift auf die Rechts-


stellung des Beschwerdeführers aktuell und nicht nur potentiell einwirkt, wenn das Gesetz


die Normadressaten mit Blick auf seine künftig eintretende Wirkung zu später nicht mehr


korrigierbaren Entscheidungen zwingt oder wenn klar abzusehen ist, dass und wie der Be-


schwerdeführer in der Zukunft von der Regelung betroffen sein wird (vgl. BVerfGE 97, 157


<164>; 102, 197 <207>; 114, 258 <277>; 140, 42 <58 Rn. 59>). Allein die vage Aussicht,


dass er irgendwann einmal in der Zukunft von der beanstandeten Gesetzesvorschrift be-


troffen sein könnte, genügt hingegen nicht (vgl. BVerfGE 141, 121 <128 Rn. 28>; 158, 210


<237 Rn. 65> - Einheitliches Patentgericht II - eA; 159, 223 <269 Rn. 86>; 161, 299 <334


Rn. 82>).


bb) Mit der Vorlage der jeweiligen Vorauszahlungsbescheide für den Solidaritätszuschlag


haben die Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer ihre gegenwärtige Betroffen-


heit durch das angegriffene Gesetz im Zeitpunkt der Erhebung der Verfassungsbeschwerde


nicht nur für das Jahr 2020, sondern auch darüber hinaus hinreichend belegt. Der Umstand,
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dass die von den Beschwerdeführern zu 1. und zu 4. mit der Verfassungsbeschwerde vor-


gelegten Vorauszahlungsbescheide noch nicht die durch das Gesetz zur Rückführung des


Solidaritätszuschlags 1995 ab dem Veranlagungszeitraum 2021 geänderte Rechtslage be-


rücksichtigen, ist unschädlich. Denn aufgrund der Einkommensverhältnisse der beiden Be-


schwerdeführer ist davon auszugehen, dass sie auch ab dem Veranlagungszeitraum 2021


Solidaritätszuschlag zahlen.


c) Die Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer haben auch in hinreichender


Weise eine Ausnahme von dem Erfordernis der unmittelbaren Betroffenheit dargelegt.


aa) Eine unmittelbare Betroffenheit setzt grundsätzlich voraus, dass die Einwirkung auf


die Rechtsstellung des Betroffenen nicht erst vermittels eines weiteren Akts bewirkt wird


oder vom Ergehen eines solchen Akts abhängig ist (vgl. BVerfGE 115, 118 <137>; 125, 39


<75 f.>; 126, 112 <133>; 140, 42 <58 Rn. 60>). Setzt das Gesetz zu seiner Durchführung


rechtsnotwendig oder auch nur nach der tatsächlichen Verwaltungspraxis einen besonde-


ren, vom Willen der vollziehenden Gewalt beeinflussten Vollzugsakt voraus, so kann sich


die Verfassungsbeschwerde nur gegen diesen als den unmittelbaren Eingriff in die Rechte


des Einzelnen richten, und der Beschwerdeführer hat einen gegen den Vollzugsakt etwa


gegebenen Rechtsweg zu erschöpfen, bevor er die Verfassungsbeschwerde erhebt (vgl.


BVerfGE 1, 97 <102 f.>; 72, 39 <43>; 90, 128 <136>; 93, 319 <338>; 109, 279 <306>; 110,


370 <381 f.>). Das SolZG 1995 ist nicht selbstvollziehend, sondern bedarf der Umsetzung


durch Steuerbescheide. Solche waren zum Zeitpunkt der Einreichung der Verfassungsbe-


schwerde in Form von Vorauszahlungsbescheiden gegenüber den Beschwerdeführerinnen


und Beschwerdeführern ergangen. Hiergegen hätten diese den finanzgerichtlichen


Rechtsweg beschreiten können.


bb) Gleichwohl scheitert die Verfassungsbeschwerde hier nicht daran, dass die Be-


schwerdeführerinnen und Beschwerdeführer dies unterlassen haben. Denn in Anbetracht


der besonderen Umstände des Falles greift vorliegend eine Ausnahme vom Erfordernis der


unmittelbaren Betroffenheit.


(1) Die besondere Zulässigkeitsvoraussetzung der unmittelbaren Betroffenheit beruht


auf dem in § 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG zum Ausdruck kommenden und dieser Vorschrift zu-


grundeliegenden Gedanken der Subsidiarität (vgl. BVerfGE 72, 39 <43>; 137, 108 <136


Rn. 62>). Der Grundsatz der Subsidiarität ist ausnahmsweise ohne Ergreifen fachgerichtli-


cher Rechtsbehelfe gewahrt, soweit es Beschwerdeführern unzumutbar wäre, fachgericht-


lichen Rechtsschutz suchen zu müssen (vgl. BVerfGE 115, 118 <137>; 142, 234


<250 Rn. 23>; 150, 309 <326 f. Rn. 44 f.>). Einen Rechtsbehelf ergreifen zu müssen, kann


unter anderem dann unzumutbar sein, wenn dies im Hinblick auf eine entgegenstehende


Rechtsprechung oder aus sonstigen Gründen offensichtlich aussichts- oder sinnlos er-


scheint (vgl. BVerfGE 70, 180 <186>; 102, 197 <208>; 150, 309 <327 Rn. 45>). In solchen
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Fällen ist nicht nur eine Ausnahme vom Grundsatz der Subsidiarität geboten, vielmehr ist


ausnahmsweise auch die unmittelbare Betroffenheit eines Beschwerdeführers durch eine


angegriffene Regelung trotz deren Vollzugsbedürftigkeit anzunehmen (vgl. BVerfG, Be-


schluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 28. Dezember 2020 - 1 BvR 2692/20 -, Rn. 7).


(2) Vorliegend kann den Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführern spätestens seit


dem Erlass des Urteils des Bundesfinanzhofs vom 17. Januar 2023 - IX R 15/20 -, BFHE 279,


403 nicht mehr entgegengehalten werden, es sei ihnen zumutbar gewesen, zunächst den


finanzgerichtlichen Rechtsweg zu durchlaufen. Der Bundesfinanzhof, der schon bislang in


gefestigter Rechtsprechung den Solidaritätszuschlag unter Anwendung der vom Bundes-


verfassungsgericht in der Entscheidung BVerfGE 32, 333 zu den Anforderungen an eine


Ergänzungsabgabe im Sinne des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG entwickelten Maßstäbe für


verfassungsgemäß gehalten hatte (vgl. etwa BFH, Urteile vom jeweils 21. Juli 2011


- II R 50/09 -, juris; - II R 52/10 -, BFHE 234, 250 <zu den Veranlagungszeiträumen 2005


bzw. 2007>; BFH, Urteile vom jeweils 14. November 2018 - II R 63/15 -, BFHE 266, 133;


- II R 64/15 -, BFHE 263, 35 <jeweils zu dem Veranlagungszeitraum 2011>), hat sich in sei-


nem Urteil vom 17. Januar 2023 - IX R 15/20 -, BFHE 279, 403 eingehend mit der Frage der


Verfassungsmäßigkeit des SolZG 1995 in der angegriffenen Fassung befasst und ist zu der


Einschätzung gelangt, dass die Weitererhebung dieses Zuschlags auch für die Veranla-


gungszeiträume 2020 und 2021 mit dem Grundgesetz in Einklang stehe. Mit der Verfas-


sungsbeschwerde werden keine zusätzlichen Gesichtspunkte geltend gemacht, die nicht


bereits in der genannten Entscheidung eine Rolle gespielt hätten. Die Anrufung der Fach-


gerichte gegen die ergangenen Steuerbescheide wäre mithin offensichtlich aussichtslos


gewesen und ist den Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführern daher nicht zumut-


bar.


II.


Die Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer haben auch die Frist zur Erhebung


der Verfassungsbeschwerde eingehalten.


1. Eine Rechtssatzverfassungsbeschwerde ist nach § 93 Abs. 3 BVerfGG binnen eines Jah-


res seit dem Inkrafttreten des angegriffenen Gesetzes zu erheben. Dagegen ist die Erhe-


bung einer Verfassungsbeschwerde wegen gesetzgeberischen Unterlassens nicht an eine


Frist gebunden; allerdings gilt dies nur im Falle eines echten Unterlassens, wenn also der


Gesetzgeber im Hinblick auf einen verfassungsrechtlichen Auftrag, der auch in der Ver-


pflichtung zur Nachbesserung bestehen kann, gänzlich untätig geblieben ist (vgl. BVerfGE


56, 54 <70 f.>; 58, 208 <218>; 69, 161 <167>; 77, 170 <214>). Enthält ein Gesetz hingegen


eine Regelung zu den geltend gemachten Ansprüchen, hat der Gesetzgeber es nicht „un-


terlassen“, über diese Ansprüche zu entscheiden (sog. unechtes Unterlassen; vgl. BVerfGE


13, 284 <287>; 29, 268 <273>; 56, 54 <71 f.>). Wer eine solche Regelung als unzureichend


bewertet, ist gehalten, sie im Rahmen der Anfechtung eines Vollzugsakts oder − sofern die
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Voraussetzungen hierfür vorliegen − unmittelbar mit einer Verfassungsbeschwerde inner-


halb der maßgeblichen Frist anzugreifen (vgl. BVerfGE 56, 54 <71 f.>).


2. Gemessen hieran handelt es sich bei dem von den Beschwerdeführerinnen und Be-


schwerdeführern angegriffenen Gesetz nicht um einen Fall des echten gesetzgeberischen


Unterlassens. Im Jahr 2019 wurde die von ihnen beziehungsweise ihrer Bundestagsfrak-


tion geforderte vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags 1995 mit Auslaufen des


Solidarpakts II erneut zum Gegenstand politischer Debatten gemacht. Der Gesetzgeber


folgte diesem Begehren jedoch nicht, sondern wählte eine andere Lösung. Mit dem Gesetz


zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 vom 10. Dezember 2019 (Inkrafttreten am


13. Dezember 2019) entschied er, den Solidaritätszuschlag 1995 im Jahr 2020 noch voll-


ständig (weiter) zu erheben und anschließend (ab dem Jahr 2021) nur noch bestimmte


Steuerpflichtige mit dem Zuschlag zu belasten. Der Gesetzgeber hat mit diesem Gesetz


nicht nur die bisher bestehenden Regelungen des SolZG 1995 nach dem Auslaufen des So-


lidarpakts II für das Jahr 2020 (erneut) in seinen Willen aufgenommen, sondern hat sie (ab


dem Jahr 2021) − für bestimmte Steuerpflichtige im Vergleich zu nunmehr von dieser Er-


gänzungsabgabe ausgenommenen Einkommensteuerpflichtigen unter Gleichbehand-


lungsgesichtspunkten nachteilig − verändert. Gegen beide − vom Gesetzgeber letztlich in


einen untrennbaren Zusammenhang gestellten − Entscheidungen wenden sich die Be-


schwerdeführerinnen und Beschwerdeführer. Somit ist für die Verfassungsbeschwerde ins-


gesamt die ab dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Rückführung des Solidaritätszuschlags


1995 zu bemessende Jahresfrist des § 93 Abs. 3 BVerfGG maßgebend (vgl. BVerfGE 78, 350


<356>; 111, 382 <411>; 131, 316 <333>). Diese Frist ist mit der am 24. August 2020 beim


Bundesverfassungsgericht eingegangenen Verfassungsbeschwerde gewahrt.


C .


Die Verfassungsbeschwerde ist unbegründet. Das SolZG 1995 in der Fassung des Gesetzes


zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 verletzt die Beschwerdeführerinnen und


Beschwerdeführer nicht in ihrem Grundrecht aus Art. 14 Abs. 1 GG (I.). Auch ein Verstoß ge-


gen den allgemeinen Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. 1 GG (II.) liegt nicht vor.


I.


Die in Art. 14 Abs. 1 GG verbürgte Eigentumsgarantie der Beschwerdeführerinnen und Be-


schwerdeführer ist nicht verletzt. Das SolZG 1995 ist als Inhalts- und Schrankenbestimmung


dieses Grundrechts (1.) gerechtfertigt (2.).


1. Das angegriffene Gesetz stellt eine Inhalts- und Schrankenbestimmung im Sinne des


Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG dar.
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a) Der Eigentumsgarantie (Art. 14 Abs. 1 GG) kommt im Gesamtgefüge der Grundrechte


die Aufgabe zu, dem Träger des Grundrechts einen Freiheitsraum im vermögensrechtlichen


Bereich zu sichern und ihm damit eine eigenverantwortliche Gestaltung seines Lebens zu


ermöglichen (vgl. BVerfGE 24, 367 <389>; 104, 1 <8>; 164, 76 <111 Rn. 108> - Körper-


schaftsteuerminderungspotenzial II; 164, 139 <170 Rn. 89> - Körperschaftsteuerminde-


rungspotenzial III). Zu diesem Zweck soll der Bestand der geschützten Rechtspositionen


gegenüber Maßnahmen der öffentlichen Gewalt bewahrt werden (vgl. BVerfGE 83, 201


<208>; 164, 76 <111 Rn. 108>; 164, 139 <171 Rn. 90>). Unter den Schutz der Eigentums-


garantie fallen grundsätzlich alle vermögenswerten Rechte, die dem Berechtigten von der


Rechtsordnung in der Weise zugeordnet sind, dass er die damit verbundenen Befugnisse


nach eigener Entscheidung zu seinem privaten Nutzen ausüben darf (vgl. BVerfGE 112, 93


<107>; 115, 97 <110 f.>; 123, 186 <258>; 126, 331 <358>; 162, 325 <344 f. Rn. 74>; 164,


76 <111 Rn. 107>; 164, 139 <170 Rn. 89>). Der verfassungsrechtliche Eigentumsschutz


umfasst damit zwar erheblich mehr als den Schutz des zivilrechtlichen Eigentums und er-


streckt sich auch auf nicht dingliche vermögenswerte Rechtspositionen (vgl. BVerfGE 95,


267 <300>; 162, 325 <345 Rn. 74>). Er bleibt aber an Rechtspositionen gebunden (vgl.


BVerfGE 95, 267 <300>; 162, 325 <345 Rn. 74>). Kein Eigentum im Sinne von Art. 14 Abs. 1


GG ist das Vermögen, das selbst kein Recht, sondern den Inbegriff aller geldwerten Güter


einer Person darstellt (vgl. BVerfGE 74, 129 <148>; 91, 207 <220>; 95, 267 <300>; 153, 182


<307 Rn. 333> - Suizidhilfe; 162, 325 <345 Rn. 74>; stRspr).


aa) Art. 14 Abs. 1 GG schützt daher grundsätzlich nicht vor der staatlichen Auferlegung


von Geldleistungspflichten (vgl. BVerfGE 81, 108 <122>; 89, 48 <61>; 91, 207 <220>; 95,


267 <300>; 96, 375 <397>; 162, 325 <345 Rn. 75>). Diese sind nicht mittels eines bestimm-


ten Eigentumsobjekts zu erfüllen, sondern werden aus dem fluktuierenden Vermögen be-


stritten (vgl. BVerfGE 95, 267 <300>; 162, 325 <345 Rn. 75>). Etwas anderes kommt grund-


sätzlich nur dann in Betracht, wenn die Geldleistungspflichten den Betroffenen übermäßig


belasten und seine Vermögensverhältnisse so grundlegend beeinträchtigen, dass sie eine


erdrosselnde Wirkung haben (vgl. BVerfGE 78, 214 <230>; 78, 232 <243>; 81, 108 <122>;


95, 267 <300>; 162, 325 <345 Rn. 75>).


bb) Lediglich für Steuern, die – wie etwa die Gewerbe- und die Einkommensteuer – an


den Hinzuerwerb oder das Innehaben vermögenswerter Rechtspositionen anknüpfen, hat


der Senat entschieden, dass es sich um einen Eingriff in die Eigentumsgarantie des Art. 14


GG handelt (vgl. BVerfGE 115, 97 <110 ff.>; 162, 325 <345 Rn. 76>). Ist es Sinn der Eigen-


tumsgarantie, das private Innehaben und Nutzen vermögenswerter Rechtspositionen zu


schützen, greift auch ein Steuergesetz in den Schutzbereich der Eigentumsgarantie ein,


wenn der Steuerzugriff tatbestandlich an das Innehaben von vermögenswerten Rechtspo-


sitionen anknüpft und so deren privaten Nutzen zugunsten der Allgemeinheit einschränkt


(vgl. BVerfGE 115, 97 <111>; 162, 325 <345 Rn. 76>). Das Steuergesetz stellt sich insoweit
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als rechtfertigungsbedürftige Inhalts- und Schrankenbestimmung im Sinne des Art. 14


Abs. 1 Satz 2 GG dar (vgl. BVerfGE 115, 97 <111 f.>; 162, 325 <345 Rn. 76>).


b) Bemessungsgrundlage des SolZG 1995 ist die – in verschiedenen Formen erhobene –


Einkommen- beziehungsweise Körperschaftsteuer (vgl. § 3 Abs. 1 SolZG). Das Gesetz


knüpft somit (mittelbar) an den Hinzuerwerb oder das Innehaben vermögenswerter


Rechtspositionen an und stellt sich folglich nach den beschriebenen Maßstäben als Inhalts-


und Schrankenbestimmung im Sinne des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG dar.


2. Eine Inhalts- und Schrankenbestimmung im Sinne des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG ist nur


dann verfassungsgemäß, wenn sie sowohl in formeller als auch in materieller Hinsicht mit


dem Grundgesetz in Einklang steht (vgl. BVerfGE 34, 139 <146>; 52, 1 <27>; 62, 169 <183>;


102, 1 <17>; 110, 1 <28>). Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass die Kompetenznormen


des Grundgesetzes nicht nur festlegen, welcher Gesetzgeber (Bund oder Land) zum Erlass


einer Regelung zuständig ist, sondern zugleich auch den Umfang der Regelungsbefugnis


bestimmen (vgl. BVerfGE 34, 139 <146>; 55, 274 <298>). Den sich daraus ergebenden An-


forderungen wird das angegriffene Gesetz gerecht. Die Gesetzgebungskompetenz des


Bundes für die Erhebung des Solidaritätszuschlags als Ergänzungsabgabe im Sinne von


Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG folgt aus Art. 105 Abs. 2 Satz 2 GG; die sich aus dem Typusbegriff


einer Ergänzungsabgabe ergebenden Voraussetzungen für eine fortdauernde Erhebung


des Solidaritätszuschlags sind bislang nicht evident entfallen (a). Das angegriffene Gesetz


genügt zudem in materieller Hinsicht den verfassungsrechtlichen Vorgaben (b).


a) Zum Zeitpunkt des Erlasses des Gesetzes zur Rückführung des Solidaritätszuschlags


1995 im Dezember 2019 kam dem Bundesgesetzgeber nach den finanzverfassungsrechtli-


chen Bestimmungen die Gesetzgebungskompetenz für die (modifizierte) Fortführung des


Solidaritätszuschlags ab dem Jahr 2020 zu. Die finanzverfassungsrechtlichen Vorausset-


zungen für die Erhebung einer Ergänzungsabgabe sind auch seither (noch) nicht evident


entfallen. Für die in Art. 105 und Art. 106 GG aufgeführten Steuern und Steuerarten sind die


vom Grundgesetz verwendeten Typusbegriffe maßgebend (aa). Hinsichtlich des Steuerty-


pus der Ergänzungsabgabe kann ein evidenter Wegfall der für ihre Erhebung erforderli-


chen Voraussetzungen den Gesetzgeber verpflichten, die Abgabe aufzuheben oder ihre


Voraussetzungen anzupassen (bb). Daher kommt es maßgeblich darauf an, welche Merk-


male eine Ergänzungsabgabe im Sinne des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG prägen und ob diese


zum Zeitpunkt des Erlasses des Steuergesetzes vorlagen und auch heute noch nicht evident


entfallen sind (cc). Im Zeitpunkt des Erlasses des Gesetzes zur Rückführung des Solidaritäts-


zuschlags 1995 am 10. Dezember 2019 hatte der Bund die dafür erforderliche Gesetzge-


bungskompetenz; er ist von Verfassungs wegen auch nicht verpflichtet, das SolZG 1995 we-


gen eines späteren evidenten Wegfalls des angeführten aufgabenbezogenen Mehrbedarfs


aufzuheben (dd).
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aa) Nach Art. 105 Abs. 2 Satz 2 GG hat der Bund die konkurrierende Gesetzgebung über


die übrigen Steuern (d.h. Steuern, die neben den gemäß Art. 105 Abs. 1 GG der ausschließ-


lichen Gesetzgebung des Bundes unterliegenden Zöllen und Finanzmonopolen sowie der


in Art. 105 Abs. 2 Satz 1 GG als weiterer Gegenstand konkurrierender Gesetzgebung er-


wähnten Grundsteuer erhoben werden), wenn ihm das Aufkommen dieser Steuern ganz


oder zum Teil zusteht oder die Voraussetzungen des Art. 72 Abs. 2 GG vorliegen. Gemäß


Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG steht dem Bund das Aufkommen aus der Ergänzungsabgabe zur Ein-


kommensteuer und zur Körperschaftsteuer zu.


Für die in Art. 105 und Art. 106 GG aufgeführten Steuern und Steuerarten verwendet das


Grundgesetz Typusbegriffe (vgl. BVerfGE 145, 171 <193 Rn. 65>). Bei den Einzelsteuerbe-


griffen der Art. 105 GG und Art. 106 GG kommt es für die Typusbildung auf die Sicht des tra-


ditionellen deutschen Steuerrechts an (vgl. BVerfGE 7, 244 <252>; 14, 76 <91>; 110, 274


<296>; 123, 1 <16>; 145, 171 <193 Rn. 66>). Es sind diejenigen Merkmale zu ermitteln, die


eine Steuer oder Steuerart nach dem herkömmlichen Verständnis typischerweise aufweist


und − mit Blick auf die abgrenzende Funktion der Einzelsteuerbegriffe − zu ihrer Unter-


scheidung von anderen Steuern und Steuerarten notwendig sind (vgl. BVerfGE 145, 171


<193 Rn. 66>). Neue Steuern sind auf ihre Kongruenz mit den aus hergebrachter Sicht ty-


pusprägenden Merkmalen der Einzelsteuerbegriffe der Art. 105 GG und Art. 106 GG zu prü-


fen (vgl. BVerfGE 145, 171 <193 Rn. 67>). Innerhalb der durch Art. 105 GG und Art. 106 GG


vorgegebenen Typusbegriffe verfügt der Gesetzgeber über eine weitgehende Gestaltungs-


freiheit (vgl. BVerfGE 145, 171 <193 Rn. 64>). Änderungen bestehender Steuergesetze


oder die Erschließung neuer Steuerquellen sind unter dem Blickpunkt der Zuständigkeits-


verteilung zumindest so lange nicht zu beanstanden, wie sie sich im Rahmen der her-


kömmlichen Merkmale der jeweiligen Steuern halten (vgl. BVerfGE 31, 8 <19>; 145, 171


<194 Rn. 68>). Eine wie der Solidaritätszuschlag 1995 unter der Bezeichnung „Ergänzungs-


abgabe“ eingeführte Steuer darf also den Vorstellungen nicht widersprechen, die der ver-


fassungsändernde Gesetzgeber erkennbar mit dem Charakter einer solchen Abgabe ver-


bunden hat (vgl. BVerfGE 32, 333 <338>).


bb) Welche verfassungsrechtlichen Auswirkungen es hat, wenn eine vom Bundesgesetz-


geber ursprünglich in kompetenzrechtlich zulässiger Weise eingeführte Steuer aufgrund


nachträglicher Veränderungen aus dem Rahmen der herkömmlichen Merkmale dieser


Steuer herausfällt, hat das Bundesverfassungsgericht bislang noch nicht entschieden. Hin-


sichtlich des vorliegend relevanten Steuertypus der Ergänzungsabgabe ist davon auszuge-


hen, dass ein evidenter Wegfall der für ihre Erhebung erforderlichen Voraussetzungen eine


Verpflichtung des Gesetzgebers begründet, die Abgabe aufzuheben oder ihre Vorausset-


zungen anzupassen.
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(1) Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem grundlegenden Beschluss aus dem Jahr


1972 zur Ergänzungsabgabe hervorgehoben, dass die Entscheidung darüber, welche Auf-


gaben in Angriff genommen und wie diese finanziert werden sollen, zur Gestaltungsfrei-


heit des Gesetzgebers gehöre und sich grundsätzlich der Nachprüfung des Bundesverfas-


sungsgerichts entziehe. Ausdrücklich offengelassen hat es dagegen die sich im Anschluss


daran stellende Frage, ob sich angesichts des weiten Einschätzungs- und Gestaltungsspiel-


raums des Gesetzgebers eine verfassungsrechtliche Verpflichtung zur Aufhebung der Er-


gänzungsabgabe ergeben würde, wenn die Voraussetzungen für die Erhebung dieser Ab-


gabe evident entfielen, etwa weil die dem Bund im vertikalen Finanzausgleich zufallen-


den Steuern, möglicherweise nach einer grundlegenden Steuer- und Finanzverfassungs-


reform, zur Erfüllung seiner Aufgaben für die Dauer offensichtlich ausreichen (vgl. BVerfGE


32, 333 <343>).


(2) Eine solche Verpflichtung lässt sich zwar noch nicht aus der Rechtsprechung des Bun-


desverfassungsgerichts zur Überprüfungspflicht des Gesetzgebers bei einer auf längere


Zeit angelegten Finanzierung einer in die spezifische Verantwortung einer Gruppe fallen-


den Aufgabe durch Erhebung einer Sonderabgabe aufgrund der Kompetenzvorschriften


der Art. 73 ff. GG (vgl. BVerfGE 55, 274 <308>) ableiten. Danach ist der Gesetzgeber von


Verfassungs wegen gehalten, stets zu überprüfen, ob seine ursprüngliche Entscheidung für


den Einsatz des gesetzgeberischen Mittels „Sonderabgabe“ aufrechtzuerhalten oder ob sie


wegen veränderter Umstände, insbesondere wegen Wegfalls des Finanzierungszwecks


oder Zielerreichung, zu ändern oder aufzuheben ist (vgl. BVerfGE 49, 89 <130>; 55, 274


<308>). Denn die Sonderabgabe bedarf als ein Ausnahmeinstrument zur Steuer der fort-


dauernden Legitimation durch hinreichende Rechtfertigungsgründe (vgl. BVerfGE 55, 274


<308>). Die Ergänzungsabgabe nach Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG ist jedoch keine Sonderab-


gabe, sondern eine Steuer.


(3) Eine verfassungsrechtliche Verpflichtung zur Beendigung einer Ergänzungsabgabe


bei evidentem Wegfall des ihr zugrunde gelegten zusätzlichen Finanzbedarfs ist aber im


Hinblick darauf anzunehmen, dass die Ergänzungsabgabe gegenüber anderen Steuern,


etwa gegenüber Verbrauchsteuern nach Art. 106 Abs. 1 Nr. 2 GG oder den Gemeinschaft-


steuern nach Art. 106 Abs. 3 GG (Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer), insoweit


Besonderheiten aufweist, als sie nicht an einen steuerbegründenden Vorgang oder einen


bestimmten Steuergegenstand anknüpft. Ihre Erhebung wird im Wesentlichen durch das


Erfordernis eines finanziellen Mehrbedarfs des Bundes, der zur Erfüllung der ihm übertra-


genen Aufgaben benötigt wird, bestimmt (vgl. Rn. 100 ff.). Damit ist die Erhebung einer


Ergänzungsabgabe weitgehend von den vom Gesetzgeber angetroffenen und bewerteten


tatsächlichen Verhältnissen abhängig. Ändern sich diese später in solch signifikanter


Weise, dass der ursprünglich angenommene finanzielle Mehrbedarf des Bundes evident


entfallen ist, wird der Typusbegriff des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG nicht mehr gewahrt. Bei der


Frage des Fortbestands des finanziellen Mehrbedarfs des Bundes besteht zwar ein weiter
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Einschätzungs- und Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, der zunächst auf eine mit ge-


wissen Unwägbarkeiten verbundene ex-ante-Betrachtung angewiesen ist. Sieht der Ge-


setzgeber aber keinen Anpassungsmechanismus für den Fall einer (wesentlichen) Ände-


rung der seiner Entscheidung zugrunde gelegten tatsächlichen Verhältnisse vor, überprüft


das Bundesverfassungsgericht, ob die auf dieser Grundlage getroffene Regelung auch un-


ter veränderten Rahmenbedingungen noch von der Einschätzungsprärogative des Gesetz-


gebers getragen wird und daher im Ergebnis weiter zu rechtfertigen ist (vgl. BVerfGE 158,


282 <346 Rn. 155> m.w.N.- Vollverzinsung <zur Ungleichbehandlung durch typisierende


Bemessung des Zinssatzes nach § 233a Abgabenordnung (AO)>). Dies ist dann nicht mehr


der Fall, wenn sich eine Regelung unter veränderten tatsächlichen Bedingungen als evi-


dent nicht mehr realitätsgerecht erweist (vgl. BVerfGE 158, 282 <346 Rn. 155> m.w.N.).


(4) Insoweit trifft den Bundesgesetzgeber − bei einer länger andauernden Erhebung ei-


ner Ergänzungsabgabe − eine Beobachtungsobliegenheit (vgl. BVerfGE 133, 168


<235 f. Rn. 121>; 158, 282 <366 f. Rn. 200> m.w.N.). Er ist gehalten, in solchen Fällen seine


ursprüngliche Entscheidung zur Einführung einer Ergänzungsabgabe in gewissen Abstän-


den daraufhin zu überprüfen, ob die seinerzeit angenommene Entwicklung des finanziel-


len Bedarfs noch der Realität entspricht. Hierdurch wird er in die Lage versetzt, entweder


zu belegen, dass die (materiellen) Voraussetzungen für die erhobene Ergänzungsabgabe


nach wie vor erfüllt sind, oder Anpassungsmaßnahmen vorzunehmen, um so zu vermei-


den, dass eine ursprünglich verfassungsgemäß eingeführte Ergänzungsabgabe verfas-


sungswidrig wird.


cc) Es kommt damit maßgeblich darauf an, welche Merkmale eine Ergänzungsabgabe im


Sinne des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG prägen und ob diese zum Zeitpunkt des Erlasses des Steu-


ergesetzes vorlagen und auch heute noch nicht evident entfallen sind. Der Steuertypus der


Ergänzungsabgabe wird in Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG nur in Ansätzen beschrieben. Ist der Ge-


setzeswortlaut aber nur eingeschränkt aussagekräftig, kommt anderen Auslegungsmetho-


den als der grammatischen Auslegung besondere Bedeutung zu.


(1) Nach dem Wortlaut der genannten Vorschrift ist die Ergänzungsabgabe dadurch ge-


kennzeichnet, dass sie eine „Ergänzung“ zur Einkommen- und Körperschaftsteuer darstellt.


Dies bedeutet nicht, dass es sich bei der Ergänzungsabgabe im Sinne des Art. 106 Abs. 1


Nr. 6 GG nicht um eine selbständige Steuer mit eigenständigen Voraussetzungen handelte.


Denn ausweislich der Gesetzesmaterialien zur Finanzverfassung 1955 sollte die Ergän-


zungsabgabe zur Einkommen- und Körperschaftsteuer als „eine selbständige, gesondert


von der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer zu erhebende Abgabe eingeführt


werden“, die nicht der Zustimmung des Bundesrats bedürfe (vgl. BTDrucks II/480, S. 229;


vgl. auch BVerfGE 32, 333 <339>). Einen vom Bundesrat stattdessen vorgeschlagenen, von


dessen Zustimmung abhängigen (unselbständigen) Bundeszuschlag zur Einkommen- und
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Körperschaftsteuer lehnte die Bundesregierung in ihrer hierauf abgegebenen Stellung-


nahme ausdrücklich ab (vgl. BTDrucks II/480, S. 228 f.). Der Alternativvorschlag des Bun-


desrats setzte sich im Gesetzgebungsverfahren nicht durch.


(2) Gleichwohl kommt in der in Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG ausdrücklich erwähnten Ergän-


zungsfunktion zum Ausdruck, dass die genannte Abgabe in einer gewissen Akzessorietät


zu der auf Dauer angelegten Einkommen- beziehungsweise Körperschaftsteuer steht (vgl.


BVerfGE 32, 333 <340>). Sie ähnelt mithin in der Struktur diesen Steuern und baut auf ihrer


Systematik auf (vgl. BVerfGE 32, 333 <339>). Die beschriebene Vergleichbarkeit mit Steu-


ern, die wie die Einkommensteuer an der Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen ausge-


richtet sind, erlaubt auch die Berücksichtigung sozialer Gesichtspunkte (vgl. BVerfGE 32,


333 <339>). Bei Steuern, die sich nach der Leistungsfähigkeit des Abgabepflichtigen be-


messen, sind solche Erwägungen nicht nur zulässig, sondern sogar geboten (vgl. BVerfGE


32, 333 <339>; 43, 108 <125>; 135, 126 <144 Rn. 55> m.w.N.). Auch bei einer an die Ein-


kommensteuer angelehnten Ergänzungsabgabe, die im Ergebnis eine Verschärfung der


Einkommensteuer darstellt, kann daher die Steuererhebung mit einer sozialen Staffelung


versehen werden, um dadurch der Verteilung der zusätzlichen Steuerlast nach der Leis-


tungsfähigkeit in besonderem Maße Rechnung zu tragen (vgl. BVerfGE 32, 333 <339>). So-


weit dem im Schrifttum entgegen gehalten wird (vgl. Jachmann-Michel, jurisPR-


SteuerR 10/2023 Anm. 1 unter D.II. und III.; Kube, StuW 2022, S. 3 <5>; ders., FR 2018, S. 408


<409>; ders., DStR 2017, S. 1792 <1800>; G. Kirchhof, DB 2021, S. 1039 <1040>; Hoch,


DStR 2018, S. 2410 <2414 f.>), es sei kompetenzrechtlich unzulässig, über die Ausgestal-


tung einer Ergänzungsabgabe sozialstaatliche Mäßigungszwecke zu verfolgen, die mit


dem abgaberechtfertigenden Finanzbedarf nichts gemein hätten, blenden diese Stimmen


aus, dass Abgaben im Sinne des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG ausdrücklich als Ergänzung zur Ein-


kommen- und Körperschaftsteuer ausgestaltet sind und bei der Einkommensteuer die Zu-


lässigkeit einer sozialen Staffelung gerade nicht am Erhebungszweck, sondern an der Leis-


tungsfähigkeit gemessen wird.


(3) Über die gewisse Akzessorietät zur Einkommen- und Körperschaftsteuer hinaus sieht


der Wortlaut des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG keine weiteren Einschränkungen für die Erhebung


einer Ergänzungsabgabe vor. Der nach ihrem Wortlaut konturenarm ausgestalteten Ergän-


zungsabgabe sind allerdings angesichts des ihr vom verfassungsändernden Gesetzgeber


verliehenen Charakters, ihrer in den Gesetzesmaterialien ausführlich beschriebenen Funk-


tion innerhalb der bundesstaatlichen Finanzverfassungsordnung sowie der finanzverfas-


sungsrechtlichen Systematik weitere Grenzen gezogen. Diese sind nicht so eng gesteckt,


wie die Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer dies im Einklang mit der überwie-


genden Auffassung im Schrifttum annehmen.


Die Ergänzungsabgabe darf das finanzielle Ausgleichssystem des Grundgesetzes nicht zu


Lasten der Länder in einer Art und Weise antasten, die Steuerarten oder Steuern aushöhlen
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würden, deren Aufkommen allein den Ländern zufließt oder die Bund und Ländern ge-


meinsam zustehen (a). Dagegen ist die Ergänzungsabgabe in verfassungsrechtlicher Hin-


sicht nicht als gegenüber anderen Steuern im Sinne des Art. 106 GG subsidiäres Finanzie-


rungsinstrument ausgestaltet worden (b). Auch ist es von Verfassungs wegen nicht gebo-


ten, eine Ergänzungsabgabe von vornherein zu befristen (c). Jedoch setzt sie als unge-


schriebenes Merkmal einen finanziellen Mehrbedarf aufgrund einer vom Bund angeführ-


ten Aufgabe voraus (d). Ihre Erhebung ist aber nicht auf Notlagen oder kurzfristige Bedarfs-


spitzen beschränkt, sondern kann bei nicht evident feststellbarem Wegfall dieses Mehrbe-


darfs in den Grenzen des Aushöhlungsverbots längerfristig erhoben werden (e).


(a) Die Finanzverfassung des Grundgesetzes ist einer der tragenden Eckpfeiler der bun-


desstaatlichen Ordnung (vgl. BVerfGE 55, 274 <300>; 105, 185 <194>; 145, 171 <190 f.


Rn. 57>). Das Funktionieren des bundesstaatlichen Systems erfordert eine Finanzordnung,


die sicherstellt, dass der Gesamtstaat und die Gliedstaaten am Gesamtertrag der Volkswirt-


schaft sachgerecht beteiligt werden; Bund und Länder müssen im Rahmen der verfügbaren


Gesamteinnahmen so ausgestattet werden, dass sie die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben


erforderlichen Ausgaben (vgl. Art. 104a Abs. 1 GG) leisten können (vgl. BVerfGE 32, 333


<338>; 55, 274 <300>; 108, 1 <15>; 108, 186 <214 f.>; 145, 171 <190 f. Rn. 57> m.w.N.).


Gegen die diesem Ziel dienende Finanzordnung könnte verstoßen werden, wenn der Ge-


setzgeber bei der Einführung einer dem Bund zukommenden Steuer von den Vorstellungen


des Grundgesetzes über eine derartige Steuer abweichen und damit das finanzielle Aus-


gleichssystem zulasten der Länder ändern würde (vgl. BVerfGE 32, 333 <338>). So darf der


Bund beispielsweise keine Ergänzungsabgabe einführen, die wegen ihrer Ausgestaltung,


insbesondere wegen ihrer Höhe, die Bund und Ländern gemeinschaftlich zustehende Ein-


kommen- und Körperschaftsteuer (vgl. Art. 106 Abs. 3 Satz 1 und 2 GG) aushöhlen würde


(vgl. BVerfGE 32, 333 <338>). Dieses sogenannte Aushöhlungsverbot wirkt zugunsten der


Länder als absolute Obergrenze des Zugriffs des Bundes auf das gemeinsame, dem Gesamt-


staat nicht unbeschränkt zur Verfügung stehende Steuersubstrat.


(b) Dagegen ist die Ergänzungsabgabe im Sinne des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG vom verfas-


sungsändernden Gesetzgeber nicht als subsidiäres Finanzierungsinstrument ausgestaltet


worden, das gegenüber dem nach Art. 106 Abs. 3 GG gemeinschaftlich dem Bund und den


Ländern zustehenden Aufkommen aus der Einkommen- und Körperschaftsteuer oder aus


anderen in Art. 106 Abs. 1 GG aufgeführten Bundessteuern nachrangig wäre (so jedoch


Heintzen, in: von Münch/Kunig, GG, Bd. 2, 7. Aufl. 2021, Art. 106 Rn. 21; Kube, DStR 2017,


S. 1792 <1797 f.>; Selmer/Hummel, in: Junkernheinrich/Korioth/Lenk/Scheller/Woisin,


Jahrbuch für öffentliche Finanzen 2013, S. 365 <378 f.> <für Fälle einer dauerhaften Finan-


zierungslücke>; Matuschka, Das Nonaffektationsprinzip, 2019, S. 280). Der Bundesgesetz-


geber ist daher aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht gezwungen, von der Erhebung


einer Ergänzungsabgabe abzusehen, wenn auch eine Erhöhung der Einkommen- oder Kör-
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perschaftsteuer beziehungsweise eine Anhebung der dem Bund zustehenden Verbrauch-


steuern in Betracht käme, dies aber aus politischen Gründen nicht opportun oder durch-


setzbar erscheint.


Zwar ist der Bundesgesetzgeber nicht berechtigt, unter der Bezeichnung „Ergänzungsab-


gabe“ eine Steuer einzuführen, die den Vorstellungen widerspricht, die der verfassungs-


ändernde Gesetzgeber erkennbar mit dem Charakter einer solchen Abgabe verbunden hat


(vgl. BVerfGE 32, 333 <338>). Eine Subsidiarität der Ergänzungsabgabe gegenüber den Ge-


meinschaftsteuern des Art. 106 Abs. 3 GG oder den Verbrauchsteuern des Bundes lässt sich


jedoch insbesondere nicht aus der Systematik des Art. 106 GG ableiten (aa) und kommt


auch nicht durch die in den Gesetzesmaterialien zum Finanzverfassungsgesetz 1955 oder


zur Finanzreform 1969 niedergelegten Vorstellungen und Zielsetzungen zum Ausdruck


(bb). Demzufolge muss der Bund zur Deckung eines finanziellen Mehrbedarfs nicht zu-


nächst auf andere Steuern zurückgreifen (cc).


(aa) Wie bereits ausgeführt (vgl. Rn. 79), beschränkt sich schon der Wortlaut des Art. 106


Abs. 1 Nr. 6 GG darauf, die dort aufgeführte Steuer als „Ergänzungsabgabe zur Einkommen-


steuer und zur Körperschaftsteuer“ zu beschreiben und damit eine von einem Aushöh-


lungsverbot flankierte Akzessorietät zu den genannten Steuerarten festzulegen. Eine Be-


schränkung dahin, dass das Finanzierungsinstrument der Ergänzungsabgabe nur nachran-


gig zur Einkommen- und Körperschaftsteuer oder zu den dem Bund zustehenden Ver-


brauchsteuern herangezogen werden darf, ergibt sich aus der Formulierung der genann-


ten Verfassungsbestimmung hingegen nicht, obwohl die Aufnahme einer derartigen Ein-


schränkung in den Normtext ohne weiteres möglich gewesen wäre.


Aus dem damit besondere Bedeutung gewinnenden systematischen Zusammenhang des


Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG mit den übrigen in Art. 106 GG vorgesehenen Steuern lässt sich ein


Nachrang oder gar ein Ausnahmecharakter der Ergänzungsabgabe ebenfalls nicht ablei-


ten. Vielmehr wurden bereits in Art. 106 GG in der Fassung, wie er sie durch das Finanzver-


fassungsgesetz 1955 erhalten hat (BGBl I S. 817), nicht etwa die Gemeinschaftsteuern (da-


mals nur Einkommen- und Körperschaftsteuer) als vorrangige Steueraufkommen aufge-


führt, sondern anknüpfend an die jeweilige Ertragshoheit zunächst die ausschließlich dem


Bund vorbehaltenen Steueraufkommen (Art. 106 Abs. 1 GG a.F.), anschließend die allein


der Ertragshoheit der Länder zugewiesenen Steuern (Art. 106 Abs. 2 GG a.F.) und erst im


Anschluss daran die gemeinschaftlichen Steuerarten (Art. 106 Abs. 3 GG a.F.) bestimmt. Be-


reits diese bis heute im Wesentlichen unverändert gebliebene Regelungstechnik spricht


gegen einen Vorrang der Gemeinschaftsteuern, der der Ergänzungsabgabe eine nur auf


Ausnahmefälle beschränkte subsidiäre Bedeutung verliehe.


Hinzu kommt, dass Art. 106 Abs. 1 GG auch innerhalb seines Kataloges von Steuerarten,


deren Aufkommen dem Bund zusteht, kein Rangverhältnis zwischen den verschiedenen
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Steuern aufstellt. In gleicher Weise knüpft Art. 106 Abs. 2 GG die Zuteilung der allein den


Ländern zufließenden Steuern nicht an eine bestimmte Rangfolge. Art. 106 Abs. 3 GG, der


Regelungen über die gemeinschaftlich dem Bund und den Ländern zustehenden Steuern


trifft, sieht ebenfalls nicht vor, dass Bund und Länder ihre Finanzbedarfe zunächst aus die-


sen Gemeinschaftsteuern zu decken hätten. Vielmehr beschränkte sich die Regelung in der


Fassung des Finanzverfassungsgesetzes 1955 zunächst darauf, die Einkommen- und Kör-


perschaftsteuer als gemeinschaftliche Steuern mit konkret festgelegten Beteiligungsquo-


ten auszugestalten, wobei in Art. 106 Abs. 4 GG a.F. zusätzlich vorgesehen war, dass die


Beteiligungsquoten zwischen Bund und Ländern unter eng gefassten Voraussetzungen


verändert werden konnten (sog. Revisionsklausel). Damit sollte eine flexible Verteilung


des Steueraufkommens entsprechend den bundesstaatlichen Finanzbedarfen gewährleis-


tet werden (vgl. BTDrucks II/480, S. 77 Nr. 115). Durch das Finanzreformgesetz 1969 vom


12. Mai 1969 (BGBl I S. 359) wurde das Aufkommen aus der Einkommen- und der Körper-


schaftsteuer mit Wirkung ab dem Jahr 1970 nicht mehr in Form von abänderbaren Quoten,


sondern, soweit das Aufkommen aus der Einkommensteuer nicht den Gemeinden zuge-


wiesen wird, jeweils zur Hälfte zwischen Bund und Ländern fest aufgeteilt (vgl. Art. 106


Abs. 3 Satz 1 und 2 GG). Als weitere Gemeinschaftsteuer trat jedoch die Umsatzsteuer hinzu


(vgl. auch Reissert, Wirtschaftsdienst 1982, S. 98 <99 Fn. 3>). Dieser kam nun anstelle von


Einkommen- und Körperschaftsteuer die Funktion zu, als gemäß Art. 106 Abs. 3 Satz 3


und 4 GG bewegliches Steueraufkommen im Falle von Verschiebungen der finanziellen Be-


darfe von Bund und Ländern deren angemessene Deckung sicherzustellen. Zu diesem


Zweck sieht Art. 106 Abs. 4 GG nunmehr eine gegenüber der früher für die Einkommen- und


die Körperschaftsteuer geltenden Klausel im Wortlaut nur leicht veränderte Revisionsklau-


sel vor. Die Systematik des Art. 106 GG erschöpft sich damit in der Zuteilung der Erträge der


einzelnen Steuerarten auf den Bund und die Länder, ohne diesen eine Reihenfolge vorzu-


geben, durch welche Steuerarten sie ihre jeweiligen Bedarfe decken.


(bb) Deutet damit auch der systematische Zusammenhang des Art. 106 GG nicht auf eine


Subsidiarität der in Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG geregelten Ergänzungsabgabe gegenüber der


Einkommen- und Körperschaftsteuererhebung hin, lässt sich eine solche Beschränkung


noch weniger dem entstehungsgeschichtlich erkennbaren Sinn und Zweck dieser Steuer


entnehmen.


Mit der Einfügung des Art. 106 Abs. 1 Nr. 7 GG a.F. (heute Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG) ver-


folgte der verfassungsändernde Gesetzgeber ausweislich der Gesetzesbegründung insbe-


sondere das Ziel, zur Vermeidung von Verteilungskämpfen zwischen Bund und Ländern die


Anwendung der im Gesetzentwurf in Art. 106e GG vorgesehenen und als Art. 106


Abs. 4 GG a.F. verabschiedeten Revisionsmöglichkeit der Beteiligungsquoten an den Ge-


meinschaftsteuern auf solche Fälle zu begrenzen, in denen der Bund Mehrbelastungen ge-


rade nicht aus der „beweglichen Steuerreserve“ einer Ergänzungsabgabe decken könne
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(vgl. BTDrucks II/480, S. 72, 77; ebenso Tappe, NVwZ 2020, S. 517 <518>). Die Revisions-


klausel sollte nur „bei erheblichen Veränderungen und nur insoweit zum Zuge komm[en],


als der Ausgleich nicht durch andere, finanzpolitisch zumutbare Maßnahmen des aus-


gleichsbedürftigen Partners erzielt werden kann und die berechtigten Interessen des an-


deren Partners nicht unzumutbar beeinträchtigt werden“ (vgl. BTDrucks II/480, S. 77). Die


so eingeschränkte Revisionsmöglichkeit erhalte damit „den Charakter einer ultima ratio,


die nur für wirkliche Notbedürfnisse zur Verfügung steht und nicht dazu führen kann, prak-


tisch den gegenwärtigen Zustand alljährlicher Auseinandersetzungen um die Beteili-


gungsquoten an der Einkommen- und Körperschaftsteuer aufrechtzuerhalten“ (vgl.


BTDrucks II/480, S. 77). Damit sollte nach den Zielsetzungen des verfassungsändernden Ge-


setzgebers die Ergänzungsabgabe gerade nicht als nachrangige Finanzierungsmöglichkeit


des Bundes greifen, sondern vielmehr die − nur eingeschränkt mögliche − Abänderung der


Beteiligungsquote des Bundes an den Gemeinschaftsteuern das letzte Mittel darstellen.


Bestätigt werden diese Zielsetzungen durch die im späteren Verlauf des Gesetzgebungs-


verfahrens abgegebenen Erklärungen der Bundesregierung in ihrer Stellungnahme zu Än-


derungsvorschlägen des Bundesrats. Dort führte sie wörtlich aus: „Wenn die Revisionsklau-


sel die ihr nach […] der Begründung zugedachte Funktion einer ultima ratio erhalten soll,


muß der Bund die Möglichkeit haben, einen etwaigen Mehrbedarf in beschränktem Um-


fange auch durch steuerpolitische Maßnahmen auf dem Gebiet der direkten Besteuerung


eigenverantwortlich auszugleichen“ (vgl. BTDrucks II/480, S. 228). Diesem Zweck könne


– so die Sicht der Bundesregierung – „nur eine Abgabe dienen, die nicht − wie der vom Bun-


desrat vorgeschlagene Bundeszuschlag zur Einkommensteuer und zur Körperschaft-


steuer − von der Zustimmung des Bundesrates abhängig ist“ (vgl. BTDrucks II/480,


S. 228 f.). Die Ergänzungsabgabe solle als „eine selbständige, gesondert von der Einkom-


mensteuer und der Körperschaftsteuer zu erhebende Abgabe eingeführt werden“; sie be-


dürfe daher nicht der Zustimmung des Bundesrats (vgl. BTDrucks II/480, S. 229; vgl. auch


Reissert, Wirtschaftsdienst 1982, S. 98 <98 f.>).


Daran anschließend führte die Bundesregierung die Folgen für die Länder und die Bürger


an, die aus ihrer Sicht die Ablehnung der Möglichkeit einer Ergänzungsabgabe zur Einkom-


men- und Körperschaftsteuer zeitigen würde. Sie machte ausdrücklich geltend: „Ohne


diese Abgabe [d.h. die Ergänzungsabgabe zur Einkommen- und Körperschaftsteuer] würde


der Bund − abgesehen von der durch die Bundesregierung als nicht ausreichend erachte-


ten Möglichkeit eines Bundeszuschlages zur Einkommen- und Körperschaftsteuer − vor die


Wahl gestellt, zur Deckung eines zusätzlichen Bedarfs entweder allein die indirekten Bun-


dessteuern stärker anzuspannen oder aber die Einkommen- und Körperschaftsteuer so


übermäßig zu erhöhen, daß er seinen Mehrbedarf allein aus dem ihm zustehenden Anteil


am Aufkommen dieser Steuern befriedigen“ könne. „Zwangsläufig würden damit auch den


Ländern Mehreinnahmen zufließen, die sie u.U. überhaupt nicht benötigen“ (vgl.


BTDrucks II/480, S. 229). Weiter heißt es in der Stellungnahme der Bundesregierung: „Die
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Ablehnung der Ergänzungsabgabe würde bedeuten, daß die auch vom Bundesrat als un-


erwünscht empfundenen ständigen Auseinandersetzungen über die Beteiligung des Bun-


des an der Einkommen- und Körperschaftsteuer unvermindert fortgesetzt würden oder,


falls nach dem Vorschlag des Bundesrates auch die Revisionsklausel abgelehnt werden


sollte, ein zusätzlicher Finanzbedarf des Bundes ohne Rücksicht auf die sozialen Auswir-


kungen nur durch Erhöhung der indirekten Steuern (Verbrauchsteuern, Umsatzsteuer) ge-


deckt oder aber der unheilvolle Weg inflatorischer Maßnahmen beschritten werden


müßte“ (vgl. BTDrucks II/480, S. 229). Nach der Konzeption des Art. 106 GG sollte die Ergän-


zungsabgabe zur Einkommen- und Körperschaftsteuer gegenüber einer Anhebung dieser


Gemeinschaftsteuern oder einer Erhöhung der indirekten Bundessteuern (Verbrauchsteu-


ern) beziehungsweise einer Veränderung des Anteils des Bundes gerade nicht subsidiär


sein.


(cc) Der Bund darf folglich im Falle eines finanziellen Mehrbedarfs nicht erst dann von dem


Finanzierungsinstitut der Ergänzungsabgabe Gebrauch machen, wenn er zuvor entweder


eine Erhöhung der ihm gemeinsam mit den Ländern zustehenden Gemeinschaftsteuern


oder eine Revision der diesbezüglichen Beteiligungsquoten versucht beziehungsweise


eine Erhöhung der ihm nach Art. 106 Abs. 1 Nr. 2 GG zustehenden Verbrauchsteuern ausge-


schlossen hat. Ein solches Vorgehen würde sowohl den Belangen der Steuerpflichtigen als


auch der Länder zuwiderlaufen.


Eine Erhöhung der Einkommen- oder Körperschaftsteuer zur Deckung eines Mehrbedarfs


allein des Bundes wäre für die Steuerpflichtigen mit nicht veranlassten Mehrbelastungen


verbunden, weil die Gemeinschaftsteuern nicht allein um den Anteil des Bundes erhöht


werden können. Das daraus erzielte Aufkommen steht vielmehr in gleicher Höhe den Län-


dern zu, soweit es nicht den Gemeinden zugewiesen ist (vgl. Art. 106 Abs. 3 Satz 1 GG). In


Anbetracht der aktuell geltenden Verteilungsquoten müsste also der Gesetzgeber, um bei-


spielsweise einen finanziellen Bedarf des Bundes von 10 Milliarden Euro zu decken, das


Aufkommen aus der Einkommen- und Körperschaftsteuer soweit vergrößern, dass ein


Mehraufkommen von mehr als 20 Milliarden Euro erzielt würde. Dies würde aber bei feh-


lendem oder weniger starkem Finanzbedarf der Länder unnötige Zusatzbelastungen für


die Steuerpflichtigen bedeuten (vgl. BTDrucks II/480, S. 229; vgl. auch BVerfGE 32, 333


<340 f.>).


Eine Verschiebung der grundgesetzlich verankerten Verteilungsquote bezüglich der Ein-


kommen- und Körperschaftsteuer zugunsten des Bundes kann schon deshalb nicht vorran-


gig sein, weil sie eine Verfassungsänderung voraussetzen würde. Dessen ungeachtet


führte eine solche Änderung wie auch eine Veränderung der Beteiligungsquoten an der


Umsatzsteuer zugunsten des Bundes zu nachteiligen Auswirkungen für die Länder. Denn


bei zumindest gleichbleibendem Finanzbedarf der Länder würde dies finanzielle Lücken


auf deren Seite nach sich ziehen.
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Auch zur Heraufsetzung der dem Bund nach Art. 106 Abs. 1 GG zustehenden anderen Steu-


ern ist die Erhebung einer Ergänzungsabgabe nicht subsidiär. Die Einführung der Ergän-


zungsabgabe sollte nach den Gesetzgebungsmaterialien verhindern, dass der Bund ge-


zwungen wäre, einen zusätzlichen Finanzbedarf ohne Rücksicht auf die sozialen Auswir-


kungen nur durch Erhöhung der indirekten Steuern oder durch inflatorische Maßnahmen


zu decken (vgl. BTDrucks II/480, S. 229).


(c) Eine Ergänzungsabgabe im Sinne des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG ist von Verfassungs we-


gen auch nicht von vornherein zu befristen (vgl. BVerfGE 32, 333 <340>). Gegen eine Be-


fristung spricht insbesondere die bereits beschriebene Funktion (vgl. Rn. 90 ff.), die die Er-


gänzungsabgabe als bewegliche Alternative zur Anpassung der Einkommen- oder Körper-


schaftsteuer als gemeinschaftliche Steuern oder zur Erhöhung der allein dem Bund zuflie-


ßenden Verbrauchsteuern erfüllen soll (vgl. BVerfGE 32, 333 <340>; vgl. auch BTDrucks


II/480, S. 72, 229).


(aa) Wenn die Ergänzungsabgabe auf diese Weise als Alternative zur Einführung oder Er-


höhung (indirekter) Verbrauchsteuern des Bundes, die erfahrungsgemäß für längere


Dauer erfolgen, konzipiert ist, kann bereits aus diesem Umstand geschlossen werden, dass


auch die Ergänzungsabgabe nicht nur für einen ganz kurzen Zeitraum erhoben werden darf


(vgl. BVerfGE 32, 333 <340>). Daraus folgt, dass dem Typusbegriff der Ergänzungsabgabe


im Sinne des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG nicht von vornherein eine Befristung einer solchen Ab-


gabe zu entnehmen ist (vgl. BVerfGE 32, 333 <340>). Gegen eine Befristung als wesens-


eigenes Element der Ergänzungsabgabe sprechen zudem die in der Gesetzesbegründung


und in der Stellungnahme der Bundesregierung zu den Änderungsvorschlägen des Bun-


desrats angestellten Erwägungen, durch die Einführung der Ergänzungsabgabe eine allzu


häufige Revision der Beteiligungsquote zwischen dem Bund und den Ländern bezüglich


der Gemeinschaftsteuern zu verhindern (vgl. BVerfGE 32, 333 <340>; vgl. auch BTDrucks


II/480, S. 72, 229).


(bb) Weiter wurde bei den Beratungen zum Finanzverfassungsgesetz 1955 ein länger-


fristiger Mehrbedarf des Bundes in den Blick genommen und dabei ein Vergleich der Aus-


wirkungen insbesondere auf die Steuerzahler im Falle der Erhebung einer Ergänzungsab-


gabe des Bundes einerseits und im Falle der Anhebung der Einkommen- und Körperschaft-


steuer als Gemeinschaftsteuern, die ein dauerhaftes Steueraufkommen sichern sollen, an-


dererseits angestellt (vgl. BVerfGE 32, 333 <340 f.>; BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des


Zweiten Senats vom 8. September 2010 - 2 BvL 3/10 -, Rn. 17). Die Möglichkeit, einen sol-


chen Mehrbedarf durch eine Anhebung der Bund und Ländern gemeinschaftlich zustehen-


den Einkommen- und Körperschaftsteuer (vgl. Art. 106 Abs. 3 GG) zu decken, wurde wegen


der damit verbundenen Notwendigkeit, diese Steuern so „übermäßig zu erhöhen“, dass


der Bund seinen Mehrbedarf allein aus dem ihm zustehenden Anteil am Aufkommen dieser


Steuern befriedigen könne, und wegen der damit zwangsläufig verbundenen Wirkung,
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dass den Ländern − unter Umständen gar nicht benötigte − Mehreinnahmen zuflössen, aus-


drücklich verworfen (vgl. BTDrucks II/480, S. 229; vgl. auch BVerfGE 32, 333 <341>). Auch


aus diesen Erwägungen lässt sich ableiten, dass die letztlich als vorzugswürdig bewertete


Ergänzungsabgabe nicht auf eine nur kurzfristige Bedarfsdeckung zugeschnitten werden


sollte (vgl. BVerfGE 32, 333 <340 f.>). Schließlich ist zu berücksichtigen, dass während des


Gesetzgebungsverfahrens zum Finanzverfassungsgesetz 1955 keine ernsthaften Versuche


angestellt wurden, eine Befristung in das Gesetz einzuführen, obwohl der Bundesrat, um


eine Begrenzung der verfassungsrechtlichen Ergänzungsabgabe der Höhe nach (auf 5 Pro-


zent der Einkommen- oder Körperschaftsteuer) zu erreichen, den Vermittlungsausschuss


angerufen hatte (vgl. BVerfGE 32, 333 <341> m.w.N.).


(d) Die Ergänzungsabgabe im Sinne des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG setzt jedoch als unge-


schriebenes Tatbestandsmerkmal einen finanziellen Mehrbedarf des Bundes voraus, der


nach der vom Bundesverfassungsgericht nur beschränkt überprüfbaren Einschätzung des


Gesetzgebers durch die Erfüllung einer vom Bund angeführten bestimmten Aufgabe


voraussichtlich entstehen wird und zu dessen Deckung die Erhebung der Ergänzungsab-


gabe notwendig erscheint. Insoweit genügt – anders als bei sonstigen Steuern – nicht ein


allgemeiner Finanzbedarf, also eine in ihren Ursachen nicht näher spezifizierte, allge-


meine finanzielle Deckungslücke des Bundes. Umgekehrt unterliegt das Aufkommen aus


der Ergänzungsabgabe aber auch keiner Zweckbindung. Vielmehr ist aufgrund der Konzep-


tion der bundesstaatlichen Finanzverfassung lediglich ein aufgabenbezogener Mehrbe-


darf zu fordern. Es ist dementsprechend im Gesetzgebungsverfahren offenzulegen, dass


dem Bund aus der Erfüllung einer bestimmten Aufgabe ein finanzieller Mehrbedarf ent-


steht (einen aufgabenbezogenen Mehrbedarf anführend auch der Gesetzentwurf zur Rück-


führung des Solidaritätszuschlags 1995, vgl. BTDrucks 19/14103, S. 1).


(aa) Anders als der Ertrag aus Sonderabgaben nach Art. 73 ff. GG (vgl. BVerfGE 55, 274


<298, 302>) ist das Aufkommen aus der Ergänzungsabgabe im Sinne des Art. 106 Abs. 1


Nr. 6 GG als Steuer ausnahmslos in den Haushaltsplan des Bundes einzusetzen (vgl. Art. 110


Abs. 1 Satz 1 GG); wie grundsätzlich jede Steuer dient es dem allgemeinen Finanzbedarf


des Staatswesens. Weder aus dem Wortlaut des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG noch aus den syste-


matischen Zusammenhängen, in die diese Vorschrift eingebettet ist, ergeben sich bezüg-


lich der Verwendung der Geldflüsse aus einer Ergänzungsabgabe hiervon abweichende


Sonderregelungen. Dieser Umstand spräche an sich dafür, dass die Erhebung einer Ergän-


zungsabgabe von Verfassungs wegen bereits dann in Betracht kommt, wenn beim Bund


eine allgemeine Finanzierungslücke auftritt, die nicht mit anderen Mitteln gedeckt werden


kann oder soll.


Auch in den Materialien zum Finanzverfassungsgesetz 1955 und zum Finanzreformgesetz


1969 wird der Bedarf des Bundes, zu dessen Deckung die Ergänzungsabgabe erhoben
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wird, nicht näher beschrieben. Dort ist nur die Rede von „anderweitig nicht auszuglei-


chende[n] Bedarfsspitzen im Bundeshaushalt“, von „Mehrbelastungen des Bundes“, von


der Deckung eines „zusätzlichen Bedarfs“ oder „Mehrbedarfs“ (vgl. BTDrucks II/480,


S. 72, 229) beziehungsweise von der „Zunahme seines [gemeint des Bundes] Steuerbe-


darfs“ (vgl. BTDrucks V/2861, S. 21). Ebenso wenig äußerte sich das Bundesverfassungsge-


richt in seiner Entscheidung aus dem Jahre 1972 (BVerfGE 32, 333) zu der mit Gesetz vom


21. Dezember 1967 (vgl. BGBl I S. 1254) mit Wirkung ab dem Jahr 1968 eingeführten Er-


gänzungsabgabe zu dem Erfordernis eines durch eine konkrete Aufgabe ausgelösten


Mehrbedarfs. In den Materialien zu diesem Gesetz waren auch keine konkreten Aufgaben


benannt worden, die Anlass für die Einführung der damaligen Ergänzungsabgabe gegeben


hatten. Vielmehr sollte die Ergänzungsabgabe in Höhe von 3 Prozent der Einkommen- und


Körperschaftsteuer für „einkommenstärkere Schichten“ − neben der ebenfalls vorgesehe-


nen Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes und dem Abbau von Steuerbegünstigungen im


Kreditgewerbe − die Bundesfinanzen für die kommenden Jahre ordnen und stabilisieren


und so die „Grundlage für eine zukunftsweisende Ordnung des Bundeshaushalts“ schaffen


(vgl. BTDrucks V/2087, S. 8; vgl. ferner Reissert, Wirtschaftsdienst 1982, S. 98 <99>).


Dementsprechend sehen Stimmen im Schrifttum einen auf konkrete Aufgaben bezoge-


nen Finanzbedarf des Bundes nicht als Voraussetzung für die Erhebung einer Ergänzungs-


abgabe im Sinne des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG an. Vielmehr ist für sie allein ein höherer Aus-


gabenbedarf des Bundes entscheidend (vgl. Tappe, StuW 2022, S. 6 <8>; ders., NVwZ 2020,


S. 517 <519>; ders., ZRP 2018, S. 186 <jeweils nur ein im Vergleich zu den Ländern relativ


höherer Finanzbedarf des Bundes gefordert>; vgl. auch Hilgers/Holly, DB 2010, S. 1419


<1420 f.> <allgemeiner finanzieller Mehrbedarf des Bundes>; Rohde/Geschwandtner,


NJW 2006, S. 3332 <3334>; Kempny, in: Friauf/Höfling, Berliner Kommentar zum Grundge-


setz, Art. 106 Rn. 58).


(bb) Hiermit wird das Wesen einer Ergänzungsabgabe im Kontext der bundesstaatlichen


Finanzordnung aber nicht vollständig erfasst. Der nur an einen allgemeinen zusätzlichen


Finanzbedarf des Bundes geknüpfte – und damit (von der Akzessorietät und dem Aushöh-


lungsverbot abgesehen) voraussetzungslose – Anwendungsbereich der Ergänzungsab-


gabe nach Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG wäre mit den Grundgedanken der bundesstaatlichen Fi-


nanzverfassung der Art. 104a bis Art. 108 GG und den von dem verfassungsändernden Ge-


setzgeber mit diesem Finanzierungsinstrument verfolgten Zielsetzungen nicht in Einklang


zu bringen. Insbesondere würde ein solches Verständnis dazu führen, dass der Bund letzt-


lich jede Finanzierungslücke durch Erhebung einer Ergänzungsabgabe schließen könnte,


ohne dass der Bundesrat hierfür seine Zustimmung erteilen müsste und ohne dass für die


Länder im Rahmen der Verhandlungen über den vertikalen Finanzausgleich (vgl. Art. 106


Abs. 3 Satz 4 Nr. 1, Abs. 4 GG) hinreichend erkennbar wäre, aufgrund welcher Aufgabe ein


zusätzlicher Finanzbedarf des Bundes entstanden ist. Die Benennung der Aufgabe, aus der


der finanzielle Mehrbedarf des Bundes resultiert, ist für die Länder bei Verhandlungen über
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den vertikalen Finanzausgleich, bei denen es darum geht, die finanziellen Lasten aus den


jeweiligen Aufgaben von Bund und Ländern angemessen auszugleichen, von nicht uner-


heblicher Bedeutung. Darüber hinaus liegt es im Interesse des Steuerzahlers, wenn durch


Offenlegung der den finanziellen Mehrbedarf des Bundes auslösenden Aufgabe erkennbar


wird, ob der für die Erfüllung ein und derselben Aufgabe anfallende Finanzbedarf mehr-


fach gedeckt und so die Steuerzahler über Gebühr belastet werden (vgl. zur Schutz- und


Begrenzungsfunktion der Finanzverfassung in anderem Zusammenhang BVerfGE 145, 171


<191 f. Rn. 60>).


Auch der Bundesfinanzhof und die überwiegende Auffassung im Schrifttum gehen in un-


terschiedlichen Ausprägungen davon aus, dass ein aufgabenbezogener finanzieller Mehr-


bedarf des Bundes Voraussetzung für die Erhebung einer Ergänzungsabgabe ist, wobei


teilweise noch stärker einschränkende Merkmale gefordert werden, wie etwa ein nur


vorübergehender oder lediglich bei Bedarfsspitzen beziehungsweise in Notfällen beste-


hender aufgabenbezogener Mehrbedarf (vgl. BFH, Urteile vom jeweils 21. Juli 2011


- II R 52/10 -, BFHE 234, 250, Rn. 25; - II R 50/09 -, juris, Rn. 25; vom 17. Januar 2023


- IX R 15/20 -, BFHE 279, 403, Rn. 41; Drüen, in: Bonner Kommentar, Art. 106 Rn. 178


<Sept. 2021>; Seiler, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art. 106 Rn. 117 <Sept. 2017>; Schwarz,


in: Huber/Voßkuhle, GG, Bd. 3, 8. Aufl. 2024, Art. 106 Rn. 49; Heintzen, in: von Münch/


Kunig, GG, Bd. 2, 7. Aufl. 2021, Art. 106 Rn. 21; Kube, in: Epping/Hillgruber, BeckOK GG,


Art. 106 Rn. 14 <Dez. 2024>; ders., StuW 2022, S. 3 <3>; ders., FR 2018, S. 408 <409>; ders.,


DStR 2017, S. 1792 <1796, 1798>; Wernsmann, ZG 2023, S. 103 <104 f.>; ders., NJW 2018,


S. 916 <918>; G. Kirchhof, DB 2021, S. 1039 <1040>; Woitok, StuW 2021, S. 17 <22 f.>;


Papier, in: Festschrift für Moris Lehner, 2019, S. 511 <512 f.>; ders., ZRP 2018, S. 186; von


Schweinitz, DB 2019, S. 2257 <2257>; Hoch, DStR 2018, S. 2410 <2411>; Bartone, in: Fest-


schrift für Rudolf Wendt, 2015, S. 739 <744>; Wissenschaftlicher Beirat Steuern der Ernst &


Young GmbH, DStR 2014, S. 1309 <1312>; Selmer/Hummel, in: Junkernheinrich/


Korioth/Lenk/Scheller/Woisin, Jahrbuch für öffentliche Finanzen 2013, S. 365 <375>;


Hidien/Tehler, StBW 2010, S. 458 <461>; Frank, Verfassungsmäßigkeit und Zukunft des So-


lidaritätszuschlags, 2019, S. 64 ff.; Matuschka, Das Nonaffektationsprinzip, 2019, S. 282 f.).


Diesen Stimmen ist, soweit es um das Erfordernis eines aufgabenbezogenen finanziellen


Mehrbedarfs des Bundes geht, aus den nachfolgend angeführten Gründen im Ergebnis zu-


zustimmen.


(α) Bei der Ertragsverteilung der Steuern handelt es sich gemeinsam mit der Verteilung


der Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzen um eine zentrale Frage der politischen


Machtverteilung in der Bundesrepublik Deutschland (vgl. BVerfGE 55, 274 <301>; 145, 171


<191 Rn. 59>). Unsicherheiten in der Ertragszuordnung würden in diesem Kontext zu er-


heblichen Verwerfungen im Bereich der Befriedungsfunktion der Finanzverfassung führen


(vgl. BVerfGE 145, 171 <191 Rn. 59>) und damit die ihr vom Verfassungsgeber zugewie-


sene überragend wichtige Aufgabe verfehlen. Die grundgesetzliche Finanzverfassung
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(Art. 104a bis Art. 108 GG) stellt eine in sich differenzierte, Gesamtstaat und Gliedstaaten in


ihrem Anteil am Gesamtertrag der Volkswirtschaft ausbalancierende Regelung dar, die ei-


nen Eckpfeiler der bundesstaatlichen Ordnung bildet (vgl. BVerfGE 55, 274 <300>; 78, 249


<266>; 145, 171 <190 f. Rn. 57>). Der Finanzverfassung liegt die Vorstellung zugrunde,


dass die Finanzierung der staatlichen Aufgaben in Bund und Ländern einschließlich der Ge-


meinden in erster Linie aus dem Ertrag der in Art. 105 ff. GG geregelten Einnahmequellen


erfolgt (Prinzip des Steuerstaats; vgl. BVerfGE 78, 249 <266 f.> m.w.N.; 82, 159 <178>; 93,


319 <342>). Dies bedeutet, dass die öffentliche Hand nur begrenzt auf Kredite zurückgrei-


fen darf. In Anbetracht der durch Art. 115 Abs. 2 Satz 1 GG konkretisierten Vorschrift des


Art. 109 Abs. 3 Satz 1 GG, wonach Bund und Länder ihre Haushalte grundsätzlich ohne Kre-


dite auszugleichen haben (vgl. BVerfGE 167, 86 <118 Rn. 96> - Zweites Nachtragshaus-


haltsgesetz 2021), gilt dies sogar in besonderem Maße.


Die Einschränkung der Kreditaufnahme und der Erhalt der Leistungsbereitschaft und -fä-


higkeit der Steuer- und Beitragszahler, gegenüber denen Zahlungsverpflichtungen zudem


abwehrrechtlich gerechtfertigt sein müssen, stehen einer beliebigen Ausweitung staatli-


cher Einnahmen zur bestmöglichen Erfüllung aller dem Staat obliegenden Aufgaben ent-


gegen (vgl. BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 23. September 2024 - 1 BvL 9/21 -,


Rn. 50 - BAföG). Den Regelungen in Art. 104a GG bis Art. 108 GG kommt die zentrale Funk-


tion zu, eine Finanzordnung sicherzustellen, die den Gesamtstaat und die Gliedstaaten am


Gesamtertrag der Volkswirtschaft sachgerecht beteiligt; Bund und Länder müssen im Rah-


men der verfügbaren Gesamteinnahmen so ausgestattet werden, dass sie die zur Wahr-


nehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Ausgaben (vgl. Art. 104a Abs. 1 GG) leisten können


(vgl. BVerfGE 32, 333 <338>; 55, 274 <300>; 78, 249 <266 f.>; 93, 319 <342>; 101, 141


<147>; 105, 185 <194>; 108, 1 <15>; 108, 186 <214 f.>; 145, 171 <190 f. Rn. 57>; vgl. auch


BTDrucks II/480, S. 42 ff., 46 ff.). Zu diesem Zweck weist die Finanzverfassung dem Bund


und den Ländern jeweils aufeinander abgestimmte Gesetzgebungskompetenzen und Er-


tragshoheiten zu.


(β) Um dem Anliegen einer angemessenen Finanzausstattung von Bund, Ländern und Ge-


meinden zur Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben gerecht zu werden, sah der ver-


fassungsändernde Gesetzgeber bei der Schaffung der Finanzverfassung 1955 nicht nur ein


System vor, das mit festen Strukturen hinsichtlich der Voraussetzungen, der Art und des


Ausmaßes quantitativer Veränderungen innerhalb des festgelegten Finanzgefüges ausge-


stattet war, sondern er war zugleich bestrebt, das System angesichts der einem ständigen


Wandel unterliegenden Veränderungen bei den Einnahmen und Ausgaben von Bund und


Ländern dynamisch auszugestalten (vgl. BTDrucks II/480, S. 77 Nr. 115). In dieses gleicher-


maßen von Stabilität und Elastizität geprägte Gesamtgefüge sollte sich die Ergänzungsab-


gabe des Art. 106 Abs. 1 Nr. 7 GG a.F. nach den Zielsetzungen des verfassungsändernden


Gesetzgebers dadurch einpassen, dass sie dem Bund − unter Vermeidung „ständige[r] Aus-
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einandersetzungen über die Beteiligung des Bundes an der Einkommen- und Körper-


schaftsteuer“ und ohne Zustimmungserfordernis des Bundesrats (vgl. BTDrucks II/480,


S. 228, 229) − eine größere Flexibilität bei der Beschaffung erforderlicher Finanzmittel er-


möglicht und zugleich eine häufige Revision der Beteiligungsquoten von Bund und Län-


dern an den Gemeinschaftsteuern vermeidet.


Ausweislich der Gesetzesbegründung war die Ergänzungsabgabe nach Art. 106 Abs. 1


Nr. 7 GG a.F. ausdrücklich dazu bestimmt, „anderweitig nicht auszugleichende Bedarfsspit-


zen im Bundeshaushalt zu decken, den gesetzgebenden Körperschaften des Bundes in be-


grenztem Rahmen eine elastische, der jeweiligen Konjunkturlage und dem jeweiligen


Haushaltsbedarf angepaßte Finanzpolitik zu ermöglichen und das Steuerverteilungssys-


tem im Verhältnis zwischen Bund und Ländern dadurch zu festigen, daß die Notwendigkeit


einer Revision der Steuerbeteiligungsquoten […] auf solche Mehrbelastungen des Bundes


beschränkt wird, die nicht aus dieser beweglichen Steuerreserve gedeckt werden können“


(vgl. BTDrucks II/480, S. 72). Sie sollte − so die Stellungnahme der Bundesregierung auf Än-


derungsvorschläge des Bundesrats hin − „eine entscheidende Voraussetzung für die auch


vom Bundesrat als erforderlich erachtete Stabilisierung der Steuerverteilung“ entfalten


(vgl. BTDrucks II/480, S. 228).


Demnach ist die heute in Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG verankerte Ergänzungsabgabe geschaf-


fen worden, um „in begrenztem Rahmen“ (vgl. BTDrucks II/480, S. 72) eine möglichst rei-


bungslose und flexible Deckung eines finanziellen Mehrbedarfs des Bundes zu gewährleis-


ten, ohne die sachgerechte und stabile Verteilung des Steueraufkommens zwischen Bund


und Ländern infrage zu stellen. Da eine angemessene und sachgerechte Verteilung der von


der volkswirtschaftlichen Ertragskraft abhängigen begrenzten Finanzmittel nach der Kon-


zeption der Finanzverfassung an der Aufgabenverteilung (vgl. Art. 104a Abs. 1 GG) ansetzt,


ist es für die Stabilität der Finanzordnung entscheidend, dass Klarheit über die Aufgaben-


verteilung und die dafür zu verwendenden finanziellen Mittel besteht.


(γ) Hieraus folgt, dass die Erhebung einer Ergänzungsabgabe nicht voraussetzungslos


möglich sein soll, sondern ihre inhaltliche Ausgestaltung durch die mit ihr verbundene Ziel-


setzung, die notwendige finanzielle Flexibilität des Bundes bedarfsorientiert sicherzustel-


len, geprägt und begrenzt wird. Die erforderliche Beweglichkeit des Bundes in Finanzie-


rungsfragen wäre ausweislich der Gesetzesmaterialien zur Finanzverfassung 1955 dann


beeinträchtigt, wenn man stattdessen einen von der Zustimmung des Bundesrats abhängi-


gen Bundeszuschlag zur Einkommen- und Körperschaftsteuer erheben würde (vgl.


BTDrucks II/480, S. 228 f.). Dem verfassungsändernden Gesetzgeber ging es somit darum,


die Ergänzungsabgabe ohne Zustimmung des Bundesrats aktivieren zu können, nicht aber


darum, sie ohne Benennung eines Mehrbedarfs, dessen Deckung diese Abgabe dienen soll


und an dessen Offenlegung sowohl für die Länder bei den Verhandlungen zu künftigen
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Finanzausgleichen als auch für die Steuerzahler ein berechtigtes Interesse besteht (vgl.


Rn. 104), erheben zu dürfen.


(δ) Durch die Finanzreform 1969 hat sich an den beschriebenen Zielsetzungen der bun-


desstaatlichen Finanzordnung und der Funktion der Ergänzungsabgabe im Wesentlichen


nichts geändert. Zwar wurde die bis dahin geltende bloße Abgrenzung der Aufgaben des


Bundes von denen der Länder nicht mehr als ausreichend erachtet, um den staatlichen Auf-


gaben gerecht zu werden, weswegen eine Regelung über das Zusammenwirken von Bund


und Ländern auf bestimmten Gebieten (Gemeinschaftsaufgaben) für erforderlich gehalten


wurde (vgl. BTDrucks V/2861, S. 24). Auch wurden zugleich die verfassungsrechtlichen Vor-


schriften über die Aufteilung der Steuereinnahmen zwischen Bund und Ländern fortent-


wickelt. Dabei wurde – im Einklang mit bereits bestehenden Grundsätzen – ein dauerhaft


und überschaubar gestaltetes Steuerverteilungssystem gefordert, das „entsprechend der


finanziellen Bedeutung der Aufgaben das Verhältnis zwischen Steuerbedarf und Steuer-


einnahmen bei Bund und Ländern möglichst im Zustand des Gleichgewichts erhält“ (vgl.


BTDrucks V/2861, S. 33). Der bisherige Steuerverbund, der auf die Einkommen- und die


Körperschaftsteuer beschränkt war, wurde nicht mehr als ausreichend erachtet, weil er


wegen unterschiedlicher Entwicklung der Einnahmen bei Bund und Ländern zu ständigen


Veränderungen des Beteiligungsverhältnisses zwang (vgl. BTDrucks V/2861, S. 33).


Aus diesen Gründen wurde die Umsatzsteuer zusätzlich zu Einkommen- und Körper-


schaftsteuer in den Steuerverbund einbezogen (vgl. BTDrucks V/2861, S. 33; vgl. auch


Art. 106 Abs. 3 und 4 GG). Die finanzpolitisch wie auch finanzwirtschaftlich allseits aner-


kannte Forderung nach einer „möglichst großen Stabilisierung der Steuerverteilung“


könne „nur durch eine gleichmäßige Aufteilung der beiden großen Steuern (Einkommen-


steuer und Umsatzsteuer) auf Bund und Länder im Rahmen eines umfassenden Steuerver-


bundes erreicht werden“ (vgl. BTDrucks V/2861, S. 33). Die für Einkommen- und Körper-


schaftsteuer geltende Revisionsklausel wurde gestrichen; die Beteiligungsquoten wurden


als feste, unveränderliche Größen ausgestaltet. Stattdessen wurde mit Wirkung ab dem


Jahr 1970 eine ähnlich gefasste Revisionsklausel für die Beteiligung von Bund und Ländern


an der Umsatzsteuer aufgenommen (vgl. Art. 106 Abs. 4 GG; vgl. auch Rn. 88).


Die mit der Finanzverfassung 1955 eingeführte Ergänzungsabgabe wurde dagegen kei-


ner näheren Überprüfung unterzogen, sondern es wurde nur zusammenfassend als bishe-


riger Befund angeführt, ihr habe nach dem Finanzverfassungsgesetz 1955 die finanzpoli-


tische Bedeutung zukommen sollen, dass der Bund künftig ohne Zustimmung des Bundes-


rats bei der „Zunahme seines Steuerbedarfs“ unter volks- und finanzwirtschaftlichen Ge-


sichtspunkten zwischen einer Erhöhung der ihm zustehenden Verbrauchsteuern und der


Erhebung einer Personalsteuer wählen könne (vgl. BTDrucks V/2861, S. 21). Eine weitere


Erörterung der beibehaltenen Ergänzungsabgabe fand ausweislich der Gesetzesmateria-
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lien nicht statt. Ihre Funktion als beweglichere Alternative zu der nur unter den hohen Hür-


den der neugefassten Revisionsklausel möglichen Abänderung der Beteiligungsquoten


von Bund und Ländern an Gemeinschaftsteuern (nunmehr nicht mehr die Einkommen- und


die Körperschaftsteuer, sondern die Umsatzsteuer; vgl. Art. 106 Abs. 3, 4 GG) wurde folg-


lich nicht infrage gestellt.


(ε) Das Bundesverfassungsgericht hat sich in seiner grundlegenden Entscheidung zur Er-


gänzungsabgabe (BVerfGE 32, 333) nicht ausdrücklich dazu verhalten, ob ein allgemeiner


Finanzierungsbedarf ausreicht. Allerdings hat es die der Ergänzungsabgabe bei Schaffung


des Art. 106 Abs. 1 Nr. 7 GG a.F. vom verfassungsändernden Gesetzgeber zugeschriebene


Funktion, einen zusätzlichen Finanzbedarf des Bundes zu decken, hervorgehoben (S. 340)


und dazu ausgeführt, dass ein Mehrbedarf des Bundes auch für längere Zeit bestehen


könne (S. 341) und sich für den Bund neue Aufgaben ergeben könnten, für deren Erfüllung


die bei der allgemeinen Verteilung des Steueraufkommens zur Verfügung stehenden Ein-


nahmen nicht ausreichten, so dass die erneute Einführung der Ergänzungsabgabe und da-


mit auch die Fortführung einer bereits bestehenden gerechtfertigt wäre (S. 342 f.). Wenn


das Bundesverfassungsgericht den allgemeinen Finanzbedarf des Bundes für die Erfüllung


seiner Gesamtaufgaben hätte ausreichen lassen wollen, hätte es der Überlegungen zum


Austausch der Aufgaben, deren Deckung die Ergänzungsabgabe dienen soll, nicht bedurft.


(ζ) Damit die Ergänzungsabgabe im Sinne des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG den ihr unverändert


zugewiesenen Zweck erfüllen kann, dem Bund auf eine flexible Weise die erforderlichen


finanziellen Mittel für die Erfüllung der ihm obliegenden Aufgaben zu verschaffen und sich


dabei zugleich möglichst organisch in das Gesamtgefüge der bundesstaatlichen Finanzver-


fassung einzufügen, ist es notwendig, aber auch hinreichend, dass sich der finanzielle


Mehrbedarf auf eine bestimmte Aufgabe zurückführen lässt. Die Identifizierung eines sol-


chen aufgabenbezogenen finanziellen Mehrbedarfs des Bundes als Voraussetzung der Er-


hebung einer Ergänzungsabgabe sichert die Interessen der Länder, die mangels Zustim-


mungserfordernis des Bundesrats (vgl. Art. 105 Abs. 3 GG i.V.m. Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG) kei-


nen entscheidenden Einfluss auf die einfachgesetzliche Erhebung einer Ergänzungsab-


gabe nehmen können und die selbst über kein vergleichbares Einnahmeinstrument verfü-


gen. Dabei fällt auch ins Gewicht, dass eine Ergänzungsabgabe zur Einkommen- und Kör-


perschaftsteuer auf dasselbe Substrat zugreift wie diese Gemeinschaftsteuern. Angesichts


der begrenzten Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen vermindert die Erhebung einer Er-


gänzungsabgabe damit regelmäßig auch den Spielraum dafür, durch Erhöhung der Ein-


kommen- oder der Körperschaftsteuer das zur Hälfte den Ländern zustehende Aufkommen


aus diesen Steuern auszuweiten, um auf diesem Wege gegebenenfalls neuen oder erhöh-


ten finanziellen Bedarfen der Länder gerecht zu werden. Vor diesem Hintergrund bewirkt


die Bindung einer Ergänzungsabgabe des Bundes an einen aufgabenbezogenen Mehrbe-


darf einen (relativen) Schutz der Steuerbasis der Gemeinschaftsteuern schon im Vorfeld des
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(absoluten) Aushöhlungsverbots. Zugleich wird damit auch den Belangen der Steuerpflich-


tigen Rechnung getragen, indem offengelegt wird, dass nicht für dieselbe Aufgabe eine


Mehrfachdeckung (etwa durch die Erhebung einer Ergänzungsabgabe und durch eine grö-


ßere Beteiligung des Bundes an der Umsatzsteuer) eintritt. Angesichts der grundsätzlich


strikten Trennung zwischen steuerlicher Staatsfinanzierung und haushaltsrechtlicher Ver-


wendungsentscheidung (vgl. BVerfG, Beschlüsse der 3. Kammer des Zweiten Senats vom


26. August 1992 - 2 BvR 478/92 -, NJW 1993, S. 455 <456> und vom 2. Juni 2003


- 2 BvR 1775/02 -, NJW 2003, S. 2600; vgl. ferner Urteil des Ersten Senats vom 28. Novem-


ber 2024 - 1 BvR 460/23, 1 BvR 611/23 -, Rn. 78 - Strompreisbremse; Urteil des Ersten Se-


nats vom 14. Januar 2025 - 1 BvR 548/22 -, Rn. 60 - Polizeikosten Hochrisikospiele) muss


der Gesetzgeber den aufgabenbezogenen Mehrbedarf allerdings nur in seinen Grundzü-


gen umreißen.


(cc) Entsprechende Aufgaben des Bundes, die mit einem finanziellen Mehrbedarf verbun-


den sind, können vielfältiger Natur sein. Sie können in zeitlich und inhaltlich beschränkten


Vorhaben, aber auch in umfangreichen Projekten und Reformvorhaben bestehen, wie zum


Beispiel dem Ausbau des Bildungswesens oder der Bundeswehr (vgl. BVerfGE 32, 333


<342>). Die Entscheidung darüber, welche (auch langfristigen) Aufgaben, insbesondere


welche Reformmaßnahmen in Angriff genommen werden und wie sie finanziert werden


sollen, gehört zur Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers und entzieht sich grundsätzlich der


Nachprüfung durch das Bundesverfassungsgericht (vgl. BVerfGE 32, 333 <343>; vgl. auch


BFH, Urteile vom jeweils 21. Juli 2011 - II R 52/10 -, BFHE 234, 250, Rn. 21; - II R 50/09 -,


juris, Rn. 21; vom 17. Januar 2023 - IX R 15/20 -, BFHE 279, 403, Rn. 37). Dieses kann nicht


prüfen, ob der Gesetzgeber im Einzelnen die zweckmäßigste, vernünftigste oder gerech-


teste Lösung gefunden hat (vgl. BVerfGE 123, 1 <20 f.>; 149, 1 <22 Rn. 46>; 162, 178


<186 Rn. 19> - Verwertungsschutz für Hausgrundstücke).


(dd) Die Aufgabenbezogenheit der Ergänzungsabgabe hat zugleich eine zeitliche Kom-


ponente. Eine Ergänzungsabgabe darf dann nicht mehr erhoben werden, wenn der aus der


betreffenden Aufgabe folgende finanzielle Mehrbedarf des Bundes evident nicht mehr be-


steht (vgl. oben Rn. 73 ff.). Allein auf den eindeutigen und offensichtlichen Wegfall dieses


Bedarfs kommt es nach der beschriebenen Konzeption der bundesstaatlichen Finanzver-


fassung an, nicht aber auf den Ablauf ausschließlich zeitlich definierter Fristen wie etwa


diejenige eines „Generationenabstands“ (vgl. Ratschow, BFH/PR 2023, S. 133 <133>; a.A.


BFH, Urteil vom 17. Januar 2023 - IX R 15/20 -, BFHE 279, 403, Rn. 54-57: im Fall der Deut-


schen Einheit Überprüfungspflicht nach 30 Jahren - „Generationenaufgabe“), ebenso


wenig auf ähnliche, letztlich nicht greifbare und damit nicht justiziable Kriterien wie etwa


die Wandlung der Aufgabe zu einer „Daueraufgabe“, das Aufgehen des durch die Aufgabe


ausgelösten Mehrbedarfs in einer „allgemeinen Finanzlücke“ oder der Eintritt einer


„finanzverfassungsrechtlichen Normallage“ (so aber BFH, Urteil vom 17. Januar 2023


- IX R 15/20 -, BFHE 279, 403, Rn. 48, 57; Drüen, in: Bonner Kommentar, Art. 106 Rn. 178
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<Sept. 2021>; Jachmann-Michel, jurisPR-SteuerR 10/2023 Anm. 1 unter D.VI.; Trossen,


jM 2023, S. 170 <173>; Wernsmann, ZG 2020, S. 181 <186 f.>; Papier, in: Festschrift für Mo-


ris Lehner, 2019, S. 511 <513>; Kube, FR 2018, S. 408 <409>; ders., DStR 2017, S. 1792


<1798>; Hidien/Tehler, StBW 2010, S. 458 <461>; dazu nachfolgend unter (e)).


(ee) Die schutzwürdigen Interessen der Länder und der Steuerzahler schließen es grund-


sätzlich auch aus, dass der Bund im Falle eines evidenten Wegfalls des ursprünglichen


Mehrbedarfs eine bestehende Ergänzungsabgabe auch im Hinblick auf eine andere zu fi-


nanzierende Aufgabe ohne weiteres weitererheben kann (anders noch BVerfGE 32, 333


<342 f.>; zur sog. Umwidmung wie hier Wagner, in: Herrmann/Heuer/Raupach, EStG/KStG,


Anhang zu § 51a EStG Rn. 3d <Juli 2023>; Bartone, in: Festschrift für Rudolf Wendt, 2015,


S. 739 <757 f.>; kritisch auch Jachmann-Michel, jurisPR-SteuerR 10/2023 Anm. 1 unter D.I.;


Kessler/Feurer/Schneider/Wardenberg, DStR 2021, S. 2929 <2937>; Wissenschaftlicher


Beirat Steuern der Ernst & Young GmbH, DStR 2014, S. 1309 <1313 f.>; a.A. FG Baden-Würt-


temberg, Urteil vom 16. Mai 2022 - 10 K 1693/21 -, juris, Rn. 82 ff.; Woitok, StuW 2021,


S. 17 <26 ff.>; Drüen, in: Bonner Kommentar, Art. 106 Rn. 179 <Sept. 2021>; Seer,


in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 25. Aufl. 2024, Rn. 2.6; Kube, StuW 2022, S. 3 <4 f.>;


Hidien/Tehler, StBW 2010, S. 458 <461>; Hilgers/Holly, DB 2010, S. 1419 <1420>; tenden-


ziell auch Schwarz, in: Huber/Voßkuhle, GG, Bd. 3, 8. Aufl. 2024, Art. 106 Rn. 49; Hey,


NJW 2021, S. 2777 <2779>). Vielmehr ist hierfür − um die nötige Klarheit zu schaffen und


gegebenenfalls eine verfassungsgerichtliche Nachprüfung des geltend gemachten neuen


Mehrbedarfs zu ermöglichen − eine Gesetzesänderung vorzunehmen (vgl. auch Frank, Ver-


fassungsmäßigkeit und Zukunft des Solidaritätszuschlags, 2019, S. 104; a.A. Tappe,


StuW 2022, S. 6 <8 f.>).


(e) Neben dem aufgabenbezogenen Mehrbedarf, der zu den Merkmalen der Akzessorie-


tät der Ergänzungsabgabe und des als absolute Obergrenze zu verstehenden Aushöhlungs-


verbots hinzutritt, ergeben sich aus den Vorstellungen des verfassungsändernden Gesetz-


gebers, die für die Bestimmung des Typus „Ergänzungsabgabe“ maßgeblich sind (vgl.


BVerfGE 32, 333 <338>), keine weiteren Einschränkungen. Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG be-


schränkt den Bundesgesetzgeber − anders als dies vor allem im Schrifttum, aber auch in


der finanzgerichtlichen Rechtsprechung vertreten wird (vgl. BFH, Urteil vom 17. Januar


2023 - IX R 15/20 -, BFHE 279, 403, Rn. 41; Drüen, in: Bonner Kommentar, Art. 106 Rn. 178


<Sept. 2021>; Seiler, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art. 106 Rn. 117<Sept. 2017>; Kube,


StuW 2022, S. 3 <3>; Woitok, StuW 2021, S. 17 <22 f.>; Wernsmann, ZG 2020, S. 181 <185>;


Bartone, in:Festschrift für Rudolf Wendt, 2015, S. 739 <755 f.>; Hidien/Tehler, StBW 2010,


S. 458 <461>) − auch nicht darauf, eine Ergänzungsabgabe nur während einer „Notlage“


oder „Ausnahmelage“, nicht aber auch in einer „finanzverfassungsrechtlichen Normallage“


zu erheben. Der Begriff der Normallage wird von den genannten Stimmen nicht definiert


oder näher beschrieben. Er wird von ihnen als Gegensatz zu einer Notlage verwendet, die
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ihrerseits nicht näher definiert, jedenfalls aber nicht mit einem aufgabenbezogenen Mehr-


bedarf an sich gleichgesetzt wird, indem ein „notlagenbedingter Mehrbedarf“ vorausge-


setzt wird.


(aa) Abgesehen davon, dass sich ein Übergang von einer Notlage zu einer Normallage


häufig kaum trennscharf feststellen lassen wird, würde ein solches zusätzliches Kriterium


nicht der vom verfassungsändernden Gesetzgeber der Ergänzungsabgabe nach Art. 106


Abs. 1 Nr. 6 GG zugewiesenen Funktion gerecht, als flexible Alternative zur Erhöhung von


Verbrauch- oder Personensteuern zu dienen beziehungsweise eine an hohe Hürden ge-


knüpfte Änderung der Beteiligungsquoten an den Gemeinschaftsteuern zu vermeiden und


dem Gesetzgeber eine sachgerechte Finanzplanung sowie Haushalts- und Konjunkturpoli-


tik zu ermöglichen (vgl. zu den letztgenannten Punkten BVerfGE 32, 333 <342>). Eine sol-


che weitere Begrenzung ist auch weder zur Wahrung der Interessen der Länder noch der


Steuerzahler erforderlich, weil der zu fordernde Aufgabenbezug die Dauer der Erhebung


der Ergänzungsabgabe zwingend mitbestimmt (vgl. Rn. 118). Letztlich hängt es von der


ausgewählten Aufgabe und dem für ihre Erfüllung notwendigen Mehrbedarf ab, für wel-


chen Zeitraum eine Ergänzungsabgabe erhoben werden kann.


(bb) Dafür, dass die Ergänzungsabgabe nur in „Notfällen“ erhoben werden soll, gibt es


in den Gesetzesmaterialien zum Finanzverfassungsgesetz 1955 und auch in der Begrün-


dung zum Finanzreformgesetz 1969 (vgl. BTDrucks V/2861, S. 21) keinen tragfähigen An-


haltspunkt. Eine entsprechende Passage findet sich lediglich in der Einführung des dama-


ligen Bundeskanzlers Adenauer zur Vorlage eines Entwurfs über eine (einfachrechtliche)


Ergänzungsabgabe zur Einkommen- und Körperschaftsteuer. Dort werden die Gründe des


Bundesrats für die bereits erfolgte Ablehnung des Regierungsentwurfs unter anderem wie


folgt wiedergegeben: „Er [der Bundesrat] erkennt […] die Notwendigkeit eines Zuschlags-


rechts des Bundes zu den oben bezeichneten Steuern grundsätzlich an. Von dem Zuschlags-


recht sollte jedoch nur in besonderen Notfällen Gebrauch gemacht werden“ (vgl.


BTDrucks II/484, S. 1). Diese Erwägungen beziehen sich gerade nicht auf die verfassungs-


rechtliche Verankerung der Ergänzungsabgabe, sondern betreffen allein die einfachrecht-


liche Umsetzung dieses verfassungsrechtlichen Steuertypus. Davon abgesehen ist der Ge-


setzentwurf nie verabschiedet worden. Auch soweit der damalige Bundesminister der Fi-


nanzen Schäffer vor dem Bundesrat die verfassungsrechtliche Ergänzungsabgabe nur für


Notfälle als einschlägig angesehen hat (vgl. BRPlenarpr 150, S. 353 A), wurde dies weder


im weiteren Gesetzgebungsverfahren aufgegriffen noch hat dies in der weit gefassten Ver-


fassungsnorm Niederschlag gefunden.


(cc) Der Erhebung einer Ergänzungsabgabe unabhängig von einer wie auch immer gear-


teten Notlage steht auch nicht entgegen, dass in der Gesetzesbegründung zum Finanzver-


fassungsgesetz 1955 unter anderem ausgeführt wird, die Ergänzungsabgabe sei dazu be-


stimmt, „anderweitig nicht auszugleichende Bedarfsspitzen im Bundeshaushalt zu decken“
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(vgl. BTDrucks II/480, S. 72). Der anderweitig nicht zu erreichende Ausgleich von Bedarfs-


spitzen ist in den Gesetzesmaterialien zum Finanzverfassungsgesetz 1955 nicht als iso-


lierte Zielstellung formuliert, sondern in eine untrennbare Aufzählung mit weiteren, mit-


einander eng verknüpften Zwecken gestellt worden. Die Ergänzungsabgabe soll demnach


dazu dienen, „anderweitig nicht auszugleichende Bedarfsspitzen im Bundeshaushalt zu


decken, den gesetzgebenden Körperschaften des Bundes in begrenztem Rahmen eine


elastische, der jeweiligen Konjunkturlage und dem jeweiligen Haushaltsbedarf ange-


paßte Finanzpolitik zu ermöglichen und das Steuerverteilungssystem im Verhältnis zwi-


schen Bund und Ländern dadurch zu festigen, daß die Notwendigkeit einer Revision der


Steuerbeteiligungsquoten […] auf solche Mehrbelastungen des Bundes beschränkt wird,


die nicht aus dieser beweglichen Steuerreserve gedeckt werden können“ (vgl. BTDrucks


II/480, S. 72).


Die beschriebene Gesamtzielsetzung macht deutlich, dass das Instrument der Ergän-


zungsabgabe dem Bund eine flexiblere (ohne Zustimmung des Bundesrats durchsetzbare)


Alternative insbesondere zu einer häufig mit Auseinandersetzungen verbundenen (vgl.


BTDrucks II/480, S. 229) Anpassung der Steuerbeteiligungsquoten zwischen Bund und Län-


dern zur Verfügung stellen, nicht aber das bundesstaatliche Gesamtgefüge der Steuerver-


teilung infrage stellen soll („in begrenztem Rahmen“; „Mehrbelastungen des Bundes […],


die nicht aus dieser beweglichen Steuerreserve gedeckt werden können“). Abschließend


heißt es in der Begründung zum Gesetzentwurf: „Aus dieser Funktion der Ergänzungsab-


gabe ergibt sich die Notwendigkeit, das Aufkommen ausschließlich dem Bund zuzuwei-


sen“ (vgl. BTDrucks II/480, S. 72).


(dd) Schließlich bezeichnet der Begriff „Bedarfsspitze“ für sich genommen zunächst nur


den größten Bedarf und stellt damit lediglich eine Relation zwischen einem durchschnitt-


lichen beziehungsweise üblichen Bedarf und dessen Anstieg her, trifft aber noch keine Aus-


sage über seine Zeitdauer. Zwar werden Bedarfsspitzen häufig für bestimmte Zeiträume,


also vorübergehend, zu verzeichnen sein, weil ihnen gegenzusteuern ist. Zwingend ist


dies angesichts der Vielfältigkeit staatlicher Aufgaben und der begrenzten Finanzierungs-


mittel der öffentlichen Hand sowie der Unwägbarkeiten bei der Bewältigung von Bedarfs-


spitzen jedoch nicht. Länger anhaltende Bedarfsspitzen können dann auftreten, wenn der


Bundeshaushalt über längere Zeiträume hinweg erheblich unter Druck gerät. Dementspre-


chend hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zu der mit Gesetz vom


21. Dezember 1967 eingeführten Ergänzungsabgabe insbesondere die Begrifflichkeiten


„anderweitig nicht auszugleichende Bedarfsspitzen“ und „Notfälle“ für sich genommen als


zu unbestimmt bewertet, um daraus abzuleiten, eine Ergänzungsabgabe dürfe nur befris-


tet eingeführt werden (vgl. BVerfGE 32, 333 <341>). Weder in den Gesetzesmaterialien


zum Finanzverfassungsgesetz 1955 beziehungsweise zur Finanzreform 1969 noch im Ver-


fassungstext des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG werden den Erhebungszeitraum eingrenzende


Formulierungen wie etwa „vorübergehend“ oder „nur für eine begrenzte Zeit“ verwendet.
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Anders ist dies bei dem ebenfalls durch das Finanzverfassungsgesetz 1955 eingeführ-


ten Art. 106 Abs. 1 Nr. 5 GG, der explizit von „einmaligen“ Vermögensabgaben spricht.


dd) In Anbetracht der genannten Maßstäbe besaß der Bund im Zeitpunkt des Erlasses des


Gesetzes zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 am 10. Dezember 2019 die dafür


erforderliche Gesetzgebungskompetenz. Er ist von Verfassungs wegen auch nicht ver-


pflichtet, das die Grundlage für die Weitererhebung des Solidaritätszuschlags bildende Ge-


setz wegen eines späteren evidenten Wegfalls des für den Solidaritätszuschlag 1995 an-


geführten aufgabenbezogenen Mehrbedarfs aufzuheben.


(1) Zunächst wird durch die mit dem Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags


1995 ab dem Jahr 2021 erheblich ausgeweitete Staffelung des Solidaritätszuschlags die


eine Ergänzungsabgabe im Sinne des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG prägende Akzessorietät zur


Einkommen- und Körperschaftsteuer nicht infrage gestellt und damit der Typus dieser


Steuer nicht schon deshalb verfehlt.


(a) Der Solidaritätszuschlag 1995 knüpft nach wie vor systematisch und seiner Struktur


nach an die Einkommen- beziehungsweise die Körperschaftsteuer an, denn diese Steuern


sind Bemessungsgrundlage des Solidaritätszuschlags. Besonders eng ist die Anlehnung des


Solidaritätszuschlags 1995 an die Körperschaftsteuer, weil er insoweit unvermindert von


allen Abgabepflichtigen weitererhoben wird. Aber auch der Solidaritätszuschlag zur Ein-


kommensteuer wahrt die notwendige Akzessorietät, da er an der Einkommensteuer ansetzt.


Die hiermit hergestellte Akzessorietät wird nicht dadurch infrage gestellt, dass der Solidaritäts-


zuschlag zur Einkommensteuer einen Großteil der Zahler von veranlagter Einkommen-


steuer und Lohnsteuer (nach Angaben der Bundesregierung in der Gesetzesbegründung


90 Prozent, vgl. BTDrucks 19/14103, S. 2) von der Abgabepflicht ausnimmt und weitere


Gruppen entlastet. Die mit ihm verbundene (faktische) Verschärfung (vgl. hierzu BVerfGE


32, 333 <339>) der Einkommensteuer beschränkt sich damit zwar auf die oberen Einkom-


mensgruppen bei der veranlagten Einkommensteuer und der Lohnsteuer sowie die Bezie-


her von privaten Kapitaleinkünften und führt bei diesen zu einer im Verhältnis zu den durch


das Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 begünstigten Abgabepflichti-


gen − relativ − höheren Steuerbelastung. Eine solche soziale Staffelung wäre aber im Rah-


men der Einkommensteuer bis zur Grenze des Art. 3 Abs. 1 GG zulässig (vgl. BVerfGE 32, 333


<339>). Dem Bundesgesetzgeber ist es unter dem Gesichtspunkt der Akzessorietät der Er-


gänzungsabgabe als an die Einkommensteuer angelehntes Instrument damit auch nicht


verwehrt, den Solidaritätszuschlag 1995 aus sozialen Gründen nur von einem geringen Teil


der Einkommen- und Lohnsteuerpflichtigen zu erheben.


(b) Dementsprechend hat das Bundesverfassungsgericht bereits der mit Gesetz vom


21. Dezember 1967 eingeführten Ergänzungsabgabe, die eine ähnliche Struktur wie der
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Solidaritätszuschlag 1995 in seiner aktuellen Fassung aufwies, ihre Akzessorietät nicht ab-


gesprochen (vgl. BVerfGE 32, 333 <339>). Auch diese Ergänzungsabgabe enthielt eine er-


hebliche, durch Freigrenzen bewirkte soziale Staffelung (nach Berechnungen der damali-


gen Bundesregierung waren von ihr nur etwa 600.000 Einkommensteuerpflichtige betrof-


fen, vgl. BTDrucks V/2087, S. 9). Der Heranziehung dieser im Jahr 1972 ergangenen Ent-


scheidung für die Beurteilung des Solidaritätszuschlags 1995 in seiner aktuellen Ausgestal-


tung lässt sich nicht entgegenhalten, dass das steuerliche Existenzminimum heutzutage in


der Einkommensteuer in einem erheblich größeren Maße als zum damaligen Zeitpunkt


verschont werde (so aber Kube, StuW 2022, S. 3 <5 Fn. 37>; Wernsmann, ZG 2020,


S. 181 <188>; ders., NJW 2018, S. 916 <917>; von Schweinitz, DB 2019, S. 2257 <2257>).


Denn dieser Aspekt berührt nicht die Akzessorietät des Solidaritätszuschlags zur Einkom-


mensteuer, sondern wirft vielmehr die hiervon zu unterscheidende, weitgehend dem Ge-


staltungsspielraum des Gesetzgebers überantwortete Frage der Notwendigkeit der Be-


rücksichtigung sozialer Gesichtspunkte auf. Zwar mag der Gesetzgeber bei einer Ergän-


zungsabgabe wie dem Solidaritätszuschlag nicht zu einer sozialen Abstufung verpflichtet


sein; dies ändert aber nichts daran, dass er in Anbetracht des Sozialstaatsprinzips (Art. 20


Abs. 1 GG) und der unterschiedlichen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Einkommen-


steuerpflichtigen zu einer solchen Abstufung berechtigt ist (vgl. BVerfGE 32, 333 <339>;


Tappe, in: Brandis/Heuermann, Ertragsteuerrecht, § 1 SolZG 1995 Rn. 32 <Nov. 2023>).


Dies gilt entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer


auch dann, wenn die sozialen Erwägungen – wie beim Solidaritätszuschlag 1995 – nicht


bereits bei dessen Einführung, sondern erst bei dessen teilweiser Rückführung berücksich-


tigt werden. Zum gesetzgeberischen Entscheidungsspielraum gehört es auch, im Falle ei-


ner dauerhaften Verringerung des aufgabenbezogenen Mehrbedarfs zwischen einer


gleichmäßigen Entlastung aller Abgabepflichtigen und der Implementierung beziehungs-


weise Ausweitung einer sozialen Staffelung wählen zu können.


(c) Es bedarf auch keiner akzessorischen oder sonstigen Verknüpfung zwischen der sozi-


alen Staffelung einer Ergänzungsabgabe und ihrem finanziellen Erhebungszweck


(vgl. BFH, Urteil vom 17. Januar 2023 - IX R 15/20 -, BFHE 279, 403, Rn. 72; Wernsmann,


ZG 2023, S. 103 <107>; Tappe, NVwZ 2020, S. 517 <520>; a.A. Jachmann-Michel, jurisPR-


SteuerR 10/2023 Anm. 1 unter D.II. und III.; Kube, StuW 2022, S. 3 <5>; ders., FR 2018,


S. 408 <409>; ders., DStR 2017, S. 1792 <1800>; G. Kirchhof, DB 2021, S. 1039 <1040>;


Hoch, DStR 2018, S. 2410 <2414 f.>).


(aa) Bei der Ergänzungsabgabe im Sinne des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG handelt es sich – wie


bei der Einkommen- und der Körperschaftsteuer, an die sie anknüpft – um eine nicht


zweckgebundene Steuer (vgl. BFH, Urteil vom 17. Januar 2023 - IX R 15/20 -, BFHE 279,


403, Rn. 58; Drüen, in: Bonner Kommentar, Art. 106 Rn. 178 <Sept. 2021>; Tappe,


ZRP 2018, S. 186; Wissenschaftlicher Beirat Steuern der Ernst & Young GmbH, DStR 2014,


S. 1309 <1310>; a.A. Seer, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 25. Aufl. 2024, Rn. 2.6 und 2.16).
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Zudem ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bei Steuern, die


– wie die Einkommen- und die Körperschaftsteuer – an der Leistungsfähigkeit des Steuer-


pflichtigen ausgerichtet sind, die Berücksichtigung sozialer Gesichtspunkte grundsätzlich


zulässig und geboten (vgl. Rn. 80, 129; vgl. auch BVerfGE 32, 333 <339>; 36, 66 <72>; 43,


108 <125>; 135, 126 <144 Rn. 55>).


(bb) Dementsprechend hat das Bundesverfassungsgericht eine soziale Staffelung der an


die Einkommensteuer angelehnten Ergänzungsabgabe nicht für unvereinbar mit dem We-


sen dieses verfassungsrechtlichen Steuertypus gehalten (vgl. BVerfGE 32, 333 <339>). Die


von ihm damals zu beurteilende Situation unterscheidet sich von dem heute erhobenen


Solidaritätszuschlag 1995 nicht grundlegend. Zwar erfolgte die sozial gestaffelte Erhe-


bung der mit Gesetz vom 21. Dezember 1967 eingeführten Ergänzungsabgabe vor dem


Hintergrund einer zugleich vorgenommenen Umsatzsteuererhöhung, welche die unteren


Einkommensgruppen stärker belastete (vgl. BTDrucks V/2087, S. 8). Das Bundesverfas-


sungsgericht hat diesem Gesichtspunkt jedoch keine für die verfassungsrechtliche Beurtei-


lung maßgebende Bedeutung zugemessen. Vielmehr hat es eine an der unterschiedlichen


wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit orientierte Schonung der unteren und mittleren Ein-


kommensgruppen aus sozialen Gründen generell als mit dem Steuertypus „Ergänzungsab-


gabe“ vereinbar angesehen (vgl. BVerfGE 32, 333 <339>). Dessen ungeachtet wäre eine


von manchen Stimmen im Schrifttum befürwortete Begrenzung einer Befreiung von der


Ergänzungsabgabepflicht auf die untersten Einkommensgruppen (so Kube, StuW 2022, S. 3


<5>; ähnlich Wernsmann, ZG 2020, S. 181 <189>) angesichts der Schwierigkeiten einer


Grenzziehung schwerlich mit dem Gebot der Formenklarheit der Finanzverfassung und der weit-


gehenden Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers innerhalb der durch Art. 105 GG und Art. 106 GG


vorgegebenen Typusbegriffe (vgl. BVerfGE 145, 171 <191 Rn. 58 und 192 ff. Rn. 64, 68 >) in Ein-


klang zu bringen.


(cc) Schließlich ist zu berücksichtigen, dass nicht nur der Ansatz eines alle Steuerpflichti-


gen gleichermaßen treffenden geringeren Abgabesatzes bei der Erhebung der Ergän-


zungsabgabe, sondern gerade auch die Belastung nur eines kleinen Teils der Steuerzahler


dazu dienen kann, eine Aushöhlung der Einkommensteuer zu vermeiden (vgl. Frank, Ver-


fassungsmäßigkeit und Zukunft des Solidaritätszuschlags, 2019, S. 36 f. und 111; vgl. auch


BTDrucks II/480, S. 229: „Die Befürchtung des Bundesrates, die Ergänzungsabgabe könne


eine Aushöhlung der Einkommen- und Körperschaftsteuer zur Folge haben, ist unbegrün-


det. Der Höhe der Ergänzungsabgabe sind schon im Hinblick auf die beschränkte steuerli-


che Belastbarkeit der Volkswirtschaft und aus politischen und sozialen Gründen natürliche


Grenzen gesetzt“).


(d) In der im Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 ab dem Veranla-


gungszeitraum 2021 ausgeweiteten sozialen Staffelung liegt auch keine Umgehung der


Zustimmungspflicht des Bundesrats zu Änderungen der Einkommen- und der Körperschaft-
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steuer nach Art. 105 Abs. 3 GG in Verbindung mit Art. 106 Abs. 3 GG (a.A. Wagner, in: Herr-


mann/Heuer/Raupach, EStG/KStG, Anhang zu § 51a EStG Rn. 3d <Juli 2023>; Wernsmann,


ZG 2023, S. 103 <107 f.>; ders., ZG 2020, S. 181 <188 f.>; ders., NJW 2018, S. 916 <918>;


Kube, StuW 2022, S. 3 <5 f.>; von Schweinitz, DB 2019, S. 2257 <2257>). Eine Ergänzungs-


abgabe im Sinne des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG, die dem Bundesgesetzgeber eine flexiblere


Alternative zur Erhöhung der Einkommen- und Körperschaftsteuer zur Verfügung stellen


soll (vgl. Rn. 108 ff.), hat nach ihrer Konzeption stets Auswirkungen auf die Einkommen-


und Körperschaftsteuer. Wenn von dem mit Zustimmung des Bundesrats zum Finanzverfas-


sungsgesetz 1955 geschaffenen Finanzierungsinstrument der Ergänzungsabgabe, deren


Erhebung gerade nicht von der Zustimmung des Bundesrats abhängen soll (vgl.


BTDrucks II/480, S. 228 f.), Gebrauch gemacht wird, kann von einer „Umgehung“ keine


Rede sein (ähnlich Frank, Verfassungsmäßigkeit und Zukunft des Solidaritätszuschlags,


2019, S. 110). Eine äußerste Grenze für die Gestaltungsmacht des Bundesgesetzgebers


stellt insoweit das Aushöhlungsverbot (vgl. Rn. 83) dar. Es ist allerdings weder dargelegt


noch sonst ersichtlich, dass die auf Bezieher höherer Einkommen beschränkte Weitererhe-


bung des Solidaritätszuschlags 1995 ab dem Veranlagungszeitraum 2021 das Aufkommen


der Bund und Ländern gemeinsam zustehenden Einkommensteuer aushöhlen würde (a.A.


wohl Hoch, DStR 2018, S. 2410 <2415>).


(2) Der Solidaritätszuschlag 1995 hält sich auch in einem nicht zu beanstandenden Ver-


hältnis zur Einkommen- und Körperschaftsteuer. Sein Zuschlagsatz von höchstens 5,5 Pro-


zent lässt eine Aushöhlung der beiden Steuern nicht befürchten (so auch BFH, Urteile vom


jeweils 21. Juli 2011 - II R 52/10 -, BFHE 234, 250, Rn. 14 ff.; - II R 50/09 -, juris, Rn. 14 ff.;


vom 17. Januar 2023 - IX R 15/20 -, BFHE 279, 403, Rn. 35; Drüen, in: Bonner Kommentar,


Art. 106 Rn. 180 <Sept. 2021>; Wernsmann, ZG 2023, S. 103 <103 f.>; Kube, DStR 2017,


S. 1792 <1796 f.>; Bartone, in: Festschrift für Rudolf Wendt, 2015, S. 739 <743 f.>; Wissen-


schaftlicher Beirat Steuern der Ernst & Young GmbH, DStR 2014, S. 1309 <1311>;


Hilgers/Holly, DB 2010, S. 1419 <1420>). Des Weiteren ist es unschädlich, dass seine Erhe-


bung nicht von vornherein befristet war (vgl. BFH, Urteile vom jeweils 21. Juli 2011


- II R 52/10 -, BFHE 234, 250, Rn. 17; - II R 50/09 -, juris, Rn. 17; vom 17. Januar 2023


- IX R 15/20 -, BFHE 279, 403, Rn. 36; Mues, in: Littmann/Bitz/Pust, Das Einkommensteuer-


recht, § 1 SolZG 1995 Rn. 10 <Juni 2020>; Wernsmann, ZG 2023, S. 103 <104>; Kube,


DStR 2017, S. 1792 <1797>). Der Typus der Ergänzungsabgabe im Sinne des Art. 106 Abs. 1


Nr. 6 GG setzt nicht voraus, dass eine solche Abgabe von vornherein befristet oder nur kurz-


zeitig erhoben wird (vgl. Rn. 97 ff.; vgl. BVerfGE 32, 333 <340 ff.>). Maßgebend ist viel-


mehr, ob ein (identifizierbarer) aufgabenbezogener Mehrbedarf nicht evident entfallen ist


(vgl. Rn. 100 ff.). Auch ist es nicht von Belang, ob der Bundesgesetzgeber vor einer Weiter-


erhebung des Solidaritätszuschlags 1995 eine Erhöhung der Einkommen- und der Körper-


schaftsteuer erwogen hat. Denn der Solidaritätszuschlag als Ergänzungsabgabe ist kein


gegenüber diesen Steuern subsidiäres Finanzierungsinstrument (vgl. Rn. 84 ff.).


135







48/61


(3) Dem mit Wirkung zum 1. Januar 1995 eingeführten Solidaritätszuschlag lag ein auf-


gabenbezogener finanzieller Mehrbedarf des Bundes zugrunde, der diesem durch die Wie-


dervereinigung Deutschlands erwachsen ist (a). Dieser Mehrbedarf hat sich inzwischen


zwar verringert – worauf der Gesetzgeber mit der Abschmelzung des Solidaritätszuschlags


ab dem Jahr 2021 reagiert hat –, ist aber noch nicht in evidenter Weise entfallen (b).


(a) Das mit Wirkung zum 1. Januar 1995 eingeführte SolZG 1995 wurde vom Bundesge-


setzgeber zur Deckung der im Zusammenhang mit der deutschen Vereinigung entstande-


nen finanziellen Belastungen beziehungsweise zur Finanzierung der Vollendung der Ein-


heit Deutschlands erlassen (vgl. BTDrucks 12/4401, S. 4, 51). Der darin liegende, seinerzeit


im Gesetzgebungsverfahren näher aufgeschlüsselte (vgl. BTDrucks 12/4401, S. 6) aufga-


benbezogene Mehrbedarf des Bundes stellte ursprünglich einen hinreichenden Grund für


die Erhebung einer Ergänzungsabgabe in Form des Solidaritätszuschlags dar (vgl. BFH,


Urteile vom jeweils 21. Juli 2011 - II R 52/10 -, BFHE 234, 250, Rn. 18 f.; - II R 50/09 -, juris,


Rn. 18 f.; vom 17. Januar 2023 - IX R 15/20 -, BFHE 279, 403, Rn. 36; Seiler, in: Dürig/Her-


zog/Scholz, GG, Art. 106 Rn. 118 <Sept. 2017>; Wernsmann, ZG 2023, S. 103 <104>; ders.,


ZG 2020, S. 181 <181>; Kube, StuW 2022, S. 3 <4>; ders., FR 2018, S. 408 <409>; ders.,


DStR 2017, S. 1792 <1793, 1796, 1799>; Woitok, StuW 2021, S. 17 <23 f.>; Papier, in: Fest-


schrift für Moris Lehner, 2019, S. 511 <513>; ders., ZRP 2018, S. 186; Hoch, DStR 2018,


S. 2410 <2413>; Wissenschaftlicher Beirat Steuern der Ernst & Young GmbH, DStR 2014,


S. 1309 <1312>; Frank, Verfassungsmäßigkeit und Zukunft des Solidaritätszuschlags, 2019,


S. 90 ff.; vorsichtiger Siekmann, in: Sachs, GG, 9. Aufl. 2021, Art. 106 Rn. 7; a.A. wohl


Rohde/Geschwandtner, NJW 2006, S. 3332 <3334>).


(b) Der wiedervereinigungsbedingte finanzielle Mehrbedarf des Bundes war bei Erlass


des Gesetzes zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 noch nicht in evidenter Weise


entfallen. Auch heute kann ein offensichtlicher Wegfall des auf den Beitritt der damals


neuen Länder zum Bundesgebiet zurückzuführenden – wenn auch verringerten – Mehrbe-


darfs des Bundes (noch) nicht festgestellt werden. Ausweislich der Gesetzesbegründung


zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 vom 10. Dezember 2019 verzeichnet der


Bund weiterhin einen wiedervereinigungsbedingten zusätzlichen Finanzierungsbedarf,


etwa im Bereich der Rentenversicherung, beim Anspruchs- und Anwartschaftsüberfüh-


rungsgesetz, für den Arbeitsmarkt sowie für andere überproportionale Leistungen aus dem


Bundeshaushalt für die ostdeutschen Länder (bisheriger Korb II des Solidarpakts II; vgl.


BTDrucks 19/14103, S. 1). Diese Einschätzung hält sich im Rahmen des dem Bundesgesetz-


geber bei der Bestimmung einer Aufgabe und des durch sie bedingten finanziellen Mehr-


bedarfs zukommenden Spielraums. Dieser besteht zwar angesichts der langen Erhebungs-


zeit des Solidaritätszuschlags 1995 nicht mehr in dem ursprünglichen Umfang. Er bleibt


dem Gesetzgeber aber insoweit erhalten, als das Bundesverfassungsgericht lediglich nach-


prüfen kann, ob die Aufgabe, auf die die Einführung des Solidaritätszuschlags 1995 ge-


stützt worden war, im Jahr 2020 oder danach offensichtlich in keiner Weise mehr einen
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finanziellen Mehrbedarf des Bundes begründet. Dies ist jedenfalls derzeit noch nicht der


Fall.


(aa) Das vom Bundesministerium der Finanzen vorgelegte, im April 2020 unter Mitwir-


kung des ifo Instituts erstellte, ausführliche Gutachten des DIW führt nachvollziehbar auf


der Grundlage verschiedener Szenarien aus, dass es auch noch bis 2030 in bestimmten Be-


reichen wiedervereinigungsbedingte Belastungen des Bundeshaushalts gibt. Dabei hat


das – vor der mündlichen Verhandlung aktualisierte – Gutachten nur solche Belastungen


des Bundes berücksichtigt, die über die Zahlungen an das finanzschwächste westdeutsche


Land hinausgehen (überproportionale Zahlungen). Das Gutachten kommt zu dem Ergeb-


nis, dass selbst 30 Jahre nach der Wiedervereinigung trotz positiver Entwicklungen noch


strukturelle Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland verbleiben. Auch wenn nach


dem Auslaufen des Solidarpakts II seitens des Bundes keine „Sonderleistungen“ für die ost-


deutschen Länder mehr ausgewiesen würden, erfordere der Fortbestand der strukturellen


Unterschiede und der dadurch bedingten Unterschiede in der Wirtschafts- und Steuerkraft


der ostdeutschen Länder im Vergleich zu den westdeutschen Ländern weiterhin auf die


Wiedervereinigung zurückzuführende Zahlungen des Bundes, beispielsweise für die Wirt-


schaftsförderung oder für die Gewährleistung einer angemessenen Finanzausstattung der


ostdeutschen Länder und ihrer Kommunen im Rahmen des neugeregelten Finanzaus-


gleichs zwischen Bund und Ländern. Zudem lägen die Ausgaben der Sozialversicherungen


in den ostdeutschen Ländern nach wie vor höher als in den westdeutschen Ländern.


Zu den vereinigungsbedingten Geldflüssen des Bundes an die neuen Länder ab dem Jahr


2020 zählen nach dem Gutachten unter anderem Zuweisungen des Bundes an die ostdeut-


schen Flächenländer im Rahmen des Finanzausgleichs, namentlich überproportional hohe


allgemeine Bundesergänzungszuweisungen nach § 11 Abs. 2 FAG, Sonderbedarfs-Bundes-


ergänzungszuweisungen nach § 11 Abs. 3 FAG (Ausgleich von Sonderlasten durch struktu-


relle Arbeitslosigkeit) sowie überproportional hohe Sonderbedarfs-Bundesergänzungszu-


weisungen nach § 11 Abs. 5 FAG (Ausgleich besonders geringer kommunaler Steuerkraft).


Des Weiteren bestünden wiedervereinigungsbedingte Zahllasten des Bundes aufgrund des


Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes (AAÜG), mit dem für bestimmte Be-


rufsgruppen aus Sondersystemen entstandene Ansprüche von Versicherten der ehemali-


gen DDR in die gesetzliche Rentenversicherung überführt worden sind. Daneben leiste der


Bund überproportionale Ausgaben beziehungsweise Zuschüsse an die gesetzliche Renten-


versicherung, für Leistungen nach dem SGB II und insbesondere zur Forschungsförderung.


Soweit diese Belastungen des Bundes nicht ohnehin originär durch die Wiedervereinigung


bedingt sind (wie z.B. beim AAÜG), hat das Gutachten unter Darstellung der wirtschaftli-


chen und demographischen Verhältnisse in Ostdeutschland und deren teilungsbedingten


Ursachen nachvollziehbar dargelegt, inwieweit die ausgewiesenen überproportionalen


Ausgaben des Bundes nach wie vor (noch) im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung


stehen.
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Die erhobenen, in dem Gutachten ausgewerteten Daten und die daraus von den betei-


ligten sachkundigen Dritten gezogenen Schlussfolgerungen zeigen, dass von einem evi-


denten Entfallen des wiedervereinigungsbedingten Mehrbedarfs des Bundes noch nicht


ausgegangen werden kann. Dieser Befund wird nicht dadurch infrage gestellt, dass der


sachkundige Dritte Prof. Gropp in der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat, das Gutach-


ten sei zwar für sich genommen vertretbar, wenn man seine Grundannahmen teile. Er sei


jedoch der Ansicht, dass nur ein geringerer Teil der ausgewiesenen Zahlungen des Bundes


an die ostdeutschen Länder noch auf die Wiedervereinigung zurückzuführen sei. Vielmehr


seien die strukturellen Unterschiede in der Wirtschafts- und Steuerkraft von Ost- und West-


deutschland seiner Einschätzung nach inzwischen auf die – seiner Meinung nach gesondert


zu bewertende – Abwanderung von Teilen der Bevölkerung aus den ostdeutschen Ländern


nach Westdeutschland zurückzuführen. Der Umstand, dass unter den angehörten Ökono-


men insoweit keine einheitliche Bewertung zu erzielen war, macht aber gerade deutlich,


dass von einem evidenten Wegfall des wiedervereinigungsbedingten finanziellen Mehr-


bedarfs des Bundes nicht ausgegangen werden kann. Angesichts des weiten Einschät-


zungs- und Gestaltungsspielraums des Gesetzgebers ist nicht der lückenlose Nachweis ei-


nes überwiegenden Kausalzusammenhangs zwischen auslösendem Ereignis und daraus re-


sultierenden finanziellen Belastungen zu fordern. Gerade die Anhörung der sachkundigen


Dritten in der mündlichen Verhandlung hat gezeigt, dass die Frage, ob Ausgaben des Bun-


des jedenfalls auch auf ein bestimmtes Ereignis (hier: Wiedervereinigung) (mit) zurückge-


führt werden können oder möglicherweise vollständig durch andere Einflussfaktoren be-


stimmt sind, je nach ökonomischer Grundannahme unterschiedlich beantwortet werden


kann. Es ist nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, eine Auswahl zwischen diesen


Annahmen zu treffen, solange – wie dies hier der Fall ist – die Annahme, auf die der Ge-


setzgeber sich gestützt hat, nicht evident neben der Sache liegt.


(bb) Das Auslaufen des Solidarpakts II mit Ablauf des Jahres 2019, den die Beschwerde-


führerinnen und Beschwerdeführer als Indiz für einen Wegfall eines vereinigungsbeding-


ten Mehrbedarfs des Bundes anführen, ist hingegen unerheblich (ebenso Hoch, DStR 2018,


S. 2410 <2413>: „keine derart enge <verfassungs->rechtliche Verbindung […], dass allein


durch das Auslaufen des Solidarpaktes II die Legitimation des Solidaritätszuschlags als Er-


gänzungsabgabe sozusagen ‚ipso iure‘ entfiele und dessen Erhebung zwangsläufig verfas-


sungswidrig würde“; Wissenschaftlicher Beirat Steuern der Ernst & Young GmbH,


DStR 2014, S. 1309 <1312>; Selmer/Hummel, in: Junkernheinrich/Korioth/Lenk/Schel-


ler/Woisin, Jahrbuch für öffentliche Finanzen 2013, S. 365 <379>: „der insoweit maßgeb-


liche Zeitpunkt [darf] nicht unreflektiert auf den Ablauf des Jahres 2019 datiert werden,


[…] mit dem […] noch keine unumstößliche Vorentscheidung über die Existenz oder Nicht-


existenz eines ungedeckten finanziellen Mehrbedarfs des Bundes getroffen ist“ <sich ihnen


anschließend BFH, Urteil vom 17. Januar 2023 - IX R 15/20 -, BFHE 279, 403, Rn. 58 a.E.>).


Durch das Auslaufen des Solidarpakts II ist lediglich die bis dahin erfolgte konkrete Ausge-


staltung der Unterstützung der neuen Länder durch den Bund zu ihrem Ende gekommen.
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Dies bedeutet aber nicht, dass der Bund − wie er im vorliegenden Verfahren hinreichend


dargetan hat − nicht auch nach diesem Zeitpunkt wiedervereinigungsbedingte Bedarfe der


neuen Länder im gesamtstaatlichen Interesse, namentlich zur Herstellung möglichst


gleichwertiger Lebensbedingungen, finanziell auszugleichen hat. Bezeichnenderweise


finden sich in den Gesetzgebungsmaterialien zu dem ab dem Jahr 2020 geltenden Finanz-


ausgleich keine Aussagen dahingehend, dass von keinem wiedervereinigungsbedingten


Mehrbedarf mehr auszugehen sei (vgl. BTDrucks 18/11135).


(cc) Gegen einen weiterhin bestehenden aufgabenbezogenen Mehrbedarf des Bundes


spricht auch nicht der vom Beschwerdeführer zu 1. in der mündlichen Verhandlung vorge-


brachte Gesichtspunkt, dass der Bund zugunsten sämtlicher Länder überobligatorisch Län-


deraufgaben finanziell unterstütze und somit selbst aufzeige, dass er an sich über genü-


gend Einnahmen verfüge, diese allerdings nicht hinreichend wirtschaftlich verwende. Eine


solche Ausgabenkontrolle unter Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten ist dem Bundesverfas-


sungsgericht angesichts des weiten Einschätzungs- und Gestaltungsspielraums des Gesetz-


gebers verwehrt (vgl. Rn. 117) und allein dessen politischer Beurteilung überantwortet.


b) Das SolZG 1995 in der hier maßgeblichen Fassung genügt auch den materiellen Anfor-


derungen an eine Inhalts- und Schrankenbestimmung im Sinne des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG.


Es verstößt weder gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (aa) noch gegen Art. 3


Abs. 1 GG (bb).


aa) Die Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers bei der Schrankenbestimmung durch Aufer-


legung von Steuerlasten, die an vermögenswerte Rechtspositionen anknüpfen, wird durch


den allgemeinen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit begrenzt (vgl. BVerfGE 115, 97


<114>).


(1) (a) Allerdings bietet die Belastung mit Steuern den im Verhältnismäßigkeitsprinzip


enthaltenen Geboten der Eignung und der Erforderlichkeit kaum greifbare Ansatzpunkte


für eine Begrenzung. Jenseits „erdrosselnder“, die Steuerquelle selbst vernichtender Be-


lastung werden Steuern mit dem Zweck, Einnahmen zur Deckung des staatlichen Finanz-


bedarfs zu erzielen, gemessen an diesem Zweck grundsätzlich immer geeignet und erfor-


derlich sein (vgl. BVerfGE 16, 147 <161>; 38, 61 <80 f.>; 115, 97 <115>). Allein aus der


Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne, im Rahmen einer Gesamtabwägung zur Angemes-


senheit und Zumutbarkeit der Steuerbelastung, können sich Obergrenzen für eine Steuer-


belastung ergeben (vgl. BVerfGE 115, 97 <115>).


Auch hier stößt jedoch die verfassungsgerichtliche Kontrolle der Abwägungen des Ge-


setzgebers zum Verhältnis zwischen öffentlichen Interessen an der Steuererhebung und


privaten Interessen an einer möglichst eigentumsschonenden Besteuerung auf besondere


Schwierigkeiten. Jede wertende Einschränkung des staatlichen Finanzierungsinteresses
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durch Steuern läuft Gefahr, dem Gesetzgeber mittelbar eine verfassungsgerichtliche Aus-


gaben- und damit eine Aufgabenbeschränkung aufzuerlegen, die das Grundgesetz nicht


ausdrücklich vorsieht. Die Finanzverfassung – mit Ausnahme der speziellen Regelung in


Art. 106 Abs. 3 Satz 4 Nr. 2 GG zur Vermeidung einer „Überbelastung“ der Steuerpflichtigen


bei der Verteilung der Umsatzsteuer – erwähnt keine materiellen Steuerbelastungsgren-


zen (vgl. BVerfGE 115, 97 <115>). Immerhin zeigt gerade auch die spezielle Norm des


Art. 106 Abs. 3 Satz 4 Nr. 2 GG, dass die Vermeidung einer Überbelastung der Steuerpflich-


tigen – gleichsam selbstverständlich – als verfassungsgerechter Grundsatz zu gelten hat.


Die Gewährleistung einklagbarer, auch den Gesetzgeber bindender Grundrechte verbietet


es, speziell für das Steuerrecht die Kontrolle verfassungsrechtlicher Mäßigungsgebote dem


Bundesverfassungsgericht gänzlich zu entziehen (vgl. BVerfGE 115, 97 <115 f.>).


Bei der zu bewertenden Intensität der Steuerbelastung ist vor allem zu beachten, dass


diese, insbesondere bei der Einkommensteuer, nicht allein durch die Höhe des Steuersat-


zes, sondern erst durch die Relation zwischen Steuersatz und Bemessungsgrundlage be-


stimmt wird (vgl. BVerfGE 115, 97 <116>). Das Verbot übermäßiger Steuerbelastung


(Art. 14 GG) gibt jedoch keinen konkreten Tarifverlauf vor; vielmehr setzt dieses nur den


unmittelbar demokratisch legitimierten Entscheidungen des Parlaments einen äußeren


Rahmen, der nicht überschritten werden darf (vgl. BVerfGE 115, 97 <117>).


Bei der Einkommensteuer liegt es im Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers, ob der


Tarif linear oder progressiv ausgestaltet wird. Wählt der Gesetzgeber einen progressiven


Tarifverlauf, ist es grundsätzlich nicht zu beanstanden, hohe Einkommen auch hoch zu be-


lasten, soweit beim betroffenen Steuerpflichtigen nach Abzug der Steuerbelastung ein


– absolut und im Vergleich zu anderen Einkommensgruppen betrachtet – hohes, frei ver-


fügbares Einkommen bleibt, das die Privatnützigkeit des Einkommens sichtbar macht (vgl.


BVerfGE 115, 97 <117>). Ist letzteres gewährleistet, liegt es weitgehend im Entscheidungs-


spielraum des Gesetzgebers, die Angemessenheit im Sinne vertikaler Steuergerechtigkeit


selbst zu bestimmen (vgl. BVerfGE 115, 97 <117>). Auch wenn dem Übermaßverbot keine


zahlenmäßig zu konkretisierende allgemeine Obergrenze der Besteuerung entnommen


werden kann, darf allerdings die steuerliche Belastung auch höherer Einkommen für den


Regelfall nicht so weit gehen, dass der wirtschaftliche Erfolg grundlegend beeinträchtigt


wird und damit nicht mehr angemessen zum Ausdruck kommt (vgl. BVerfGE 115, 97 <117>


m.w.N.).


(b) Bei einer Ergänzungsabgabe im Sinne des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG ist der Bundesge-


setzgeber – wenn auch nicht als Aspekt dieses Steuertypus selbst, wohl aber unter Verhält-


nismäßigkeitsgesichtspunkten – gehalten, durch die Ausgestaltung der Ergänzungsabgabe


deren Aufkommen nicht außer Verhältnis zur Höhe des aufgabenbezogenen Mehrbedarfs,


der mit der Ergänzungsabgabe gedeckt werden soll, geraten zu lassen (vgl. Drüen, in: Bon-
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ner Kommentar, Art. 106 Rn. 180 a.E. <Sept. 2021>). Falls das Aufkommen aus der Ergän-


zungsabgabe den aufgabenbezogenen Mehrbedarf des Bundes dauerhaft evident über-


steigen sollte, wäre der Bundesgesetzgeber, den auch insoweit eine Beobachtungsoblie-


genheit trifft (siehe auch Rn. 73 ff. zum evidenten Wegfall des Mehrbedarfs), zu entspre-


chenden Anpassungen verpflichtet.


(2) Gemessen an diesen Maßstäben ist weder vorgetragen noch erkennbar, dass vorlie-


gend mit dem Ansatz des Solidaritätszuschlags in Höhe von 5,5 Prozent der Einkommen-


beziehungsweise Körperschaftsteuer eine übermäßige, mit einer verfassungsrechtlichen


Obergrenze zumutbarer Besteuerung nicht mehr vereinbare Steuerbelastung verbunden


wäre. Dies gilt sowohl für das Jahr 2020, in dem – mit wenigen Ausnahmen – grundsätzlich


von allen Einkommen- beziehungsweise Körperschaftsteuerpflichtigen die Abgabe erho-


ben wurde, als auch für die Jahre ab 2021, in denen in Bezug auf die Einkommensteuer-


pflichtigen grundsätzlich nur noch höhere Einkommensgruppen der Ergänzungsabgabe


unterworfen sind.


Auch steht der Zuschlagsatz in Höhe von 5,5 Prozent derzeit noch nicht evident außer Ver-


hältnis zu der Höhe des aufgabenbezogenen Mehrbedarfs, der mit dem Solidaritätszu-


schlag gedeckt werden soll. Zwar betrug das Aufkommen aus dem Solidaritätszuschlag im


Jahr 2020 18,7 Milliarden Euro (vgl. Bundesministerium der Finanzen, Die Steuereinnah-


men des Bundes und der Länder im Haushaltsjahr 2020, Monatsbericht des Bundesministe-


riums der Finanzen Januar 2021, S. 61), wohingegen die Summe der zumindest auch verei-


nigungsbedingten (vgl. Rn. 141) überproportionalen Belastungen des Bundeshaushalts


nach dem vom Bundesministerium der Finanzen vorgelegten, im April 2020 fertiggestell-


ten Gutachten des DIW (unter Mitwirkung des ifo Instituts) in den Jahren ab 2020 lediglich


rund 13 Milliarden Euro beträgt. Der Bundesgesetzgeber reagierte jedoch hierauf entspre-


chend seiner verfassungsrechtlichen Beobachtungsobliegenheit mit dem Gesetz zur Rück-


führung des Solidaritätszuschlags 1995, indem er den Solidaritätszuschlag nicht mehr von


allen einkommensteuerpflichtigen Personen erhob und damit das Aufkommen für die


Jahre ab 2021 deutlich verringerte. Im Jahr 2021 betrug das Aufkommen aus dem Solidari-


tätszuschlag nur noch 11 Milliarden Euro (vgl. Bundesministerium der Finanzen, Die Steu-


ereinnahmen des Bundes und der Länder im Haushaltsjahr 2021, Monatsbericht des Bun-


desministeriums der Finanzen Januar 2022, S. 21).


bb) Eine Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums im Sinne von Art. 14 Abs. 1


Satz 2 GG muss weiter mit allen anderen Verfassungsnormen vereinbar sein, insbesondere


mit dem allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG (vgl. BVerfGE 52, 1 <27>; 62, 169


<183>; 110, 1 <28>; 164, 76 <114 f. Rn. 119>; 164, 139 <174 Rn. 101>). Da der Gesetzge-


ber bei der Gestaltung der Eigentümerbefugnisse und deren Schranken auch an den Gleich-


heitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG gebunden ist, darf eine Differenzierung innerhalb der Ausge-
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staltung von Eigentümerbefugnissen nicht sachwidrig sein, sondern muss von einem hin-


reichenden Sachgrund getragen sein (vgl. BVerfGE 164, 76 <115 Rn. 119>; 164, 139


<174 Rn. 101>). Das SolZG 1995 verstößt nicht gegen den allgemeinen Gleichheitssatz.


(1) Der allgemeine Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) gebietet dem Gesetzgeber, wesent-


lich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln (vgl. BVerfGE 160,


41 <63 Rn. 51> - Privilegierung von Gewinneinkünften; 164, 347 <393 Rn. 129> - Körper-


schaftsteuererhöhungspotenzial; 168, 1 <48 Rn. 139> - Beteiligungsidentische Schwester-


personengesellschaften; stRspr). Er gilt für ungleiche Belastungen wie auch für ungleiche


Begünstigungen (vgl. BVerfGE 160, 41 <63 Rn. 51>; 164, 347 <393 Rn. 129>; 168, 1


<48 Rn. 139>; stRspr). Zwar ist es grundsätzlich Sache des Gesetzgebers, diejenigen Sach-


verhalte auszuwählen, an die er dieselben Rechtsfolgen knüpft und die er so als rechtlich


gleich qualifiziert. Diese Auswahl muss er jedoch sachgerecht treffen (vgl. BVerfGE 160, 41


<63 Rn. 51>; 164, 347 <393 Rn. 129>; 168, 1 <48 Rn. 140>; stRspr).


(a) Genauere Maßstäbe und Kriterien dafür, unter welchen Voraussetzungen der Gesetz-


geber den Gleichheitssatz verletzt, lassen sich nicht abstrakt und allgemein, sondern nur in


Bezug auf die jeweils betroffenen unterschiedlichen Sach- und Regelungsbereiche bestim-


men (vgl. BVerfGE 160, 41 <63 f. Rn. 52>; 164, 347 <393 f. Rn. 130>; 168, 1 <48 f. Rn. 140>;


stRspr). Dabei ergeben sich je nach Regelungsgegenstand und Differenzierungsmerkma-


len aus dem allgemeinen Gleichheitssatz im Sinne eines stufenlosen am Grundsatz der Ver-


hältnismäßigkeit orientierten Prüfungsmaßstabs unterschiedliche Grenzen für den Gesetz-


geber, die vom bloßen Willkürverbot bis zu einer strengen Bindung an Verhältnismäßig-


keitserfordernisse reichen (vgl. BVerfGE 160, 41 <64 Rn. 52>; 164, 347 <394 Rn. 130>; 168,


1 <49 Rn. 140>; stRspr). Differenzierungen bedürfen stets der Rechtfertigung durch Sach-


gründe, die dem Differenzierungsziel und dem Ausmaß der Ungleichbehandlung ange-


messen sind (vgl. BVerfGE 160, 41 <64 Rn. 52>; 164, 347 <394 Rn. 130>; 168, 1


<49 Rn. 140>; stRspr).


Art. 3 Abs. 1 GG ist jedenfalls dann verletzt, wenn sich ein vernünftiger, sich aus der Natur


der Sache ergebender oder sonst wie sachlich einleuchtender Grund für eine gesetzliche


Differenzierung oder Gleichbehandlung nicht finden lässt (vgl. BVerfGE 160, 41


<64 Rn. 53>; 164, 347 <394 Rn. 131>; 168, 1 <49 Rn. 141>; stRspr). Willkür des Gesetzge-


bers kann zwar nicht schon dann bejaht werden, wenn er unter mehreren Lösungen nicht


die zweckmäßigste, vernünftigste oder gerechteste gewählt hat (vgl. BVerfGE 55, 72 <90>;


89, 132 <141 f.>). Es genügt aber eine tatsächliche und eindeutige Unangemessenheit der


Regelung in Bezug auf den zu ordnenden Gesetzgebungsgegenstand, das heißt Willkür im


objektiven Sinn (vgl. BVerfGE 160, 41 <64 Rn. 53>; 164, 347 <394 Rn. 131>; 168, 1


<49 Rn. 141>; stRspr). Der Spielraum des Gesetzgebers endet dort, wo die ungleiche Be-


handlung der geregelten Sachverhalte nicht mehr mit einer am Gerechtigkeitsgedanken
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orientierten Betrachtungsweise vereinbar ist, wo also ein einleuchtender Grund für die ge-


setzliche Differenzierung fehlt (vgl. BVerfGE 160, 41 <64 Rn. 53>; 164, 347 <394 f.


Rn. 131>; 168, 1 <49 Rn. 141>; stRspr).


Eine strengere Bindung des Gesetzgebers kann sich insbesondere ergeben, wenn und so-


weit sich die Ungleichbehandlung von Personen oder Sachverhalten auf die Ausübung


grundrechtlich geschützter Freiheiten auswirken kann (vgl. BVerfGE 160, 41 <64 f. Rn. 54>;


164, 347 <395 Rn. 132>; 168, 1 <50 Rn. 142>; stRspr). Zudem verschärfen sich die verfas-


sungsrechtlichen Anforderungen, je weniger die Merkmale, an die die gesetzliche Diffe-


renzierung anknüpft, für Einzelne verfügbar sind (vgl. BVerfGE 160, 41 <65 Rn. 54>; 164,


347 <395 Rn. 132>; 168, 1 <50 Rn. 142>; stRspr).


(b) Art. 3 Abs. 1 GG belässt dem Steuergesetzgeber bei der Auswahl des Steuergegen-


stands ebenso wie bei der Bestimmung des Steuersatzes einen weit reichenden Entschei-


dungsspielraum (vgl. BVerfGE 158, 282 <328 Rn. 113>; 160, 41 <65 Rn. 55>; 162, 277


<308 Rn. 76> - Kindergeld für Drittstaatsangehörige; stRspr). Der Gleichheitssatz bindet


ihn aber an den Grundsatz der Steuergerechtigkeit, der gebietet, die Besteuerung an der


wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auszurichten (vgl. BVerfGE 160, 41 <65 Rn. 55>; 164,


347 <395 Rn. 133>; 168, 1 <50 Rn. 143>; stRspr). Das gilt insbesondere im Einkommen-


und Körperschaftsteuerrecht (vgl. BVerfGE 160, 41 <65 Rn. 55>; 164, 347 <395 Rn. 133>;


168, 1 <50 Rn. 143>; stRspr). Für die Ergänzungsabgabe zur Einkommen- und Körper-


schaftsteuer im Sinne des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG gilt nichts anderes (vgl. BVerfGE 32, 333


<339>).


Im Interesse verfassungsrechtlich gebotener steuerlicher Lastengleichheit muss darauf


abgezielt werden, Steuerpflichtige bei gleicher Leistungsfähigkeit auch gleich hoch zu be-


steuern (horizontale Steuergerechtigkeit), während (in vertikaler Richtung) die Besteue-


rung höherer Einkommen im Vergleich mit der Steuerbelastung niedriger Einkommen dem


Gerechtigkeitsgebot genügen muss (vgl. BVerfGE 152, 274 <313 Rn. 99> - Erstausbildungs-


kosten; 160, 41 <65 Rn. 56>; 168, 1 <50 Rn. 143>; stRspr). Unter dem Gebot möglichst


gleichmäßiger Belastung der betroffenen Steuerpflichtigen muss die Ausgestaltung des


steuerrechtlichen Ausgangstatbestands folgerichtig im Sinne von belastungsgleich erfol-


gen (vgl. BVerfGE 160, 41 <65 Rn. 56>; 164, 347 <395 Rn. 134>; 168, 1 <50 Rn. 144>;


stRspr). Ausnahmen von einer belastungsgleichen Ausgestaltung der mit der Wahl des


Steuergegenstands getroffenen gesetzgeberischen Entscheidung (folgerichtigen Umset-


zung des steuerrechtlichen Ausgangstatbestands) bedürfen eines besonderen sachlichen


Grundes, der die Ungleichbehandlung nach Art und Ausmaß zu rechtfertigen vermag (vgl.


BVerfGE 160, 41 <65 f. Rn. 56>; 164, 347 <395 f. Rn. 134>; 168, 1 <51 Rn. 144>; stRspr).
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Das Gebot vertikaler Steuergerechtigkeit gibt grundsätzlich keinen konkreten Steuerta-


rifverlauf vor; vielmehr wird insoweit nur den unmittelbar demokratisch legitimierten Ent-


scheidungen des Parlaments ein äußerer Rahmen gesetzt, der nicht überschritten werden


darf (vgl. BVerfGE 115, 97 <117>). Allerdings muss nach dem Gebot der Steuergleichheit


bei direkten Steuern der wirtschaftlich Leistungsfähigere grundsätzlich einen höheren Pro-


zentsatz seines Einkommens als Steuern zahlen als der wirtschaftlich Schwächere (vgl.


BVerfGE 127, 224 <247>). Vor diesem Hintergrund widerspricht es dem Gebot der Steuer-


gleichheit etwa, wenn bei Ertragsteuern wirtschaftlich Leistungsfähigere einen geringeren


Prozentsatz ihres Einkommens als Steuer zu zahlen haben als wirtschaftlich Schwächere,


es sei denn, dies ist durch einen besonderen Sachgrund gerechtfertigt (vgl. BVerfGE 135,


126 <144 Rn. 54>). Wählt der Gesetzgeber dementsprechend einen progressiven Tarifver-


lauf, ist es grundsätzlich nicht zu beanstanden, hohe Einkommen auch hoch zu belasten,


soweit dem betroffenen Steuerpflichtigen nach Abzug der Steuerbelastung ein – absolut


und im Vergleich zu anderen Einkommensgruppen betrachtet – hohes, frei verfügbares


Einkommen verbleibt, das die Privatnützigkeit des Einkommens sichtbar macht. Ist letzte-


res gewährleistet, liegt es weitgehend im Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers, die


Angemessenheit im Sinne vertikaler Steuergerechtigkeit selbst zu bestimmen (vgl. BVerfGE


115, 97 <117>; 116, 164 <181>; 160, 41 <66 Rn. 57>). Zu vermeiden sind allerdings Pro-


gressionssprünge, welche die vertikale Gleichheit im Verhältnis geringerer zu höheren Ein-


kommen außer Acht lassen (vgl. BVerfGE 87, 153 <170>).


(2) Das SolZG 1995 verletzt Art. 3 Abs. 1 GG weder im Hinblick auf die soziale Staffelung


dieser Ergänzungsabgabe (a) noch in Bezug auf die Behandlung von Kapitalerträgen (b)


beziehungsweise von Körperschaftsteuersubjekten (c).


(a) Auf der Grundlage der genannten Maßstäbe verstößt das SolZG 1995 mit seiner ab


dem Veranlagungszeitraum 2021 erheblich ausgeweiteten sozialen Staffelung nicht ge-


gen den allgemeinen Gleichheitssatz (vgl. auch BVerfGE 32, 333 <343>).


(aa) Insoweit ist bereits zweifelhaft, ob eine für Art. 3 Abs. 1 GG relevante Ungleichbe-


handlung vorliegt von Steuerpflichtigen einerseits, deren Bemessungsgrundlage die Frei-


grenzen des § 3 Abs. 3 bis 5 SolZG 1995 aktueller Fassung übersteigt, im Verhältnis zu sol-


chen Steuerpflichtigen andererseits, bei denen die Bemessungsgrundlage unterhalb der


vorgesehenen Freigrenzen liegt. Dass das angegriffene Gesetz den Solidaritätszuschlag ab


dem Jahr 2021 (vgl. § 6 Abs. 21 SolZG 1995 in der aktuellen Fassung) nur für bestimmte


Einkommensgruppen bis zu bestimmten Freigrenzen zunächst gar nicht und ab dem Über-


schreiten dieser Grenzen dann kontinuierlich ansteigend bis zum vollen Zuschlagsatz von


5,5 Prozent der Bemessungsgrundlage erhebt, ist Ausdruck der Verwirklichung der vertika-


len Steuergerechtigkeit, die eine Ungleichbehandlung wirtschaftlich leistungsschwäche-


rer und leistungsstärkerer (Einkommen-)Steuerpflichtiger gebietet. Ob eine grundrechts-


relevante Ungleichbehandlung der genannten Gruppen von Steuerpflichtigen darin liegen
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könnte, dass sich der Gesetzgeber (durch eine Gleitzone abgemilderter) Freigrenzen und


keiner alle Steuerpflichtigen entlastenden Freibeträge bedient beziehungsweise sich nicht


dafür entschieden hat, alle Steuerpflichtigen gleichmäßig (durch einen einheitlichen,


herabgesetzten Zuschlagsatz) zu belasten, kann offenbleiben, weil eine solche jedenfalls


gerechtfertigt wäre (vgl. auch BVerfGE 32, 333 <343 i.V.m. 339>).


(bb) Nimmt man eine rechtfertigungsbedürftige Ungleichbehandlung an und unterstellt


zudem, dass die Rechtfertigung dieser Ungleichbehandlung strengen Verhältnismäßig-


keitsanforderungen genügen muss, ist die Ungleichbehandlung der beschriebenen Grup-


pen von Steuerpflichtigen in Anbetracht der mit dem Gesetz zur Rückführung des Solidari-


tätszuschlags 1995 verfolgten Ziele dennoch verhältnismäßig. Dies gilt sowohl für die vom


Gesetzgeber angestellten sozialstaatlichen Erwägungen (vgl. BTDrucks 19/14103, S. 2, 11)


als auch für das von ihm – unter der überzeugenden Annahme, dass mittlere und niedrige


Einkommensgruppen eine deutlich höhere Konsumquote als Spitzenverdienende hätten –


daneben verfolgte Ziel, eine Stärkung der Arbeitsanreize, Kaufkraft und Binnenkonjunktur


zu erreichen (vgl. BTDrucks 19/14103, S. 2, 9, 12).


(α) Beide Zielsetzungen stellen legitime Zwecke für die gestaffelte Erhebung des Solida-


ritätszuschlags dar. Die Fortführung des Solidaritätszuschlags 1995 mit einer ab dem Jahr


2021 angeordneten teilweisen Abschmelzung des Zuschlags in Form einer sozialen Staffe-


lung ist zur Erreichung dieser Zwecke geeignet und erforderlich. In einer entsprechenden


Erhöhung des Einkommensteuertarifs läge kein gleich geeignetes und verhältnismäßiges


Mittel (so aber Wagner, in: Herrmann/Heuer/Raupach, EStG/KStG, Anhang zu § 51a EStG


Rn. 3d <Juli 2023>). Denn angesichts der unterschiedlichen Verteilung der Ertragskompe-


tenzen von Bund und Ländern im Hinblick auf die Ergänzungsabgabe einerseits (Art. 106


Abs. 1 Nr. 6 GG) und die Einkommensteuer als Gemeinschaftsteuer andererseits (Art. 106


Abs. 3 i.V.m. Abs. 5 GG) müsste die Anhebung der Einkommensteuer mehr als doppelt so


hoch ausfallen wie die entsprechende Erhebung des Solidaritätszuschlags, um dem Bund


Einnahmen in derselben Höhe zu verschaffen. Auch eine Erhöhung der dem Bund zustehen-


den Verbrauchsteuern, insbesondere der Energie- und der Stromsteuer, würde die vom Ge-


setzgeber aus sozialen Erwägungen und aus Gründen der Stärkung von Arbeitsanreizen,


Kaufkraft und Binnenkonjunktur verfolgte Entlastung der unteren und mittleren Einkom-


mensgruppen nicht in gleicher Weise wie die Erhebung des Solidaritätszuschlags nur von


den oberen Einkommensgruppen gewährleisten.


(β) Die vorgenommene Staffelung ist auch verhältnismäßig im engeren Sinne. Zwar ist


das Aufkommen durch den Solidaritätszuschlag ab dem Jahr 2021 nicht mehr von einer


breiten Gruppe von Steuerpflichtigen, sondern nach der Einschätzung in der Gesetzesbe-


gründung nur noch von 10 Prozent aller Einkommensteuerpflichtigen sowie von sämtli-


chen Körperschaftsteuersubjekten zu erbringen. Jedoch führt der Umstand, dass die Ab-


schmelzung des Solidaritätszuschlags nicht auf alle Einkommensgruppen, etwa durch eine


164


165


166







58/61


gleichmäßige Herabsetzung des Zuschlagsatzes, erstreckt wurde oder den weiterhin Ab-


gabepflichtigen nicht Freibeträge anstelle von (durch eine Gleitzone abgemilderter) Frei-


grenzen eingeräumt wurden, gemessen an den mit der schrittweisen Herabsetzung des


Solidaritätszuschlags verfolgten gewichtigen Zielsetzungen nicht zu einer unzumutbaren


Belastung der höheren Einkommensgruppen. Das Bestreben des Gesetzgebers, mit der


stärkeren Besteuerung höherer Einkommen der Verteilung der zusätzlichen Steuerlast


nach der Leistungsfähigkeit in besonderem Maße Rechnung zu tragen, kann eine Befreiung


eines großen Teils der unterhalb einer Freigrenze liegenden Einkommensteuerpflichtigen


von der Pflicht zur Zahlung einer Ergänzungsabgabe rechtfertigen (vgl. BVerfGE 32, 333


<343 i.V.m. 339>). Vor diesem Hintergrund hat das Bundesverfassungsgericht die mit Ge-


setz vom 21. Dezember 1967 eingeführte Ergänzungsabgabe 1968, die im Jahr 1971 nur


von rund 6,5 Prozent der Einkommensteuerpflichtigen entrichtet wurde (in diesem Jahr


zahlten rund 1,38 Millionen Einkommensteuerpflichtige die Ergänzungsabgabe bei einer


Gesamtzahl von rund 21 Millionen Einkommensteuerpflichtigen, vgl. Einkommensteuer-


statistik 1971, Tabellen 1.4 und 2.15), als mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar angesehen (vgl.


BVerfGE 32, 333 <343 i.V.m. 339>). Auch die zusätzliche Erwägung in der Gesetzesbegrün-


dung, dass Steuerzahler mit niedrigen oder mittleren Einkommen eine höhere Konsum-


quote haben, während Spitzenverdienende bei zusätzlichem Nettoeinkommen ganz über-


wiegend ihre Ersparnisse erhöhen und damit ihre Befreiung vom Solidaritätszuschlag ei-


nen deutlich geringeren konjunkturellen Impuls setzen würde als die Abschaffung des Zu-


schlags für die Steuerzahler mit niedrigen und mittleren Einkommen (vgl. BTDrucks


19/14103, S. 2), ist ein im Rahmen der Gesamtabwägung zu berücksichtigender gewichti-


ger Belang. Damit kann die bei Überschreiten der jeweiligen Freigrenzen einsetzende Er-


hebung des Zuschlags von höchstens 5,5 Prozent bei höheren Einkommen, auch angesichts


des Umstands, dass die Auswirkungen der jeweiligen Freigrenzen durch die von § 4 Satz 2


SolZG 1995 angeordnete Gleitzone erheblich entschärft werden (vgl. auch BVerfGE 32, 333


<343>), nicht als unzumutbar und damit unangemessen gewertet werden.


(b) Soweit die durch das Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 erheblich


erweiterten Freigrenzen nach § 3 Abs. 3 Satz 1 SolZG 1995 grundsätzlich nicht auf die im


Wege des Kapitalertragsteuerabzugs erhobene, sondern nur auf die veranlagte Einkom-


mensteuer und Lohnsteuer Anwendung finden, bewirken sie bereits keine nach Art. 3


Abs. 1 GG relevante Ungleichbehandlung. Es handelt sich hierbei nicht um im Wesentlichen


vergleichbare Sachverhalte.


(aa) Dies folgt allerdings nicht schon daraus, dass bei der Kapitalertragsteuer grundsätz-


lich ein proportionaler Steuersatz in Höhe von 25 Prozent zur Anwendung kommt (vgl.


§ 43a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG), während der in der Veranlagung zur Einkommensteuer maß-


gebliche Tarif progressiv ausgestaltet ist (vgl. § 32a Abs. 1 EStG). Allein dieser Unterschied


in der Steuertarifgestaltung kann für die unterschiedlichen Anwendungsbereiche der Frei-


grenzen des angegriffenen Gesetzes keine Bedeutung haben. Denn im Hinblick auf die von
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dem Gesetzgeber mit den Freigrenzen verfolgten sozialen und konjunkturellen Zwecke be-


steht kein tragfähiger Unterschied zwischen einem Steuerpflichtigen, der einem pauscha-


len Steuersatz von 25 Prozent unterliegende Kapitalerträge erzielt, und einem progressiv


besteuerten Einkommensteuerpflichtigen, dessen Gesamteinkünfte einem Durchschnitt-


steuersatz von 25 Prozent unterliegen.


(bb) Ein wesentlicher Unterschied zwischen der veranlagten Einkommensteuer bezie-


hungsweise der Lohnsteuer einerseits und der Kapitalertragsteuer andererseits besteht je-


doch im Hinblick auf die Zwecksetzungen und Wirkungen des Kapitalertragsteuerabzugs.


(α) Dieser führt nach § 43 Abs. 5 Satz 1 1. Halbsatz EStG grundsätzlich dazu, dass die für


die betroffenen Kapitalerträge anfallende Einkommensteuer (und nach § 1 Abs. 3 SolZG


1995 auch der Solidaritätszuschlag) mit dem Steuerabzug abgegolten ist. Dieses prägende


Element der Abgeltungsteuer auf private Kapitaleinkünfte dient unter anderem einer er-


heblichen Verwaltungsvereinfachung (vgl. BTDrucks 16/4841, S. 35), denn nach § 25 Abs. 1


EStG unterbleibt in diesen Fällen eine Veranlagung. Bei den zum Kapitalertragsteuerabzug


Verpflichteten handelt es sich in erster Linie um Kreditinstitute (vgl. § 44 Abs. 1 EStG). Diese


verfügen – im Gegensatz zu den Finanzämtern im Veranlagungsverfahren – in der Regel


nicht über umfassende Informationen über die Einkommensverhältnisse des Steuerpflich-


tigen. Nur beim Vorliegen dieser Informationen wären sie aber in die Lage versetzt, auf


den einzelnen Kapitalertrag Freigrenzen für den Solidaritätszuschlag anzuwenden, die auf


die Höhe der progressiv ausgestalteten Einkommensteuer des Steuerpflichtigen bezogen


sind. Eine Berücksichtigung der in § 3 Abs. 3 Satz 1 SolZG 1995 geregelten Freigrenzen


scheidet deshalb im geltenden Kapitalertragsteuerabzugsverfahren aus.


(β) Der Gesetzgeber ist nicht gehalten, das Verfahren zum Kapitalertragsteuerabzug so


umzugestalten, dass eine Berücksichtigung der Freigrenzen bei Kapitalerträgen erfolgen


könnte. Dies wäre ersichtlich nur durch ein nachträgliches Veranlagungsverfahren mög-


lich, wodurch der mit der Abgeltungsteuer verfolgte Vereinfachungszweck verloren ginge


(vgl. insoweit die Ausführungen der Sachverständigen Thomas Eigenthaler <Deutsche


Steuer-Gewerkschaft e.V.>, Dr. Isabel Klocke <Bund der Steuerzahler Deutschland e.V.>


und Sylvia Mein <Deutscher Steuerberaterverband e.V.> in der öffentlichen Anhörung des


Finanzausschusses des Bundestages am 4. November 2019, Prot.-Nr. 19/57, S. 14 f., 24,


28 f.). Dem Gesetzgeber kann insoweit auch nicht widersprüchliches Verhalten zur Last ge-


legt werden. Zwar können Steuerpflichtige nach § 32d Abs. 6 EStG im Rahmen der soge-


nannten Günstigerprüfung auf Antrag eine Veranlagung ihrer Kapitalerträge nach dem all-


gemeinen Tarif des § 32a EStG erreichen. Für den Solidaritätszuschlag ist die Relevanz die-


ser Möglichkeit jedoch auf solche (Einzel-)Fälle begrenzt, in denen die Veranlagung mit


dem allgemeinen Einkommensteuertarif für den Steuerpflichtigen vorteilhafter ist, ob-


wohl dieser Tarif bei ihm über dem Abgeltungsteuersatz von 25 Prozent liegt (§ 32d Abs. 1
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EStG). Dies kann nur dann eintreten, wenn durch die Veranlagung für den Solidaritätszu-


schlag die Freigrenzen nach § 3 Abs. 3 Satz 1 SolZG 1995 zum Tragen kommen und dadurch


im Gesamtergebnis trotz des höheren Einkommensteuersatzes eine geringere Steuerlast


entsteht. Eine solche nur in Einzelfällen relevante Durchbrechung der Abgeltungswirkung


des Kapitalertragsteuerabzugs im Rahmen einer Günstigerprüfung ist schon strukturell


nicht vergleichbar mit einem generellen Veranlagungswahlrecht für alle Solidaritätszu-


schlagpflichtigen, bei denen Kapitalertragsteuer erhoben wird.


(γ) Schließlich geht auch der von den Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführern


angestellte Vergleich mit der Lohnsteuer, die ebenfalls im Wege des Steuerabzugs erhoben


wird, fehl. Bei deren Bemessung konnte der Gesetzgeber im Gegensatz zu Kapitaleinkünf-


ten realitätsgerecht davon ausgehen, dass ein Arbeitnehmer in der Regel keine weiteren


Einkünfte erzielt (vgl. § 38a Abs. 2 EStG). Sollte dies doch in erheblichem Umfang der Fall


sein, besteht ohnehin eine gesetzliche Veranlagungspflicht nach § 46 Abs. 2 Nr. 1 EStG.


(c) Der Gesetzgeber hat Art. 3 Abs. 1 GG auch nicht dadurch verletzt, dass die ab dem Jahr


2021 geltenden Freigrenzen nach § 3 Abs. 3 Satz 1 SolZG 1995 nur auf Einkommensteuer-


und nicht auch auf Körperschaftsteuersubjekte Anwendung finden. Insoweit liegen eben-


falls keine im Wesentlichen vergleichbare Sachverhalte vor.


Wie im Falle der Kapitalertragsteuer folgt dies allerdings nicht schon daraus, dass der


Körperschaftsteuersatz von 15 Prozent anders als der Einkommensteuertarif proportional


ausgestaltet ist (vgl. § 23 Abs. 1 KStG). Vielmehr ist entscheidend, dass die gesetzgeberi-


schen Absichten, die hinter der Regelung der Freigrenzen nach dem Gesetz zur Rückfüh-


rung des Solidaritätszuschlags 1995 stehen, bei Körperschaftsteuersubjekten nicht verfan-


gen.


Die Berücksichtigung sozialer Gesichtspunkte ist der Tarifverlaufsgestaltung der Körper-


schaftsteuer von vornherein fremd (vgl. die Ausführungen des Sachverständigen Prof. Jür-


gen Brandt <Bergische Universität Wuppertal> in der öffentlichen Anhörung des Finanzaus-


schusses des Bundestages am 4. November 2019, Prot.-Nr. 19/57, S. 17: „Dabei zwingt das


Körperschaftsteuergesetz in keiner Weise zur Berücksichtigung sozialer Komponenten. Das


wäre im Bereich des Körperschaftsteuerrechts systemfremd.“ Ähnlich Tappe, NVwZ 2020,


S. 517 <521>: „Da das sozialstaatliche Argument bei einer schrittweisen Abschaffung für


eine soziale Staffelung [des Solidaritätszuschlags] spricht, sozialstaatliche Erwägungen


bezogen auf die Körperschaftsteuer aber keine Rolle spielen…“). Soziale Gerechtigkeit als


ethischer Maßstab besteht ausschließlich zwischen natürlichen, nicht aber zwischen juris-


tischen Personen; auch die hinter der juristischen Person stehenden natürlichen Personen


rechtfertigen eine soziale Abstufung nicht, da der pauschale Rückschluss von einem hohen


Einkommen der Körperschaft auf ein ebenfalls hohes Einkommen der Anteilseigner nicht


möglich ist (vgl. Desens, in: Herrmann/Heuer/Raupach, EStG/KStG, Einführung zum KStG
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Rn. 7 m.w.N. <Febr. 2020>; vgl. ferner BVerfGE 149, 160 <190 Rn. 92>, wonach sich juristi-


sche Personen nicht auf den personalen Schutz der Menschenwürde <und damit auch nicht


auf das steuerliche Existenzminimum gemäß Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG> beru-


fen können). Auch die weitere, auf konsumtheoretischen Erwägungen des Gesetzgebers


beruhende Absicht, mit den Freigrenzen konjunkturelle Impulse zu setzen, passt nicht auf


Körperschaftsteuersubjekte. Diese konsumieren nicht, sondern investieren (vgl. Lang,


StuW 1989, S. 3 <9 f.>). Dementsprechend hat es das Bundesverfassungsgericht im Rahmen


seiner Entscheidung zur Ergänzungsabgabe 1968 nicht beanstandet, dass Freigrenzen dort


nur bei dem Zuschlag zur Einkommensteuer, nicht aber bei dem Zuschlag zur Körper-


schaftsteuer vorgesehen waren (vgl. BVerfGE 32, 333 <343 i.V.m. 339>).


II.


Das SolZG 1995 verletzt, wie sich im Rahmen der Prüfung des Art. 14 Abs. 1 GG erwiesen


hat, den allgemeinen Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. 1 GG nicht (vgl. Rn. 153 ff.).


D.


Da die Verfassungsbeschwerde unbegründet ist, scheidet die von den Beschwerdeführe-


rinnen und Beschwerdeführern beantragte Auslagenerstattung aus (vgl. § 34a Abs. 2


BVerfGG). Auch eine vollständige oder nur teilweise Auslagenerstattung aus Gründen der


Billigkeit (vgl. § 34a Abs. 3 BVerfGG) kommt nicht in Betracht, obwohl die Verfassungsbe-


schwerde – wenn auch nicht im Sinne der Beschwerdeführerinnen und Beschwerdefüh-


rer – zur Klärung einer Frage von grundsätzlicher verfassungsrechtlicher Bedeutung beige-


tragen hat (vgl. BVerfGE 152, 345 <383 Rn. 100> - Entfernung aus dem öffentlichen Dienst


durch Verwaltungsakt). Eine Auslagenerstattung ist vorliegend insbesondere mit Blick auf


den aus dem Gebot der Kostenfreiheit folgenden Grundsatz des Selbstbehalts eigener Aus-


lagen und dem sich hieraus ergebenden Regel-Ausnahme-Charakter nicht angezeigt (vgl.


BVerfGE 152, 345 <383 Rn. 100>).


König Maidowski Langenfeld


Wallrabenstein Fetzer Offenloch


Frank Wöckel
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Abweichende Meinung der Richterin Wallrabenstein


zur Begründung des Urteils des Zweiten Senats vom 26. März 2025


- 2 BvR 1505/20 „Solidaritätszuschlag 2020/2021“ -


Die Maßstabsbildung und den damit konstruierten Kontrollanspruch des Senats


darüber, ob vom Gesetzgeber angeführte Finanzbedarfe (fort)bestehen, halte ich


für verfehlt.


Auch wenn der Senat diese Kontrolle zurückgenommen ausübt, erschweren die


neue Benennungspflicht (Rn. 100, 104, 111) und Beobachtungsobliegenheit


(Rn. 77, 118 f.) die Erhebung einer Ergänzungsabgabe. Dies schafft verfassungs-


rechtliche Unsicherheit mit der Folge, dass der Gesetzgeber in Zukunft nicht nur


auf den Solidaritätszuschlag, sondern auf diese Abgabeform überhaupt verzichten


dürfte. Damit steht das Urteil mit seiner Wirkung in der Tradition des Vermögen-


steuerbeschlusses (BVerfGE 93, 121).


Die damals errichtete Hürde für die Steuergesetzgebung, den obiter dictum ent-


wickelten „Halbteilungsgrundsatz“, hat der Senat später im Beschluss zur Einkom-


men- und Gewerbesteuer (BVerfGE 115, 97) beseitigt. Nun zitiert das Urteil zwar


Passagen dieser Entscheidung (Rn. 146 ff.), übergeht dabei aber gerade die Zu-


rücknahme der verfassungsgerichtlichen Kontrolle. Sie beruht auf der Kernaus-


sage, dass der Schutz vor einer Steuerlast durch Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG wesentlich


auch durch Art. 14 Abs. 2 GG geprägt ist. Der grundsätzlichen Privatnützigkeit ver-


mögenswerter Rechte steht gegenüber: Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll


zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen (BVerfGE 115, 97 <113 f.>).


Gerade wegen der Entscheidung des Grundgesetzes für den Schutz des Privat-


eigentums sind Steuern das wesentliche Instrument für eine regelmäßige und


damit nachhaltig freiheitssichernde Korrektur der Eigentumsentwicklung, die der


Umverteilung bedarf (vgl. abweichende Meinung BVerfGE 93, 121 <162 f.>, unter


Berufung auf Forsthoff, VVDStRL 12 <1954>, S. 8 <31 f.>, der den Steuerstaat als


Alternative zu einer Eigentumsneuordnung versteht, die in den ersten Jahren der


Bundesrepublik unter Bezugnahme auf das Sozialstaatsprinzip und Art. 15 GG


diskutiert wurde; vgl. auch abweichende Meinung BVerfGE 138, 136 <252 Rn. 3>).
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Erfasst man den grundgesetzlichen Gestaltungsrahmen für den Steuergesetz-


geber anhand von Art. 14 GG, bilden Privatnützigkeit und Sozialbindung seine


beiden Pole.


Indem der Senat dem die steuerrechtliche Fachliteratur dominierenden Anliegen


nachgibt, die Ergänzungsabgabe an materielle Voraussetzungen zu binden, ver-


kürzt er diesen Gestaltungsspielraum einseitig. Er schränkt gerade die Erhebung


derjenigen Steuer ein, mit der der Bundesgesetzgeber eine kontinuierliche Um-


verteilungswirkung erzielen kann, ohne hierfür auf die Zustimmung des Bundes-


rates angewiesen zu sein. Der Bundestag muss dadurch seine Budgetentscheidun-


gen – also für welche Aufgaben er welche Ausgaben vorsieht und wie er sie finan-


ziert – nicht nur allen Bürgerinnen und Bürgern gegenüber demokratisch verant-


worten. Zusätzlich ist er nun speziell denjenigen, deren Eigentum er durch eine


Ergänzungsabgabe belastet, nochmals rechenschaftspflichtig. Diese Erweiterung


der Eigentümerstellung zu einem Kontrollrecht über Staatsausgaben ist mit Art. 14


Abs. 1 und 2 GG nicht in Einklang zu bringen.


Zudem belegt der Senat die Ergänzungsabgabe mit einem für das Steuerrecht


grundlegend neuartigen Kassationsrisiko. Die Verfassungsmäßigkeit einer Ergän-


zungsabgabe nach Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG hängt nicht nur von ihrer Höhe und ihrer


leistungsgerechten und vertrauensschützenden Ausgestaltung ab, sondern auch


noch von der Entwicklung der Staatsausgaben: Ob der aufgabenbezogene Mehr-


aufwand, den der Bundestag zur Rechtfertigung einer Ergänzungsabgabe ange-


ben muss, tatsächlich und in der Höhe des durch die Ergänzungsabgabe erzielten


Steuervolumens besteht und nicht in evidenter Weise entfallen ist, will der Senat


entscheiden (Rn. 137 ff., 152). Dies zeigt seine Bereitschaft, in die Finanzpolitik


einzugreifen. Das widerspricht meinem Grundverständnis der aus dem Demokra-


tieprinzip und der Gewaltenteilung folgenden Kompetenzgrenzen des Bundes-


verfassungsgerichts.


Wallrabenstein
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-Bundesverfassungsgericht


PRESSEMITTEILUNG Nr. 30/2025 vom 26. März 2025 


Erfolglose Verfassungsbeschwerde gegen 


Solidaritätszuschlag 


urteil vm 26. März 2025 - 2 BvR 1505/20


Press Release - No. 30/2025 of 26 March 2025 


Solidaritätszuschlag 2020/2021 


Mit heute verkündetem Urteil hat der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts 


eine Verfassungsbeschwerde gegen das Solidaritätszuschlaggesetz 1995 (SolZG 


(Solidaritätszuschlaggesetz) 1995) in der Fassung des Gesetzes zur Rückführung des 


Solidaritätszuschlags 1995 vom 10. Dezember 2019 zurückgewiesen. 


Der zum 1. Januar 1995 eingeführte Solidaritätszuschlag stellt eine 


Ergänzungsabgabe im Sinne des Art. (Artikel) 106 Abs. (Absatz) 1 Nr. (Nummer) 6 


Grundgesetz (GG (Grundgesetz)) dar. Der Senat führt in seinem Urteil aus, dass eine 


solche Ergänzungsabgabe einen aufgabenbezogenen finanziellen Mehrbedarf des 


Bundes voraussetzt, der durch den Gesetzgeber allerdings nur in seinen Grundzügen 


zu umreißen ist. Im Fall des Solidaritätszuschlags ist dies der 


wiedervereinigungsbedingte finanzielle Mehrbedarf des Bundes. Weiter führt der 


Senat aus, dass ein evidenter Wegfall des Mehrbedarfs eine Verpflichtung des 


Gesetzgebers begründet, die Abgabe aufzuheben oder ihre Voraussetzungen 


anzupassen. Insoweit trifft den Bundesgesetzgeber- bei einer länger andauernden 


Erhebung einer Ergänzungsabgabe - eine Beobachtungsobliegenheit. Ein 


offensichtlicher Wegfall des auf den Beitritt der damals neuen Länder 


zurückzuführenden Mehrbedarfs des Bundes kann auch heute (noch) nicht 


festgestellt werden. Eine Verpflichtung des Gesetzgebers zur Aufhebung des 


Solidaritätszuschlags ab dem Veranlagungszeitraum 2020 bestand und besteht 


folglich nicht. 







Die Verfassungsbeschwerde, mit der sich die Beschwerdeführerinnen und 


Beschwerdeführer gegen die unveränderte Fortführung der 


Solidaritätszuschlagspflicht und gegen den nur teilweisen Abbau des 


Solidaritätszuschlags wenden, blieb daher erfolglos. 


Richterin Wallrabenstein hat sich der Senatsmehrheit im Ergebnis angeschlossen, 


jedoch hinsichtlich der Begründung ein Sondervotum verfasst. 


Sachverhalt: 


Der- auch heute noch erhobene - Solidaritätszuschlag wurde mit Wirkung zum 


1. Januar 1995 eingeführt. Er wird als Ergänzungsabgabe zur Einkommen- und


Körperschaftsteuer im Sinne des Art. (Artikel) 106 Abs. (Absatz) 1 Nr. (Nummer) 6 GG


(Grundgesetz) erhoben. Seit dem Jahr 2021 werden nur noch bestimmte Gruppen


der Einkommensteuerpflichtigen und nach wie vor alle Körperschaftsteuersubjekte


mit dem Solidaritätszuschlag belastet. Bemessungsgrundlage für den Zuschlag sind


im Falle der Veranlagung zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer grundsätzlich die


berechnete Einkommensteuer oder die festgesetzte Körperschaftsteuer


beziehungsweise die zu entrichtenden Vorauszahlungen. Wird die


Einkommensteuer in Form der Lohnsteuer erhoben, ist für die Bemessung des


Solidaritätszuschlags grundsätzlich diese maßgebend. Im Falle des


Kapitalertragsteuerabzugs bemisst sich der Solidaritätszuschlag nach der


anfallenden Kapitalertragsteuer. Im Übrigen lehnen sich Festsetzung und Erhebung


des Solidaritätszuschlags an die entsprechenden Vorschriften des Einkommen­


beziehungsweise Körperschaftsteuergesetzes an.


Seit dem Jahr 1998 beträgt der Zuschlagsatz zur Einkommen- oder 


Körperschaftsteuer 5,5 %. 


Abgabepflichtig sind nach§ 2 SolZG (Solidaritätszuschlaggesetz) 1995 unter 


anderem natürliche Personen, die nach§ 1 Einkommensteuergesetz 


einkommensteuerpflichtig sind. Weiter wird der Solidaritätszuschlag von 


Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen erhoben, die nach 


§ 1 oder§ 2 Körperschaftsteuergesetz körperschaftsteuerpflichtig sind. Im Bereich


der Einkommensteuer sind Freigrenzen vorgesehen. überschreitet die


Bemessungsgrundlage diese Freigrenzen nicht, fällt ein Solidaritätszuschlag nicht


an. Bei einer Überschreitung kommt nicht sofort der volle Zuschlagsatz zur


Anwendung (sog. (sogenannte) Gleitzone). Durch das Gesetz zur Rückführung des


Solidaritätszuschlags 1995 vom 10. Dezember 2019 wurden die Freigrenzen mit







Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 2021 deutlich angehoben. Diese 


Freigrenzen finden jedoch nicht für alle in§ 3 Abs. (Absatz) 1 SolZG 


(Solidaritätszuschlaggesetz) 1995 geregelten Bemessungsgrundlagen Anwendung. 


Mit ihrer Verfassungsbeschwerde wenden sich die Beschwerdeführerinnen und 


Beschwerdeführer einerseits im Hinblick auf den Veranlagungszeitraum 2020 gegen 


die unveränderte Fortführung der Solidaritätszuschlagspflicht und andererseits ab 


dem Veranlagungszeitraum 2021 gegen den nur teilweisen Abbau des 


Solidaritätszuschlags. Sie rügen unter anderem eine Verletzung der 


Eigentumsgarantie des Art. (Artikel) 14 Abs. (Absatz) 1 GG (Grundgesetz) sowie einen 


Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. (Artikel) 3 Abs. (Absatz) 1 GG 


(Grundgesetz). 


Wesentliche Erwägungen des Senats: 


Die zulässige Verfassungsbeschwerde ist unbegründet. 


Das SolZG (Solidaritätszuschlaggesetz) 1995 ist als Inhalts- und 


Schrankenbestimmung der Eigentumsgarantie gerechtfertigt. 


1. Zum Zeitpunkt des Erlasses des Gesetzes zur Rückführung des Solidaritätszuschlags


1995 im Dezember 2019 kam dem Bundesgesetzgeber nach den 


finanzverfassungsrechtlichen Bestimmungen die Gesetzgebungskompetenz für die 


(modifizierte) Fortführung des Solidaritätszuschlags ab dem Jahr 2020 zu. Die 


finanzverfassungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erhebung einer 


Ergänzungsabgabe sind auch seither (noch) nicht evident entfallen. 


a) Welche verfassungsrechtlichen Auswirkungen es hat, wenn eine vom


Bundesgesetzgeber ursprünglich in kompetenzrechtlich zulässiger Weise 


eingeführte Steuer aufgrund nachträglicher Veränderungen aus dem Rahmen der 


herkömmlichen Merkmale dieser Steuer herausfällt, hat das 


Bundesverfassungsgericht bislang noch nicht entschieden. 


Hinsichtlich des vorliegend relevanten Steuertypus der Ergänzungsabgabe ist davon 


auszugehen, dass ein evidenter Wegfall der für ihre Erhebung erforderlichen 


Voraussetzungen eine Verpflichtung des Gesetzgebers begründet, die Abgabe 


aufzuheben oder ihre Voraussetzungen anzupassen. Dies ist im Hinblick darauf 


anzunehmen, dass die Ergänzungsabgabe gegenüber anderen Steuern 


Besonderheiten aufweist. So knüpft sie nicht an einen steuerbegründenden Vorgang 


oder einen bestimmten Steuergegenstand an. Ihre Erhebung wird vielmehr im 







Wesentlichen durch das Erfordernis eines finanziellen Mehrbedarfs des Bundes, der 


zur Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben benötigt wird, bestimmt. Damit ist die 


Erhebung einer Ergänzungsabgabe weitgehend von den vom Gesetzgeber 


angetroffenen und bewerteten tatsächlichen Verhältnissen abhängig. Ändern sich 


diese später in solch signifikanter Weise, dass der ursprünglich angenommene 


finanzielle Mehrbedarf des Bundes evident entfallen ist, wird derTypusbegriff des 


Art. (Artikel) 106 Abs. (Absatz) 1 Nr. (Nummer) 6 GG (Grundgesetz) nicht mehr 


gewahrt. 


Bei der Frage des Fortbestands des finanziellen Mehrbedarfs des Bundes besteht 


zwar ein weiter Einschätzungs- und Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers. Sieht er 


aber keinen Anpassungsmechanismus für den Fall einer (wesentlichen) Änderung 


der seiner Entscheidung zugrunde gelegten tatsächlichen Verhältnisse vor, überprüft 


das Bundesverfassungsgericht, ob die auf dieser Grundlage getroffene Regelung 


auch unter veränderten Rahmenbedingungen noch von der 


Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers getragen wird und daher im Ergebnis 


weiter zu rechtfertigen ist. Dies ist dann nicht mehr der Fall, wenn sich eine 


Regelung unter veränderten tatsächlichen Bedingungen als evident nicht mehr 


realitätsgerecht erweist. 


Insoweit trifft den Bundesgesetzgeber - bei einer länger andauernden Erhebung 


einer Ergänzungsabgabe - eine Beobachtungsobliegenheit. Er ist gehalten, in 


solchen Fällen seine ursprüngliche Entscheidung zur Einführung einer 


Ergänzungsabgabe in gewissen Abständen daraufhin zu überprüfen, ob die 


seinerzeit angenommene Entwicklung des finanziellen Bedarfs noch der Realität 


entspricht. 


b) Es kommt damit maßgeblich darauf an, welche Merkmale eine


Ergänzungsabgabe im Sinne des Art. (Artikel) 106 Abs. (Absatz) 1 Nr. (Nummer) 6 GG 


(Grundgesetz) prägen und ob diese zum Zeitpunkt des Erlasses des Steuergesetzes 


vorlagen und auch heute noch nicht evident entfallen sind. 


Der Wortlaut des Art. (Artikel) 106 Abs. (Absatz) 1 Nr. (Nummer) 6 GG (Grundgesetz) 


sieht- über eine gewisse Akzessorietät zur Einkommen- und Körperschaftsteuer 


hinaus - keine weiteren Einschränkungen für die Erhebung einer Ergänzungsabgabe 


vor. Der Ergänzungsabgabe sind allerdings angesichts des ihr vom 


verfassungsändernden Gesetzgeber verliehenen Charakters, ihrer in den 


Gesetzesmaterialien ausführlich beschriebenen Funktion innerhalb der 


bundesstaatlichen Finanzverfassungsordnung sowie der 


finanzverfassungsrechtlichen Systematik weitere Grenzen gezogen. 







aa) Die Ergänzungsabgabe setzt als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal einen 


finanziellen Mehrbedarf des Bundes voraus, der nach Einschätzung des Gesetzgebers 


durch die Erfüllung einer vom Bund angeführten bestimmten Aufgabe 


voraussichtlich entstehen wird und zu dessen Deckung die Erhebung der 


Ergänzungsabgabe notwendig erscheint. Dies ist im Gesetzgebungsverfahren 


offenzulegen. 


Ausweislich der Gesetzesbegründung ist die heute in Art. (Artikel) 106 Abs. (Absatz) 1 


Nr. (Nummer) 6 GG (Grundgesetz) verankerte Ergänzungsabgabe geschaffen 


worden, um „in begrenztem Rahmen" eine möglichst reibungslose und flexible 


Deckung eines finanziellen Mehrbedarfs des Bundes zu gewährleisten, ohne die 


sachgerechte und stabile Verteilung des Steueraufkommens zwischen Bund und 


Ländern infrage zu stellen. 


Hieraus folgt, dass die Erhebung einer Ergänzungsabgabe nicht voraussetzungslos 


möglich sein soll, sondern ihre inhaltliche Ausgestaltung durch die mit ihr 


verbundene Zielsetzung, die notwendige finanzielle Flexibilität des Bundes 


bedarfsorientiert sicherzustellen, geprägt und begrenzt wird. Dem 


verfassungsändernden Gesetzgeber ging es somit darum, die Ergänzungsabgabe 


ohne Zustimmung des Bundesrats aktivieren zu können, nicht aber darum, sie ohne 


Benennung eines Mehrbedarfs erheben zu dürfen. 


Damit die Ergänzungsabgabe den ihr unverändert zugewiesenen Zweck erfüllen 


kann, ist es notwendig, aber auch hinreichend, dass sich der finanzielle Mehrbedarf 


auf eine bestimmte Aufgabe zurückführen lässt. Die Identifizierung eines solchen 


aufgabenbezogenen finanziellen Mehrbedarfs des Bundes als Voraussetzung der 


Erhebung einer Ergänzungsabgabe sichert die Interessen der Länder, die mangels 


Zustimmungserfordernis des Bundesrats keinen entscheidenden Einfluss auf die 


einfachgesetzliche Erhebung einer Ergänzungsabgabe nehmen können und die 


selbst über kein vergleichbares Einnahmeinstrument verfügen. Angesichts der 


grundsätzlich strikten Trennung zwischen steuerlicher Staatsfinanzierung und 


haushaltsrechtlicherVerwendungsentscheidung muss der Gesetzgeber den 


aufgabenbezogenen Mehrbedarf allerdings nur in seinen Grundzügen umreißen. 


Die Aufgabenbezogenheit der Ergänzungsabgabe hat zugleich eine zeitliche 


Komponente. Für die Berechtigung ihrer Weitererhebung kommt es nicht auf den 


Ablauf ausschließlich zeitlich definierter Fristen wie etwa diejenige eines 


„Generationenabstands" an, sondern allein darauf, ob der aufgabenbezogene 


Mehrbedarf evident weggefallen ist. 







bb) Weiter darf die Ergänzungsabgabe das finanzielle Ausgleichssystem des 


Grundgesetzes nicht zu Lasten der Länder in einer Art und Weise antasten, die 


Steuerarten oder Steuern aushöhlen würden, deren Aufkommen allein den Ländern 


zufließt oder die Bund und Ländern gemeinsam zustehen (sogenanntes 


,,Aushöhlu ngsverbot"). 


cc) Dagegen ist die Ergänzungsabgabe nicht als subsidiäres


Finanzierungsinstrument ausgestaltet worden. Der Bundesgesetzgeber ist daher aus 


verfassungsrechtlichen Gründen nicht gezwungen, von der Erhebung einer 


Ergänzungsabgabe abzusehen, wenn auch eine Erhöhung der Einkommen- oder 


Körperschaftsteuer beziehungsweise eine Anhebung der dem Bund zustehenden 


Verbrauchsteuern in Betracht käme, dies aber aus politischen Gründen nicht 


opportun oder durchsetzbar erscheint. 


dd) Eine Ergänzungsabgabe im Sinne des Art. (Artikel) 106 Abs. (Absatz) 1 Nr.


(Nummer) 6 GG (Grundgesetz) ist von Verfassungs wegen auch nicht von vornherein 


zu befristen. Gegen eine Befristung spricht insbesondere die Funktion, die die 


Ergänzungsabgabe als flexible Alternative zur Anpassung der Einkommen- oder 


Körperschaftsteuer als gemeinschaftliche Steuern oder zur Erhöhung der allein dem 


Bund zufließenden Verbrauchsteuern erfüllen soll. 


ee) Schließlich beschränkt Art. (Artikel) 106 Abs. (Absatz) 1 Nr. (Nummer) 6 GG 


(Grundgesetz) den Bundesgesetzgeber auch nicht darauf, eine Ergänzungsabgabe 


nur während einer „Notlage" oder „Ausnahmelage", nicht aber auch in einer 


,,finanzverfassungsrechtlichen Normallage" zu erheben. 


Dafür, dass die Ergänzungsabgabe nur in „Notfällen" erhoben werden soll, gibt es in 


den Gesetzesmaterialien keinen tragfähigen Anhaltspunkt. Weder in den 


Gesetzesmaterialien zum Finanzverfassungsgesetz 1955 beziehungsweise zur 


Finanzreform 1969 noch im Verfassungstext des Art. (Artikel) 106 Abs. (Absatz) 1 Nr. 


(Nummer) 6 GG (Grundgesetz) werden den Erhebungszeitraum eingrenzende 


Formulierungen verwendet. Soweit in der Gesetzesbegründung zum 


Finanzverfassungsgesetz 1955 unter anderem von „anderweitig nicht 


auszugleichenden Bedarfsspitzen im Bundeshaushalt" die Rede ist, ist deren 


Deckung nicht als isolierte Zielstellung formuliert, sondern in eine untrennbare 


Aufzählung mit weiteren, miteinander eng verknüpften Zwecken gestellt worden. 


c) In Anbetracht der beschriebenen Maßstäbe besaß der Bund im Zeitpunkt des


Erlasses des Gesetzes zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 am 


10. Dezember 2019 die dafür erforderliche Gesetzgebungskompetenz. Er ist von







Verfassungs wegen auch nicht verpflichtet, den Solidaritätszuschlag wegen eines 


späteren evidenten Wegfalls des angeführten aufgabenbezogenen Mehrbedarfs 


aufzuheben. 


aa) Zunächst wird durch die mit dem Gesetz zur Rückführung des 


Solidaritätszuschlags 1995 ab dem Jahr 2021 erheblich ausgeweitete Staffelung des 


Solidaritätszuschlags die eine Ergänzungsabgabe prägende Akzessorietät zur 


Einkommen- und Körperschaftsteuer nicht infrage gestellt und damit der Typus 


dieser Steuer nicht schon deshalb verfehlt. 


Zwar mag der Gesetzgeber bei einer Ergänzungsabgabe wie dem 


Solidaritätszuschlag nicht zu einer sozialen Abstufung verpflichtet sein; dies ändert 


aber nichts daran, dass er in Anbetracht des Sozialstaatsprinzips (Art. (Artikel) 20 Abs. 


(Absatz) 1 GG (Grundgesetz)) und der unterschiedlichen wirtschaftlichen 


Leistungsfähigkeit der Einkommensteuerpflichtigen zu einer solchen Abstufung 


berechtigt ist. Das gilt auch dann, wenn die sozialen Erwägungen -wie beim 


Solidaritätszuschlag 1995 -nicht bereits bei dessen Einführung, sondern erst bei 


dessen teilweiser Rückführung berücksichtigt werden. 


bb) Der wiedervereinigungsbedingte finanzielle Mehrbedarf des Bundes war bei 


Erlass des Gesetzes zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 mit Wirkung zum 


1. Januar 2020 noch nicht in evidenter Weise entfallen. Auch heute kann ein


offensichtlicher Wegfall des auf den Beitritt der damals neuen Länder zum 


Bundesgebiet zurückzuführenden -wenn auch verringerten -Mehrbedarfs des 


Bundes (noch) nicht festgestellt werden. Der Bund verzeichnet weiterhin einen 


wiedervereinigungsbedingten zusätzlichen Finanzierungsbedarf. Diese 


Einschätzung hält sich im Rahmen des dem Bundesgesetzgeber bei der Bestimmung 


einer Aufgabe und des durch sie bedingten finanziellen Mehrbedarfs zukommenden 


Spielraums. Dieser besteht zwar angesichts der langen Erhebungszeit des 


Solidaritätszuschlags 1995 nicht mehr in dem ursprünglichen Umfang. Er bleibt dem 


Gesetzgeber aber insoweit erhalten, als das Bundesverfassungsgericht lediglich 


nachprüfen kann, ob die Aufgabe, auf die die Einführung des Solidaritätszuschlags 


1995 gestützt worden war, im Jahr 2020 oder danach offensichtlich in keiner Weise 


mehr einen finanziellen Mehrbedarf des Bundes begründet. Dies istjedenfalls 


derzeit noch nicht der Fall. 


Ein im Verfahren vorgelegtes Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass selbst 30 Jahre 


nach der Wiedervereinigung trotz positiver Entwicklungen noch strukturelle 


Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland verbleiben und es auch noch bis 


2030 in bestimmten Bereichen wiedervereinigungsbedingte Belastungen des 


Bundeshaushalts gibt. Die erhobenen, in dem Gutachten ausgewerteten Daten und 







die daraus von den beteiligten sachkundigen Dritten gezogenen 


Schlussfolgerungen zeigen, dass von einem evidenten Entfallen des 


wiedervereinigungsbedingten Mehrbedarfs des Bundes noch nicht ausgegangen 


werden kann. Auch der Umstand, dass unter den in der mündlichen Verhandlung 


angehörten Ökonomen gerade keine einheitliche Bewertung zu erzielen war, 


verdeutlicht die fehlende Evidenz eines Wegfalls des wiedervereinigungsbedingten 


Mehrbedarfs. Die Frage, ob Ausgaben des Bundes jedenfalls auch auf ein bestimmtes 


Ereignis (hier: Wiedervereinigung) (mit) zurückgeführt werden können oder 


möglicherweise vollständig durch andere Einflussfaktoren bestimmt sind, kann je 


nach ökonomischer Grundannahme unterschiedlich beantwortet werden. Es ist nicht 


Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, eine Auswahl zwischen diesen Annahmen 


zu treffen, solange die Annahme, auf die sich der Gesetzgeber gestützt hat, nicht 


evident neben der Sache liegt. 


Das Auslaufen des sogenannten Solidarpakts II mit Ablauf des Jahres 2019 ist 


hingegen unerheblich. Dadurch ist lediglich die bis dahin erfolgte konkrete 


Ausgestaltung der Unterstützung der neuen Länder durch den Bund zu ihrem Ende 


gekommen. Dies bedeutet aber nicht, dass der Bund - wie er im vorliegenden 


Verfahren hinreichend dargetan hat- nicht auch nach diesem Zeitpunkt 


wiedervereinigungsbedingte Bedarfe der neuen Länder im gesamtstaatlichen 


Interesse, namentlich zur Herstellung möglichst gleichwertiger Lebensbedingungen, 


finanziell auszugleichen hat. 


2. Das SolZG (Solidaritätszuschlaggesetz) 1995 in der hier maßgeblichen Fassung


genügt auch den materiellen Anforderungen an eine Inhalts- und 


Schrankenbestimmung. 


a) Es ist weder vorgetragen noch erkennbar, dass vorliegend mit dem Ansatz des


Solidaritätszuschlags in Höhe von 5,5 % der Einkommen- beziehungsweise 


Körperschaftsteuer eine übermäßige, mit einer verfassungsrechtlichen Obergrenze 


zumutbarer Besteuerung nicht mehr vereinbare Steuerbelastung verbunden wäre 


und damit ein Verstoß gegen den allgemeinen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 


vorläge. Dies gilt sowohl für das Jahr 2020, in dem - mit wenigen Ausnahmen -


grundsätzlich von allen Einkommen- beziehungsweise 


Körperschaftsteuerpflichtigen die Abgabe erhoben wurde, als auch für die Jahre ab 


2021, in denen in Bezug auf die Einkommensteuerpflichtigen grundsätzlich nur noch 


höhere Einkommensgruppen der Ergänzungsabgabe unterworfen sind. 


Auch steht der Zuschlagsatz in Höhe von 5,5 % derzeit noch nicht evident außer 


Verhältnis zu der Höhe des aufgabenbezogenen Mehrbedarfs, der mit dem 


Solidaritätszuschlag gedeckt werden soll. Zwar betrug das Aufkommen aus dem 







Solidaritätszuschlag im Jahr 2020 18, 7 Milliarden Euro, wohingegen die Summe der 


zumindest auch vereinigungsbedingten überproportionalen Belastungen des 


Bundeshaushalts in den Jahren ab 2020 lediglich rund 13 Milliarden Euro beträgt. 


Der Bundesgesetzgeber reagierte jedoch hierauf entsprechend seiner 


verfassungsrechtlichen Beobachtungsobliegenheit mit dem Gesetz zur Rückführung 


des Solidaritätszuschlags 1995, indem er den Solidaritätszuschlag nicht mehr von 


allen einkommensteuerpflichtigen Personen erhob und damit das Aufkommen für 


die Jahre ab 2021 deutlich verringerte. Im Jahr 2021 betrug das Aufkommen aus 


dem Solidaritätszuschlag nur noch 11 Milliarden Euro. 


b) Das SolZG (Solidaritätszuschlaggesetz) 1995 verletzt auch Art. (Artikel) 3 Abs.


(Absatz) 1 GG (Grundgesetz) nicht. 


Im Hinblick auf die soziale Staffelung der Ergänzungsabgabe kann offen bleiben, ob 


eine grundrechtsrelevante Ungleichbehandlung darin liegen könnte, dass sich der 


Gesetzgeber (durch eine Gleitzone abgemilderter) Freigrenzen und keiner alle 


steuerpflichtigen entlastender Freibeträge bedient beziehungsweise sich nicht dafür 


entschieden hat, alle steuerpflichtigen gleichmäßig zu belasten. Eine solche wäre 


jedenfalls gerechtfertigt. 


Soweit die Freigrenzen nach§ 3 Abs. (Absatz) 3 Satz 1 SolZG 


(Solidaritätszuschlaggesetz) 1995 grundsätzlich nicht auf die im Wege des 


Kapitalertragsteuerabzugs erhobene, sondern nur auf die veranlagte 


Einkommensteuer und Lohnsteuer Anwendung finden, handelt es sich nicht um im 


Wesentlichen vergleichbare Sachverhalte. Dies gilt ebenso, soweit die ab dem Jahr 


2021 geltenden Freigrenzen nur auf Einkommensteuer- und nicht auch auf 


Körperschaftsteuersubjekte Anwendung finden. Insoweit liegen ebenfalls keine im 


Wesentlichen vergleichbare Sachverhalte vor. 


Abweichende Meinung der Richterin Wallrabenstein: 


Die Maßstabsbildung und den damit konstruierten Kontrollanspruch des Senats 


darüber, ob vom Gesetzgeber angeführte Finanzbedarfe (fort)bestehen, halte ich für 


verfehlt. Auch wenn der Senat diese Kontrolle zurückgenommen ausübt, erschweren 


die neue Benennungspflicht und Beobachtungsobliegenheit die Erhebung einer 


Ergänzungsabgabe. Dies schafft verfassungsrechtliche Unsicherheit. 


Erfasst man den grundgesetzlichen Gestaltungsrahmen für den Steuergesetzgeber 


anhand von Art. (Artikel) 14 GG (Grundgesetz), bilden Privatnützigkeit und 


Sozialbindung seine beiden Pole. Der Schutz vor einer Steuerlast durch Art. 







(Artikel) 14 Abs. (Absatz) 1 Satz 1 GG (Grundgesetz) ist wesentlich auch durch Art. 


(Artikel) 14 Abs. (Absatz) 2 GG (Grundgesetz) geprägt. Gerade wegen der 


Entscheidung des Grundgesetzes für den Schutz des Privateigentums sind Steuern 


das wesentliche Instrument für eine regelmäßige und damit nachhaltig 


freiheitssichernde Korrektur der Eigentumsentwicklung, die der Umverteilung 


bedarf. 


Indem der Senat die Ergänzungsabgabe an materielle Voraussetzungen bindet, 


verkürzt er diesen Gestaltungsspielraum einseitig. Der Bundestag muss dadurch 


seine Budgetentscheidungen nicht nur allen Bürgerinnen und Bürgern gegenüber 


demokratisch verantworten. Zusätzlich ist er nun speziell denjenigen, deren 


Eigentum er durch eine Ergänzungsabgabe belastet, nochmals 


rechenschaftspflichtig. Diese Erweiterung der Eigentümerstellung zu einem 


Kontrollrecht über Staatsausgaben ist mit Art. (Artikel) 14 Abs. (Absatz) 1 und 2 GG 


(Grundgesetz) nicht in Einklang zu bringen. 


Zudem belegt der Senat die Ergänzungsabgabe mit einem für das Steuerrecht 


grundlegend neuartigen Kassationsrisiko. Ob der aufgabenbezogene Mehraufwand, 


den der Bundestag zur Rechtfertigung einer Ergänzungsabgabe angeben muss, 


tatsächlich und in der Höhe des durch die Ergänzungsabgabe erzielten 


Steuervolumens besteht und nicht in evidenter Weise entfallen ist, will der Senat 


entscheiden. Dies zeigt seine Bereitschaft, in die Finanzpolitik einzugreifen. Das 


widerspricht meinem Grundverständnis der aus dem Demokratieprinzip und der 


Gewaltenteilung folgenden Kompetenzgrenzen des Bundesverfassungsgerichts. 
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Telefon: +49 (721) 9101-0 


Fax: +49 (721) 9101-382 


Zur elektronischen Erreichbarkeit 
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Urteil vom 13. November 2024, I R 3/21
(Wirtschaftliches Eigentum an zur Sicherheit übereigneten Aktien)


ECLI:DE:BFH:2024:U.131124.IR3.21.0


BFH I. Senat


AO § 39, AO § 42, KStG § 8 Abs 1 S 1, KStG § 8b Abs 1, KStG § 8b Abs 2, KStG § 8b Abs 3, KStG § 8b Abs 4, KStG § 8b
Abs 5, KStG § 8b Abs 6, KStG § 8b Abs 7, KStG § 8b Abs 10, EStG § 3c, EStG § 20 Abs 1 Nr 1, EStG § 20 Abs 2a, BGB § 607
Abs 1, HGB § 340b, FGO § 118 Abs 2, KStG VZ 2006


vorgehend FG München, 14. Dezember 2020, Az: 7 K 899/19


Leitsätze


1. Zur Sicherheit übereignete Aktien sind dem Sicherungsnehmer als Inhaber der Aktien zuzurechnen, wenn dieser die
wesentlichen mit den Aktien verbundenen Rechte (insbesondere Veräußerung und Ausübung von Stimmrechten)
rechtlich und tatsächlich ab dem Eigentumsübergang unabhängig vom Eintritt eines Sicherungsfalls ausüben kann.


2. Bei der Prüfung der steuerlichen Zurechnung von Wirtschaftsgütern nach § 39 der Abgabenordnung (AO) ist zu prüfen,
wem die wesentlichen mit dem Vollrecht an Aktien verbundenen Rechte objektiv und in tatsächlicher Hinsicht zustehen;
nicht relevant ist, ob der Inhaber dieser Rechte sie subjektiv auch wahrnehmen möchte.


3. Aus einer zeitlich nach dem Streitjahr eingeführten spezialgesetzlichen Missbrauchsvermeidungsvorschrift (hier: § 8b
Abs. 10 des Körperschaftsteuergesetzes i.d.F. des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008) lässt sich nicht im Wege
eines Umkehrschlusses die Folgerung ziehen, dass eine von ihr erfasste Sachverhaltskonstellation vor dem Inkrafttreten
den Tatbestand der allgemeinen Missbrauchsvermeidungsvorschrift des § 42 AO nicht erfüllen kann.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Finanzgerichts München vom 14.12.2020 - 7 K 899/19 aufgehoben.


Die Sache wird an das Finanzgericht München zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine Aktiengesellschaft, hatte im Jahr 2006 (Streitjahr) mit der …bank
(Bank) auf der Grundlage eines am …2006 geschlossenen Rahmenvertrags zahlreiche Wertpapierpensionsgeschäfte
mit zeitgleichen gegenläufigen Wertpapierdarlehensgeschäften (umgangssprachlich auch als "Wertpapierleihe"
bezeichnet) wie folgt durchgeführt:


1


Die Klägerin erwarb von der Bank zu verschiedenen Zeitpunkten festverzinsliche Wertpapiere zum Preis von
insgesamt … € kombiniert mit einer Rückkaufvereinbarung (Repo), nach welcher sie die Wertpapiere zu einem
bestimmten vereinbarten Zeitpunkt an die Bank zurückübertragen musste (echte Wertpapierpensionsgeschäfte im
Sinne des § 340b Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs ‑‑HGB‑‑). Beim Rückkauf zum ursprünglichen Kaufpreis erhielt die
Klägerin einen vorher jeweils ausgehandelten Repozins (im Streitjahr in Summe: … €).


2


Die jeweils im Rahmen der Wertpapierpensionsgeschäfte von der Bank erworbenen festverzinslichen Wertpapiere
übertrug die Klägerin für die Laufzeit der Wertpapierpensionsgeschäfte darlehensweise unmittelbar an die Bank
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zurück (Wertpapier-Sachdarlehen im Sinne des § 607 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs). Dafür bekam sie eine
"Leihgebühr" von 0,02 % auf den Wert der überlassenen festverzinslichen Wertpapiere (im Streitjahr in Summe:
… €). Eine vorzeitige Beendigung des Wertpapierdarlehens war lediglich für den Fall der Vertragsverletzung (zum
Beispiel unterlassene Zahlung, unterlassene Leistung beziehungsweise Rückgewähr von Sicherheiten, Insolvenz)
oder wegen einer Änderung von Umständen (zum Beispiel Änderung von Rechtsvorschriften oder ihrer amtlichen
Auslegung, Bonitätsveränderungen bei einer Umwandlung) grundsätzlich durch Abgabe einer Kündigungserklärung
unter Benennung des Beendigungstags möglich (s. Nr. 6 der Allgemeinen Bestimmungen des geschlossenen
Rahmenvertrags).


Zur Absicherung der jeweils darlehensweise überlassenen Wertpapiere übertrug die Bank der Klägerin das Eigentum
an einem Aktien-Collateral an börsennotierten britischen Aktiengesellschaften, die beim elektronischen CREST-
Börsensystem registriert und über dieses verwaltet wurden. Die Aktien wurden aufgrund einer dinglichen Einigung
zwischen der Klägerin und der Bank in einem für die Klägerin bei der Bank geführten Depot gutgeschrieben. Der
zwischen der Bank und der Klägerin geschlossene Rahmenvertrag enthielt zur Sicherheitengestellung im
"Sicherheitenanhang für Pensionsgeschäfte und Wertpapierdarlehen" (Sicherheitenanhang) unter Nr. 1 Abs. 1 eine
Regelung, nach welcher dann, wenn die Verbindlichkeiten einer Partei (des Sicherungsgebers) aus
Pensionsgeschäften, Wertpapierdarlehen oder Sicherheitsleistungen nach diesem Anhang die Verbindlichkeiten der
anderen Partei (des Sicherungsnehmers) übersteigen, der Sicherungsnehmer durch Erklärung an den
Sicherungsgeber diesen auffordern kann, ihm einen Geldbetrag (oder Wertpapiere) zu übertragen, der mindestens
dem Betrag des Nettoausfallrisikos entspricht. Nr. 2 Abs. 6 des Sicherheitenanhangs bestimmte dazu näher, dass
außer im Fall einer Rückgewähr von Sicherheiten eine Leistung von Sicherheiten nur erfolgt, soweit das
Nettoausfallrisiko den gegebenenfalls von den Parteien vereinbarten Schwellenwert überschreitet und falls der
Marktwert der zu erbringenden Sicherheitsleistung den gegebenenfalls dafür vereinbarten Mindesttransferbetrag
überschreitet. Dieser war nach den besonderen Bestimmungen und einer Ergänzungsvereinbarung für beide
Parteien auf jeweils … € festgelegt. Der Klägerin stand an den übertragenen britischen Aktien das uneingeschränkte
Recht zu, über die Wertpapiere zu verfügen (s. Nr. 5 I. Abs. 1 der besonderen Bestimmungen des Rahmenvertrags für
Finanzgeschäfte ‑‑besondere Bestimmungen‑‑). Sie war jedoch vertraglich verpflichtet, diese Sicherheiten nach
Beendigung des Wertpapierdarlehens an die Bank zurückzuliefern (Nr. 2 Abs. 5 des Sicherheitenanhangs).
Vertraglich reichte insoweit die Übertragung von Wertpapieren mit gleichem Emittenten, Gattung, Nennwert und
verbrieften Rechten wie bei den ursprünglich übertragenen Wertpapieren (Nr. 3 des Sicherheitenanhangs i.V.m.
Nr. 2 Abs. 3 des Produktanhangs für Wertpapierdarlehen ‑‑Wertpapierdarlehensanhang‑‑).


4


Nach den besonderen Bestimmungen des geschlossenen Rahmenvertrags für Finanzgeschäfte war über die Art der
zu leistenden Sicherheiten durch den Sicherungsnehmer (Klägerin) und den Sicherungsgeber (Bank) im
Einvernehmen zu entscheiden. Alsdann stand dem Sicherungsnehmer die Bestimmung über die Wertpapiere der
betreffenden Art zu, wobei der Sicherungsgeber einer Sicherheitsleistung widersprechen konnte (s. II. Abs. 2 der
besonderen Bestimmungen). Der Sicherungsgeber konnte mit Zustimmung des Sicherungsnehmers auf seine Kosten
die zur Sicherheit übertragenen Wertpapiere durch andere Wertpapiere ersetzen, die im Zeitpunkt der Einigung der
Parteien über die Ersetzung einen Marktwert mindestens in Höhe des Marktwerts der durch sie ersetzten
Wertpapiere haben (s. Nr. 3 des Sicherheitenanhangs i.V.m. Nr. 3 des Produktanhangs für Pensionsgeschäfte).


5


Für Barausschüttungen, die während der Zeit erfolgten, in der die jeweiligen britischen Aktien auf die Klägerin
übertragen waren, musste sie am Tag der Ausschüttung an die Bank eine Zahlung in Höhe des Brutto-
Ausschüttungsbetrags leisten (s. Nr. 3 des Sicherheitenanhangs i.V.m. Nr. 3 Abs. 1 und 2 des
Wertpapierdarlehensanhangs).


6


Für die Übertragung des Aktien-Collaterals hatte die Klägerin eine "Arrangierungsgebühr" in Höhe von 2,2 % der
unter den Aktien effektiv gezahlten Dividenden an die Bank zu zahlen (im Streitjahr: … €). Ausweislich eines
internen Dokuments der Klägerin sollte die "Arrangierungsgebühr" wirtschaftlich die Prämie dafür sein, dass die
Bank die Aktien während der Laufzeit des Wertpapierdarlehens nicht (oder im Rahmen eines Leerverkaufs nur mit
zusätzlichem Risiko) verkaufen konnte und zudem auch noch den Kursverlust aufgrund der Dividendenzahlung
hinnehmen musste. Sie sollte nur anfallen, wenn während der Laufzeit der Sicherheitengestellung eine
Dividendenzahlung erfolgen würde.


7


Die Auswahl der als Sicherheiten zu übertragenden Aktien wurde durch einen Mitarbeiter der Wertpapierabteilung
der Klägerin vorgenommen. Dieser wählte Aktien, deren Dividendenstichtag kurz bevor stand, und er ließ diese vor
Ausschüttung auf die Klägerin übertragen. Nach der Dividendenausschüttung wurden die Aktien regelmäßig gegen
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Entscheidungsgründe


II.


andere Aktien aus dem Bestand der Bank getauscht, für die eine Dividendenzahlung anstand. Die Auswahl im
Rahmen des Austauschs erfolgte ebenfalls durch einen Mitarbeiter der Wertpapierabteilung der Klägerin.


Die Klägerin hielt die auf sie übertragenen Aktien jeweils für einen Zeitraum von wenigen Tagen bis zu maximal
drei Wochen. Das Gesamtvolumen der verschiedenen Aktien, die der Klägerin nach und nach zur Sicherheit
überlassen wurden, betrug ‑‑bedingt durch den häufigen Tausch der Aktien‑‑ im Streitjahr … €. Die Klägerin
vereinnahmte Dividenden in Höhe von … € und leistete in gleicher Höhe Kompensationszahlungen an die Bank.
Stimmrechte auf den Hauptversammlungen der übertragenen Aktien übte die Klägerin nicht aus.


9


Kursschwankungen der Aktien wurden entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen bei Überschreitung eines
Schwellenwerts von … € über sogenannte Marginzahlungen ausgeglichen. Sank der Wert der Aktien unter den Wert
der überlassenen festverzinslichen Wertpapiere, hatte die Bank zu geringe Sicherheiten gestellt und musste eine
entsprechende Marginzahlung leisten. Stieg der Wert der Aktien über den Wert der überlassenen festverzinslichen
Wertpapiere, hatte die Klägerin zu hohe Sicherheiten erhalten und musste in Höhe der Differenz eine
Marginzahlung leisten. Die Zahlungen wurden verzinst. Im Streitjahr entstand der Klägerin aufgrund von
Marginzahlungen ein Zinsaufwand von … €. Am Ende des Wertpapierdarlehens wurden die auf dem Margin-Konto
verbuchten Gelder zurückgezahlt.


10


Die Klägerin erfasste die an sie zur Sicherheit übertragenen britischen Aktien zum Zeitpunkt der Gutschrift in ihrem
Wertpapierdepot mit dem Kurswert. Zudem setzte sie in gleicher Höhe eine Verbindlichkeit auf Rückübertragung
dieser Aktien an. Bei Rückgabe oder Austausch der Aktien beziehungsweise der Beendigung des
Wertpapierdarlehens buchte sie die Aktien und die Verbindlichkeit auf Rückübertragung mit dem gleichen Wert aus,
sodass sich aus der Sicherheitengestellung selbst keine Gewinnauswirkung ergab.


11


Die bezogenen Dividenden wurden bei der Klägerin als nach § 8b Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes in der für
das Streitjahr geltenden Fassung (KStG) steuerfrei behandelt. Gemäß § 8b Abs. 5 KStG erfolgte eine außerbilanzielle
Hinzurechnung zum Gewinn in Höhe von … €. Die Kompensationszahlungen behandelte die Klägerin in voller Höhe
als Betriebsausgabe. Aus dem einheitlich behandelten Pensionsgeschäft und dem Wertpapierdarlehen ergab sich
vor Steuern im Streitjahr ein Ertrag von … €.


12


Der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) sah in den Geschäften einen Gestaltungsmissbrauch zwecks
Generierung eines steuerlichen Verlustes, der wirtschaftlich tatsächlich nicht entstanden sei, und ebenfalls die
Umgehung von § 8b Abs. 7 KStG. Das FA erhöhte daher das zu versteuernde Einkommen der Klägerin für das
Streitjahr um die bezogenen Dividenden in Höhe von … € abzüglich des nach § 8b Abs. 5 KStG nicht abziehbaren
Betrags von … € (Summe: … €).


13


Die nach erfolglosem Einspruch erhobene Klage hat das Finanzgericht (FG) München mit Urteil vom 14.12.2020 -
7 K 899/19 (Entscheidungen der Finanzgerichte ‑‑EFG‑‑ 2021, 723) als unbegründet abgewiesen.


14


Gegen das FG-Urteil richtet sich die Revision der Klägerin.15


Sie beantragt, 
das FG-Urteil aufzuheben und den Körperschaftsteuerbescheid 2006 vom 05.02.2016 in Gestalt der
Einspruchsentscheidung vom 29.03.2019 dahingehend zu ändern, dass das zu versteuernde Einkommen um … €
gemindert wird.


16


Das FA beantragt, 
die Revision zurückzuweisen.


17


Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache
an das FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung
‑‑FGO‑‑).


18


Die streitgegenständlichen britischen Aktien waren der Klägerin ‑‑entgegen der Ansicht des FG‑‑ im Zeitpunkt der
Dividendenausschüttung gemäß § 39 der Abgabenordnung in der für das Streitjahr geltenden Fassung (AO)
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steuerrechtlich zuzurechnen. Dementsprechend hat das FG die in der Konsequenz seiner Rechtsauffassung offen
gelassene Frage, ob die vereinbarte Sicherheitengestellung in Form der britischen Aktien im konkreten Streitfall
eine missbräuchliche Gestaltung darstellt, im zweiten Rechtsgang aufzuklären.


1. Bei der Ermittlung des Einkommens bleiben nach § 8b Abs. 1 Satz 1 KStG Bezüge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1
des Einkommensteuergesetzes in der für das Streitjahr geltenden Fassung (EStG) außer Ansatz. Diese grundsätzlich
auf die Klägerin anwendbare Steuerbefreiung von Dividenden setzt jedoch voraus, dass ihr die Dividenden
steuerrechtlich zuzurechnen sind (s. allgemein z.B. Senatsurteile vom 16.04.2014 - I R 2/12, BFHE 246, 15; vom
18.08.2015 - I R 88/13, BFHE 251, 190, BStBl II 2016, 961; vom 14.08.2019 - I R 44/17, BFHE 267, 1, Rz 54;
Senatsbeschluss vom 04.03.2020 - I B 57/18, BFH/NV 2020, 1236, Rz 22). Dies richtet sich im Streitjahr nach § 20
Abs. 2a EStG ‑‑mittlerweile § 20 Abs. 5 EStG n.F.‑‑ i.V.m. § 8 Abs. 1 Satz 1 KStG, wonach der "Anteilseigner" die
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG erzielt. Anteilseigner ist derjenige, dem die
Anteile an der Kapitalgesellschaft im Zeitpunkt des Gewinnverteilungsbeschlusses gemäß § 39 AO zuzurechnen
sind (§ 20 Abs. 2a Satz 2 EStG).


20


Ob dies bei bilanzierenden Steuerpflichtigen, wie der Klägerin, auch im Lichte des § 340b HGB, dessen Verhältnis zu
§ 39 AO umstritten ist (s. zum Streitstand: Anzinger, Steuer und Wirtschaft ‑‑StuW‑‑ 2022, 199, m.w.N.),
uneingeschränkt gilt, kann dahinstehen. Denn § 340b HGB ist auf die im Streitfall vereinbarte
Sicherheitengestellung nicht anwendbar. Die Vorschrift gilt nur für echte Pensionsgeschäfte, bei denen eine
entgeltliche Übertragung von Wirtschaftsgütern vom Pensionsgeber auf den Pensionsnehmer sowie die entgeltliche
Rückübertragung vereinbart ist (s. Urteil des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 11.01.2024 - IV R 24/21, BFH/NV 2024,
769, Rz 50; s.a. Heymann/Roth, HGB, 2. Aufl., § 340b Rz 6; Grewe in Kirsch, Rechnungslegung, § 340b HGB Rz 19).


21


a) § 39 Abs. 1 AO bestimmt, dass Wirtschaftsgüter dem Eigentümer zuzurechnen sind. "Eigentümer" im Sinne dieser
Regelung ist grundsätzlich der zivilrechtliche Eigentümer (Inhaber des Wirtschaftsguts). Abweichend von § 39 Abs. 1
AO bestimmt § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO, dass die Zurechnung an diejenige Person erfolgt, die die tatsächliche
Herrschaft über das Wirtschaftsgut in der Weise ausübt, dass sie den Eigentümer im Regelfall für die gewöhnliche
Nutzungsdauer von der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut wirtschaftlich ausschließen kann (sogenanntes
wirtschaftliches Eigentum). Wirtschaftliches Eigentum in diesem Sinne erlangt der Erwerber von Anteilen an
Kapitalgesellschaften dann, wenn er alle mit der Beteiligung verbundenen wesentlichen (Verwaltungs- und
Vermögens-)Rechte (insbesondere Gewinnbezugs- und Stimmrechte) ausüben kann und die mit den Wertpapieren
gemeinhin verbundenen Kursrisiken und -chancen auf ihn übergegangen sind (Senatsurteile vom 02.02.2022 -
I R 22/20, BFHE 276, 20, BStBl II 2022, 324, Rz 41 und vom 23.11.2022 - I R 36/19, GmbH-Rundschau 2023, 624,
Rz 20).


22


Als Beispiel für das Auseinanderfallen des rechtlichen und wirtschaftlichen Eigentums nennt § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2
AO das Sicherungseigentum. Für dieses ist charakteristisch, dass das Sicherungsgut zwar an den Sicherungsnehmer
übereignet (Sachen) oder an ihn abgetreten (Forderung) wird, der Sicherungsgeber das Sicherungsgut jedoch
weiterhin nutzen kann (s. Urteil des Bundesgerichtshofs vom 26.09.2006 - XI ZR 156/05, Neue Juristische
Wochenschrift 2007, 216, unter B.II.3.) und den Sicherungsnehmer von der Einwirkung auf das Sicherungsgut
ausschließen kann, indem er den Eintritt eines allein durch ihn abwendbaren Sicherungsfalls verhindert. Deshalb ist
bei diesem typischen Fall des Sicherungseigentums das Sicherungsgut dem Sicherungsgeber zuzuordnen (vgl.
Senatsurteil vom 23.11.1983 - I R 147/78, BFHE 140, 102, BStBl II 1984, 217, unter 2. der Entscheidungsgründe).
Kann der Sicherungsnehmer jedoch (anders als im Regelfall des Sicherungseigentums) rechtlich und tatsächlich
jederzeit ‑‑auch ohne Eintritt des Sicherungsfalls‑‑ das Sicherungseigentum übertragen (veräußern), liegen die
Voraussetzungen des § 39 Abs. 2 Nr. 1 AO nicht vor, sodass eine Zurechnung zum Sicherungsnehmer und
Eigentümer angezeigt ist (s. z.B. Drüen in Tipke/Kruse, § 39 AO Rz 50; Fu in Gosch, AO § 39 Rz 177; s.a. FG Hamburg,
Urteil vom 24.09.1987 - II 133/84, EFG 1988, 475).


23


b) Auch wenn die Übertragung der britischen Aktien in den hier zu beurteilenden Verträgen als
Sicherheitengestellung bezeichnet wird, liegt kein Fall des in § 39 Abs 2 Nr. 1 Satz 2 AO beispielhaft aufgezählten
typischen Sicherungseigentums vor. Denn die Klägerin als Sicherungsnehmerin konnte und durfte die Sicherheit
jederzeit auch ohne Eintritt eines Sicherungsfalls veräußern. Aufgrund dieser besonderen rechtlichen Ausgestaltung
der Sicherungsabrede ist die so bezeichnete Vereinbarung vielmehr mit einem Wertpapierdarlehen vergleichbar.
Denn die Klägerin erhielt nach der getroffenen Vereinbarung, wie der Darlehensnehmer eines Wertpapierdarlehens,
uneingeschränktes (Voll-)Eigentum an den britischen Aktien und schuldete bei Beendigung des abgesicherten
Geschäfts die Rückübertragung gattungsgleicher Aktien (und keine Rückgabe der nämlichen Aktien).
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c) Für Wertpapierdarlehen hat der Senat bereits entschieden, dass das wirtschaftliche Eigentum an Wertpapieren im
Sinne des § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO ausnahmsweise beim Darlehensgeber verbleiben kann, wenn die
Gesamtwürdigung der Umstände des Einzelfalls ergibt, dass dem Darlehensnehmer lediglich eine formale
zivilrechtliche Rechtsposition verschafft werden sollte (s. z.B. Senatsurteil vom 18.08.2015 - I R 88/13, BFHE 251,
190, BStBl II 2016, 961). Dies kann der Fall sein, wenn bei einem abgestimmten "Gesamtvertragskonzept" dem
Erwerber zwar schuldrechtlich das volle Eigentum an Aktien verschafft werden soll und die freie Verfügung über die
Aktien vereinbart ist, allerdings wegen der weiteren abgeschlossenen Verträge im Ergebnis der Erwerber weder die
Kursrisiken und Kurschancen trägt noch die Dividenden erhält, er außerdem an einer Verfügung über die Aktien
während der Darlehensdauer tatsächlich oder rechtlich gehindert ist und überdies die mit dem Aktienbesitz
verbundenen (Verwaltungs- und Vermögens-)Rechte nicht ausüben kann (s. die Sachverhalte der Senatsurteile vom
16.04.2014 - I R 2/12, BFHE 246, 15 und vom 18.08.2015 - I R 88/13, BFHE 251, 190, BStBl II 2016, 961). Eine
solche Verschaffung einer lediglich formalen zivilrechtlichen Rechtsposition, die sich bei Gesamtwürdigung als
"leere Eigentumshülle" erweist und dem Übergang des wirtschaftlichen Eigentums entgegensteht, liegt hingegen
nicht vor, wenn die mit den Aktien verbundenen Kurschancen und Kursrisiken auf den Darlehensnehmer
übergegangen sind, weil er an einer Verfügung über die Wertpapiere weder rechtlich noch faktisch gehindert ist und
er folglich eine Änderung des Kurswerts durch Veräußerung der Aktien am Markt und spätere Wiederbeschaffung
von Aktien der gleichen Gattung realisieren könnte (Senatsurteil vom 29.09.2021 - I R 40/17, BFHE 274, 463, BStBl
II 2023, 127).


25


Bedeutsam dafür, ob bei einem Wertpapierdarlehen wirtschaftliches Eigentum im Sinne des § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1
AO übergeht, ist insbesondere der Umstand, ob der Darlehensnehmer rechtlich und tatsächlich über die
überlassenen Wertpapiere verfügen kann (wirtschaftliche Dispositionsbefugnis, vgl. Senatsurteil vom 02.02.2022 -
I R 22/20, BFHE 276, 20, BStBl II 2022, 324, Rz 36); dies wird insbesondere durch Vereinbarungen über die zeitliche
Befristung der Überlassung und die Ausgestaltung des Kündigungsrechts mitbestimmt (Anzinger, StuW 2022, 194,
196). Aus der Zusammenschau entsprechender Vereinbarungen kann sich im Einzelfall ergeben, dass der
Darlehensnehmer ungeachtet rechtlicher Möglichkeit faktisch nicht sinnvoll über die Wertpapiere verfügen kann,
weil er diese ‑‑für ihn unvorhersehbar‑‑ innerhalb kürzester Zeit zurückübertragen muss (s. Anzinger, StuW 2022,
194, 197).


26


2. Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze war die Klägerin vor der Fassung des Ausschüttungsbeschlusses nicht
nur zivilrechtliche Eigentümerin der britischen Aktien, die Aktien waren ihr zu diesem Zeitpunkt auch nach § 39 AO
steuerrechtlich zuzurechnen.


27


a) Das FG ist zunächst zutreffend davon ausgegangen, dass die laufenden Erträge aus den Aktien wirtschaftlich
weiterhin der Bank und nicht der Klägerin zustanden, weil die Dividenden betrags- und zeitgleich als
Kompensationszahlungen an die Bank ausgekehrt wurden.


28


b) Soweit die Vorinstanz allerdings angenommen hat, dass die übrigen mit dem Eigentum an Aktien verbundenen
wesentlichen Rechte ebenfalls nicht der Klägerin zustanden, beruht diese Wertung auf einer unzutreffenden
Rechtsauffassung und nicht auf einer abweichenden tatsächlichen Würdigung, an die der Senat nach § 118 Abs. 2
FGO grundsätzlich gebunden wäre. Denn das FG hat seine Würdigung allein auf die subjektiven Absichten der
Klägerin gestützt und dabei außer Acht gelassen, dass bei der Bestimmung des wirtschaftlichen Eigentümers
danach zu fragen ist, ob die mit dem Vollrecht verbundenen rechtlichen Befugnisse, soweit sie wirtschaftlich
wertvoll sind, rechtlich einem anderen zustehen oder tatsächlich von einem anderen wahrgenommen werden
können (s. Senatsurteil vom 29.09.2021 - I R 40/17, BFHE 274, 463, BStBl II 2023, 127, Rz 38). Nicht relevant ist
hingegen die subjektive Absicht, rechtlich und tatsächlich bestehende Befugnisse auch wahrnehmen zu wollen.


29


c) Bei der danach gebotenen objektiven Betrachtungsweise kann es entgegen der Auffassung der Vorinstanz keine
Rolle spielen, ob die Klägerin tatsächlich die auf sie übertragenen Aktien hat veräußern oder die mit den Aktien
verbundenen Stimmrechte hat ausüben wollen oder ob sie dies tatsächlich auch getan hat. Entscheidend ist
vielmehr, ob der Klägerin die Ausübung der mit den Aktien verbundenen Stimmrechte und die Möglichkeit zur
Realisation einer Kursänderung der Aktien rechtlich zugestanden haben und ihr auch tatsächlich möglich gewesen
sind. Dies war auf der Grundlage der Feststellungen des FG der Fall (gleicher Ansicht z.B. Weitbrecht/Strehlke-
Verkühlen, Betriebs-Berater 2021, 2022; s. allgemein auch BeckOK AO/Brühl, § 42 Rz 174 ff.).


30


aa) Die Klägerin war nach der Sicherungsabrede rechtlich befugt, über die Aktien zu verfügen, insbesondere sie zu
veräußern. Sie war aufgrund dieser Abrede lediglich verpflichtet, nach Beendigung der besicherten Geschäfte (hier:
der Wertpapierdarlehensgeschäfte), gattungsgleiche Aktien an die Bank zurückzuübertragen.
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bb) Aus den vom FG getroffenen Feststellungen ergeben sich auch keine faktischen Verfügungsbeschränkungen,
aufgrund derer die Klägerin an einer Veräußerung gehindert gewesen wäre, weil sie mit einer jederzeitigen
kurzfristigen Fälligkeit der Rückübertragungsverpflichtung hätte rechnen müssen. Eine daraus folgende faktische
Unmöglichkeit der Veräußerung ergibt sich zunächst nicht aus dem vereinbarten Austausch von Sicherheiten, weil
dieser jedenfalls nicht einseitig durch die Bank erfolgen konnte, sondern entweder einvernehmlich zwischen der
Bank und der Klägerin vereinbart werden musste (so die vertraglichen Regelungen) oder sogar von der Klägerin
allein ausgeübt werden (so die Feststellungen des FG zur tatsächlichen Umsetzung) und daher von ihr beeinflusst
werden konnte. Ferner ergibt sich ein faktisches Veräußerungshindernis auch nicht aus einem kurzfristigen
ordentlichen Kündigungsrecht für die Bank. Denn ein solches war im Streitfall vertraglich ausgeschlossen. Daher
kannte die Klägerin den Zeitpunkt des Endes des Wertpapierdarlehens, zu dem die Sicherheiten zurückübertragen
werden mussten, bereits bei der Übertragung der Aktien und hätte auch tatsächlich planbar eine Veräußerung und
rechtzeitige Wiederbeschaffung vornehmen können.


32


Schließlich steht auch die zeitliche Dauer der besicherten Wertpapierdarlehensgeschäfte und der damit
einhergehenden Dauer der Sicherungsübereignung der britischen Aktien der Möglichkeit, diese tatsächlich zu
veräußern, nicht entgegen. Denn die Klägerin hat die jeweiligen Aktien nach den Feststellungen des FG für einen
Zeitraum von zwischen wenigen Tagen bis zu drei Wochen tatsächlich gehalten. Unter Berücksichtigung des von ihr
selbst veranlassten Austauschs der Aktien als Sicherheit vor Beendigung des abgesicherten Geschäfts lag die Zeit, in
welcher sie im Falle des Verzichts auf die vorzeitige Rückgabe Kursänderungen hätte realisieren können, noch
darüber. Selbst eine Haltedauer von wenigen Tagen reicht allerdings bereits aus, um Kursschwankungen von
börsennotierten Aktien ‑‑zu denen die übertragenen britischen Aktien zählten‑‑ kurzfristig realisieren zu können
(Senatsurteil vom 29.09.2021 - I R 40/17, BFHE 274, 463, BStBl II 2023, 127, Rz 38).


33


cc) Die Klägerin hatte während der Zeit, in der sie zivilrechtlich Inhaberin der Aktien gewesen war, auch die
Möglichkeit, die mit den Aktien verbundenen Stimmrechte auszuüben. Nach den Feststellungen des FG wurde der
Inhaberwechsel über das elektronische Börsensystem CREST abgewickelt, das automatisch eine zeitgleiche
Aktualisierung des von der betreffenden Aktiengesellschaft geführten elektronischen Registers über die
Anteilseigner auslöste. Daher war der Klägerin die Ausübung ihrer Stimmrechte für den Fall, dass eine
Hauptversammlung in den Zeitraum ihrer zivilrechtlichen Inhaberschaft der Aktien gefallen wäre, auch faktisch
möglich, weil die Aktiengesellschaft ungeachtet des kurzfristigen Inhaberwechsels ihre Stellung als neue Inhaberin
kannte.


34


3. Der Senat kann wegen fehlender Feststellungen des FG dazu, ob ‑‑wie das FA meint‑‑ die Übertragungen der
britischen Aktien zur Sicherung der abgeschlossenen Wertpapierdarlehensgeschäfte jeweils als eine
unangemessene Gestaltung im Sinne des § 42 AO anzusehen sind, nicht abschließend darüber entscheiden, ob das
zu versteuernde Einkommen der Klägerin nach § 8b Abs. 1 Satz 1 KStG antragsgemäß zu vermindern ist. Das FG hat
diese Feststellungen im zweiten Rechtsgang nachzuholen. Dabei können diese Feststellungen und die mit ihr
verbundene Zurückverweisung der Sache an das FG ‑‑entgegen der von der Klägerin vertretenen
Rechtsauffassung‑‑ nicht schon deshalb unterbleiben, weil im vorliegenden Streitfall die Anwendbarkeit von § 42
AO ausgeschlossen wäre.


35


a) § 8b Abs. 10 KStG i.d.F. des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 (UntStRefG 2008) vom 14.08.2007 (BGBl I
2007, 1912, BStBl I 2007, 630) vermag § 42 AO im Streitjahr schon mangels zeitlicher Anwendbarkeit nicht als
spezialgesetzliche Missbrauchsvermeidungsvorschrift (s. BFH-Urteil vom 18.12.2013 - I R 25/12, BFH/NV 2014, 904,
Rz 18) zu verdrängen.


36


b) Aus der nach dem Streitjahr erfolgten Einführung des § 8b Abs. 10 KStG i.d.F. des UntStRefG 2008 ergibt sich
auch nicht im Umkehrschluss, dass entsprechende Sachverhaltskonstellationen, auf die diese spätere
spezialgesetzliche Regelung abzielt, zuvor nicht vom Tatbestand des § 42 AO umfasst gewesen sein können (ebenso
Hessisches FG, Urteil vom 28.01.2020 - 4 K 890/17, EFG 2020, 1160; a.A. Drüen in Tipke/Kruse, § 42 AO Rz 7). Denn
ansonsten wäre dem Gesetzgeber die Verwirklichung weiterer mit einer spezialgesetzlichen
Missbrauchsvermeidungsregelung verbundener legitimer Ziele ‑‑wie einer Verwaltungsvereinfachung‑‑ versagt,
wenn er bekannt gewordene konkrete Gestaltungen nachträglich legitimieren und damit auf ein erhebliches
Steueraufkommen verzichten wollte. Die Gegenauffassung würdigt nicht ausreichend, dass selbst dann, wenn eine
besondere Sachverhaltskonstellation bereits von § 42 AO umfasst war, angesichts der in § 42 Abs. 1 Satz 2 AO
angeordneten relativ unbestimmten Rechtsfolge, nach der der Steueranspruch so entsteht, wie er bei einer den
wirtschaftlichen Vorgängen angemessenen rechtlichen Gestaltung entstanden wäre, ein Bedürfnis des Gesetzgebers
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besteht, über die Zielsetzung der allgemeinen Missbrauchsvermeidung hinaus eine für die Verwaltung in der Praxis
handhabbare Rechtsfolge zur Korrektur konkret bekannt gewordener häufig praktizierter Gestaltungen anzuordnen.


c) Schließlich trägt auch der Einwand der Klägerin nicht, § 42 AO könne im Streitfall deshalb nicht angewendet
werden, weil dessen Anwendung eine verfassungsrechtlich unzulässige rückwirkende Anwendung von § 8b Abs. 10
KStG i.d.F. des UntStRefG 2008 bewirke. Denn im Streitfall soll nicht § 8b Abs. 10 KStG i.d.F. des UntStRefG 2008
rückwirkend angewendet werden, vielmehr sind allein die Voraussetzungen des bereits im Streitzeitraum gültigen
§ 42 AO zu prüfen.


38


4. Für den zweiten Rechtsgang (s. zu 3.) weist der Senat auf Folgendes hin:39


a) Für die Beurteilung des Vorliegens einer unangemessenen Gestaltung dürfte der Umstand wesentlich sein, ob die
Absicherung des Wertpapierdarlehens durch die Übertragung der britischen Aktien auch außersteuerliche Gründe
gehabt hat. Denn hat eine Gestaltung überhaupt keinen über die Verschaffung eines Steuervorteils hinausgehenden
eigenen wirtschaftlichen Zweck, ist dies ein gewichtiges Indiz für das Vorliegen einer missbräuchlichen Gestaltung
(s. BFH-Urteile vom 08.03.2017 - IX R 5/16, BFHE 257, 211, BStBl II 2017, 930, Rz 17; vom 12.06.2018 -
VIII R 32/16, BFHE 262, 74, BStBl II 2019, 221, Rz 19; Senatsurteil vom 17.11.2020 - I R 2/18, BFHE 271, 330, BStBl
II 2021, 580, Rz 28).


40


b) Für das Fehlen eines über die Verschaffung eines Steuervorteils hinausgehenden Grundes für die
Sicherheitengestellung spricht jedenfalls, dass wegen der Gegenläufigkeit der zeit- und betragsgleich
abgeschlossenen Wertpapierpensionsgeschäfte und der Wertpapierdarlehensgeschäfte kein abzusicherndes Risiko
für die von der Klägerin überlassenen Wertpapiere erkennbar ist. Ferner spricht die vereinbarte Höhe der von der
Klägerin für die Sicherheitengestellung zu zahlenden "Arrangierungsgebühr" in Höhe von 2,2 % der vereinnahmten
Dividenden dafür, dass die Sicherheitengestellung allein zur Verschaffung eines Steuervorteils vereinbart wurde.
Denn letztlich erhält die Bank wirtschaftlich deshalb, weil die Bemessungsgrundlage der Gebühr die vereinnahmten
Dividenden (und nicht etwa die überlassenen Sicherheiten) sind, eine Provision aus dem generierten Steuervorteil
der Klägerin, dem tatsächlich nicht entstandenen steuerlichen Verlust. Schließlich spricht dafür, dass es den
Beteiligten nicht auf eine Absicherung der geschlossenen Wertpapierdarlehensgeschäfte ankam, die Art und Weise,
wie die Klägerin von der ihr gewährten Möglichkeit zum Austausch von Sicherheiten Gebrauch gemacht hat. Denn
sie nahm die Auswahl der Aktien allein unter dem Gesichtspunkt vor, ob zeitnah eine Ausschüttung anstand, und
ihre Rückgabe danach, ob die Ausschüttung erfolgt ist. Dies belegt, dass es ihr bei der Auswahl allein um die
Generierung eines möglichst hohen steuerlichen Verlustes ging und nicht um den Erhalt einer möglichst effektiven
und werthaltigen Sicherheit.


41


c) Durch das FG zu prüfen bleibt, ob die Besicherung der Wertpapierdarlehen durch die Übertragung der britischen
Aktien tatsächlich (auch) deshalb erfolgt ist, weil sich insoweit versicherungs(aufsichts)rechtliche Vorteile für die
Klägerin ergeben haben, für die sie bereit gewesen ist, im Streitjahr Arrangierungsgebühren in Höhe von … € zu
zahlen.


42


d) Als außersteuerlicher Grund nicht tragend sein dürfte hingegen der von der Klägerin vorgetragene Umstand, dass
die von ihr abgeschlossenen Geschäfte (Wertpapierpensionsgeschäfte, gegenläufige Wertpapierdarlehensgeschäfte
sowie Sicherheitengestellung), wenn man sie gemeinsam betrachtet, einen handelsrechtlichen Gewinn erzielt
haben. Denn auch bei verbundenen Geschäften kann jedes Geschäft einzeln auf das Vorliegen eines Missbrauchs der
Gestaltungsmöglichkeiten untersucht werden. Die Sicherheitengestellung hat bei isolierter Betrachtung nach den
bisherigen Feststellungen des FG ‑‑abgesehen von der Generierung eines Steuervorteils‑‑ ausschließlich Aufwand in
Höhe der gezahlten "Arrangierungsgebühren" von … € verursacht und könnte damit für die Klägerin wirtschaftlich
lediglich nachteilig gewesen sein.


43


e) Sollte das FG keine außersteuerlichen Gründe für die Besicherung der Wertpapierdarlehensgeschäfte feststellen
können, dürfte in der vereinbarten Sicherheitengestellung eine missbräuchliche Gestaltung zu sehen sein. Denn die
Besicherung hätte dann allein dem Zweck gedient, die mit den vereinnahmten Dividenden im Zusammenhang
stehenden Beteiligungsaufwendungen, die der Gesetzgeber zur Vermeidung von Nachweisschwierigkeiten
typisierend auf 5 % der Dividenden bestimmt hat (vgl. Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ‑‑BVerfG‑‑ vom
12.10.2010 - 1 BvL 12/07, BVerfGE 127, 224, Rz 60), mittels Einschaltung einer Körperschaft, die nach § 8b Abs. 7
KStG von der Anwendung des § 8b Abs. 1 bis 6 KStG ausgenommen ist, künstlich in einer vom Gesetz nicht
vorgesehenen Weise auf einen Anteil von 100 % der Dividenden zu erhöhen mit der Folge, dass der Klägerin
entgegen dem in § 3c EStG zum Ausdruck gekommenen steuerlichen Grundsatz, dass Aufwendungen nicht
abgezogen werden dürfen, die im Zusammenhang mit steuerfreien Einnahmen stehen (s. BVerfG-Beschluss vom
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12.10.2010 - 1 BvL 12/07, BVerfGE 127, 224, Rz 60), der Abzug entsprechender Aufwendungen in erheblichem
Umfang (nämlich im wirtschaftlichen Ergebnis in Höhe von 95 % der vereinnahmten Dividenden) möglich wäre.


5. Inwieweit die von der Klägerin gerügten Verfahrensfehler vorliegen, kann dahinstehen, da das Verfahren bereits
aus materiellen Gründen an das FG zurückzuverweisen ist.


45


6. Die Übertragung der Kostenentscheidung folgt aus § 143 Abs. 2 FGO.46
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Urteil vom 06. Februar 2025, IV R 29/22
Anwendung der Bruttomethode im Fall der Ausschüttung einer EU-Kapitalgesellschaft an eine deutsche
Organgesellschaft


ECLI:DE:BFH:2025:U.060225.IVR29.22.0


BFH IV. Senat


KStG § 14 Abs 1 S 1, KStG § 14 Abs 1 S 2, KStG § 15 S 1 Nr 2, KStG § 17 Abs 1 S 1, KStG § 17 Abs 1 S 2, KStG § 34 Abs
10b, EWGRL 435/90 Art 4 Abs 1, AEUV Art 267, EStG § 3 Nr 40, EStG § 3c Abs 2, KStG § 8b Abs 1, KStG § 8b Abs 2, EStG
VZ 2009 , KStG VZ 2009 , AO § 180 Abs 1 S 1 Nr 2 Buchst a


vorgehend Niedersächsisches Finanzgericht , 22. September 2022, Az: 1 K 17/20


Leitsätze


Ausschüttungen, die eine deutsche Organgesellschaft von einer dänischen Tochter-Kapitalgesellschaft bezieht, sind in
dem der deutschen Organträger-Personengesellschaft zuzurechnenden Einkommen in voller Höhe ‑‑ohne Anwendung
des § 8b Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG)‑‑ enthalten (§ 15 Satz 1 Nr. 2 KStG). Ein Verstoß gegen Art. 4 Abs.
1 der Richtlinie 90/435/EWG des Rates vom 23.07.1990 über das gemeinsame Steuersystem der Mutter- und
Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten ist damit nicht verbunden.


Tenor


Die Revision des Klägers gegen das Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 22.09.2022 - 1 K 17/20 wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Kläger zu tragen.


Außergerichtliche Kosten der Beigeladenen werden nicht erstattet.


Tatbestand


I.


Streitig ist, ob die Besteuerung von Ausschüttungen einer in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU)
ansässigen Beteiligungsgesellschaft an eine deutsche Organgesellschaft bei der deutschen Organträger-
Personengesellschaft gegen die Richtlinie 90/435/EWG des Rates vom 23.07.1990 über das gemeinsame
Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten (Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften ‑‑ABlEG‑‑ 1990, Nr. L 225, 6, Nr. L 266, 20) ‑‑Mutter-Tochter-Richtlinie (MTR)‑‑, neu gefasst durch
Richtlinie 2011/96/EU des Rates vom 30.11.2011 über das gemeinsame Steuersystem der Mutter- und
Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten (Amtsblatt der Europäischen Union 2011, Nr. L 345, 8)
verstößt.


1


Der Kläger und Revisionskläger (Kläger) ist ehemaliger Gesellschafter der A GmbH & Co. KG (A KG), die die
finanzgerichtliche Klage erhoben hatte und während des finanzgerichtlichen Verfahrens vollbeendet wurde. Bei
dieser handelt es sich um die vormalige B GmbH & Co. KG Holding (B KG), die in 2014 ihre Firma geändert hatte.


2


Im Jahr 2009 (Streitjahr) waren an der B KG die C GmbH ohne kapitalmäßige Beteiligung als Komplementärin sowie
der Kläger zu 96 % und die Beigeladene zu 4 % als Kommanditisten beteiligt. In 2014 schied die Beigeladene aus
der B KG aus; ihre Anteile gingen im Wege der Sonderrechtsnachfolge auf den Kläger über. Die C GmbH änderte
ihre Firma in 2015 in D GmbH.
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Mit Kauf- und Übertragungsvertrag vom 17.03.2020 übertrug der Kläger einen Teil seines Anteils an der A KG im
Wege der Sonderrechtsnachfolge auf die E B.V. Nach der Anmeldung zum Handelsregister vom 03.04.2020 traten zu
diesem Zeitpunkt der Kläger sowie die persönlich haftende Gesellschafterin D GmbH aus der Gesellschaft aus. Das
Geschäft der A KG wurde ohne Liquidation mit allen Aktiven und Passiven von der E B.V. übernommen. Am
19.05.2020 erfolgte die Löschung der A KG aus dem Handelsregister.


4


Die C GmbH war im Streitjahr zu 50 % an einer dänischen Gesellschaft, der F A/S, beteiligt.5


Die B KG hielt im Streitjahr 100 % der Anteile an der C GmbH (Komplementärin); es lag somit eine sogenannte
Einheits-GmbH & Co. KG vor.


6


Der Gesellschaftsvertrag der B KG vom 23.09.2002 enthielt zur Geschäftsführung und Vertretung folgende
Regelungen:


"§ 8 Geschäftsführung, Vertretung


(1) Zur Geschäftsführung und Vertretung ist der persönlich haftende Gesellschafter allein
berechtigt.


(2) Der persönlich haftende Gesellschafter ist von der Beschränkung des § 181 BGB befreit. Er
führt die Geschäfte mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes.


(3) Werden die Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die persönlich haftender Gesellschafter
dieser Gesellschaft ist, von der Gesellschaft selbst gehalten (sog. Einheitsgesellschaft), gilt für
die Beschlußfassung, Geschäftsführung und Vertretung folgendes:


a) Hinsichtlich der Anteile an dem persönlich haftenden Gesellschafter, die im Eigentum der
Gesellschaft stehen, sind statt des persönlich haftenden Gesellschafters die Kommanditisten
geschäftsführungsbefugt. Der persönlich haftende Gesellschafter verpflichtet sich, insoweit
von seiner Vertretungsbefugnis für die Gesellschaft keinen Gebrauch zu machen.


b) Im Rahmen dieser Befugnis ist jeder Kommanditist allein zur Vertretung der Gesellschaft
berechtigt.


c) Die Kommanditisten üben ihre Befugnis in der Weise aus, dass sie in einer
Kommanditistenversammlung entsprechend den Regelungen dieses Gesellschaftsvertrages
über Gesellschafterversammlungen und Gesellschafterbeschlüsse einen Beschluß fassen und
anschließend der von ihnen bestimmte Kommanditist die beschlossene Maßnahme namens
der Gesellschaft unter Einhaltung der vorgeschriebenen Form ausführt."


7


Die B KG war im Streitjahr an einer Vielzahl von Gesellschaften beteiligt. Außerdem war sie durch die Erbringung
von Dienstleistungen gegenüber Konzerngesellschaften gewerblich tätig.


8


Am 23.04.2009 schloss die B KG als Organträgerin mit der C GmbH als Organgesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag (GAV), der am 19.05.2009 in das Handelsregister eingetragen wurde. Der GAV wurde
durch Kündigung zum 31.12.2014 beendet. Der Vertrag hatte folgenden Wortlaut:


"I. Die GmbH unterstellt sich der Leitung durch die KG. Die KG ist berechtigt, der
Geschäftsführung der GmbH allgemein oder auf Einzelfälle bezogene Weisung für die Leitung
ihrer Gesellschaft zu erteilen.


II. Die GmbH verpflichtet sich, ihren ganzen Gewinn an die KG abzuführen. Abzuführen ist
vorbehaltlich der Bildung oder Auflösung von Rücklagen nach Ziff. III der ohne die
Gewinnabführung entstehende Vorjahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen
Verlustvortrag aus dem Vorjahr.


III. Die GmbH kann mit Zustimmung der KG Beträge aus dem Jahresüberschuss insoweit in
andere Gewinnrücklagen einstellen, wie dies handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet ist. Während der Dauer dieses Vertrages
gebildete freie Rücklagen (andere Gewinnrücklagen nach § 272 Abs. 3 HGB sowie
Kapitalrücklagen auf Zuzahlungen der KG nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB) sind auf Verlangen der
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KG aufzulösen und zum Ausgleich des Jahresfehlbetrags zu verwenden oder als Gewinn
abzuführen. Die Abführung von Erträgen aus der Auflösung von anderen vorvertraglichen
Rücklagen ist ausgeschlossen.


IV. Die KG ist entsprechend den Vorschriften des § 302 Abs. 1 und 3 des Aktiengesetzes
verpflichtet, jeden während der Vertragsdauer entstehenden Jahresfehlbetrag der GmbH
auszugleichen, soweit dieser nicht dadurch ausgeglichen wird, dass den freien Rücklagen
(anderen Gewinnrücklagen nach § 272 Abs. 3 HGB sowie Kapitalrücklagen aus Zuzahlungen
der KG nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB) Beträge entnommen werden, die während der
Vertragsdauer in sie eingestellt worden sind.


V. Der Vertrag bedarf der Zustimmung der Gesellschafterversammlung beider Gesellschaften.
Er wird wirksam mit Eintragung in das Handelsregister der GmbH. Die Ergebnisabführung
erfolgt mit Wirkung zum 1. Januar 2009. Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit mindestens
aber auf 5 Jahre geschlossen. Er kann nach Ablauf dieser Mindestdauer mit einer Frist von
3 Monaten auf das Ende des Geschäftsjahres der GmbH gekündigt werden. Eine vorherige
Kündigung ist nur unter den Voraussetzungen des § 14 Nr. 4 Satz 2 Körperschaftssteuergesetz
möglich. Wenn der Vertrag endet, hat die KG den Gläubigern der GmbH entsprechend § 303
AktG Sicherheit zu leisten."


Während der Laufzeit des GAV fand eine tatsächliche Verlustübernahme durch die B KG statt.10


Eine unter anderem für das Streitjahr bei der B KG und bei der C GmbH durchgeführte steuerliche Außenprüfung
kam zu dem Ergebnis, dass Dividenden der F A/S fälschlicherweise als steuerfreie Einkünfte behandelt worden
seien. Für Beteiligungserträge, die eine Organgesellschaft erziele, gelte die sogenannte Bruttomethode, weswegen
über die Freistellung erst auf der Ebene des Organträgers entschieden werde (§ 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 des
Körperschaftsteuergesetzes ‑‑KStG‑‑ in der im Streitjahr geltenden Fassung). Die Beteiligungserträge, welche durch
Ausschüttungen der F A/S erzielt wurden, seien aufgrund der bestehenden Organschaft bei der Organgesellschaft
vollumfänglich festzustellen und dann auf Ebene der Organträgerin anzusetzen. Dort finde sodann das
Teileinkünfteverfahren Anwendung. Nach den Feststellungen des Außenprüfers ergab sich für das Streitjahr ein der
Organträgerin zuzurechnendes Einkommen der Organgesellschaft in Höhe von 896.843 €, welches bei den
Kommanditisten der Organträgerin unter § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes (EStG) falle.


11


Auf der Grundlage der Prüfungsfeststellungen erließ der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) am
18.05.2018 einen nach § 164 Abs. 2 der Abgabenordnung (AO) geänderten Bescheid für 2009 über die gesonderte
und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen (Gewinnfeststellungsbescheid) für die Organträgerin,
welcher mit Wirkung für und gegen alle Feststellungsbeteiligten erging. Darin wurden für die Organträgerin unter
anderem laufende Gesamthandseinkünfte in Höhe von rund … € festgestellt. Ferner heißt es in dem Bescheid: "In
den vorstehenden Einkünften sind nicht enthalten: Einkommen/Einkünfte der Organgesellschaft 896.834,00; davon
entfallen auf Einkünfte, die unter §§ 3 Nr. 40, 3c Abs. 2 EStG bzw. § 8b Abs. 1 und 2 KStG, § 3c Abs. 1 EStG fallen
(100 %) 897.648,60."


12


Der dagegen gerichtete Einspruch der A KG blieb erfolglos.13


Im nachfolgenden Klageverfahren machte der Kläger als prozessualer Rechtsnachfolger der vollbeendeten A KG
geltend, dass die Besteuerung der Gewinnausschüttungen der F A/S nach der sogenannten Bruttomethode gegen
Art. 4 Abs. 1 MTR verstoße. Er beantragte, den ‑‑aus nicht das Verfahren betreffenden Gründen am 28.05.2020
erneut geänderten‑‑ Gewinnfeststellungsbescheid für 2009 dahingehend zu ändern, dass das Einkommen aus der
Organgesellschaft um 896.834 € herabgesetzt wird. Mit Urteil vom 22.09.2022 - 1 K 17/20 wies das
Niedersächsische Finanzgericht (FG) die Klage als unbegründet ab.


14


Das FA habe zu Recht angenommen, dass bei der Feststellung des der Organträgerin zuzurechnenden
Organeinkommens die an die Organgesellschaft ausgeschütteten Dividenden der F A/S nach nationalem Recht als
steuerpflichtig zu behandeln seien. Dies ergebe sich aus der in § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG angeordneten
Bruttomethode. Die Einbeziehung der Gewinnausschüttungen nach der Bruttomethode in das der Organträgerin
zuzurechnende Einkommen verstoße auch nicht gegen Art. 4 Abs. 1 MTR. Die Richtlinie sehe eine Steuerbefreiung
nur für Körperschaften als Empfänger von Bezügen vor. Bei natürlichen Personen, die ‑‑wie vorliegend‑‑
Organträger oder Mitunternehmer des Organträgers seien, lägen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung
hingegen nicht vor. Es stelle daher keinen Verstoß gegen die Mutter-Tochter-Richtlinie dar, wenn das FA nach
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Entscheidungsgründe


II.


nationalem Recht ein der Organträgerin zuzurechnendes Einkommen der Organgesellschaft festgestellt und dabei
die Dividenden der F A/S als steuerpflichtig behandelt habe.


Der Senat sehe von einem Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) nach
Art. 267 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) ab. Es bestünden keinerlei Zweifel an
der Vereinbarkeit der Bruttomethode mit dem Unionsrecht.


16


Dagegen richtet sich die Revision des Klägers, mit der er eine Verletzung materiellen Rechts rügt.17


Der Kläger beantragt,
das Urteil des Niedersächsischen FG vom 22.09.2022 - 1 K 17/20 aufzuheben und den Bescheid für 2009 über die
gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen vom (zuletzt) 28.05.2020 dahingehend zu
ändern, dass das festgestellte Einkommen der Organgesellschaft um 897.648,40 € herabgesetzt wird.


18


Das FA beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


19


Die Revision des Klägers ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung
‑‑FGO‑‑). Das FG ist zu Recht davon ausgegangen, dass die Gewinnausschüttung der F A/S auf der Ebene der B KG
unter Berücksichtigung von § 3 Nr. 40, § 3c EStG festzustellen ist (§ 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG).


20


Gegenstand des Klage- und Revisionsverfahrens ist die Feststellung des Einkommens der Organgesellschaft
("Einkommen/Einkünfte der Organgesellschaft") sowie die Feststellung des Teilbetrags des Einkommens, der unter
das Teileinkünfteverfahren beziehungsweise unter § 8b KStG fällt ("davon entfallen auf Einkünfte, die unter §§ 3
Nr. 40, 3c Abs. 2 EStG bzw. § 8b Abs. 1 und 2 KStG, § 3c Abs. 1 EStG fallen (100 %)"; dazu 1.). Die Ausschüttung der
F A/S ist in voller Höhe ‑‑ohne Anwendung des § 8b KStG‑‑ Teil des Einkommens der C GmbH, das der B KG
zugerechnet wird und dort ‑‑im Hinblick auf die Beteiligung natürlicher Personen‑‑ dem Teileinkünfteverfahren (§ 3
Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG) unterliegt; ein Verstoß gegen die Mutter-Tochter-Richtlinie ist damit nicht verbunden (dazu
2.).


21


1. Gegenstand des Klage- und des Revisionsverfahrens ist die Feststellung des Einkommens der Organgesellschaft
mit einem Betrag von 896.834 € sowie die damit in Zusammenhang stehende Feststellung der darin enthaltenen
Einkünfte, die unter § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG bzw. § 8b Abs. 1 und 2 KStG, § 3c Abs. 1 EStG fallen (100 %), mit
einem Betrag von 897.648,40 €. Hierbei handelt es sich um selbständige Feststellungen (zur Selbständigkeit
einzelner Feststellungen vgl. nur Urteil des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 23.03.2023 - IV R 8/20 (IV R 7/17),
Rz 22).


22


a) Das FA hat in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hingewiesen, dass das Einkommen der Organgesellschaft
(hier: C GmbH) in Höhe von 896.834 € nicht im laufenden Gesamthandsgewinn der B KG enthalten ist, sondern
aufgrund der bestehenden Organschaft (als eigenständige Besteuerungsgrundlage im Sinne des § 180 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 Buchst. a AO) selbständig festzustellen ist.


23


Die Feststellung ist unabhängig von der Veranlagung der Organgesellschaft zur Körperschaftsteuer. Nach ständiger
Rechtsprechung des BFH entfaltet der Körperschaftsteuerbescheid der Organgesellschaft ‑‑bis zur Neuregelung in
§ 14 Abs. 5 Satz 1 und 2 KStG‑‑ keine verfahrensrechtliche Bindungswirkung für die Besteuerung des Organträgers
(vgl. nur Urteile vom 28.01.2004 - I R 84/03, BFHE 205, 1, BStBl II 2004, 539, unter II.3.a [Rz 15]; vom 06.03.2008 -
IV R 74/05, BFHE 220, 304, BStBl II 2008, 663, unter II.b aa [Rz 15]; Rödder/Liekenbrock in
Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 2. Aufl., § 14 Rz 788). Bei einer Organträger-Personengesellschaft ist im
Feststellungsverfahren das der Mitunternehmerschaft zuzurechnende Einkommen der Organgesellschaft gesondert
vom eigenen Gewinn zu ermitteln und zu verteilen (BFH-Urteil vom 28.02.2013 - IV R 50/09, BFHE 240, 270, BStBl
II 2013, 494, Rz 16).


24


b) § 14 Abs. 5 Satz 1 und 2 KStG, wonach das dem Organträger zuzurechnende Einkommen der Organgesellschaft
und damit zusammenhängende andere Besteuerungsgrundlagen gegenüber dem Organträger und der
Organgesellschaft gesondert und einheitlich ‑‑für die Besteuerung des Einkommens beider Gesellschaften
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bindend‑‑ festgestellt werden, gilt im Streitjahr noch nicht. Die Norm ist mit dem Gesetz zur Änderung und
Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts (UntSt/RKVereinfG) vom
20.02.2013 (BGBl I 2013, 285) eingeführt worden und gilt erstmals für Feststellungszeiträume, die nach dem
31.12.2013 beginnen (§ 34 Abs. 9 Nr. 9 KStG i.d.F. des UntSt/RKVereinfG; dazu Graw in
Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 2. Aufl., § 34 Rz 149). Im Streitfall gelangt sie damit nicht zur Anwendung.


c) In gleicher Weise stellen die (im Einkommen der Organgesellschaft enthaltenen) Einkünfte, die unter § 3 Nr. 40,
§ 3c Abs. 2 EStG bzw. § 8b Abs. 1 und 2 KStG, § 3c Abs. 1 EStG fallen, eine selbständige Feststellung dar. Diese
Feststellung ist ebenfalls Gegenstand der gerichtlichen Prüfung (vgl. BFH-Urteil vom 25.07.2019 - IV R 47/16, BFHE
265, 273, BStBl II 2020, 142, Rz 23 und 25).


26


2. Aufgrund der bestehenden Organschaft (dazu a) ist die Ausschüttung der F A/S in voller Höhe ‑‑ohne Anwendung
des § 8b KStG‑‑ Teil des Einkommens der C GmbH (Organgesellschaft); das Einkommen wird der B KG
(Organträgerin) zugerechnet und unterliegt dort ‑‑im Hinblick auf die Beteiligung natürlicher Personen‑‑ § 3 Nr. 40,
§ 3c Abs. 2 EStG. Daher sind weder das festgestellte Einkommen der Organgesellschaft noch die Feststellung der
darin enthaltenen Einkünfte, die unter § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG bzw. § 8b Abs. 1 und 2 KStG, § 3c Abs. 1 EStG
fallen, zu beanstanden (dazu b). Aus der Mutter-Tochter-Richtlinie folgt nichts anderes (dazu c). Einer Vorlage an
den EuGH bedarf es nicht (dazu d).


27


a) Das FG ist in Übereinstimmung mit den Beteiligten davon ausgegangen, dass im Streitjahr eine
körperschaftsteuerliche Organschaft zwischen der B KG und der C GmbH bestand. Dagegen gibt es nichts zu
erinnern.


28


aa) Verpflichtet sich eine Europäische Gesellschaft, AG oder KGaA mit Geschäftsleitung im Inland und Sitz in einem
Mitgliedstaat der EU oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
(Organgesellschaft) durch einen GAV im Sinne des § 291 Abs. 1 des Aktiengesetzes (AktG), ihren ganzen Gewinn an
ein einziges anderes gewerbliches Unternehmen abzuführen, ist das Einkommen der Organgesellschaft, soweit sich
aus § 16 KStG nichts anderes ergibt, dem Träger des Unternehmens (Organträger) zuzurechnen, wenn die in § 14
Abs. 1 Satz 1 KStG aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind (zur Anwendbarkeit dieser Gesetzesfassung im
Streitjahr vgl. § 34 Abs. 9 Nr. 8 KStG i.d.F. des AIFM-Steuer-Anpassungsgesetzes ‑‑AIFM-StAnpG‑‑ vom 18.12.2013,
BGBl I 2013, 4318; dazu Graw in Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 2. Aufl., § 34 Rz 148). Das Einkommen der
Organgesellschaft ist dem Organträger erstmals für das Kalenderjahr zuzurechnen, in dem das Wirtschaftsjahr der
Organgesellschaft endet, in dem der GAV wirksam wird (§ 14 Abs. 1 Satz 2 KStG).


29


Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 KStG gelten die §§ 14 bis 16 KStG entsprechend, wenn eine andere als die in § 14 Abs. 1
Satz 1 KStG bezeichnete Kapitalgesellschaft mit Geschäftsleitung im Inland und Sitz in einem Mitgliedstaat der EU
oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sich wirksam verpflichtet,
ihren ganzen Gewinn an ein anderes Unternehmen im Sinne des § 14 KStG abzuführen (zur Anwendbarkeit dieser
Gesetzesfassung im Streitjahr vgl. wiederum § 34 Abs. 9 Nr. 8 KStG i.d.F. des AIFM-StAnpG). Weitere Voraussetzung
ist gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 KStG, dass eine Gewinnabführung den in § 301 AktG genannten Betrag nicht
überschreitet (Nr. 1) und eine Verlustübernahme durch Verweis auf die Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils
gültigen Fassung vereinbart wird (Nr. 2). Für die Anwendung des § 17 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KStG gilt ‑‑auch soweit das
Streitjahr betroffen ist (s. dazu nachfolgende Ausführungen)‑‑ § 34 Abs. 10b KStG i.d.F. des Art. 12 AIFM-StAnpG
entsprechend fort (§ 17 Abs. 2 KStG).


30


Nach § 34 Abs. 10b Satz 1 KStG i.d.F. des UntSt/RKVereinfG ist § 17 Satz 2 Nr. 2 KStG i.d.F. des Art. 2
UntSt/RKVereinfG erstmals auf GAV anzuwenden, die nach dem Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes
abgeschlossen oder geändert werden. Enthält ein GAV, der vor diesem Zeitpunkt wirksam abgeschlossen wurde,
keinen den Anforderungen des § 17 Satz 2 Nr. 2 KStG i.d.F. der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl I 2002,
4144), der zuletzt durch Art. 4 des EU-Beitreibungsgesetzes vom 07.12.2011 (BGBl I 2011, 2592) geändert worden
ist, entsprechenden Verweis auf § 302 AktG, steht dies der Anwendung der §§ 14 bis 16 KStG für
Veranlagungszeiträume, die vor dem 31.12.2014 enden, nicht entgegen, wenn eine Verlustübernahme entsprechend
§ 302 AktG tatsächlich erfolgt ist und eine Verlustübernahme entsprechend § 17 Satz 2 Nr. 2 KStG i.d.F. des Art. 2
UntSt/RKVereinfG bis zum Ablauf des 31.12.2014 wirksam vereinbart wird (§ 34 Abs. 10b Satz 2 KStG i.d.F. des
UntSt/RKVereinfG). Für die Anwendung des § 34 Abs. 10b Satz 2 KStG i.d.F. des UntSt/RKVereinfG ist die
Vereinbarung einer Verlustübernahme entsprechend § 17 Satz 2 Nr. 2 KStG i.d.F. des Art. 2 UntSt/RKVereinfG nicht
erforderlich, wenn die steuerliche Organschaft vor dem 01.01.2015 beendet wurde (§ 34 Abs. 10b Satz 3 KStG i.d.F.
des UntSt/RKVereinfG; vgl. dazu Graw in Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 2. Aufl., § 34 Rz 156 ff.).
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bb) Im Streitjahr bestand eine wirksame körperschaftsteuerliche Organschaft zwischen der B KG als Organträgerin
und der C GmbH als Organgesellschaft. Revisionsrechtlich nicht zu beanstanden ist insbesondere die Annahme des
FG, dass es sich bei der originär gewerblich tätigen B KG als Personengesellschaft um eine taugliche Organträgerin
im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG gehandelt hat.


32


cc) Gleichermaßen ist die Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen, dass die C GmbH eine taugliche
Organgesellschaft im Sinne des § 17 Abs. 1 Satz 1 KStG darstellt. Es handelt sich um eine Kapitalgesellschaft mit
Geschäftsleitung im Inland und Sitz in einem Mitgliedstaat der EU (Bundesrepublik Deutschland ‑‑Deutschland‑‑).


33


Dem steht auch nicht entgegen, dass die B KG als sogenannte Einheitsgesellschaft (vgl. BFH-Urteil vom
13.07.2017 - IV R 42/14, BFHE 259, 82, BStBl II 2017, 1126, Rz 22) zu qualifizieren ist. Das FG hat in diesem
Zusammenhang maßgebend auf die fehlende vermögensmäßige Beteiligung der C GmbH an der Klägerin (und die
damit einhergehende fehlende "Teilhabe" am abgeführten Gewinn) hingewiesen. Der erkennende Senat teilt die
Erwägungen der Vorinstanz (ebenso Müller in Müller/Detmering/Saecker, Die Organschaft, 13. Aufl., Rz 449; Walter
in Bott/Walter, KStG, § 14 Rz 55; Neumann in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 14 Rz 61; anderer Ansicht ‑‑allerdings nur für
den (hier nicht einschlägigen) Fall wechselseitiger Beteiligungen‑‑ Frotscher in Frotscher/Drüen,
KStG/GewStG/UmwStG, § 14 KStG Rz 168; Dötsch/Pung in Dötsch/Pung/Möhlenbrock ‑‑D/P/M‑‑, Die
Körperschaftsteuer, § 14 KStG Rz 76). Hinzu kommt, dass die C GmbH (Komplementär-GmbH) zumindest insoweit
von der Geschäftsführung ausgeschlossen war, als sie nicht über ihre eigenen Belange (mit)entscheiden durfte (vgl.
dazu auch Fatouros/Berka in Hesselmann/Tillmann/Mueller-Thuns, Handbuch GmbH & Co. KG, 23. Aufl., Rz 6.619).
Auch darauf hat die Vorinstanz zu Recht hingewiesen. Die (anderslautende) Rechtsprechung des BFH zur
umsatzsteuerlichen Organschaft (vgl. nur Urteil vom 14.12.1978 - V R 85/74, BFHE 127, 75, BStBl II 1979, 288 -
allerdings war die GmbH & Co. KG dort nicht an der Komplementär-GmbH beteiligt; anders hingegen Amtliche
Umsatzsteuer-Handausgabe 2008, Abschn. 21 Abs. 4 Satz 5) ist für den Streitfall nicht von Bedeutung.


34


dd) Zudem bestand eine finanzielle Eingliederung der C GmbH in die B KG im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1,
Nr. 2 Satz 3 KStG. Da dies zwischen den Beteiligten nicht streitig und von der Vorinstanz zutreffend beurteilt
worden ist, sieht der erkennende Senat von einer weitergehenden Begründung ab.


35


ee) Des Weiteren sind das FG und die Beteiligten zu Recht davon ausgegangen, dass der zwischen der B KG und der
C GmbH abgeschlossene GAV den gesetzlichen Anforderungen des ‑‑im Streitfall weiterhin anwendbaren (vgl. § 34
Abs. 10b Satz 1 KStG)‑‑ § 17 Satz 2 Nr. 2 KStG i.d.F. der Bekanntmachung vom 15.10.2002 genügt. Dabei erweist
sich die fehlende Bezugnahme der den Verlustausgleich betreffenden Regelung des GAV (unter IV.) auf § 302 Abs. 4
AktG als unschädlich, da die Voraussetzungen des § 34 Abs. 10b Satz 3 KStG i.d.F. des UntSt/RKVereinfG erfüllt sind.
Im Rahmen der vor dem 01.01.2015 beendeten Organschaft zwischen der C GmbH und der B KG ist eine
tatsächliche Verlustübernahme durch die B KG erfolgt. Angesichts der von § 34 Abs. 10b Satz 3 KStG i.d.F. des
UntSt/RKVereinfG ausgehenden umfassenden Heilungswirkung (vgl. BFH-Urteil vom 24.07.2013 - I R 40/12, BFHE
242, 139, BStBl II 2014, 272, Rz 31; Graw, Die Unternehmensbesteuerung 2013, 373, 374) kann dahinstehen, ob
einzelne Modalitäten der salvierten Verlustausgleichsregelung, etwa die Möglichkeit zum Ausgleich des Verlustes
durch Entnahmen aus den Kapitalrücklagen, bei isolierter Betrachtung in Widerspruch zu § 302 AktG stehen (dazu
Rickermann, Steuern und Bilanzen ‑‑StuB‑‑ 2023, 613, 614; Witt in Prinz/Witt, Steuerliche Organschaft, 3. Aufl.,
Rz 7.183; vgl. allgemein zur Abführung rückgeführter Kapitalrücklagen BFH-Urteil vom 08.08.2001 - I R 25/00,
BFHE 196, 485, BStBl II 2003, 923, sowie zur Verlustübernahme nach Auflösung der Kapitalrücklage FG Düsseldorf,
Urteil vom 17.04.2018 - 6 K 2507/17 K). Da alle Beteiligten von einer wirksamen körperschaftsteuerlichen
Organschaft ausgehen, verzichtet der erkennende Senat auch insoweit auf eine weitergehende Begründung.


36


b) Im Hinblick auf das bestehende Organschaftsverhältnis ist die Ausschüttung der F A/S in voller Höhe in dem der
B KG zuzurechnenden Einkommen der C GmbH enthalten und dort unter Anwendung von § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2
EStG festzustellen.


37


aa) Die Ausschüttung der F A/S gehört zu den gewerblichen Einkünften der nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG unbeschränkt
körperschaftsteuerpflichtigen C GmbH (§ 8 Abs. 2, Abs. 1 KStG i.V.m. § 20 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 8 EStG).


38


bb) Wenngleich es sich bei der Beteiligungsgesellschaft F A/S um eine (ausländische) Kapitalgesellschaft handelt,
gelangt das sogenannte (nationale) Schachtelprivileg des § 8b Abs. 1 KStG bei der Ermittlung des Einkommens der
C GmbH gemäß § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG nicht zur Anwendung (zur Anwendbarkeit des § 8b Abs. 1 KStG auf
Bezüge von ausländischen Kapitalgesellschaften vgl. BFH-Beschluss vom 22.09.2016 - I R 29/15, Rz 8).


39


aaa) Nach § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG sind § 8b Abs. 1 bis 6 KStG sowie § 4 Abs. 6 und § 12 Abs. 2 Satz 1 des40
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Umwandlungssteuergesetzes (UmwStG) bei der Organgesellschaft nicht anzuwenden. Sind in dem dem Organträger
zugerechneten Einkommen Bezüge, Gewinne oder Gewinnminderungen im Sinne des § 8b Abs. 1 bis 3 KStG oder
mit solchen Beträgen zusammenhängende Ausgaben im Sinne des § 3c Abs. 2 EStG, ein Übernahmeverlust im Sinne
des § 4 Abs. 6 UmwStG oder ein Gewinn oder Verlust im Sinne des § 12 Abs. 2 Satz 1 UmwStG enthalten, sind § 8b
KStG, § 4 Abs. 6 und § 12 Abs. 2 UmwStG sowie § 3 Nr. 40 und § 3c Abs. 2 EStG bei der Ermittlung des Einkommens
des Organträgers anzuwenden; in den Fällen des § 12 Abs. 2 Satz 2 UmwStG sind neben § 8b KStG auch § 3 Nr. 40
und § 3c Abs. 2 EStG entsprechend anzuwenden (§ 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG).


Dementsprechend ist das Einkommen der C GmbH ohne Anwendung des § 8b Abs. 1 und 5 KStG zu ermitteln. Die
von der F A/S bezogene Dividende geht ‑‑ungeachtet des Umstands, dass die F A/S nach dem Rechtstypenvergleich
einer deutschen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG (AG) gleichsteht (vgl. Schreiben des
Bundesministeriums der Finanzen vom 24.12.1999, BStBl I 1999, 1076, Tabelle 1) und die von der F A/S bezogenen
Kapitalerträge die sachlichen Voraussetzungen des § 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 9 EStG erfüllen (vgl. dazu Gosch in Gosch,
KStG, 4. Aufl., § 8b Rz 115)‑‑ in voller Höhe (ungekürzt) in das Einkommen der C GmbH als Organgesellschaft ein.
Dieses Einkommen ist der B KG als Organträgerin zuzurechnen. Dort ist § 8b KStG beziehungsweise sind § 3 Nr. 40,
§ 3c Abs. 2 EStG ‑‑je nach beteiligtem Mitunternehmer‑‑ anzuwenden. Da an der B KG nur natürliche Personen (der
Kläger und die Beigeladene) beteiligt waren, gelangt das Teileinkünfteverfahren zur Anwendung, das heißt, die
Dividende unterliegt zu 60 % der Besteuerung.


41


bbb) Bei der gesonderten und einheitlichen Feststellung von Besteuerungsgrundlagen nach § 180 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 Buchst. a AO sind § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG anzuwenden, so dass die Einkünfte nach Anwendung dieser
Vorschriften grundsätzlich "netto" festzustellen sind. Zulässig ist aber auch, die § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG
unterliegenden laufenden Einkünfte oder Veräußerungsgewinne zusätzlich "brutto" festzustellen, soweit aus den
weiteren Feststellungen für einen verständigen Empfänger erkennbar ist, dass zur Ermittlung der steuerpflichtigen
Einkünfte ein weiterer Rechenschritt erforderlich ist (BFH-Urteil vom 25.07.2019 - IV R 47/16, BFHE 265, 273, BStBl
II 2020, 142).


42


In den Fällen der organschaftlichen Einkommenszurechnung nach § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG an eine Organträger-
Personengesellschaft gilt im Ergebnis nichts anderes. Die Dividendenerträge der Organgesellschaft, die in voller
Höhe in dem der Organträger-Personengesellschaft zugerechneten Einkommen enthalten sind, können "netto" oder
"brutto" festgestellt werden. Im Streitfall hat das FA eine "Brutto-Feststellung" vorgenommen, indem es die
"Einkünfte, die unter §§ 3 Nr. 40, 3c Abs. 2 EStG bzw. § 8b Abs. 1 und 2 KStG, § 3c Abs. 1 EStG fallen (100 %)", in
voller Höhe ‑‑ohne 40 %igen Abzug‑‑ festgestellt, aber deutlich gemacht hat, dass diese Einkünfte in den
Folgebescheiden nur zu 60 % anzusetzen sind. Dies ist nicht zu beanstanden.


43


c) Entgegen der Ansicht des Klägers verstößt die in § 15 Satz 1 Nr. 2 KStG geregelte Bruttomethode nicht gegen
Art. 4 MTR.


44


aa) Im Streitfall gelangt die Richtlinie 90/435/EWG in der zuletzt geltenden Fassung zur Anwendung (vgl. Richtlinie
2011/96/EU, Anhang II, Teil A). Die Richtlinie 2011/96/EU ist erst am 18.01.2012 in Kraft getreten (Art. 10 der
Richtlinie 2011/96/EU) und daher auf das Streitjahr noch nicht anwendbar (vgl. EuGH-Urteil Brussels Securities vom
19.12.2019 - C-389/18, EU:C:2019:1132, Rz 5).


45


bb) Gemäß Art. 1 Abs. 1 MTR wendet jeder Mitgliedstaat die Mutter-Tochter-Richtlinie unter anderem an auf
Gewinnausschüttungen, die Gesellschaften dieses Staates von Tochtergesellschaften eines anderen Mitgliedstaats
zufließen (1. Spiegelstrich). Dabei steht die Mutter-Tochter-Richtlinie der Anwendung einzelstaatlicher oder
vertraglicher Bestimmungen zur Verhinderung von Steuerhinterziehungen und Missbräuchen nicht entgegen (Art. 1
Abs. 2 MTR).


46


Fließen einer Muttergesellschaft oder ihrer Betriebstätte aufgrund ihrer Beteiligung an der Tochtergesellschaft
Gewinne zu, die nicht anlässlich der Liquidation der Tochtergesellschaft ausgeschüttet werden, so besteuern der
Staat der Muttergesellschaft und der Staat der Betriebstätte diese Gewinne entweder nicht (Art. 4
Abs. 1  1. Spiegelstrich MTR) oder lassen im Falle einer Besteuerung zu, dass die Muttergesellschaft und die
Betriebstätte auf die geschuldete Steuer den Steuerteilbetrag, den die Tochtergesellschaft und jegliche
Enkelgesellschaft für diesen Gewinn entrichtet, bis zur Höhe der entsprechenden Steuerschuld anrechnen können,
vorausgesetzt, dass die Gesellschaft und die ihr nachgeordnete Gesellschaft auf jeder Stufe die Bedingungen gemäß
Art. 2 und 3 MTR erfüllen (Art. 4 Abs. 1  2. Spiegelstrich MTR). Diese ‑‑unbedingte und hinreichend genaue‑‑
Regelung kann vor den nationalen Gerichten geltend gemacht werden (EuGH-Urteil Cobelfret vom 12.02.2009 - C-
138/07, EU:C:2009:82, Rz 65).
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cc) Vorliegend ist der (persönliche) Anwendungsbereich der Mutter-Tochter-Richtlinie nach Art. 1
Abs. 1  1. Spiegelstrich MTR eröffnet. Bei der C GmbH handelt es sich um eine Gesellschaft eines Mitgliedstaats im
Sinne des Art. 2 Abs. 1 MTR; die unter Buchst. a bis c aufgeführten Voraussetzungen sind im Grundsatz erfüllt.
Zugleich gilt sie aufgrund der Beteiligung an der F A/S von 50 % als Muttergesellschaft im Sinne des Art. 3 Abs. 1
Buchst. a MTR. Die F A/S qualifiziert (ebenfalls) als Gesellschaft eines (anderen) Mitgliedstaats sowie als
Tochtergesellschaft im Sinne des Art. 3 Abs. 1 Buchst. b MTR. Auch die weiteren (sachlichen) Voraussetzungen des
Art. 4 Abs. 1 MTR sind erfüllt: Der C GmbH sind aufgrund ihrer Beteiligung an der dänischen Tochtergesellschaft
Gewinne (Gewinnausschüttungen) zugeflossen, bei denen es sich nicht um Liquidationsgewinne handelt.


48


Daher sieht Art. 4 Abs. 1 MTR als Rechtsfolge die Freistellung der Gewinne oder die Steueranrechnung vor.
Deutschland hat sich mit § 8b Abs. 1 KStG für die Freistellung entschieden (vgl. Kempf/Gelsdorf, Internationales
Steuerrecht ‑‑IStR‑‑ 2011, 173, 179). Die Regelung über die pauschale Hinzurechnung nicht abziehbarer
Betriebsausgaben in § 8b Abs. 5 KStG entspricht dabei Art. 4 Abs. 2 Satz 2 MTR (vgl. Kofler in
Schaumburg/Englisch/Dobratz, Europäisches Steuerrecht, 3. Aufl., Rz 14.90; Rickermann, StuB 2023, 613, 616;
Mögele/Steiner/Ullmann, IStR 2023, 377, 379).


49


dd) Den Vorgaben der Mutter-Tochter-Richtlinie widerspricht es nicht, wenn § 15 Satz 1 Nr. 2 KStG vorschreibt, dass
die Regeln des § 8b KStG beziehungsweise des Teileinkünfteverfahrens erst auf der Ebene der Organträgerin zur
Anwendung gelangen (gleicher Ansicht Dötsch/Pung in D/P/M, Die Körperschaftsteuer, § 15 KStG Rz 20;
Brandis/Heuermann/Rengers, § 8b KStG Rz 169; Schober in Musil/Weber-Grellet, Europäisches Steuerrecht, 2. Aufl.,
§ 15 KStG Rz 31; Rickermann, StuB 2023, 613, 616; anderer Ansicht Kempf/Gelsdorf, IStR 2011, 173, 177 ff.;
Schnitger/Fehrenbacher, KStG, 2. Aufl., § 15 Rz 134; Kofler in Schaumburg/Englisch/Dobratz, Europäisches
Steuerrecht, 3. Aufl., Rz 14.90). Zwar hat die Steuerbefreiung im Grundsatz bei der Muttergesellschaft
(Organgesellschaft) als Empfängerin der Gewinnausschüttungen zu erfolgen. Wird deren Einkommen indes einem
anderen Rechtsträger (Organträger) im Rahmen einer körperschaftsteuerlichen Organschaft zugerechnet und von
diesem (oder seinen Gesellschaftern) versteuert, ist es angesichts der Systematik der (deutschen)
Organschaftsbesteuerung folgerichtig, die Befreiung der Dividendenerträge erst auf der Ebene der Organträger-
Personengesellschaft zur Anwendung zu bringen. Hierin liegt ‑‑entgegen der Ansicht des Klägers‑‑ keine
"Nichtanwendung" der Mutter-Tochter-Richtlinie.


50


aaa) Zwar handelt es sich bei der C GmbH als Organgesellschaft um eine (deutsche) Kapitalgesellschaft (Art. 2 Abs. 1
Buchst. a MTR i.V.m. dem Anhang, Buchst. f), die ohne Wahlmöglichkeit der Körperschaftsteuer als einer der in Art. 2
Abs. 1 Buchst. c (3. Spiegelstrich) MTR aufgeführten Steuern unterliegt, ohne davon befreit zu sein. Denn die
Organgesellschaft ist trotz der Einkommenszurechnung an den Organträger selbständiges Steuerrechtssubjekt und
nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig. Sie ist auch nicht von der Körperschaftsteuer
befreit (vgl. auch Kempf/Gelsdorf, IStR 2011, 173, 178; Kofler, Mutter-Tochter-Richtlinie, Kommentar, Art. 2 Rz 32).
Ihr ‑‑selbständig zu ermittelndes‑‑ Einkommen wird jedoch nicht auf ihrer Ebene der Körperschaftsteuer
unterworfen, sondern der (transparent besteuerten) Organträger-Personengesellschaft zugerechnet, um auf deren
Ebene festgestellt zu werden; erst dort erfolgt die steuerliche Qualifikation der Beteiligungserträge, die dann auf
der Ebene der beteiligten Gesellschafter (gemindert) der Körperschaftsteuer oder Einkommensteuer unterworfen
werden. Dementsprechend "unterliegen" die Dividendeneinkünfte bei der Muttergesellschaft nicht der
Körperschaftsteuer (ebenso Rickermann, StuB 2023, 613, 616; anderer Ansicht Kofler, Mutter-Tochter-Richtlinie,
Kommentar, Art. 2 Rz 32; Kofler in Schaumburg/Englisch/Dobratz, Europäisches Steuerrecht, 3. Aufl., Rz 14.22, mit
Hinweisen zur österreichischen Verwaltungspraxis).


51


Insofern ähnelt die Situation der Lage bei einer Muttergesellschaft, die der Körperschaftsteuer zum "Nullsatz"
unterliegt, sofern sie ihre Gewinne vollständig an ihre Anteilseigner ausschüttet: Nach der Rechtsprechung des
EuGH setzt Art. 2 Buchst. c MTR nicht nur voraus, dass die Gesellschaft in den Anwendungsbereich der betreffenden
Steuer fällt, sondern schließt die Fälle aus, in denen die Gesellschaft, obwohl sie der Steuer unterliegt, nicht
tatsächlich deren Entrichtung schuldet (EuGH-Urteil Wereldhave Belgium u.a. vom 08.03.2017 - C-448/15,
EU:C:2017:180, Rz 32).


52


In Übereinstimmung damit ist auch keine Doppelbesteuerung der Gewinnausschüttung auf der Ebene der
Tochtergesellschaft und auf der Ebene der Muttergesellschaft (Organgesellschaft) zu besorgen. Vielmehr wird der
betreffende Gewinn auf der Ebene der Tochtergesellschaft in voller Höhe mit (dänischer) Körperschaftsteuer belegt
und auf der Ebene der Gesellschafter der mit der Muttergesellschaft organschaftlich verbundenen
Personengesellschaft von der Körperschaftsteuer befreit (Kapitalgesellschaft als Mitunternehmerin; § 8b Abs. 1
KStG) beziehungsweise nur zu 60 % der Einkommensteuer unterworfen (natürliche Person als Mitunternehmerin;
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§ 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG). In der im Rahmen der ertragsteuerlichen Organschaft anzustellenden Gesamtschau
kommt es damit nicht zu einer (wirtschaftlichen) Doppelbesteuerung (Rickermann, StuB 2023, 613, 617). Die
Regelungssysteme der §§ 3 Nr. 40, 3c EStG, § 8b KStG sowie der Mutter-Tochter-Richtlinie verfolgen dasselbe Ziel.
Auch die Mutter-Tochter-Richtlinie verbietet nicht, dass die Dividendenerträge bei einer natürlichen Person als
"letzter Besteuerungsebene" (erneut) der Besteuerung unterworfen werden (Rickermann, StuB 2023, 613, 618).
Vielmehr will sie allein vermeiden, dass die ausgeschütteten Gewinne ein erstes Mal bei der
Tochter(kapital)gesellschaft und ein zweites Mal bei der Mutter(kapital)gesellschaft erfasst werden (EuGH-Urteile
Brussels Securities vom 19.12.2019 - C-389/18, EU:C:2019:1132, Rz 36; Argenta Spaarbank vom 26.10.2017 - C-
39/16, EU:C:2017:813, Rz 48; Cobelfret vom 12.02.2009 - C-138/07, EU:C:2009:82, Rz 29).


Damit unterscheidet sich der Streitfall auch von der Situation, die dem EuGH-Urteil AFEP u.a. vom 17.05.2017 - C-
365/16, EU:C:2017:378 zugrunde liegt. Danach ist Art. 4 Abs. 1 Buchst. a MTR dahin auszulegen, dass er einer vom
Mitgliedstaat einer Muttergesellschaft vorgesehenen steuerlichen Maßnahme entgegensteht, die die Erhebung
einer Steuer anlässlich der Ausschüttung von Dividenden durch die Muttergesellschaft vorsieht, wobei die
Bemessungsgrundlage der Steuer in den Beträgen der ausgeschütteten Dividenden einschließlich der von den
gebietsfremden Tochtergesellschaften dieser Gesellschaft stammenden Dividenden besteht. Vorliegend kommt es
jedoch nicht ‑‑auch nicht indirekt (vgl. dazu EuGH-Urteil Cobelfret vom 12.02.2009 - C-138/07, EU:C:2009:82,
Rz 40)‑‑ zu einer Besteuerung der Muttergesellschaft (C GmbH) im Zuge der Weiterausschüttung der Dividenden,
sondern zu einer Besteuerung der Gesellschafter der Organträgerin (B KG).


54


bbb) Darüber hinaus schreibt Art. 4 Abs. 1  1. Spiegelstrich MTR den Mitgliedstaaten, die sich für ein
Befreiungssystem entschieden haben, gerade nicht vor, wie sie dieses System umzusetzen haben. Dementsprechend
können die Mitgliedstaaten im Hinblick auf Art. 249 Abs. 3 des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft unter Berücksichtigung der Erfordernisse ihrer innerstaatlichen Rechtsordnung frei darüber
bestimmen, wie das in Art. 4 Abs. 1  1. Spiegelstrich MTR vorgeschriebene Ergebnis erreicht werden soll (vgl. EuGH-
Beschluss KBC Bank und Beleggen, Risicokapitaal, Beheer vom 04.06.2009 - C-439/07 und C-499/07,
EU:C:2009:339, Rz 50; EuGH-Urteil Allianz Benelux vom 20.10.2022 - C-295/21, EU:C:2022:812, Rz 37). Vor diesem
Hintergrund ist Deutschland nicht gehindert, den Erfordernissen seines Organschaftsregimes bei der
Implementierung eines Befreiungssystems nach Maßgabe der Mutter-Tochter-Richtlinie Rechnung zu tragen. Gäbe
es in Deutschland ‑‑wie in Österreich‑‑ nur Organkreise mit Körperschaften als Organträger, wäre die Regelung des
§ 15 Satz 1 Nr. 2 KStG entbehrlich (Dötsch in Unternehmensbesteuerung, Festschrift für Norbert Herzig zum
65. Geburtstag, 243, 246; Dötsch/Pung in D/P/M, Die Körperschaftsteuer, § 15 KStG Rz 20).


55


ee) Die dagegen gerichteten Einwendungen des Klägers greifen nicht durch. § 15 Satz 1 Nr. 2 KStG stellt
insbesondere keine über die Kriterien der Mutter-Tochter-Richtlinie hinausgehenden ‑‑unzulässigen‑‑
Voraussetzungen für die Freistellung von Beteiligungserträgen auf (vgl. dazu EuGH-Urteil Cobelfret vom
12.02.2009 - C-138/07, EU:C:2009:82, Rz 33; EuGH-Beschluss KBC Bank und Beleggen, Risicokapitaal, Beheer vom
04.06.2009 - C-439/07 und C-499/07, EU:C:2009:339, Rz 36; Kofler in Schaumburg/Englisch/Dobratz, Europäisches
Steuerrecht, 3. Aufl., Rz 14.60). Vielmehr handelt es sich bei der Bruttomethode allein um eine Regelungstechnik zur
Gewährleistung der (teilweisen) Steuerfreistellung von Dividendenerträgen im Organkreis. Der Gesetzgeber hat mit
§ 15 Satz 1 Nr. 2 KStG keine (materielle) Regelung getroffen, welche die von der Mutter-Tochter-Richtlinie
vorgegebene Freistellung oder Anrechnung vereitelt. Vielmehr bleibt es im Fall der (ausschließlichen) Beteiligung
von Kapitalgesellschaften bei der Körperschaftsteuerfreistellung des Einkommens (auf der Ebene der
Organträgerin). Verlassen die Dividenden hingegen die Körperschaftsteuersphäre, indem sie jedenfalls mittelbar
den hinter der Organträger-Personengesellschaft stehenden natürlichen Personen zugerechnet werden, unterliegen
sie ‑‑ohne dass die allein Kapitalgesellschaften begünstigende Mutter-Tochter-Richtlinie etwas anderes verlangen
würde‑‑ dem Teileinkünfteverfahren. Das Schachtelprivileg der Mutter-Tochter-Richtlinie kann nicht mithilfe der
Organschaft an natürliche Personen "durchgereicht" werden (vgl. zum Schachtelprivileg nach
Doppelbesteuerungsabkommen und § 15 Satz 2 KStG Herlinghaus in Herrmann/Heuer/Raupach, § 15 KStG Rz 94).
Von einer "einseitig restriktiven Maßnahme" des Mitgliedstaats (EuGH-Urteil Cobelfret vom 12.02.2009 - C-138/07,
EU:C:2009:82, Rz 36) kann nicht die Rede sein.


56


d) Der erkennende Senat ist ‑‑anders als der Kläger meint‑‑ nicht verpflichtet, die Rechtsfrage, ob § 15 Satz 1 Nr. 2
KStG gegen Art. 4 Abs. 1  1. Spiegelstrich MTR verstößt, dem EuGH zur Vorabentscheidung nach Art. 267 Abs. 3
AEUV vorzulegen.


57


aa) Nach der Rechtsprechung des EuGH muss ein nationales letztinstanzliches Gericht wie der BFH seiner
Vorlagepflicht aus Art. 267 Abs. 3 AEUV nachkommen, wenn sich in einem bei ihm schwebenden Verfahren eine
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Frage des Unionsrechts stellt (vgl. EuGH-Urteile Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi vom
06.10.2021 - C-561/19, EU:C:2021:799, Rz 26 ff.; Intermodal Transports vom 15.09.2005 - C-495/03, EU:C:2005:552,
Rz 28; CILFIT vom 06.10.1982 - C-283/81, EU:C:1982:335, Rz 21; BFH-Urteil vom 06.06.2024 - IV R 15/21, BStBl II
2024, 759, Rz 54).


Keine Vorlagepflicht besteht hingegen, wenn das Gericht festgestellt hat, dass die gestellte Frage nicht
entscheidungserheblich ist, dass die betreffende unionsrechtliche Bestimmung bereits Gegenstand einer Auslegung
durch den EuGH war ("acte éclairé"; vgl. hierzu z.B. BFH-Urteile vom 20.06.2023 - VII K 1/22, Rz 20; vom
13.07.2016 - VIII K 1/16, BFHE 254, 481, BStBl II 2017, 198, Rz 35; Wegener in Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl.,
Art. 267 AEUV Rz 33; Karpenstein in Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, Art. 267 AEUV
Rz 59) oder dass die richtige Anwendung des Unionsrechts derart offenkundig ist, dass für einen vernünftigen
Zweifel keinerlei Raum bleibt ("acte clair"; vgl. hierzu Wegener in Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl., Art. 267 AEUV
Rz 33, m.w.N.). Ob ein solcher Fall gegeben ist, ist unter Berücksichtigung der Eigenheiten des Unionsrechts, der
besonderen Schwierigkeiten seiner Auslegung und der Gefahr voneinander abweichender Gerichtsentscheidungen
innerhalb der Union zu beurteilen (z.B. BFH-Urteile vom 20.06.2023 - VII K 1/22, Rz 20; vom 06.06.2024 -
IV R 15/21, BStBl II 2024, 759, Rz 55).


59


bb) Art. 4 Abs. 1  1. Spiegelstrich MTR war ‑‑wie dargelegt‑‑ bereits Gegenstand der Auslegung durch den EuGH.
Zudem ist in einer Fallkonstellation wie der des Streitfalls die Anwendung des Unionsrechts aus Sicht des
erkennenden Senats derart offenkundig, dass für einen vernünftigen Zweifel (vgl. zu diesem Maßstab auch
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 04.03.2021 - 2 BvR 1161/19, Rz 55) kein Raum bleibt. Dies ergibt
sich insbesondere aus der Zwecksetzung der unionsrechtlichen Bestimmung.


60


Die Mutter-Tochter-Richtlinie begünstigt Ausschüttungen zwischen Kapitalgesellschaften. Sie zielt darauf ab,
(grenzüberschreitende) Dividendenzahlungen und andere Gewinnausschüttungen von Tochtergesellschaften an ihre
Muttergesellschaften von Quellensteuern zu befreien und die Doppelbesteuerung derartiger Einkünfte auf Ebene
der Muttergesellschaft zu beseitigen (2. Erwägungsgrund zur Richtlinie 2003/123/EG des Rates vom 22.12.2003 zur
Änderung der Richtlinie 90/435/EWG über das gemeinsame Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften
verschiedener Mitgliedstaaten, ABlEG 2003 Nr. L 7, 41; vgl. EuGH-Urteile Schneider Electric u.a. vom 12.05.2022 - C-
556/20, EU:C:2022:378, Rz 43; Cobelfret vom 12.02.2009 - C-138/07, EU:C:2009:82, Rz 29; EuGH-Beschluss KBC
Bank und Beleggen, Risicokapitaal, Beheer vom 04.06.2009 - C-439/07 und C-499/07, EU:C:2009:339, Rz 42;
Mögele/Steiner/Ullmann, IStR 2023, 377). Die Gewinnausschüttungen sollen steuerlich neutral sein (EuGH-Urteile
Schneider Electric u.a. vom 12.05.2022 - C-556/20, EU:C:2022:378, Rz 44; Brussels Securities vom 19.12.2019 - C-
389/18, EU:C:2019:1132, Rz 35; Argenta Spaarbank vom 26.10.2017 - C-39/16, EU:C:2017:813, Rz 47; Wereldhave
Belgium u.a. vom 08.03.2017 - C-448/15, EU:C:2017:180, Rz 25).


61


Der Zweck der Mutter-Tochter-Richtlinie liegt indes nicht darin, dass die hinter der (transparent besteuerten)
Organträgerin der Muttergesellschaft stehenden natürlichen Personen die Ausschüttungen der Tochtergesellschaft
‑‑systemwidrig‑‑ steuerfrei vereinnahmen können. Genau dies würde passieren, wenn das Einkommen der
Muttergesellschaft (Organgesellschaft), das diese nicht der Körperschaftsteuer zu unterwerfen hat, unter
Anwendung von § 8b Abs. 1 KStG ermittelt und der Organträgerin zugerechnet werden würde. Dies ginge
offensichtlich über das zur Erreichung der bezweckten Steuerneutralität der Ausschüttung zwischen Tochter und
Mutter (und der Vermeidung einer Doppelbesteuerung im Fall der Weiterausschüttung durch die Mutter; vgl. EuGH-
Urteil Schneider Electric u.a. vom 12.05.2022 - C-556/20, EU:C:2022:378, Rz 85) erforderliche Maß hinaus (vgl.
EuGH-Urteil Argenta Spaarbank vom 26.10.2017 - C-39/16, EU:C:2017:813, Rz 55, wenngleich die Ausnahmeregel
des Art. 4 Abs. 2 MTR betreffend).


62


In gleicher Weise bezweckt die Mutter-Tochter-Richtlinie, Zusammenschlüsse von Gesellschaften verschiedener
Mitgliedstaaten, die zur Schaffung von Unternehmensgruppen führen können, nicht durch besondere
Beschränkungen, Benachteiligungen oder Verfälschungen aufgrund von steuerlichen Vorschriften der
Mitgliedstaaten zu behindern (1. und 2. Erwägungsgrund zur Mutter-Tochter-Richtlinie). Im Streitfall haben sich die
beteiligten Gesellschaften zusammengeschlossen und eine Unternehmensgruppe gebildet. Dabei haben sie sich
durch Abschluss eines GAV bewusst für die Anwendung der Organschaftsregeln entschieden. In der bloßen
Verlagerung des Befreiungsmechanismus für Gewinnausschüttungen von der Ebene der Muttergesellschaft
(Organgesellschaft) auf die Ebene der Organträgerin vermag der Senat keine Behinderung aufgrund steuerlicher
Vorschriften zu erkennen.
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3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2, § 139 Abs. 4 FGO. Etwaige außergerichtliche Kosten der64
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Quelle: www.bundesfinanzhof.de


Beigeladenen sind nicht aus Billigkeitsgründen zu erstatten, da sie keine Sachanträge gestellt oder das Verfahren
anderweitig wesentlich gefördert hat.
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